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Anwendungskreis bei folgenden
Stellen
Sachbearbeiter/innen , Ref 21 und Personalvertretung HV

Beschaftigte mit Leitungs- und Uberwachungsfunktionen | HV und Prii-
fungsdienste

Personal des Sg 21 und Personalvertretungen Dst und Ast
Personalabteilung DB AG
Personalabteilung DRV-KBS, EUK,

Bahn-BKK




Nachweis der Bekanntgaben

In DS eingearb.
Lfd. Nr{ Kurzer Inhalt Galtig vom ... | Bemerkungen Namenszeichen u.
an atum)
Neuausgabe 01.01.1997
1 Lohnrunde 1998 01.01.1998
2 Anderung ATZ 01.04.1999
3 Lohnrunde 1999 01.04.1999
4 Lohnrunde 2000 01.04.2000
5 Umrechnung in Euro | 01.03.2002
6 Lohnrunde 2003 01.01.2003
7 Entgeltrunde 2008 01.01.2008
8 Entgeltrunde 2010 01.01.2010
Abkilirzungen
Ast = AuBenstelle(n)
BEV = Bundeseisenbahnvermégen
DRV-KBS=  Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Dst = Dienststelle(n)
HV = Hauptverwaltung
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Grundsatz

Ausnahmen

Besondere
Regelungen
Anhang |

Anhang Il

Anhang Il

§1

Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt fir die beim Bundeseisenbahnvermdgen (BEV)
beschéftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmer, soweit im folgenden
nichts anderes bestimmt ist. Sie sind Arbeiterinnen und Arbeiter im Sinne
dieses Vertrages.

Dieser Tarifvertrag gilt nicht fur

1.

Beschéftigte, deren Arbeitsverhaltnisse sich nach dem Tarifvertrag fur
die Angestellten des Bundeseisenbahnvermégens (AnTV) richten,

Beschéftigte, die unter die ,Tarifvereinbarung fir die Arbeiter der
Deutschen Bundesbahn, die sténdig oder liberwiegend auf Schweizer
Gebiet beschaftigt sind und dort wohnen*, fallen,

Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten,

Beschaftigte, deren Arbeitsverhaltnisse in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet begriindet sind.

Far

a) Beschaftigte im Gleisbau mit wechselndem Arbeitsplatz, die in
Wohnwagen untergebracht sind (Anhang 1),

b) Beschéftigte in der Unterhaltung der Gleisanlagen und der dafir
bendtigten Maschinen und Fahrzeuge (Anhang Il),

c) Beschéftigte in den Heimen der Stiftung Bahn-Sozialwerk (Anhang
)

gelten die Paragraphen und Anlagen dieses Vertrags insoweit, als in
den Anhé&ngen | bis Il nichts anderes bestimmt ist.

Fir Personen, die auf Schweizer Gebiet beschéftigt sind und in der
Bundesrepublik Deutschland wohnen, gilt dieser Tarifvertrag insoweit,
als in dem ,Tarifvertrag flr die Arbeiter der Deutschen Bundesbahn,
die auf Schweizer Gebiet beschaftigt sind und in der Bundesrepublik
Deutschland wohnen*, nichts anderes bestimmt ist.



§2

Arbeitsvertrag, Geldbnis,
standige Beschaftigung, Arbeitsordnung

1. Der Arbeitsvertrag wird schriftlich mit der Dienststelle geschlossen;
dem Arbeiter ist eine Ausfertigung auszuhandigen.

2.  Mehrere Arbeitsverhaltnisse zum Bundeseisenbahnvermdégen dirfen
nur begriindet werden, wenn die jeweils Ubertragenen Tatigkeiten
nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. Andernfalls
gelten sie als ein Arbeitsverhaltnis.

3. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wer-
den. Eine Nebenabrede kann gesondert gekiindigt werden, soweit
dies durch Tarifvertrag vorgesehen oder einzelvertraglich vereinbart
ist.

Es wird unterschieden nach
1. vollbeschéftigten und nicht vollbeschéftigten Arbeitern,
2. standigen Arbeitern und Aushilfsarbeitern.

1. Vollbeschéaftigte Arbeiter sind die Arbeiter, deren regelmaBige Arbeits-
zeit mindestens 38,5 Stunden in der Woche betragt.

2. Arbeiter mit geringerer regelméBiger Arbeitszeit sind nicht vollbeschéaf-
tigte Arbeiter. Die abweichend von § 3 Abs. 1 festgesetzte regelmaBi-
ge Arbeitszeit eines nicht vollbeschéftigten Arbeiters ist im Arbeitsver-
trag zu vereinbaren.

1. Standige Arbeiter sind Arbeiter, die fir den regelmaBigen Arbeitsanfall
auf unbestimmte Dauer eingestellt werden.

(82

Arbeitsvertrag

Einteilung der
Arbeiter

Vollbeschiftigte
Arbeiter

Nicht vollbe-
schaftigte Arbei-
ter

Standige Arbei-
ter



(82

Probezeit

Aushilfsarbeiter

Facharbeiter
Anlage 1

Gelobnis

Standige Be-
schaftigung

()

Die ersten drei Monate der Beschaftigung gelten als Probezeit, es sei
denn, daB im Arbeitsvertrag auf eine Probezeit verzichtet oder eine
kiirzere Probezeit vereinbart wird. Hat der standige Arbeiter in der
Probezeit an insgesamt mehr als zehn Arbeitstagen nicht gearbeitet,
verlangert sich die Probezeit um die Zahl von Arbeitstagen, die der
Zahl der Uber zehn hinausgehenden Fehltage entspricht.

Aushilfsarbeiter sind Arbeiter, deren Arbeitsverhaltnis durch Eintritt
eines bestimmten Ereignisses oder durch Ablauf einer kalenderméBig
bestimmten Frist enden soll.

Aushilfsarbeiter diirfen nur eingestellt werden, wenn hierfiir sachliche
Griinde vorliegen.

Soll ein Aushilfsarbeiter dauernd weiterbeschaftigt werden, ist er als
sténdiger Arbeiter zu Ubernehmen. Die Ubernahme ist friihestens
nach einer Beschaftigungszeit von drei Monaten (Probezeit) zulassig.

Mit dem Arbeiter, der die Bedingungen der Anlage 1 Abschnitt A Abs. 2
oder 3 erfillt, ist ein Arbeitsvertrag als Facharbeiter zu schlieBen. (AB 1)

1.

Bei AbschluB des Arbeitsvertrages hat der Arbeiter zu geloben:

~Ich gelobe: Ich werde meine Dienstobliegenheiten gewissenhaft erfil-
len und das Grundgesetz fiir die Bundesrepublik Deutschland sowie
die Gesetze wahren.”

Der Arbeiter hat die Niederschrift Uber das Gelébnis zu unterzeichnen.

Dem standigen Arbeiter ist bei Abschlu3 des Arbeitsvertrages eine
standige Beschaftigung zu Ubertragen. (AB 2)

Die standige Beschaftigung bestimmt sich aus der dem Arbeiter nicht
nur voribergehend zugewiesenen Arbeit, die aus einer oder mehreren
in der Anlage 1 Abschnitte B und C aufgeflihrten Tatigkeiten bestehen
kann. Besteht die Arbeit aus zwei Tatigkeiten, ist die Uberwiegende
Tatigkeit die standige Beschaftigung.

Die standige Beschéftigung bleibt erhalten

a) wahrend einer Arbeitsbefreiung, wenn die Zeit als Eisenbahn-
dienstzeit qilt,

b) wahrend einer Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung nach
§ 17 Abs. 6 LTV,

(AB 3 bis 6)

4.

Als sténdige Beschéftigung des Aushilfsarbeiters gilt die Tatigkeit, fir
die er eingestellt ist.



Die Pflichten aus dem Arbeitsvertrag regelt die Arbeitsordnung
nach Anlage 6.

Ausflhrungsbestimmungen

1. Arbeiter, die gemdB Anlage 1 Abschnitt A Abs. 2 oder 3 Facharbeiter sind
oder als solche gelten, mit denen jedoch kein Arbeitsvertrag als Facharbeiter
geschlossen worden ist, sind in das Vertragsverhdltnis eines Facharbeiters
zu Ubernehmen, wenn sie nicht nur voribergehend in ihrem oder einem die-
sem verwandten Beruf beschéftigt werden.

2. Dem neueingestellten Arbeiter, der fiir Tatigkeiten vorgesehen ist, die eine
erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Sinne der Anlage 1 Ab-
schnitt A Abs. 2 erfordern, ist fir die Zeit der Einweisung bzw. Ausbildung die
stdndige Beschéftigung der Tarifstelle B IV 1 - qu Facharb - zu Ubertragen.

3. a) Nicht nur voribergehend sind Tétigkeiten, die voraussichtlich mindestens
12 Monate zu verrichten sind.

b) Urlaub und sonstige kurzfristige Unterbrechungen sind fiir die Bestim-
mung der stdndigen Beschéftigung unerheblich.

4.  Die Frage, welche Tétigkeit (berwiegt, beurteilt sich nach dem Zeitraum, in
dem die unterschiedlichen Té&tigkeiten laufend - regelméBig oder unregelmé-
Big - anfallen; l&dngstens ist der Zeitraum eines Jahres maBBgebend.

5.  Besteht die Arbeit aus zwei Tétigkeiten gleichen Umfangs, ist die héher be-
wertete Tétigkeit die stdndige Beschéftigung. Besteht die Arbeit aus mehr als
zwei Tétigkeiten, werden zur Bestimmung der stdndigen Beschéftigung nur
die beiden Tétigkeiten berticksichtigt, die zusammen den gréBten Teil der
Beschéftigung ausmachen.

6. Solange ehemaligen Junggehilfen und Jungwerkern mit ordnungsméaBigem
Abschluss ihrer Vertragszeit keine Tétigkeit mindestens der Lohngruppe VI
als stdndige Beschéftigung (bertragen werden kann, gilt flr sie
- unbeschadet ihrer tatséchlichen Verwendung - die unter der Lohngruppe VI
Ifd. Nr. 1 aufgefiihrte Téatigkeit als stdndige Beschéftigung.
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zeit
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Begrenzung der
Wochenend-
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Begrenzung der
Nachtarbeit

(1)
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§3
Arbeitszeit

Die regelmaBige Arbeitzeit ausschlieBlich der Pausen betragt 39 Stunden
in der Woche. Fir die Beschaftigten, deren Altersteilzeit vor dem 1. Juli
2008 begonnen hat, betragt die regelméBige wdchentliche Arbeitszeit wei-
terhin 38,5 Std.

Far die Arbeiter, die nicht unter den Abs. 3 fallen, gilt:

1. a) Innerhalb eines Zeitraumes von bis zu einem Jahr darf die Arbeits-
zeit im Wochendurchschnitt 39 Stunden nicht Uberschreiten.

b) Die Arbeitszeit kann auf die einzelnen Arbeitstage der Kalender-
woche ungleichméBig verteilt werden; sie darf taglich nicht mehr
als 10 Stunden betragen.

Durch die ungleichmaBige Verteilung entsteht keine Uberzeitarbeit im
Sinne des § 18. (AB 1)

2. Beginn und Ende der regelmaBigen taglichen Arbeitszeit sowie der
Pausen sind nach den dienstlichen Bedurfnissen zu regeln und durch
Aushang bekanntzugeben. Hierbei sind die persénlichen Verhéltnisse
des Personals angemessen zu berlcksichtigen. (AB 2)

3. a) Die Arbeitszeit ist durch eine Pause von mindestens einer halben
Stunde oder zwei Pausen mit einer Mindestdauer von je
15 Minuten zu unterbrechen.

b) Betragt die Arbeitszeit an einem Arbeitstag 6 Stunden oder weni-
ger, kann die Pause entfallen.

4. Sofern Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit dienstlich erforder-
lich ist, sollen im Monat zwei Wochenenden (Samstage und Sonnta-
ge) arbeitsfrei sein.

Wochenendarbeit soll nicht mehr als zweimal hintereinander ange-
setzt werden.

5. RegelmaBige tagliche Arbeitszeiten, die mit mehr als 30 Minuten in
der Zeit von 22.30 Uhr bis 4.30 Uhr fallen, durfen nicht mehr als finf-
mal hintereinander angesetzt werden. Im (brigen soll Nachtarbeit
nach Satz 1 innerhalb von vier Kalenderwochen an nicht mehr als 10
Tagen angesetzt werden.

1. Die Arbeitszeit der Arbeiter, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
richtet sich nach den fir die Arbeitszeit der Beamten des gleichen
Dienstzweiges geltenden Vorschriften, wenn die Arbeiter beschaftigt
sind oder ausgebildet werden
a) im Fahrzeug- und Unterwegsreinigungsdienst,

b) im Betriebsteil des Kraftwagenbetriebsdienstes,

c) im Kraftfahrdienst,

d) im Schiffsdienst
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mit der MaBgabe, dass gemaB Abs. 1 die Arbeitszeit im Durchschnitt
des wochentlichen Zeitraums 39 Stunden betragt;

die Arbeitszeitregelung fir die unter a bis d aufgefiihrten Bediensteten
gilt ferner fir Beschéftigte

e) im Unfall-, Stdérungs- oder Schneebereitschaftsdienst bei der
Dienststelle (§ 4 Abs. 1 Nr. 2),

f) als Fahrerin oder Fahrer von Gleiskraftwagen bei ausschlieBlicher
Beschaftigung als solche in einer Schicht, (AB 4)

g) als Wachterinnen oder Wéchter, Pfortnerinnen oder Pfortner.
(AB 3)

2. Fur jeden gesetzlich anerkannten Wochenfeiertag, der auf die Tage
Montag bis Freitag féllt, ist den in Nr. 1 genannten Vollbeschéftigten
die Arbeitszeit um 7 Stunden 48 Minuten zu kirzen, und zwar,

a) wenn sie Uber den Grundbedarf hinaus verwendet werden (flr
Vertretungen und Sonderleistungen sowie als Dienstaushilfen), im
Kalendermonat,

b) sonst
aa) im Kraftwagen- und Schiffsdienst in der Dienstplanperiode,
bb) im &rtlichen Dienst in der Kalenderwoche;

wenn der Dienst nicht in Wechselschichten geleistet wird, ist die Ar-
beitszeit um die auf den gesetzlichen Wochenfeiertag fallende Ar-
beitszeit zu kurzen.

Diese Regelung gilt auch fir die in Abs. 2 genannten Vollbeschaftig-
ten, die die volle Kalenderwoche, in welcher der gesetzliche Wochen-
feiertag angefallen ist, mit den in Nr. 1 genannten Téatigkeiten beschaf-
tigt waren oder beschaftigt worden wéren, wenn Arbeitszeit nicht aus-
gefallen ware.

Bei Wechsel der Beschaftigung richtet sich die Arbeitszeit nach der flr die
jeweilige Beschéftigung geltenden Arbeitszeitregelung.

Die Arbeitszeit beginnt und endet am vorgeschriebenen Arbeitsplatz. Die
Zeit fir das Heran- und Wegschaffen von Werkzeugen, Arbeitsgeraten o-
der Stoffen zum und vom Arbeitsplatz erforderliche Zeit wird in die Arbeits-
zeit eingerechnet.

Pausen sind Arbeitsunterbrechungen jeder Art, in denen sich das Personal
von seinem Arbeitsplatz entfernen darf. Hierzu gehéren auch die Wasch-
zeiten. Ausnahmen siehe Abs. 9.

Reisezeit rechnet insoweit zur Arbeitszeit, als sie mit Lohn vergitet wird
(Anlage 4 § 2).
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Arbeitszeit vor (8) 1. a) Soweit die dienstlichen oder betrieblichen Verhéltnisse es zulas-

und nach Feier- sen, wird an dem Tage vor dem ersten Weihnachtsfeiertag und vor

tagen Neujahr jeweils ganztagig sowie an dem Tage vor Ostersonntag
und vor Pfingstsonntag jeweils ab 12 Uhr Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Lohnes erteilt. Fir die Lohnfortzahlung gilt § 15
Abs. 8 Nr. 1 Satz 1 sinngem&B. (AB 5)

b) Kann diese Arbeitsbefreiung aus dienstlichen Griinden nicht ge-
wahrt werden, wird an einem anderen Tage entsprechende Freizeit
gewéhrt.

c) Kann auch diese Freizeit nicht gewahrt werden, wird ein Zuschlag
(Vorfesttagszuschlag) gezahlt fiir Arbeit nach 12.00 Uhr am Tage
vor dem

aa) Ostersonntag und Pfingstsonntag von 25.v.H.,
bb) ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahrstag von 100 v.H.

Treffen Vorfesttagszuschlag und Sonntagszuschlag zusammen,
wird nur der jeweils hdchste Zuschlag gezahlt. Neben dem Vorfest-
tagszuschlag wird keine Zulage fir Arbeit an Samstagen gezahlt.

2. Am Tage vor Ostern und Pfingsten, vor und nach Weihnachten, vor
Neujahr sowie an einem Arbeitstag, der zwischen einem Sonntag oder
arbeitsfreien Werktag und einem Wochenfeiertag liegt, kann die
Dienststelle die Arbeit ausfallen und durch Vor- oder Nacharbeit aus-
gleichen lassen, soweit die ausfallende Arbeitszeit nicht nach Nr. 1
ohnehin mit Lohn zu vergiten ist. Der Ausgleich ist unter Berticksich-
tigung der ortlichen Verhaltnisse moglichst durch Einlegung voller
Schichten an Samstagen durchzufiihren. Die Vor- und Nacharbeit gilt
nicht als Uberzeitarbeit im Sinne des § 18.

Bade- und (9) 1. Bei besonders schmutzigen Arbeiten oder bei Arbeiten, bei denen die

Waschzeiten Beschéftigten verhaltnismaBig hohen Temperaturen ausgesetzt sind,
ist der Arbeitskraft zur Ganzreinigung des Kérpers eine Badezeit bis
zur Dauer von 20 Minuten zum Schluss der Arbeitszeit zu gestatten.
Sie gilt nicht als Pause. Der Betrieb darf hierdurch nicht unterbrochen
werden. Wird die Ganzreinigung im Anschluss an die Arbeitszeit vor-
genommen, erhalt die Arbeiterin oder der Arbeiter eine Entschadigung
von 0,26 € fUr jede geleistete Arbeitsschicht. (AB 6)

Besonders 2. Arbeiten im Sinne der Nr. 1 sind:

schmutzige Ar-

beiten a) Untersuchungsarbeiten in Kandlen unter ortsfesten Maschinen
oder maschinenartigen Anlagen sowie an schwer zugénglichen
Teilen von ortsfesten Maschinen oder maschinenartigen Anlagen,

b) Spritzen von Farben, sofern dadurch eine Uberdurchschnittliche
Verschmutzung verursacht wird,
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c) Reinigen oder Entleeren von Schacht-, Rohr- oder Putzkanalen,
Abort- oder Faulgruben,

d) Ausladen von Zement, Kalk, Schamottemehl, Abfuhr von Mll,

e) Arbeiten tber Kopf an ungereinigten Untergestellen von Schienen-
oder StraBenfahrzeugen,

f) Isolierarbeiten mit Glas- oder Steinwolle.
(AB 7)

3. Waschzeiten, die aus Griinden der Gesundheitsfirsorge nach den
Unfallverhitungsvorschriften besonders angeordnet werden, gelten
als Arbeitszeit.

Die Einfihrung von Kurzarbeit ist nach MaBgabe der Anlage 9 zulassig.

Ausflihrungsbestimmungen

Abweichend von den §§ 8, 15 und 16 Abs. 3 JArbSchG kann die Arbeitszeit der
Beschéttigten, die noch nicht 18 Jahre alt sind, entsprechend § 21 a JArbSchG bis
zu neun Stunden taglich, 44 Stunden wéchentlich und bis zu fiinfeinhalb Tagen in
der Woche anders verteilt werden, jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnitt-
lichen Wochenarbeitszeit von 39 Stunden in einem Ausgleichszeitraum von zwei
Monaten.

Nach Méglichkeit ist die tdgliche Arbeitszeit auf volle Stunden und eine halbe
Stunde festzusetzen. In Ausnahmeféllen kann hiervon abgewichen werden. Dies
gilt insbesondere, wenn die Arbeitszeit der Zuglage angepasst werden muss.

Nicht unter Abs. 3 fallen nicht vollbeschéftigte Kichenbhilfs- und Reinigungskréfte.

Zu den Fahrerinnen und Fahrern von Gleiskraftwagen im Sinne dieser Bestim-
mung zdhlen nicht die Fahrerinnen und Fahrer von Schienennebenfahrzeugen in
der Bahnunterhaltung zur Beférderung von Bahnunterhaltungspersonal, Stoffen
oder Geréten.

Die nach Satz 1 zustehende Arbeitsbefreiung an dem Tage vor dem ersten Weih-
nachtsfeiertag und vor Neujahr ist fiir Arbeitskréfte, die dienstplanmédBig an allen
Tagen der Woche oder im Wechselschicht- oder Schichtdienst arbeiten und deren
Dienstplan an einem oder an beiden dieser Tage fir die Zeit bis 12 Uhr keine Ar-
beit vorsieht, im Umfang von jeweils einem Zehntel der fir die Arbeitskraft gelten-
den durchschnittlichen wéchentlichen Arbeitszeit zu gewéhren, es sei denn, diese
Tage fallen auf einen Samstag oder Sonntag oder bei Arbeitskréften, deren Ar-
beitszeit auf weniger als finf Tage in der Woche verteilt ist, auf einen fir die Ar-
beitskraft regelmaBig arbeitsfreien Tag.

Die Bestimmung schlieBt nicht aus, dass Arbeitskréfte, die nicht wdhrend der
ganzen Arbeitsschicht mit besonders schmutzigen Arbeiten beschéftigt werden, im
Anschluss an die Schmutzarbeit eine Ganzreinigung des Kérpers vornehmen kén-
nen.

Die Dienststelle kann nach sorgféltiger Priifung in Einzelfdllen von nur értlicher
Bedeutung weitere Arbeiten als besonders schmutzig anerkennen.
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Zu Abs. 2 Nr. 1
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Zu Abs. 3Nr. 1
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Zu Abs. 9 Nr. 1

Zu Abs. 9 Nr. 2
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§ 3b

Teilzeitbeschaftigung

Mit vollbeschaftigten Arbeitskraften soll auf Antrag eine geringere als die
regelmaBige Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1) vereinbart werden, wenn sie

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) nach arztlichem Gutachten pflegebedirftige sonstige Angehdrige

tatsachlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche Belange nicht
entgegenstehen.

Die Teilzeitbeschéaftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu flnf Jahre
zu befristen. Sie kann verlangert werden; der Antrag ist spatestens sechs
Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschaftigung zu stellen.

Vollbeschéftigte Arbeitskrafte, die in anderen als in Abs. 1 genannten Fal-
len eine Teilzeitbeschaftigung vereinbaren wollen, kénnen vom Bundesei-
senbahnvermdgen verlangen, dass mit ihnen die Mdglichkeit einer Teilzeit-
beschéaftigung mit dem Ziel erdrtert wird, zu einer entsprechenden Verein-
barung zu gelangen.

Ist mit einer friher vollbeschaftigten Arbeitskraft auf deren Wunsch eine
nicht befristete Teilzeitbeschaftigung vereinbart worden, soll die Arbeits-
kraft bei spaterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eig-
nung im Rahmen der dienstlichen Mdglichkeiten bevorzugt berlcksichtigt
werden.

§ 3c

Altersteilzeitarbeit

Mit Beschaftigten, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, kann Altersteilzeitar-
beit vereinbart werden, soweit dringende dienstliche Griinde nicht entgegenste-

hen.

Es gelten die Bestimmungen der Anlage 10 und 12.

§4

Unfallbereitschaft, Storungsbereitschaft, Schneebereitschaft

(1)

Bereitschaft zur Beseitigung oder Verhitung von Unfallfolgen, Stérungen
oder Betriebsbehinderungen durch Schneefall oder Kalte soll nur eingerich-
tet werden, wenn die dienstlichen Belange es erfordern. Ordnet die

DS 186
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Dienststelle in diesen Féllen eine Bereitschaft an, ist die Arbeitskraft verpflichtet,

1.

sich in ihrer Wohnung aufzuhalten oder dort oder bei der Dienststelle
zu hinterlassen, von wo sie im Bedarfsfall zur sofortigen Arbeitsauf-
nahme herbeigerufen werden kann (Rufbereitschaft), oder

sich bei der Dienststelle oder einer anderen von ihr bestimmten Stelle
zur Verfligung zu halten (Unfall-, Stérungs- und Schneebereitschaft
bei der Dienststelle).

a) Die Rufbereitschaft beginnt an Werktagen mit der Beendigung der
Arbeitsschicht und endet mit Beginn der Arbeitsschicht am folgen-
den Werktag und bei nachfolgendem arbeitsfreien Werktag, Sonn-
tag und Feiertag um 6 Uhr.

b) Die Rufbereitschaft an arbeitsfreien Werktagen, Sonn- und Feier-
tagen beginnt um 6 Uhr und dauert 24 Stunden bzw. bis zum Be-
ginn der Arbeitsschicht am folgenden Werktag.

Das Ende der Rufbereitschaft ist abweichend von Nr. 1 nach den
dienstlichen Bedurfnissen festzusetzen, wenn infolge von Betriebsru-
he die Rufbereitschaft nur bis langstens

a) 19 Uhr oder

b) Sonnabend 12 Uhr

erforderlich ist.

Der tatsachlichen Zeit der Rufbereitschaft sind im Falle a eine Stunde
und im Falle b drei Stunden zuzuschlagen. (AB 1)

Die Zeit der Rufbereitschaft wird zum Zwecke der VerglUtungsberech-
nung mit 12,5 v. H. als Arbeitszeit gewertet. Als Vergitung fir die sich
daraus ergebende Zeit erhalten fiir jede Stunde

Arbeitskrafte mit stdndiger
Beschéaftigung
in Lohn- ab 1. Januar 2010 ab 1. Januar 2011 ab 1. August 2011

gruppe

€ € €
Iz 18,34 18,45 18,54
Is 17,46 17,58 17,66
la 17,21 17,31 17,40
I 16,65 16,75 16,83
lla 16,21 16,31 16,40
I 15,96 16,05 16,14
llla 15,81 15,91 15,99
1 15,35 15,44 15,51
IVa 15,10 15,19 15,26
v 14,80 14,89 14,96
Va 14,60 14,69 14,76
\'% 14,38 14,46 14,54
\ 14,18 14,26 14,33
VI 13,80 13,89 13,95
VI 13,31 13,39 13,46

" Abs. 2 - ausgenommen die Nr. 3 erster Satz - ist zum 30. Juni 1978 gekilndigt

worden.

Auf die ZD zu § 4 Abs. 2 wird hingewiesen.
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Fir jede halbe Stunde wird die Hélfte dieses Betrages gezahlt. § 15
Abs. 3 Nr. 3 und 4 gilt entsprechend. (AB 2)

Wird eine Arbeitskraft wahrend der Rufbereitschaft zur Arbeitsleistung
herangezogen, vermindert sich die abzugeltende Zeit der Rufbereit-
schaft um die Arbeitszeit (ggf. einschlieBlich des Arbeitszeitzuschlags
nach § 15 Abs. 5), die der Arbeitskraft fiir die Arbeitsleistung zu vergu-
ten ist.

Die Zeit der Rufbereitschaft gilt nicht als Arbeitszeit.

Fir die Abgeltung der Unfall-, Stérungs- und Schneebereitschaft bei der
Dienststelle ist § 3 Abs. 3 Nr. 1 e maBgebend.

Ausflhrungsbestimmungen

Betriebsruhe in diesem Sinne sind Zeiten, in denen der Schienen- bzw. StraBen-
verkehr planmé&Big ruht.

Die Stundensétze, die fiir die Berechnung der Rufbereitschaftsverglitung mafBge-
bend sind, ergeben sich aus dem jeweiligen Lohnsatz der einzelnen Lohngruppen,
1. Lohnstufe der Monatslohntabelle (Anlage 2a), zuziiglich des Uberzeitzuschlags.

§5

Eisenbahndienstzeit

Eisenbahndienstzeit ist die beim Bundeseisenbahnvermdgen nach
Vollendung des 18. Lebensjahres in einem Arbeitsverhaltnis zurick-
gelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. (AB 1)

Als Eisenbahndienstzeit gelten auch Beschaftigungszeiten, die bei

einer regelmaBigen Arbeitszeit im Rahmen der Nr. 1 zurlickgelegt

wurden

a) bei der Deutschen Bundesbahn oder von dieser im ganzen oder in
geschlossenen Teilen Gbernommenen Unternehmen, Dienststellen
oder Einrichtungen,

b) im Deutschen Eisenbahndienst auBerhalb der Bundesrepublik
Deutschland nach dem 8. Mai 1945,

c) bei der Deutschen Reichsbahn ab dem 3. Oktober 1990,

d) als Bahnagent/in auf Dienstvertrag oder Vertragsschrankenwar-
ter/in bei der Deutschen Bundesbahn,

e) bei der DB AG,

f) bei nicht reichs- oder bundeseigenen Eisenbahnen des deutschen
offentlichen Verkehrs (ausgenommen StraBenbahnen),

) bei auslandischen Eisenbahnen des o6ffentlichen Verkehrs.
(AB 2)

Unfall-, Sto-
rungs- und
Schneebereit-
schaft bei der
Dienststelle

Zu Abs. 2 Nr. 2

Zu Abs. 2 Nr. 3

Eisenbahn-
dienstzeit

Zu Abs. 1 Nr. 1



(§5)

Einschran-
kungen
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3. Ist eine Arbeitskraft aus ihrem Verschulden oder auf eigenen Wunsch
aus dem Arbeitsverhaltnis ausgeschieden, gilt die vor dem Ausschei-
den liegende Zeit nicht als Eisenbahndienstzeit, es sei denn, dass die
Nichtanrechnung eine unbillige Harte darstellen wirde.

Absatz 1 gilt sinngemaB fiir ehemalige beamtete Bedienstete des Bundes-
eisenbahnvermdgens und der Deutschen Bundesbahn, jedoch nicht fiir eh-
renamtliche Beamtinnen und Beamte und fiir beamtete Bedienstete, die
nur nebenbei beschaftigt wurden.

Die Arbeiterin oder der Arbeiter hat die anrechnungsfahigen Beschafti-
gungszeiten innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach Auffor-
derung durch die Dienststelle nachzuweisen. Zeiten, fir die der Nachweis
nicht fristgeman erbracht wird, werden nicht angerechnet. Kann der Nach-
weis aus einem von der oder dem Beschaftigten nicht zu vertretenden
Grunde innerhalb der Ausschlussfrist nicht erbracht werden, ist die Frist
auf einen vor Ablauf der Ausschlussfrist zu stellenden Antrag angemessen
zu verlangern.

Von der Anrechnung als Eisenbahndienstzeit sind ausgeschlossen:

a) Zeiten jeglicher Tatigkeit fir das Ministerium fur Staatssicherheit/Amt
fir Nationale Sicherheit (einschlieBlich der Verpflichtung zu informeller
/inoffizieller Mitarbeit),

b) Zeiten einer Téatigkeit als Angehdrige oder Angehoériger der Grenz-
truppen der DDR,

c) Zeiten einer Téatigkeit, die aufgrund einer besonderen persdnlichen
Systemné&he Ubertragen worden war.
Die Ubertragung der Téatigkeit aufgrund einer besonderen persénli-
chen Systemnédhe wird insbesondere vermutet, wenn die oder der Be-
schaftigte

aa) vor oder bei Ubertragung der Tétigkeit eine hauptamtliche oder
hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in der SED, dem FDGB,
der FDJ oder einer vergleichbar systemunterstitzenden Partei
oder Organisation inne hatte,

bb) als mittlere oder obere Fiihrungskraft in zentralen Staatsorganen,
als obere Fuhrungskraft beim Rat eines Bezirkes, als Vorsitzende
oder Vorsitzender des Rates eines Kreises oder einer kreisfreien
Stadt (Oberburgermeisterin oder Oberblrgermeister) oder in ei-
ner vergleichbaren Funktion tatig war,

cc) hauptamtlich Lehrkraft an den Bildungseinrichtungen der staats-
tragenden Parteien oder einer Massen- oder gesellschaftlichen
Organisation war oder

dd) Absolventin oder Absolvent der Akademie fiir Staat und Recht
oder einer vergleichbaren Bildungseinrichtung war.

Die oder der Beschéftigte kann die Vermutung widerlegen.
Von einer Anrechnung als Eisenbahndienstzeit ausgeschlossen sind auch

die Zeiten, die vor einer Tatigkeit im Sinne der Buchstaben a) bis c¢) zu-
rickgelegt worden sind.

DS 186
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Ausflhrungsbestimmungen

Als Arbeitsverhéltnis im Sinne dieser Bestimmungen gilt auch das Junggehilfin-
nen- oder Junggehilfenverhéltnis bei der Deutschen Bundesbahn.

Von der Berlicksichtigung als Eisenbahndienstzeit ausgeschlossen sind Zeiten
einer Tétigkeit bei der Politischen Verwaltung, bei den Politischen Abteilungen so-
wie bei den Schulen der Politischen Verwaltung der Deutschen Reichsbahn als
Leiterin oder Leiter, Politische Mitarbeiterin oder politischer Mitarbeiter, Instrukteu-
rin oder Instrukteur, Lehrkraft oder in gleichzustellenden Tétigkeiten.

Ubergangsvorschrift nach Tarifvertrag Nr. 4/1991

(gultig vom 01. April 1991 an)

Fiar Beschéftigte, die am 31. Marz 1991 in einem unter den LTV fallenden Ar-
beitsverhaltnis gestanden haben, das am 1. April 1991 fortbestanden hat, bleibt
fur die Dauer des fortbestehenden Arbeitsverhaltnisses die bis zum 31. Marz
1991 erreichte Eisenbahndienstzeit unberihrt.

§6

Lohngrundlagen

Der Lohn wird nach dem Wert der zu leistenden Arbeit und nach den be-
sonderen Umstanden, unter denen die Arbeiten verrichtet werden, nach
dem Lebensalter und der Dienstzeit bemessen.

Mehrleistungen in Arbeitsverfahren mit Leistungslohn werden nach den
hierfir geltenden besonderen Bestimmungen (vgl. Anlage1 Ab-
schnitt D) Leistungszulagen abgegolten.

Unter Arbeitsverfahren mit Leistungslohn sind Tatigkeiten zu verste-
hen, flr die in der Anlage 1 Abschnitt D Leistungszulagen vorgesehen
sind. Hierunter fallen auch Tatigkeiten, fiir die entsprechende Rege-
lungen in Anwendung des § 34 Abs. 1 zugelassen sind.

Arbeitskréfte, die nicht in Arbeitsverfahren mit Leistungslohn nach
Abs. 2 verwendet werden, verrichten ihre Tatigkeit im Zeitlohn.

2. Folgende Tatigkeiten sind stets Zeitlohntatigkeiten: die Angestelltenta-

tigkeiten, die Beamtinnen- und Beamtentatigkeiten, die Tatigkeiten der
Unterwegsreinigungskrafte, die Tatigkeiten des Hausdienstes und in
Verpflegungseinrichtungen, der Bahnhofsarbeiter/innen, der Bo-
ten/Botinnen, der Briefsortierer/innen, der Fahrer/innen von Neben-
fahrzeugen mit Kraftantrieb, der Kraftwagenfahrer/innen, der Pfért-
ner/innen, der Wachter/innen sowie der Sicherungsposten zum Schutz
anderer Personen.
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Erschwernisse bei der Arbeit werden, soweit sie nicht schon durch die
Einstufung in den Lohngruppen bericksichtigt sind, durch Erschwerniszu-
lagen gemanB Anlage 1 Abschnitt E abgegolten.

1) Abs. 2 ist zum 31. Dezember 1993 gekindigt.

§7

Lohngruppeneinteilung

Die Einstufung der Tatigkeiten in die einzelnen Lohngruppen ergibt sich aus An-
lage 1 Abschnitt A bis C.

§8

Lohnbemessung nach dem Lebensalter

Die Arbeitskrafte erhalten den Lohn nach den vollen Lohnséatzen der Mo-
natslohntabelle (§ 10) vom vollendeten 18. Lebensjahr an. Beschaftigte im
Alter von 18 bis 21 Jahren erhalten 90 v.H. dieser Satze, wenn ihre Leis-
tungen hinter denen anderer Arbeitskréafte zurlickbleiben.

Die Lohnséatze flr die noch nicht 18 Jahre alten Arbeitskrafte betragen

nach vollendetem 17. Lebensjahr 90 v.H.
bis zum vollendeten 17. Lebensjahr 85 v.H.

der Lohnséatze fir die 1. Lohnstufe nach der Monatslohntabelle (§ 10).

Den Lohn der héheren Lebensaltersstufe erhalt die Arbeitskraft von Beginn
des Kalendermonats an, in dem der Geburtstag liegt.

§9

Lohnstufen

Beschéftigte mit einer Eisenbahndienstzeit von weniger als zwei Jahren
erhalten den Monatstabellenlohn der Stufe 1 ihrer Lohngruppe. Nach je-
weils 2 Jahren Eisenbahndienstzeit erhalt die Arbeitskraft den Lohn der
nachsten Stufe der Monatslohntabelle bis zur Endstufe. Die Erhéhung er-
folgt jeweils mit Beginn des Léhnungszeitraumes, in dem die entsprechen-
de Eisenbahndienstzeit vollendet wird.
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Anstelle des Monatslohns aus der Lohnstufe, die der Arbeiter oder die Ar-
beiterin auf Grund einer in der Zeit vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember
2004 vollendeten Eisenbahndienstzeit mit gerader Zahl erreicht, wird ab
dem Monat, in dem die Arbeiterin oder der Arbeiter eine Eisenbahndienst-
zeit mit gerader Zahl vollendet, fur die Dauer von 12 Monaten der Monats-
lohn aus der bisherigen Lohnstufe zuziglich des halben Unterschiedsbe-
trages zur nachsthdheren Lohnstufe gezahlt.

Fir die Ermittlung der Stufe des Monatstabellenlohnes kdnnen der Eisen-
bahndienstzeit weitere Zeiten beruflicher Tatigkeiten nach Vollendung des
18. Lebensjahres ganz oder teilweise zugerechnet werden, wenn diese Ta-
tigkeiten mit der zu Ubertragenden Tatigkeit in sachlichem Zusammenhang
stehen und die Berufserfahrung fir die Erflllung der zu Ubertragenden
Aufgaben férderlich ist.

Die Arbeiterin oder der Arbeiter, deren bzw. dessen Arbeitsverhaltnis in der
Zeit vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2004 beginnt und bei der oder
dem Zeiten im Sinne des Absatzes 2 Unterabsatz 1 mit der Folge ange-
rechnet werden, dass sie bzw. er eine hdhere als Lohnstufe 1 erhalten
wlrde, erhalt, wenn sie bzw. er in der Zeit zwischen der Einstellung und
dem 31. Dezember 2004 keine Eisenbahndienstzeit mit gerader Zahl mehr
vollendet, ab der Einstellung fir die Dauer von zwélf Monaten den Monats-
lohn aus der nachstniedrigeren als der nach Absatz 1 Unterabsatz 1 und
Absatz 2 Unterabsatz 1 zustehenden Lohnstufe zuzlglich des halben Un-
terschiedsbetrages zur nachsthéheren Lohnstufe.

Ubergangsvorschrift nach Tarifvertrag Nr. 4/1991

(glltig vom 01. April 1991 an)

Fir Beschéaftigte, die am 31. Marz 1991 in einem unter den LTV fallenden
Arbeitsverhéltnis gestanden haben, das am 1. April 1991 fortbestanden hat, gilt
fir die Dauer des fortbestehenden Arbeitsverhalinisses die bis zum 31. Marz
1991 erreichte allgemeine Dienstzeit nach § 5 Abs. 2 LTV in der bis zum 31. Marz
1991 geltenden Fassung fir die Anwendung des § 9 als Eisenbahndienstzeit und
zugerechnete Zeit sowie fur die Anwendung des § 25 LTV als Jubilaumszeit.
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§ 10

Monatslohn

Die Arbeiterinnen und Arbeiter erhalten Monatslohn. Seine Héhe ergibt sich aus
Anlage 2a (Monatslohntabelle). Der Monatslohn der nicht vollbeschaftigten Ar-
beitskréafte ist nach § 15 Abs. 2 Nr. 1b zu berechnen.

§11"

Jahrliche Zuwendung

Die Beschéftigten erhalten eine jahrliche Zuwendung. Das N&here bestimmt An-
lage 7.

§12

Vermodgenswirksame Leistung

Die Gewahrung einer vermdgenswirksamen Leistung richtet sich nach den Be-
stimmungen der Anlage 8.

§13

Sozialzuschlag

(1) 1. Zum Monatslohn erhalt die Arbeitskraft als Sozialzuschlag den Betrag,
den sie bei Vorliegen der gleichen persénlichen Verhéltnisse als An-
gestellte nach § 16 AnTV als kinderbezogenen Anteil des Ortszu-
schlags der Tarifklasse Il erhalten wiirde. Soweit nach § 16 AnTV auf
den kinderbezogenen Anteil des Ortszuschlages § 20 Abs.2 Nr. 1
AnTV anzuwenden ist, gilt flir die Berechnung des Sozialzuschlages
anstelle des § 20 Abs. 2 Nr. 1 AnTV der § 15 Abs. 2 Nr. 1bund c LTV.

1) Zum 30. Juni 2004 gekundigt. DS 186
(B 6)
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2. Hinsichtlich der Erh6hungsbetrage stehen

die Arbeiter mit einer standigen den Angestellten der
Beschéftigung in Lohngruppe VergUtungsgruppen
a) VIl und VII X und IXb

b) VI bis Va IXa

c) IVundIVa Vil

gleich.

3. Der Arbeiter, der im Fall des § 15 Abs. 2 Nr. 5a fiir den vollen Kalen-
dermonat

a) den Monatslohn und die Zulage F nach § 15 Abs. 2 Nr. 5b und 5d
erhalt und

b) durch die Summe des Monatslohns und der Zulage F nach § 15
Abs. 2 Nr. 5b oder 5d den Betrag des Monatslohns einer héheren
Lohngruppe in seiner Lohnstufe erreicht,

wird fur die Anwendung des vorstehenden Satzes der hdheren Lohn-
gruppe zugeordnet. Der sich aus § 15 Abs. 2 Nr. 5¢ ergebende Betrag
der Zulage F bleibt unbericksichtigt. (AB 1)

4. Erhélt der Arbeiter den Monatstabellenlohn aus einer hdheren Lohn-
gruppe und wird dadurch der Erhéhungsbetrag geringer oder féllt er
weg, wird der Unterschiedsbetrag zwischen der jeweiligen Summe
aus dem Monatstabellenlohn, dem Sozialzuschlag und - gegebenen-
falls - dem Erhdhungsbetrag aus der héheren Lohngruppe sowie den
entsprechenden Bezligen, die am Tage vorher zugestanden haben,
als Teil des Sozialzuschlags zuséatzlich gezahlt. Dies gilt entsprechend
in den Fallen der Nr. 3.

§ 15 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 6 gelten entsprechend. (AB 2)

Ausflhrungsbestimmungen

Abs. 1 Nr. 3 gilt auch, wenn die Zulage F nur deshalb fir einen Teil des Kalen-
dermonats nicht zusteht, weil fiir diesen Teil kein Lohnanspruch besteht, z. B. bei
Einstellung im Laufe des Monats, bei Arbeitsversdumnis.

Der Sozialzuschlag ist kein Bestandteil des Monatslohns. Er scheidet daher bei
der Berechnung von Zuschldgen und Zulagen, die in Vomhundertsétzen festge-
setzt sind (z. B. Uberzeitzuschlag, Sonntagszuschlag, Leistungszulagen) aus.

Dem nicht vollbeschéftigten Arbeiter und dem Aushilfsarbeiter wird fiir abzugelten-
de Uberzeitarbeit Sozialzuschlag nicht gewéhrt.

DS 186
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§14

Bleibt frei

§ 15

Lohnanspruch

Der Lohn wird nur fir angeordnete und geleistete Arbeit gezahlt, so-
weit nicht Ausnahmen zugelassen sind.

Arbeitszeiten, die sich von einem auf den anderen Kalendertag erstre-
cken, zahlen zum ersten Kalendertag.

a) Mit dem Monatslohn (§ 10) wird die regelmaBige Arbeitszeit (§ 3
Abs. 1) im jeweiligen Kalendermonat abgegolten.

b) Der nicht vollbeschéftigte Arbeiter erhdlt vom Monatslohn den Teil,
der dem MaB der mit ihm arbeitsvertraglich vereinbarten regelma-
Bigen Arbeitszeit (§ 2 Abs. 3 Nr. 2) entspricht. (AB 1)

c) Arbeitsstunden, die der nicht vollbeschéftigte Arbeiter Gber die mit
ihm vereinbarte Arbeitszeit hinaus leistet, kbnnen durch entspre-
chende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Monatslohnes
ausgeglichen werden. Soweit ein Ausgleich nicht erfolgt, erhalt der
Arbeiter flr jede zuséatzliche im Rahmen der regelmé&Bigen Arbeits-
zeit (§ 3) geleistete Arbeitsstunde 1/169,57 des Monatslohnes, fiir
eine halbe Stunde die Halfte dieses Betrages.

Der Monatslohn des Arbeiters richtet sich nach der Lohngruppe seiner
sténdigen Beschéftigung (§ 2 Abs. 8). Beim Aufstieg in hdhere Lohn-
gruppen nach Bewéahrung und Ablauf bestimmter Zeiten ist dem Ar-
beiter die héhere Lohngruppe vom Ersten des Monats an zu Ubertra-
gen, in dem die Voraussetzungen flr den Aufstieg nach Anlage 1 Ab-
schnitt A Abs. 6 erfillt sind.

a) Besteht der Anspruch auf den Monatslohn wegen des Beginns
oder der Beendigung des Arbeitsverhalinisses, des Grundwehr-
dienstes, des Wehrdienstes als Soldat auf Zeit oder des Zivildiens-
tes wahrend des Kalendermonats nicht fir den vollen Kalender-
monat, wird die geleistete Arbeitszeit vergitet.

Arbeitszeit der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten Arbeiter ist der Ar-
beitszeitwert (reine Arbeitszeit zuziglich der anzurechnenden Zei-
ten aus Bereitschaften, Pausen u. a.).
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b) Bei der nach a fir den Kalendermonat zu vergitenden Zeit ist eine
angebrochene halbe Stunde in der Weise zu runden, dass
15 Minuten oder mehr als halbe Stunde zé&hlen und weniger als 15
Minuten unberiicksichtigt bleiben.

Diese Rundung gilt auch fir sonstige Félle, in denen ein Teil des
Monatslohns zu zahlen ist.

c) Far jede Stunde der nach b zu vergiitenden Arbeitszeit ist 1/169,57
des Monatslohns, fiir jede halbe Stunde die Hélfte dieses Betrages
zu zahlen. Ergeben sich dabei 169,57/169,57 oder mehr, ist der
Monatslohn zu zahlen.

Bei der Berechnung von Teilen des Monatslohns fallen Bruchteile
eines Cents bis 0,49 Cent weg, héhere Bruchteile eines Cents werden
auf 1 Cent aufgerundet.

a) Fir die Zeit, in der die Arbeitskraft in einer Tétigkeit beschéaftigt
wird, die lohngruppenmaBig héher bewertet ist als ihre standige
Beschéftigung, erhalt sie eine Funktionszulage - Zulage F -. Diese
Zulage wird nur gewahrt, wenn die Arbeiterin oder der Arbeiter am
Arbeitstag mindestens eine Stunde hdher bewertete Tatigkeiten
wahrgenommen hat.

b) Die Zulage F wird in Hohe des Vomhundertsatzes gezahlt, der sich
aus der Tabelle nach Anlage 3 ergibt.

c) Wird die Tatigkeit, fir die nach a eine Zulage F gezahlt wird, im
Leistungslohn verrichtet, erhéht sich die Zulage F um je 1 v. H fir
je 5 v. H des Vomhundertsatzes, der nach b zu zahlen ware.

d) Fdr Zeiten, fur die die Arbeitskraft eine oder mehrere Lohnsiche-
rungszulagen M, L und A - vgl. § 17 Abs. 3 und 7 - erhalt, wird die
Zulage F nur insoweit gezahlt, als ihr Vomhundertsatz die Summe
der Vomhundertsatze dieser Lohnsicherungszulagen (ibersteigt.

Zulagen und Zuschlage werden - soweit die fir sie geltenden Bestim-
mungen nichts anderes vorsehen - flr die Arbeitszeit gezahlt, in der
die zulageberechtigende Tétigkeit ausgelbt wird. Arbeitszeit der in § 3
Abs. 3 Nr. 1 genannten Arbeitskrafte ist der Arbeitszeitwert (reine Ar-
beitszeit zuzlglich der anzurechnenden Zeiten aus Bereitschaften,
Pausen u. a.). Der Berechnung der Zulagen und Zuschlage, die in
Vomhundertsétzen festgesetzt sind, ist fir jede Stunde der zulagebe-
rechtigenden Zeit 1/169,57 des Monatslohns, flr jede halbe Stunde
die Hélfte dieses Betrages zugrunde zu legen; fir den Vorfesttags-,
den Uberzeit-, den Sonn- und den Feiertagszuschlag ist jedoch stets
die 1. Lohnstufe zugrunde zu legen.
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Fir die Berechnung der Zulagen und Zuschléage, die in Vomhundert-
sétzen festgelegt sind, sind hinsichtlich des Vorfesttags-, des Uber-
zeit-, des Sonn- und Feiertagszuschlags und des Urlaubslohnzu-
schlags die Betrdge der Monatslohntabelle, hinsichtlich des Leistungs-
lohnes, der Leistungslohnausgleichszulage - Zulage L -, der Aus-
gleichszulage - Zulage A - sowie der Entsch&digung bei auBerge-
wohnlichen Arbeiten die Betrage der Monatstabelle L zugrunde zu le-
gen.

Die zulageberechtigenden Zeiten sind - fir jede Zulage und jeden
Zuschlag getrennt - fir den Kalendermonat zusammenzurechnen,
soweit die fur die Zulagen oder Zuschldge geltenden Bestimmungen
nichts anderes vorsehen. Bei der sich hierbei fir jede Zulage und je-
den Zuschlag ergebenden Summe sind angebrochene halbe Stunden
in der Weise zu runden, dass 15 Minuten oder mehr als halbe Stunde
zahlen und weniger als 15 Minuten unbertcksichtigt bleiben.

Bei der Berechnung des Monatsbetrags jeder Zulage und jedes Zu-
schlags nach Nr. 2 fallen Bruchteile eines Cents bis 0,49 Cent weg,
héhere Bruchteile eines Cents werden auf 1 Cent aufgerundet.

a) Uberzeitarbeit wird dadurch abgegolten, dass der Monatslohn in
dem Kalendermonat, in dem der Freizeitausgleich durchgefihrt
wird, ungekurzt fortgezahlt wird.

b) Kann Freizeitausgleich nicht bis zum Ende der Ausgleichsfrist
(§ 18 Abs. 9 Nr. 1 oder 2) gewéahrt werden, ist die Uberzeitarbeit
bei Abrechnung des letzten Kalendermonats der Ausgleichsfrist fur
jede Stunde mit 1/169,57 des Monatslohns, fir jede halbe Stunde
mit der Halfte dieses Betrages zu verglten.

c) Auf Wunsch der Arbeiterin oder des Arbeiters kann ihr bzw. ihm flr
die Uberzeitarbeit anstelle des anteiligen Monatslohns nach b ein
Anspruch auf spéateren Freizeitausgleich gewahrt werden. Den
Wunsch auf spateren Freizeitausgleich missen die Beschaftigten
ihrer Dienststelle spatestens am letzten Arbeitstag des dritten Ka-
lendermonats nach dem Monat, in dem die Uberzeitarbeit geleistet
worden ist, mitteilen.

d) Freizeitanspriche, die bis zum 30. Juni des auf das Entstehungs-
jahr folgenden Jahres oder wegen Beendigung des Arbeitsverhalt-
nisses nicht erflllt werden kénnen, sind mit der Abrechnung des
Monats Juni mit dem an dem genannten Stichtag bzw. mit der Ab-
rechnung des Restlohns mit dem am Tag der Beendigung des Ar-
beitsverhaltnisses giiltigen anteiligen Monatslohn nach b zu vergu-
ten.

Die fiir die Uberzeitarbeit - ausgenommen die Félle der Nr. 3 - zu ge-
wéhrenden Zulagen und Zuschlége sind mit dem Lohn fir den Kalen-
dermonat zu zahlen, in dem die Uberzeitarbeit geleistet wurde.
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3. a) Fir den Freizeitausgleich fiir Uberzeitarbeit nach § 18 Abs. 8 Nr. 5

(infolge Arbeitsleistung oder dienstplanmaBiger Ruhe an einem
gesetzlich anerkannten Wochenfeiertag, der auf die Tage Montag
bis Freitag fallt) werden die nach § 19 Abs. 2 zu zahlenden Zula-
gen und Zuschlage gezahlt.

b) Kann Freizeitausgleich fiir Uberzeitarbeit nach § 18 Abs. 8 Nr.5
nicht gewahrt werden, werden neben dem anteiligen Monatslohn
nach Nr. 1b keine Zulagen und Zuschlage gezabhlt.

4. st zu erkennen, dass Freizeitausgleich wegen der Personalverhalt-

nisse nicht gewahrt werden kann, kann der anteilige Monatslohn nach
Nr. 1b bereits vor Ablauf der Ausgleichsfrist gezahlt werden.

1. a) Wird der Arbeiter fir weniger als 6 Stunden zu einer Arbeitsleis-
tung herangezogen, die auBerhalb des regelméaBigen Arbeitsver-
laufs liegt und nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang
mit der vorausgehenden oder nachfolgenden Schicht steht (be-
sondere Arbeitsleistung oder Sonderdienstschicht, auch Sonderbe-
reitschaft), werden ihm hierfir die tatsachliche Arbeitszeit zuzuglich
eines Arbeitszeitzuschlages von 4 Stunden, zusammen aber
héchstens 6 Stunden, vergltet.

b) Wird der Arbeiter in Ausnahmeféllen bis zum Beginn der nachfol-
genden Schicht mehrmals zu einer solchen Arbeitsleistung heran-
gezogen, werden ihm fir jede weitere Inanspruchnahme, die weni-
ger als 5 Stunden betrégt, die tatsachliche Arbeitszeit zuziglich ei-
nes Arbeitszeitzuschlages von 3 Stunden, zusammen aber héchs-
tens 5 Stunden, vergitet.

c) Zulagen und Zuschlége, auf die der Arbeiter fur die Arbeitsleistung
Anspruch hat, werden auch fir den Arbeitszeitzuschlag gezahlt
(ausgenommen Zulagen fiir Nachtarbeit und Arbeit an Samstagen
sowie Aufwandsentschadigungen, es sei denn, dass ihm diese
nach den hierfir geltenden besonderen Bestimmungen zustehen).

Sind dem Arbeiter die Zulagen und Zuschlage (z. B. der Sonn-
oder der Feiertagszuschlag) nur flr einen Teil der Sonderdienst-
schicht zu zahlen, dann sind sie auch fir den Arbeitszeitzuschlag
zu zahlen, wenn sie dem Arbeiter am Ende der Sonderdienst-
schicht noch zustanden.

2. Die Regelungen unter Nr. 1 gelten insoweit nicht, als bereits Lohn
nach § 19 Abs. 2 zu zahlen ist. Sie gelten ferner nicht fir den § 22
Abs. 4 Nr. 2.
(AB4zu §18)
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Bei Versaumnis von Arbeitszeit wird der Monatslohn um den auf die
versaumte Arbeitszeit entfallenden Anteil gekirzt.

Bei Arbeitsbefreiung ohne Lohnfortzahlung wird der Monatslohn um
den auf die versdumte Arbeitszeit entfallenden Anteil gekirzt; héchs-
tens wird der Monatslohn einbehalten.

Erstreckt sich die Arbeitsbefreiung ohne Lohnfortzahlung - ggf. zu-
sammen mit den in den Nrn. 1 und 4 geltenden Fallen - auf den vollen
Kalendermonat, entfallt der Monatslohn.

Als Arbeitszeit der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten Arbeiter ist in den
Fallen der Nr. 1 und 2 bei vollen Arbeitsschichten der Arbeitszeitwert
(reine Arbeitszeit zuzlglich der anzurechnenden Zeiten aus Bereit-
schaften, Pausen u. a.), bei Teilschichten ihre tatsachliche Dauer (ab-
zlglich der Pausen) zu beriicksichtigen.

Bei der Zahlung von Krankengeldzuschuss (§ 27 Abs. 8) entféllt der
Monatslohn, wenn der Anspruch auf Krankengeldzuschuss fir den
vollen Kalendermonat besteht. (AB 8 d aa zu § 27)

Besteht der Anspruch auf Krankengeldzuschuss nur fir einen Teil des
Kalendermonats, wird der Monatslohn um den Anteil geklrzt, der der
bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses bericksichtigten
ausgefallenen regelméaBigen Arbeitszeit entspricht. (AB8dbb zu
§27)

Diese Regelungen gelten auch fur Zeiten, fir die dem Arbeiter nur
Barleistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung oder die
entsprechenden Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung
oder nach dem Bundesversorgungsgesetz zustehen.

Der zu kiirzende Anteil des Monatslohns errechnet sich flr jede Stun-
de versaumter Arbeitszeit aus 1/169,57 des Monatslohns, fir jede
halbe Stunde aus der Halfte dieses Betrages. Fir den Kalendermonat
wird jedoch héchstens der volle Monatslohn einbehalten.

Fir die Rundung der im Kalendermonat insgesamt zu kirzenden Ar-
beitszeit gilt Abs. 2 Nr. 3b entsprechend.

Bleibt frei
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Bleibt bei einem Arbeiter infolge einer voriibergehenden anderweitigen
Arbeitseinteilung (z. B. wegen Verwendung als Abléser oder Heran-
ziehung zur Unfall-, Stérungs- oder Schneebereitschaft bei der
Dienststelle) die von ihm insgesamt erreichte Arbeitszeit hinter der
festgesetzten wdchentlichen Arbeitszeit zurlick, wird die hierdurch
ausgefallene Arbeitszeit durch den Monatslohn abgegolten; dagegen
erhalt er fir die ausgefallene Arbeitszeit die Zulagen und Zuschlage
(ausgenommen Zulagen fiir Nachtarbeit und Arbeit an Samstagen
sowie Aufwandsentschadigungen, es sei denn, daB3 diese dem Arbei-
ter nach den hierfir geltenden besonderen Bestimmungen zustehen)
fortgezahlt, die er ohne den Arbeitszeitausfall erhalten hatte. Ist die
regelmaBige Arbeitszeit Uber einen ldngeren Zeitraum als eine Kalen-
derwoche ungleichmaBig verteilt, errechnet sich der mit Lohnausfall-
vergltung abzugeltende Arbeitszeitausfall aus dem Unterschied zwi-
schen der regelmaBigen Arbeitszeit dieses langeren Zeitraums und
der in diesem Zeitraum tatsachlich erreichten Arbeitszeit.

Flr Bade- und Waschzeiten nach § 3 Abs. 9, fur Essensgelegenhei-
ten nach § 18 Abs. 6 und fir die Zeit des regelmaBigen Fortbildungs-
unterrichts werden dem Arbeiter die Zulagen und Zuschldge (aus-
genommen Zulagen fur Nachtarbeit und Arbeit an Samstagen sowie
Aufwandsentschadigung, es sei denn, dal3 diese dem Arbeiter nach
den hierfir geltenden besonderen Bestimmungen zustehen) gezahlt,
die er bei Fortsetzung der Tatigkeit erhalten hatte, in der diese Zeiten
angefallen sind.

Wahrend des Urlaubs nach den §§ 28 a, 28 b und 28 ¢ erhalt der
Arbeiter zum Monatslohn - sofern ihm im vorausgegangenen Urlaubs-
jahr eine oder mehrere der unter Nr. 2 genannten Vergitungen ge-
wahrt wurden - einen Urlaubslohnzuschlag. Neben dem Urlaubslohn-
zuschlag werden keine der unter 2a bis k genannten Vergitungen ge-
zahlt.

Bei der Berechnung dieses Zuschlags werden folgende, im vorausge-
gangenen Urlaubsjahr gezahlte Vergltungen bericksichtigt:

a) Leistungszulagen (§ 6 Abs. 2 Nr. 1),
b) die Einmannpramie fir Kraftfahrer im Bahnbusbetrieb,
¢) Erschwerniszulagen nach Abschnitt E der Anlage 1,

d) die Vergitungen fir Rufbereitschaft (§ 4 Abs. 2) und fir Schnee-
bereitschaft der Arbeiter der Oberbauziige (Anhang | § 6),

e) bleibt frei,
f) der Vorfesttagszuschlag (§ 3 Abs. 8 Nr. 1 ¢), der Uberzeitzuschlag

(§ 18 Abs. 10), der Sonn- und der Feiertagszuschlag (§ 19 Abs. 1
und 3),

DS 186
(B2)

(§ 15)

Hattelohn

Lohn fiir Ar-
beitszeitausfall
bei anderweiti-
ger Arbeitsein-
teilung

Zulage fiir Bade-
zeiten und dgl.

Urlaubslohn-
zuschlag



(§ 15)

g)

h)
i)
j)
k)
1)

-30 -

Entschadigungen fur auBergewdhnliche Arbeiten (§ 22) und die
Zulage fur den Arbeitszeitzuschlag (§ 22 Abs. 2),

die Zulagen fir Nachtarbeit und Arbeit an Samstagen (§ 20),
die Zulage F (Abs. 2 Nr. 5),

Zulagen nach § 17,

die Schichtzulage nach § 21,

der Urlaubslohnzuschlag.

Der Zuschlag wird jeweils fir die Zeit eines Kalenderjahres (Urlaubs-
jahr) festgesetzt, und zwar in Héhe des Vomhundertsatzes, der sich
aus dem Verhaltnis der Summe der im vorausgegangen Urlaubsjahr
gezahlten Vergitungen nach a bis | zur Summe der in demselben
Zeitraum gezahlten vollen und anteiligen Monatsléhne ergibt.

Bei der Festsetzung des Zuschlags bleiben hiernach errechnete
Bruchteile bis 0,49 v. H. unbericksichtigt, héhere Bruchteile werden
auf den vollen Vomhundertsatz aufgerundet.

(AB 2)

a)

Hat das Arbeitsverhaltnis noch nicht 6 Kalendermonate bestanden,
errechnet sich der Urlaubslohnzuschlag fir den ersten Kalender-
monat aus diesem Kalendermonat und flr die weiteren Kalender-
monate aus allen jeweils abgerechneten Kalendermonaten. Der
sich aus den ersten 6 abgerechneten Kalendermonaten ergebende
Vomhundertsatz des Urlaubslohnzuschlags gilt bis zum Ende des
laufenden Urlaubsjahres.

Die Regelung unter a gilt entsprechend, wenn der Arbeiter im vo-
rausgegangenen Urlaubsjahr langer als 6 Monate ohne Lohnfort-
zahlung von der Arbeit befreit war.

Nimmt der Arbeiter im AnschluB an den Grundwehrdienst die Ar-
beit beim Bundeseisenbahnvermégen wieder auf, wird ihm der Ur-
laubslohnzuschlag in Héhe des Vomhundertsatzes gezahlt, der
ihm am Tage der Aufnahme des Grundwehrdienstes zugestanden
héatte, wenn dieser Vomhundertsatz héher ist als der Vomhundert-
satz nach a. Dies gilt auch fiir das folgende Urlaubsjahr, wenn der
Arbeiter die Arbeit beim Bundeseisenbahnvermdgen erst nach
dem 31. Juli wieder aufgenommen hat.

Far Arbeiter, die das 18. Lebensjahr vollenden, gilt die Regelung
unter a vom Tage nach der Vollendung des 18. Lebensjahres an
entsprechend.
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(§15)
4. a) Die Arbeiter, denen Erholungsurlaub nach § 28 a Abs. 1 zusteht,
erhalten den Urlaubslohnzuschlag fiir die regelmaBige Arbeitszeit,
die infolge des Urlaubs ausgefallen ist.

b) Die vollbeschaftigten Arbeiter, denen Erholungsurlaub nach § 28 a
Abs. 2 zusteht, erhalten den Urlaubslohnzuschlag fir jeden als Ur-
laubstag geltenden Werktag fir 6 Stunden 25 Minuten. Nicht voll-
beschéftigte Arbeiter erhalten den Urlaubslohnzuschlag fur die re-
gelmaBige Arbeitszeit, die infolge des Urlaubs ausgefallen ist.

5. st infolge des Erholungsurlaubs regelmaBige Uberzeitarbeit ausgefal-
len, werden auch fir diese Zeit der anteilige Monatslohn nach Abs. 4
und der Urlaubslohnzuschlag gezahlt. (AB 3)

Ausflhrungsbestimmungen

Der dem nicht vollbeschéftigten Arbeiter zustehende Teil des Monatslohns ist nach ~ Zu Abs. 2 Nr.1b
folgender Formel zu bilden:

Monatslohn x arbeitsvertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit
regelméaBige Wochenarbeitszeit flir vollbeschéftigte Arbeiter.

Mit dem fiir das Urlaubsjahr festgesetzten Urlaubslohnzuschlag sind auch die Zu Abs. 9 Nr. 2
Urlaubstage zu verglten, die ausnahmsweise erst nach dem Ende dieses Ur-

laubsjahres gewéhrt werden. Bei der Gewdhrung von Urlaubsentschéddigung ist in

gleicher Weise zu verfahren.

RegelméBige Uberzeitarbeit im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, wenn die Vor- Zu Abs. 9 Nr. 5
aussetzungen der AB 8b zu § 27 erfiillt sind, wobei statt des Eintritts der Arbeits-
unféhigkeit der Beginn des Erholungsurlaubs maBgebend ist.
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§16

Wechsel der Beschaftigung oder der Dienststelle

Der Arbeiter hat, soweit es der Dienst erfordert, jede ihm (bertragene Ar-
beit - auch an einem anderen Dienstort, bei einer anderen Dienststelle oder
Dienststellenteil - zu leisten, die ihm nach seiner Befahigung, Ausbildung
und kérperlichen Eignung zugemutet werden kann, ohne daB der Arbeits-
vertrag foérmlich geandert wird. Dabei kann ihm sowohl eine hdhere als
auch eine niedriger geléhnte Beschéaftigung Ubertragen werden.

1.

Soll der Arbeiter auf kilrzere, absehbare Zeit bei einer anderen
Dienststelle oder Dienststellenteil verwendet werden und dann wieder
zuriickkehren, wird er zu der anderen Dienststelle oder Dienststellen-
teil abgeordnet. Dagegen wird er Uberwiesen, und zwar zum Ersten
eines Kalendermonats, wenn er langere Zeit oder dauernd bei einer
anderen Dienststelle/Dienststellenteil oder mehreren anderen Dienst-
stellen/Dienststellenteilen beschaftigt werden soll. Vom Zeitpunkt der
Uberweisung an gilt der Arbeitsvertrag als mit der neuen Dienststelle
geschlossen.

Die Ubertragung einer niedriger gelohnten Tatigkeit als standige Be-
schaftigung sowie die Uberweisung zu einer anderen Dienststel-
le/Dienststellenteil sind nicht zulassig, wenn sie sozial ungerechtfertigt
sind. (AB 1)

Die Uberweisung eines Aushilfsarbeiters ist unzulassig.

Dem Arbeiter kann im dienstlichen oder o6ffentlichen Interesse mit
seiner Zustimmung vortbergehend eine mindestens gleichbewertete
Tatigkeit bei einer Einrichtung auBerhalb des rdumlichen Geltungsbe-
reichs dieses Tarifvertrages oder bei einer anderen &ffentlichen Ein-
richtung zugewiesen werden. Die Rechtsstellung des Arbeiters bleibt
unberihrt; Bezlige aus der Verwendung nach Satz 1 werden ange-
rechnet, sofern nicht in besonderen Fallen im Einvernehmen mit der
Hauptverwaltung des Bundeseisenbahnvermégens von der Anrech-
nung ganz oder teilweise abgesehen wird.

Soll der Arbeiter nicht nur voriibergehend eine andere Téatigkeit als die
seiner standigen Beschaftigung Uberwiegend verrichten, ist sie ihm
- ausgenommen in Fallen der Nr. 2 und 3 - zum Ersten eines Kalen-
dermonats als neue sténdige Beschéaftigung zu lbertragen. (AB 2)
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Unbeschadet der tatséchlichen Verwendung darf

a) dem Arbeiter wahrend der Lohnsicherungsfrist fir eine Zulage M
nach § 17 nicht erneut eine niedriger bewertete standige Beschaf-
tigung Ubertragen werden,

b) dem Arbeiter mit Arbeitsvertrag als Facharbeiter fir die Dauer
dieses Vertrags keine Tatigkeit als stdndige Beschaftigung Uber-
tragen werden, die bei qualifizierten Facharbeitern niedriger als
nach der Lohngruppe IV und bei Facharbeitern niedriger als nach
der Lohngruppe V bewertet ist (wegen etwaiger Kiindigung des Ar-
beitsvertrages als Facharbeiter vgl. Abs. 5).

a) Dem unkiindbaren Arbeiter darf, unbeschadet seiner tatsachlichen
Verwendung, keine niedriger bewertete Tatigkeit als standige Be-
schaftigung Ubertragen werden, wenn die Verwendung in dieser
Tatigkeit durch RationalisierungsmaBnahmen veranlaBt ist. (AB 3)

b) Die Regelung in a findet keine Anwendung oder keine Anwendung
mehr, wenn der Arbeiter sich weigert, eine zumutbare Tatigkeit
auszuiben; das gleiche gilt, wenn dem Arbeiter aus Griinden, die
er zu vertreten hat, eine zumutbare Téatigkeit nicht Ubertragen
werden kann. (AB 1 zu § 17)

Der Arbeiter, der wegen eines beim Bundeseisenbahnvermdgen erlit-
tenen Arbeitsunfalls, wegen einer auf die Tatigkeit beim Bundeseisen-
bahnvermdégen zurlickzufiihrenden Gesundheitsschadigung oder oh-
ne eigenes Verschulden aus anderen Griinden seine bisherige Be-
schaftigung nicht mehr austben kann, ist so zu verwenden, daB ihm
maglichst keine oder nur geringe LohneinbuBen entstehen.

Qualifizierte Facharbeiter mit mindestens zweijahriger Eisenbahn-
dienstzeit, die infolge von RationalisierungsmaBnahmen in ihrem er-
lernten oder einem diesem verwandten Ausbildungsberuf nicht mehr
verwendet werden kdénnen, sind nach Méglichkeit fir Tatigkeiten eines
anderen Ausbildungsberufs umzuschulen, wenn vorauszusehen ist,
daB sie fir langere Zeit entsprechend verwendet werden kénnen.
Besteht der Arbeiter die Prifung nicht, ist nach Abs. 5 zu verfahren.
Eine Umschulung ist in der Regel nach Vollendung des 50. Lebens-
jahres nicht mehr zumutbar. (AB 3)

Der Arbeiter, der in einer niedriger bewerteten Tétigkeit als der seiner
stédndigen Beschéftigung verwendet wird, sowie der mit einer Lohnsi-
cherung nach § 17 umgesetzte Arbeiter ist baldmdglichst und mit Vor-
rang vor anderen Arbeitern wieder in einer Tatigkeit zu verwenden, die
seiner Entlohnung entspricht. Der Anspruch auf vorzugsweise Wie-
derverwendung in einer der friiheren Beschéftigung entsprechenden
Tatigkeit bleibt auch nach Ablauf der Lohnsicherungsfrist bestehen.
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Kann der Arbeiter mit Facharbeitervertrag nicht mehr als Facharbeiter oder
qualifizierter Facharbeiter beschéftigt werden, ist er verpflichtet, auch ande-
re Arbeiten auszufihren. MuB der kiindbare Arbeiter mit Facharbeiterver-
trag voraussichtlich langer als 12 Monate andere Arbeiten verrichten, ist
ihm der Facharbeitervertrag zu kindigen (wegen der Fristen vgl. § 30
Abs. 1) und ihm gleichzeitig die Weiterbeschaftigung ohne Facharbeiter-
vertrag anzubieten. Lehnt er die Weiterbeschaftigung ohne Facharbeiter-
vertrag ab, endet das Arbeitsverhéltnis mit Ablauf der Kindigungsfrist.
(AB 4 und 5)

Ausfihrungsbestimmungen

Fiir die Beurteilung der Frage, ob die Uberlf_ragung einer niedriger geléhnten Tétig-
keit als stdndige Beschéftigung oder die Uberweisung sozial ungerechtfertigt ist,
sind die Grundsétze des Kiindigungsschutzgesetzes - soweit sie fiir Betriebe und
Verwaltungen des &ffentlichen Rechts getroffen sind - entsprechend heranzuzie-
hen.

Die Bestimmungen in § 2 Abs. 8 gelten entsprechend.
RationalisierungsmaBnahmen in diesem Sinne sind

a) MaBnahmen zur Anderung der Dienststellen- oder Arbeitsorganisation,
b)  MaBnahmen zur Nutzung des technischen Fortschritts und
c) andere personalwirtschaftliche MaBnahmen,

die vom Bundeseisenbahnvermdgen getroffen werden, nicht nur voribergehender
Art sind und allein oder in Verbindung mit anderen der genannten MaBnahmen
dazu fiihren, daB der Arbeitsplatz des Arbeiters verlegt wird oder wegféllt oder sich
die Téatigkeit des Arbeiters ihrem Umfange nach oder in ihrem Aufgabeninhalt &n-
dert. Eine Verringerung des Personalbedarfs, die durch gesamtwirtschaftlich be-
dingten allgemeinen Verkehrsriickgang ausgeldst ist, zahlt nicht zu den MaBnah-
men nach a bis c.

Als von einer RationalisierungsmaBnahme betroffen gilt auch ein Arbeiter, der
seinen Arbeitsplatz dadurch verliert, daBB3 ein von einer RationalisierungsmafBnah-
me unmittelbar betroffener Mitarbeiter auf diesem Arbeitsplatz unterzubringen ist,
weil ihm z. B. ein Wohnortwechsel nicht zugemutet werden kann.

Arbeiter mit Facharbeitervertrag und Lohnsicherung nach § 17 Abs. 4 behalten
den Facharbeitervertrag.

EntschlieBt sich der Arbeiter wdhrend der Kiindigungsfrist, eine bereits ausge-

sprochene Ablehnung zurtickzunehmen, soll dem Antrag auf Weiterbeschéftigung
tunlichst entsprochen werden.

DS 186



-35-

§17

Lohnsicherung

A.Allgemeines

1. Wenn die Arbeitskraft Veranderungen bei ihrer Tatigkeit in Kauf neh-
men muss, die sich auf den Monatslohn, den Leistungslohn oder auf
Erschwerniszulagen nachteilig auswirken, erhélt sie Lohnsicherung
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen.

2. Der Arbeitskraft ist eine schriftliche Mitteilung Uber ihre Lohnsiche-
rungsanspriiche auszuhandigen.

Lohnsicherung wird nicht gewéhrt oder entfallt, wenn die Arbeiterin oder
der Arbeiter sich weigert, eine zumutbare Tatigkeit auszuiiben; das gleiche
gilt, wenn der Arbeitskraft aus Grinden, die sie zu vertreten hat, eine zu-
mutbare Tétigkeit nicht Ubertragen werden kann. (AB 1)

1. a)

B. Lohnsicherung bei Veranderungen
nicht nur voribergehender Art

Wird einer Arbeitskraft infolge von RationalisierungsmaBnahmen
eine niedriger bewertete standige Beschaftigung tbertragen, erhalt
sie eine Monatslohnausgleichszulage - Zulage M -. (AB 3 zu § 16)

Die Zulage M wird in H6he des Vomhundertsatzes gezahlt, der
sich aus der Tabelle nach Anlage 3 ergibt.

Hat die oder der Beschéftigte vor Beginn der Lohnsicherungsfrist
bei Verwendung in ihrer bzw. seiner stdndigen Beschaftigung aus-
schlieBlich im Zeitlohn gearbeitet, wird die Zulage M nur insoweit
gezahlt, als sie nicht durch den Leistungslohn (§ 6 Abs. 2) ausge-
glichen wird.

Wechselt die oder der Beschaftigte infolge von Rationalisierungs-
massnahmen nicht nur voribergehend vom Leistungslohn in den
Zeitlohn, erhélt sie bzw. er bei Verwendung im Zeitlohn eine Leis-
tungslohnausgleichzulage - Zulage L -, wenn sie oder er in den vo-
rausgegangenen 2 Jahren und auch in den letzten 3 Monaten U-
berwiegend im Leistungslohn gearbeitet oder Ausgleichszulage
nach Abs. 7 erhalten hat. (AB 2; AB 3 zu § 16)

Die Zulage L wird in H6he des Vomhundertsatzes festgesetzt, der
sich aus dem Verhéltnis von Leistungslohn, Urlaubslohnzuschlag
(§ 15 Abs. 9) und Zulage A (Abs. 7) insgesamt zum Monatslohn fir
das letzte Urlaubsjahr vor Eintritt des Lohnsicherungsfalles ergibt,
héchstens auf 14 v. H..
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Bei der Berechnung des Vomhundertsatzes der Zulage L bleiben
Bruchteile bis 0,49 v. H. unbericksichtigt; héhere Bruchteile wer-
den auf den vollen Vomhundertsatz aufgerundet.

Wechselt die Arbeitskraft zu Beginn oder auch wahrend der Lohn-
sicherungsfrist fiir eine Zulage L in eine hdher bewertete standige
Beschéftigung, ist der nach b ermittelte Vomhundertsatz um den
Vomhundertsatz zu kiirzen, der bei nur voribergehender Verwen-
dung in der héher bewerteten Tatigkeit nach der Anlage 3 fiir eine
Zulage F maBgebend wére.

Die Zulage L wird nicht neben einer Entschadigung fir auBerge-
wohnliche Arbeiten nach § 22 gezahlt.

Muss die Arbeitskraft infolge von RationalisierungsmaBnahmen
nicht nur voriibergehend ihren Arbeitsplatz wechseln und fallen aus
diesem Grund die bisherigen Erschwerniszulagen ganz oder teil-
weise fort, erhalt die Arbeitskraft eine Erschwernisausgleichszula-
ge - Zulage E -, wenn sie in den vorausgegangenen 2 Jahren 0-
berwiegend und auch innerhalb der letzten 3 Monate Erschwernis-
zulagen erhalten hat. Die Zulage E wird gezahlt fur Zeiten, fur die
der oder dem Beschaftigten keine Erschwerniszulagen oder Er-
schwerniszulagen in geringerer Héhe zustehen; Erschwerniszula-
gen in geringerer H6he werden neben der Zulage E nicht gezahlt.
(AB2; AB3zu § 16)

Die Zulage E wird wie folgt berechnet: Die Summe der im letzten
Urlaubsjahr gezahlten Erschwerniszulagen wird durch die Zahl der
Stunden (voller Monatslohn = 169,57 Stunden) geteilt, die im glei-
chen Zeitraum - ausgenommen Zeiten, fir die Urlaubslohn nach
§ 15 Abs. 9 gezahlt wurde - mit Lohn vergltet wurden. Von dem so
ermittelten Betrag sind 0,15 € abzuziehen. Der verbleibende Be-
trag ist die Zulage E fir eine lohnberechtigende Stunde.

Die Zulage E wird nicht neben einer Entschadigung fur auBerge-
wohnliche Arbeiten nach § 22 gezahlt.

Lohnsicherungszulagen nach Nr. 1 bis 3 erhalten

a)

Zulage Zulage Zulage
M L E

Arbeitskrafte, deren Arbeits-
vertrag noch nicht 2 Jahre
besteht 3 Monate - -

Arbeitskrafte, deren Arbeits-
vertrag mindestens

2 Jahre besteht, nach

einer Eisenbahndienst-

zeit von

2 bis 5 Jahren 15 Monate 15 Monate 15 Monate
5 bis 8 Jahren 22 Monate 22 Monate 22 Monate
mehr als 8 Jahren 28 Monate 28 Monate 28 Monate
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Zulage Zulage Zulage
M L E
c) unkindbare Arbeiter
vor Vollendung des
60. Lebensjahres - 36 Monate 36 Monate
nach Vollendung des unbe- unbe-
60. Lebensjahres - grenzt grenzt

Far die Ermittlung der Eisenbahndienstzeit sowie fiir den Beginn der
Laufzeit der Lohnsicherungsfristen ist der Zeitpunkt maBgebend, zu
dem die RationalisierungsmaBnahme wirksam wird.

1. MuB dem Arbeiter infolge eines beim Bundeseisenbahnvermdgen
erlittenen Arbeitsunfalls eine Tatigkeit zugewiesen werden, die niedri-
ger bewertet ist als die seiner standigen Beschaftigung zum Zeitpunkt
des Unfalls, behalt er diese standige Beschaftigung fir die Dauer der
Verwendung in niedriger bewerteter Tatigkeit. AuBerdem werden die
Erschwerniszulagen in entsprechender Anwendung des Abs. 3 Nrn. 3
und 4 gesichert.

2. MuB dem Arbeiter wegen Gesundheitsschaden, die nach bahnérztli-
chem Gutachten Uberwiegend auf die Tatigkeit bei dem Bundeseisen-
bahnvermdégen zurlickzufiihren sind, eine Tatigkeit zugewiesen wer-
den, die niedriger bewertet ist als die seiner standigen Beschaftigung,
behalt er diese standige Beschaftigung fir die Dauer der Verwendung
in niedriger bewerteter Tatigkeit.

3. Voraussetzung fiir die Sicherung nach Nrn. 1 und 2 ist, daB der Unfall
oder die Gesundheitsschadigung nicht auf Vorsatz oder grober Fahr-
lassigkeit des Arbeiters beruhen und daB der Arbeiter etwaige Scha-
densersatzanspriche gegen Dritte schriftlich an das Bundeseisen-
bahnvermdgen abgetreten hat. § 27 Abs. 9 gilt sihnngeman.

Mussen mindestens 55jahrige unklindbare Arbeiter aufgrund bahnéarztli-
chen Gutachtens wegen Nachlassens der Kréfte infolge langjahriger Arbeit
oder wegen Alterserscheinungen ihren Arbeitsplatz wechseln, ist § 16
Abs. 3 Nr. 3 anzuwenden. AuBerdem werden Leistungslohn und Er-
schwerniszulagen in entsprechender Anwendung des Abs. 3 Nr. 2 und 3
gesichert, und zwar ohne zeitliche Begrenzung.

Wéhrend einer Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung erhélt der Arbei-
ter Lohn nach § 15 Abs. 9. (AB 3)

DS 186
(B4)

(§17)

Lohnsicherung
fir Arbeits-
unfallverletzte

Lohnsicherung
wegen Gesund-
heitsschaden

Lohnsicherung
fiir altere Arbei-
ter

Lohn bei Aus-
bildung, Fortbil-
dung oder Um-
schulung



(§17)

Zulage A

Zu Abs. 2 und
§ 16 Abs. 3 Nr. 3b

Zu Abs. 3 Nr. 2a
und Nr. 3a

Zu Abs. 6

2.

-38 -

C. Sicherung von Leistungslohn bei voribergehender

Verwendung in einer anderen Tatigkeit als der der standigen

Beschéftigung

a) MuB der Arbeiter aus dienstlichen Griinden eine von seiner standi-
gen Beschéaftigung abweichende Tétigkeit verrichten, erhalt er bei
Verwendung im Zeitlohn eine Ausgleichszulage - Zulage A - fir die
Zeit, fOr die ihm Leistungslohn gezahlt worden wéare, wenn er statt
dessen die Tatigkeit seiner standigen Beschéftigung verrichtet hat-
te.

b) Die Zulage A wird in Hohe des Vomhundertsatz des Leistungs-
lohns (§ 6 Abs. 2) gezahlt, den der Arbeiter bei Ausiibung seiner
standigen Beschaftigung erhalten hatte, begrenzt auf 16 v. H..

Die Zulage A erhalten auch Arbeiter im Gleisbau, wenn sie Schnee-
wachdienst verrichten muissen, und zwar fir die Zeit, flir die sie Leis-
tungslohn erhalten héatten, wenn dieser Einsatz nicht erforderlich ge-
wesen ware.

Die Zulage A wird nicht gezahilt,

a) wenn der Arbeiter lediglich infolge gesicherter standiger Beschafti-
gung nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 und 3 oder § 17 Abs. 4 eine von sei-
ner standigen Beschéaftigung abweichende Téatigkeit verrichtet,

b) bei gleichbleibendem Wechsel verschiedener Tétigkeiten, die im
Laufe eines Jahres je flr sich in der Regel ununterbrochen min-
destens zwei Monate andauern,

c) an ehemalige Junggehilfen und Jungwerker in Fallen der AB 6 zu

§2,

d) wenn eine Zulage L (Abs. 3 Nr. 2) oder Entschadigung nach § 22
gezahlt werden.

Ausfihrungsbestimmungen

Der Arbeiter hat schuldhaftes Verhalten zu vertreten, d. h. Vorsatz und Fahrldssig-
keit (vgl. § 276 Abs. | BGB). Zumutbar sind die im Rahmen des § 16 Abs. 1 und 2
zuldssigen Wechsel der Beschéftigung, des Dienstortes oder der Dienststelle.

,Uberwiegend“ heiBt: an der Mehrzahl der Tage, an denen der Arbeiter gearbeitet

hat.

Als Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung im Sinne dieser Bestimmungen
gelten:

a) Betriebliche Ausbildung (Laufbahnausbildung, Ausbildung bei Lauf-

b)

c)

bahnwechsel),

Betriebliche Fortbildung (Verwendungsfortbildung, Fortbildung bei Bedarf,
Férderungsfortbildung),

Berufliche Bildung (Berufliche Fortbildung, Berufliche Umschulung).
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§18

Uberzeitarbeit, Freizeitausgleich, Uberzeitzuschlag

A.Uberzeitarbeitderin § 3 Abs.2 genannten Arbeiter

(1)

1. a) Beiden in § 3 Abs. 2 genannten Beschéftigte ist Uberzeitarbeit die
Arbeit, die auf Anordnung Uber die nach § 3 Abs. 2 festgesetzte
wodchentliche Arbeitszeit hinaus geleistet wird. Dabei werden Uber-
schreitungen unter 10 Minuten nicht beriicksichtigt.

b) Werden diese Beschaftigte weniger als eine volle Kalenderwoche
mit Tatigkeiten der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten Beschéftigten be-
schaftigt, ist Uberzeitarbeit die Arbeit, die Uber ihre regelméaBige
Arbeitszeit dieser Kalenderwoche hinaus geleistet wird; dabei wer-
den die Arbeitsschichten und die Uberschreitungen dieser Schich-
ten mit ihrem Arbeitszeitwert (reine Arbeitszeit zuziglich der anzu-
rechnenden Zeiten aus Bereitschaften, Pausen u. a.) angerechnet.

2. Werden die in § 3 Abs. 2 genannten Beschaftigten die volle Kalen-
derwoche mit Tatigkeiten der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten Beschaf-
tigten beschaftigt, gilt Abs. 8 entsprechend.

(AB 1)

Uberzeitarbeit liegt bei den nicht Vollbeschaftigten erst vor, wenn sie in
einer Kalenderwoche mehr als 39 Stunden gearbeitet haben.

Far die Anrechnung der Reisezeit gilt § 3 Abs. 7.

Uberzeitarbeit ist nur anzuordnen, wenn dringende dienstliche Griinde es
erfordern. Sie ist méglichst gleichm&Big auf die Beschéftigten zu verteilen.

Eine Verlangerung der festgesetzten Arbeitszeit ist den Beschéaftigten bei
geteilter Arbeitszeit spatestens am Ende des ersten Dienstabschnitts, bei
durchgehender Arbeitszeit in der vorhergehenden Arbeitsschicht anzusa-
gen. Dies gilt nicht in unvorhergesehenen Fallen.

Werden im unmittelbaren Anschluss an die festgesetzte Arbeitszeit min-
destens 2 Stunden zusatzliche Arbeit hintereinander geleistet, ist eine Es-
sensgelegenheit von 15 Minuten einzulegen. Bei 3 oder mehr Stunden zu-
satzlicher Arbeit ist unter den gleichen Voraussetzungen Essensgelegen-
heit von insgesamt 30 Minuten zu geben. Diese Zeiten gelten als Arbeits-
zeit.

1. Die gesamte tagliche Arbeitszeit der in § 3 Abs. 2 genannten Beschaf-
tigten darf einschlieBlich der Uberzeitarbeit 10 Stunden nicht Uber-
schreiten. Eine Verlangerung Uber 10 Stunden ist nur in Notfallen zu-
lassig, auf die die Dienststelle keinen Einfluss hat und deren Folgen
auf andere Weise nicht zu beseitigen sind. (AB 2)

2. Uberzeitarbeit an mehr als 5 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen (da-
zwischen liegende arbeitsfreie Tage zahlen hierbei nicht mit) ist nur
mit Zustimmung der Hauptverwaltung zulassig.
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Uberzeitarbeit nach Anlage 4 § 2 Abs. 3 fllt nicht unter die Regelungen nach
Nr. 1.

B. Uberzeitarbeitderin §3 Abs.3Nr.1genannten

Beschaftigten

Bei den in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten Beschaftigten sind Uberzeitarbeit die
Arbeitsleistungen - und zwar der in ihnen enthaltene Arbeitszeitwert (reine
Arbeitszeit zuzlglich der anzurechnenden Zeiten aus Bereitschaften, Pau-
sen usw.) -,

1.

die auf Anordnung Uber die dienstplanmaBigen Schichten hinaus ge-
leistet werden und im einzelnen 10 Minuten oder mehr betragen; ist
der Dienstplan jedoch auf eine durchschnittliche Arbeitszeit von weni-
ger als 39 Stunden im siebentagigen Zeitraum abgestellt, liegt Uber-
zeitarbeit erst vor, wenn im Durchschnitt des siebentagigen Zeitraums
die Arbeitszeit von 39 Stunden Uberschritten wird,

die Uber die durchschnittliche 39stiindige Wochenarbeitszeit hinaus
deshalb geleistet werden, weil der Dienstplan auf eine durchschnittli-
che Arbeitszeit von mehr als 39 Stunden im siebentagigen Zeitraum
abgestellt ist,

die Uber die 39stiindige Wochenarbeitszeit hinaus deshalb geleistet
werden, weil der Arbeiter wahrend einer Dienstplanperiode

a) den Dienstplan wechselt oder

b) zwar innerhalb desselben Dienstplans, aber nicht fortlaufend be-
schaftigt wird,

c) mit Tatigkeiten der in § 3 Abs. 2 genannten Beschéftigten beschéf-
tigt wird,

die von den
a) laufend nach verschiedenen Dienstplanen als Vertreter/innen oder
b) ohne Dienstplan als Dienstaushilfen

verwendeten Beschéftigten Uber die fir sie im Kalendermonat zulds-
sige Arbeitszeit hinaus geleistet werden,

die Uber die aus Anlass eines gesetzlich anerkannten Wochenfeierta-
ges nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 gekirzte Wochenarbeitszeit hinaus geleistet
werden,

die im Falle der Nr. 1 die hdchstzulassige Arbeitszeit von 50 Stunden
(Arbeitszeitwert zuziglich der nicht angerechneten Zeiten der Bereit-
schaften) im Durchschnitt des siebentagigen Zeitraums, im Falle der
Nr. 4 im Kalendermonat Uberschreiten.

(AB 1)
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C.Freizeitausgleich

Uberzeitarbeit ist grundsatzlich durch entsprechende Freizeit auszuglei-
chen. Der Ausgleich ist durchzufliihren

1.

fir Uberzeitarbeit nach Abschnitt A - ausgenommen Abs.1 Nr.2 -
moglichst bis zum Ende des né&chsten Kalendermonats, spatestens
bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ableistung der Uber-
zeitarbeit,

2. fur Uberzeitarbeit nach Abschnitt B sowie nach Abs. 1 Nr. 2 bis zum
Ende des dritten Kalendermonats nach Ableistung der Uberzeitarbeit.
(AB 3 und 4)

D.Uberzeitzuschlag

Ein Uberzeitzuschlag von 25 v.H. wird gezahlt

1.

fir Uberzeitarbeit nach Abschnitt A Abs. 1 Nr. 1, die lber die festge-
setzte Arbeitszeit der Kalenderwoche hinausgeht.

Wird ein Arbeiter, der regelméaBig 39 Stunden in der Woche beschéaf-
tigt ist, voribergehend in einem Arbeitsplan beschéftigt, in dem die
Arbeitszeit auf mehrere Kalenderwochen ungleichmaBig verteilt ist,
wird der Uberzeitzuschlag fir die Uberzeitarbeit gezahlt, die die re-
gelmaBige woéchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden (§ 3 Abs. 1) des
Zeitraums Uberschreitet, auf den die Arbeitszeit ungleichmaBig verteilt
ist.

Entsprechendes gilt, wenn ein in einem Arbeitsplan mit ungleichmaBi-
ger Verteilung der Arbeitszeit auf mehrere Kalenderwochen beschaf-
tigter Arbeiter voribergehend in einem sich auf einen anderen Wo-
chenzeitraum erstreckenden Arbeitsplan oder in einem Arbeitsplan mit
einer Arbeitszeit von regelméaBig 39 Stunden in der Woche beschéftigt
wird. In diesem Falle wird der Uberzeitzuschlag fir die Uberzeitarbeit
gezahlt, die die regelmaBige wdchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden
des langsten Zeitraums Uberschreitet, auf den die Arbeitszeit un-
gleichmaBig verteilt ist. (AB 7)

fiir Uberzeitarbeit nach Abschnitt B Abs. 8 Nr. 1 und 2, die {iber die im
Durchschnitt des siebentdgigen Zeitraums festgesetzte oder nach
Nr. 6 Uber die héchstzuldssige Arbeitszeit hinausgeht.

fir Uberzeitarbeit nach Abschnitt B Abs. 8 Nr. 3 und 4, die Uber die
regelmé&Bige oder nach Nr. 6 Uber die hdchstzulassige Arbeitszeit des
Kalendermonats hinausgeht. (AB 8)

§ 15 Abs. 3 Nr. 1 letzter Satz ist zu beachten.
(AB 1, 5 und 6)
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1. Ausgefallene Arbeitszeit mit Lohnfortzahlung und unverschuldet aus-
gefallene Arbeitszeit ohne Lohnfortzahlung werden fir die Berechnung
des Uberzeitzuschlags angerechnet. Ist jedoch trotz ausgefallener Ar-
beitszeit die regelméaBige Arbeitszeit eines Tages oder mehr geleistet
worden, ist die tatsdchliche Arbeitszeit anzurechnen. Bei Tétigkeiten
der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten Arbeiter ist der Arbeitszeitwert (reine
Arbeitszeit zuziiglich der anzurechnenden Zeiten aus Bereitschaften,
Pausen u. a.) der ausgefallenen Schicht zugrunde zu legen. (AB 9)

2. Arbeitsleistungen an einem Feiertag, fir die nach § 19 Abs. 3 Feier-
tagszuschlag zu zahlen ist, werden fir die Berechnung des Uberzeit-
zuschlags mit der regelmaBigen Arbeitszeit, die am Feiertag zu leisten
gewesen ware - Tatigkeiten der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten Arbeiter
mit ihrem Arbeitszeitwert (reine Arbeitszeit zuzlglich der anzurech-
nenden Zeiten aus Bereitschaften, Pausen u. a.) - angerechnet. Ar-
beitszeiten, fur die Entschadigungen nach § 22 gezahlt werden, sind
fur die Berechnung des Uberzeitzuschlags insoweit anzurechnen, als
sie in die regelmaBige Arbeitszeit fallen oder durch diesen Einsatz re-
gelmaBige Arbeitszeit ausgefallen ist. Eine Sonderdienstschicht nach
§ 15 Abs. 5 an einem Werktag oder Sonntag, fir die kein Anspruch
auf Entschadigung fur auBergewdhnliche Arbeiten (§ 22 Abs. 1 oder
4) besteht, wird fir die Berechnung des Uberzeitzuschlags mit der zu
verglUtenden Zeit angerechnet. (AB 10).

Ausfihrungsbestimmungen

Durch eine Arbeitszeitregelung nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 oder nach § 3 Abs. 8 Nr. 2
entsteht keine Uberzeitarbeit.

In diesen Féllen ist daher auch kein Uberzeitzuschlag zu zahlen.

Ebenso wird neben dem Feiertagszuschlag nach § 19 Abs. 3 und im Falle des § 22
kein Uberzeitzuschlag gezahilt.

Zu den Notféllen im Sinne des Abs. 7 Nr. 1 gehéren auBer den Féllen des § 22 nur
solche Arbeiten, die unvermittelt auftreten und zur Beseitigung von Betriebsgefahren
oder dgl. unverziiglich ausgefiihrt werden mussen, nicht aber Arbeiten, die sich vo-
raussehen lassen.

Durch auBergewdhnliche Arbeiten (§ 22), durch die Beseitigung von Schienenbri-
chen (auch wenn es sich gemédB § 22 Abs. 1 Nr. 1d und AB 1 zu § 22 nicht um au-
Bergewdhnliche Arbeiten handelt), durch Schneerdumarbeiten (auch wenn es sich
nicht um auBergewdhnliche Arbeiten nach § 22 Abs. 1 Nr. 1c handelt) entstehende
Uberzeitarbeit braucht nicht ausgeglichen zu werden, wenn der Ausgleich bei der
Dienststelle auf Schwierigkeiten stéBt. Das gleiche gilt bis auf weiteres, wenn die
Personalverhéltnisse der Dienststelle die Gewdhrung von Freizeit aus Anlass eines
gesetzlichen Wochenfeiertages (§ 3 Abs. 3 Nr. 2) nicht zulassen. Antrdgen von Ar-
beitern auf Freizeitausgleich ist méglichst zu entsprechen.

Fiir eine Sonderdienstschicht nach § 15 Abs. 5 wird Freizeitausgleich nicht nur fiir
die tatséchliche Arbeitszeit, sondern auch fir den Arbeitszeitzuschlag gewéhrt.
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Fiir Uberzeitarbeit nach Abschnitt B Abs. 8 Nr. 5 wird anstelle des Uberzeitzu-

schlags die Arbeitszeit flir gesetzliche Wochenfeiertage nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 ge-
kirzt und hierfiir der Lohn nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 und 3 gezabhilt.

a)

b)

Beispiele:

Uberzeitarbeit nach Abschnitt A Abs. 1 Nr. 1

Ein in § 3 Abs. 2 genannter Arbeiter mit einer regelmédBigen Arbeitszeit von
Montag bis Donnerstag je 8 Stunden und Freitag 7 Stunden leistet am Montag
eine Schicht als Twf (K) mit einem Arbeitszeitwert von 8 Stunden 30 Minuten,
die um 40 Minuten dberschritten wird. Am Dienstag arbeitet er nicht, weil er
Freizeitausgleich erhélt. Von Mittwoch bis Freitag arbeitet er je 9 Stunden in
seiner stdndigen Beschdéftigung, am Samstag wird er zu einer Schicht als Twf
(K) mit einem Arbeitszeitwert von 6 Stunden 30 Minuten und am Sonntag von
7 Stunden herangezogen.

Berechnung der zuschlagspflichtigen Uberzeitarbeit:

1 x 8 Std. 30 Min. + 40 Min.
3 x 9 Std.

1 x 6 Std. 30 Min. 6 Std. 30 Min.
1 x 7 Std. 7 Std.
zusammen 49 Std. 40 Min.

9 Std. 10 Min.
27 Std.

Fiir 10 Stunden 40 Minuten wird Uberzeitzuschlag gezahlt. Wegen der Run-
dung am Ende des Kalendermonats vgl. jedoch § 15 Abs. 3 Nr. 3.

Uberzeitarbeit nach Abschnitt B Abs. 8 Nr. 1

Ein in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannter Arbeiter leistet in einer Woche infolge Uber-
schreitung einer dienstplanmaBigen Schicht lber seine dienstplanméBige Ar-
beitszeit von 40 Stunden 50 Minuten hinaus eine Uberzeit von 1 Stunde
50 Minuten. Fir diese 1 Stunde 50 Minuten wird Uberzeitzuschlag gezabhlt.
Wegen der Rundung am Ende des Kalendermonats vgl. jedoch § 15 Abs. 3
Nr. 3.

7. Beispiele:

a)

Ein in § 3 Abs. 2 genannter Arbeiter mit einer regelmédBigen Arbeitszeit von
Montag bis Donnerstag je 8 Stunden und Freitag 7 Stunden wird voriiberge-
hend mit einer auf zwei Kalenderwochen ungleichméBig verteilten Arbeitszeit
von

MO Di Mi Do Fr Sa
1. Woche: 7,5 7 7 7 7 7 = 42585td
2. Woche: 7,5 7 7 7 7 - 35,5 Std.

beschéftigt. In der ersten Woche arbeitet er am Freitag und Samstag je
9 Stunden und am Sonntag leistet er eine zusétzliche Schicht von 8 Stunden.
Im Zweiwochenzeitraum erreicht er damit eine Arbeitszeit von (42,5 + 2 + 2+ 8
+ 35,5) 90 Stunden. Da die regelméBige wdchentliche Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1).
In diesem Zeitraum von (2 x 39 Stunden) 78 Stunden um 12 Stunden (ber-
schritten wurde, ist fir 12 Stunden Uberzeitzuschlag zu zahlen.
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Ein in § 3 Abs. 2 genannter Arbeiter mit einer ungleichméBig auf zwei Kalen-
derwochen verteilten Arbeitszeit von

MO Di Mi Do Fr Sa
1. Woche: 7 7 7 7 7 6 = 4185t
2. Woche: 7 7 7 7 8 - 36 Std.

wird in der 2. Woche voriibergehend in einem Arbeitsplan von 39 Stunden in
der Woche beschéftigt und erreicht damit im Zweiwochenzeitraum eine Ar-
beitszeit von (41 + 39 Stunden) 80 Stunden. Da die regelméBige wdchentliche
Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1) in diesem Zeitraum von (2 x 39 Stunden) 78 Stunden
um 2 Stunden (berschritten wurde, ist fiir 2 Stunden Uberzeitzuschlag zu zah-
len. Wegen der Rundung am Ende des Kalendermonats vgl. jedoch § 15
Abs. 3 Nr. 3.

Die regelméBige Arbeitszeit eines Kalendermonats wird wie folgt berechnet:

1/6 der regelméBigen Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (§ 3 Abs. 1) = 6 Stunden
30 Minuten x Anzahl der Werktage (einschlieBlich der gesetzlichen Wochenfeierta-
ge) des betreffenden Kalendermonats.

Beispiele fir einen in § 3 Abs. 2 genannten Arbeiter mit einer festgesetzten regel-
méBigen tdglichen Arbeitszeit von Montag bis Donnerstag je 8 Stunden 15 Minuten
und am Freitag 6 Stunden:

a)

b)

c)

d)

e)

Der Arbeiter nimmt am Montag Urlaub oder bleibt mit Genehmigung der Arbeit
fern oder erhélt Freizeitausgleich fir in einer anderen Woche geleistete Uber-
zeitarbeit. Ausgefallen sind 8 Stunden 15 Minuten. Fiir die Berechnung etwai-
ger Uberzeitarbeit sind 8 Stunden 15 Minuten zugrunde zu legen.

Der Arbeiter erkrankt am Freitag nach dreistiindiger Arbeitsleistung. Ausgefal-
len sind 2 Stunden 30 Minuten. Fir die Berechnung etwaiger Uberzeitarbeit
sind 6 Stunden zugrunde zu legen.

Der Arbeiter scheidet am Dienstag mit Arbeitsschluss aus. Flr die Berechnung
etwaiger Uberzeitarbeit sind fiir die ausgefallenen Arbeitstage von Mittwoch bis
Freitag 2 x 8 Stunden 15 Minuten + 6 Stunden = 22,5 Stunden zugrunde zu le-
gen.

Der Arbeiter versdumt 25 Minuten durch vorzeitige Beendigung der vorge-
schriebenen Arbeitszeit. Dem Arbeiter, dem der Monatslohn nach § 15 Abs. 6
Nr. 1 um den auf die versdumte Arbeitszeit entfallenden Anteil zu kirzen ist,
werden auch bei der Berechnung etwaiger Uberzeitarbeit 25 Minuten weniger
angerechnet. Wegen der Rundung am Ende des Kalendermonats vgl. jedoch
§ 15 Abs. 3 Nr. 3.

Der Arbeiter hat zu Beginn der Arbeitszeit eine zweistiindige Arbeitsbefreiung
ohne Lohnfortzahlung und arbeitet anschlieBend 8 Stunden 15 Minuten. Der
Berechnung etwaiger Uberzeitarbeit sind 8 Stunden 15 Minuten zugrunde zu
legen.



10. Beispiele:
a) ZuSatz1i:
b) Zu Satz 3:

(1)
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Ein in § 3 Abs. 2 genannter Arbeiter muB3 an einem bezahlten
Wochenfeiertag, an dem 8 Stunden Arbeitszeit ausgefallen sind,
3 Stunden zur Arbeit herangezogen werden, so daB fir ihn nur
5 Stunden ausgefallen sind. Der Berechnung etwaiger Uberzeit-
arbeit sind 8 Stunden zugrunde zu legen.

Ein Arbeiter wird an einem Werktag, an dem seine regelméaBige
Arbeitszeit 8 Stunden betrdgt, zu einer Sonderdienstschicht von
3 Stunden herangezogen, fir die kein Anspruch auf Entschddi-
gung fir auBergewdhnliche Arbeiten (§ 22 Abs. 2 oder 4) be-
steht.

Der Berechnung etwaiger Uberzeitarbeit sind zugrunde zu legen:

8 Stunden fiir die Arbeitsleistung in der regelméBigen Arbeits-
zeit,

6 Stunden fiir die Sonderdienstschicht,

zusammen also 14 Stunden.

§19

Sonn- und Feiertagsarbeit

Far Arbeit am Sonntag (0 bis 24 Uhr) wird ein Zuschlag von 30 v. H. (Sonn-
tagszuschlag) gezahlt. Treffen Sonntagszuschlag und Vorfesttagszuschlag
zusammen, wird nur der jeweils h6chste Zuschlag gezahilt.

Fir die Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Wochenfeiertages ausfallt,
werden dem Arbeiter zu seinem Monatslohn die Zulagen und Zuschlage
(ausgenommen Zulagen fir Nachtarbeit und Arbeit an Samstagen sowie
Aufwandsentschadigungen, es sei denn, daB diese dem Arbeiter nach den
hierfir geltenden besonderen Bestimmungen zustehen) gezahlt, die er ohne
den Arbeitsausfall erhalten hatte; Uberzeitarbeit, die am Feiertag zu leisten
gewesen ware, ist mit zu berlcksichtigen.

Fir gesetzliche Wochenfeiertage, die in den Erholungsurlaub fallen, gilt die-
se Regelung entsprechend.
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1. Die in § 3 Abs. 2 genannten Arbeiter - ausgenommen im Falle der
Nr. 2 - und die in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten nicht vollbeschéaftigten Ar-
beiter erhalten

a) fiOr Arbeit an gesetzlichen Wochenfeiertagen, sowie am Ostersonn-
tag und am Pfingstsonntag einen Zuschlag (Feiertagszuschlag)
von 135 v. H.,

b) fOr Arbeit an gesetzlichen Wochenfeiertagen, die auf einen Sonn-
tag fallen, einen Zuschlag (Feiertagszuschlag) von 150 v. H.;

2. Diein § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten vollbeschéftigten Arbeiter erhalten

a) fir Arbeit an gesetzlichen Wochenfeiertagen einen Zuschlag (Fei-
ertagszuschlag) von 35 v. H.,

b) fir Arbeit an gesetzlichen Wochenfeiertagen, die auf einen Sonn-
tag fallen, einen Zuschlag (Feiertagszuschlag) von 150 v. H.,

c) fir Arbeit am Ostersonntag und am Pfingstsonntag einen Zuschlag
(Feiertagszuschlag) von 135 v. H..

Diese Regelung gilt auch fir die in § 3 Abs. 2 genannten vollbeschéftig-
ten Arbeiter, die die volle Kalenderwoche, in der der gesetzliche Wo-
chenfeiertag angefallen ist, mit den in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten Téatig-
keiten beschéftigt wurden oder beschéftigt worden wéren, wenn Ar-
beitszeit nicht ausgefallen ware.

Wegen der Kirzung der Arbeitszeit fir diese Arbeiter fir gesetzliche
Wochenfeiertage vgl. § 3 Abs. 3 Nr. 2..

3.  Sonntagszuschlag und Uberzeitzuschlag sowie die Zulage fiir Arbeit an
Samstagen werden neben dem Feiertagszuschlag nicht gezahlt.

Der Anspruch auf Fortzahlung des Lohns an gesetzlichen Wochenfeiertagen
(Abs. 2), auf Zahlung des Feiertagszuschlags (Abs. 3) oder auf Kiirzung der
Arbeitszeit (§ 3 Abs. 3 Nr. 2) richtet sich ausschlieBlich nach den am Sitz der
Dienststelle bzw. am jeweiligen Einsatzort geltenden Vorschriften Uber ge-
setzliche Wochenfeiertage.

Fallt die Arbeit nur zu einem Teil auf einen Sonn- oder Feiertag, ist der
Sonn- oder Feiertagszuschlag fir jeden zuschlagsberechtigenden Teil zu
zahlen. Bei Beschéftigung in Tatigkeiten der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 genannten
Arbeiter ist dieser Zahlung fir die Dauer des auf den Sonn- oder Feiertag
fallenden Teils der Arbeitsschicht (abziglich Pausen), héchstens fir den Ar-
beitszeitwert (reine Arbeitszeit zuzlglich der anzurechnenden Zeiten aus Be-
reitschaften, Pausen u. a.) der Arbeitsschicht zu zahlen.

DS 186



(6)

- 47 -

Tritt die Arbeiterin oder der Arbeiter angeordnete Arbeit an einem gesetzli-
chen Wochenfeiertag nicht an, verliert sie bzw. er den Anspruch auf Lohn-
fortzahlung nach Abs. 2 oder auf Kiirzung der Arbeitszeit nach § 3 Abs. 3
Nr. 2 fir den Wochenfeiertag. Das gleiche gilt fir Beschéftigte, die am letz-
ten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag nach Feiertagen unentschuldigt
der Arbeit fernbleiben.

Die Arbeitskraft erhalt an einem gesetzlichen Wochenfeiertag, der in die Zeit
einer Arbeitsbefreiung ohne Lohnfortzahlung (§ 27 Abs. 14) fallt, keinen
Lohn. Beginnt jedoch eine solche Arbeitsbefreiung am Tage nach oder endet
sie am Tage vor einem Wochenfeiertag, erhalt die Arbeitskraft flr diesen
Wochenfeiertag ihren Lohnanspruch nach Abs. 2.

§20

Zulagen fiir Nachtarbeit und Arbeit an Samstagen

Far Arbeit zwischen 20 und 6 Uhr wird eine Zulage fir Nachtarbeit in Hohe
von 1,28 € je Stunde gezahlt.

Far Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13 bis 20 Uhr wird eine Zulage fir
Arbeit an Samstagen in Héhe von 0,64 € je Stunde gezahlt.

Die zulageberechtigenden Zeiten sind - fir jede Zulage getrennt - fir den
Kalendermonat zusammenzurechnen. Bei der sich hierbei flr jede Zulage
ergebenden Summe werden Zeiten von 30 Minuten und mehr auf eine volle
Stunde aufgerundet, Zeiten von weniger als 30 Minuten bleiben unberick-
sichtigt.

Die Zulage fiir Nachtarbeit wird nicht gezahlt fiir Nachte, fiir die Ubernach-
tungsgeld zusteht, ohne dass eine Unterkunft in Anspruch genommen wor-
den ist.
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§ 21

Schichtzulage

Die Arbeiterin oder der Arbeiter erhalt fiir zwischen 20 und 6 Uhr geleistete
Stunden im Kalendermonat eine Schichtzulage in folgenden Stufen:

von bis ab 01.01.2002

25 Std. 34 Std. 51,13 €
35 Std. 44 Std. 56,24 €
45 Std. 54 Std. 63,91 €
55 Std. 64 Std. 71,58 €
65 Std. 74 Std. 79,25 €
75 Std. 84 Std. 86,92 €
85 Std. 94 Std. 94,59 €
95 Std. 104 Std. 102,26 €
105 Std. 114 Std. 109,93 €
115 Std. 124 Std. 117,60 €
ab 125 Std. 122,71 €

Besteht Anspruch auf Zahlung einer Schichtzulage nach Abs. 1, erhdhen
sich die vorstehenden Satze fir jede Schicht,

1. die nach 0 und vor 4 Uhr beendet wird, um 2,56 €.
2. die nach 0 und vor 4 Uhr begonnen wird, um 5,11 €.

Wenn keine Schichtzulage nach Abs. 1 zusteht, erhalt die Arbeiterin oder
der Arbeiter

1. eine Schichtzulage von 30,68 € monatlich, wenn der Schichtdienst in-
nerhalb einer Zeitspanne von mindestens 18 Stunden,

2. eine Schichtzulage von 20,45 € monatlich, wenn der Schichtdienst in-
nerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden

geleistet wird.
(AB 1 und 2)

Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht fiir

1. Pfértnerinnen und Pfértner, Wachterinnen und Wéachter,

2. Beschaftigte auf Schiffen und schwimmenden Geréaten.

Die zulageberechtigenden Zeiten sind fiir den Kalendermonat zusammenzu-
rechnen. Bei der sich hieraus ergebenden Summe werden Zeiten von

30 Minuten und mehr auf eine volle Stunde aufgerundet, Zeiten von weniger
als 30 Minuten bleiben unbericksichtigt.
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Ausflihrungsbestimmungen

Zeitspanne ist die Zeit zwischen dem Beginn der friithesten und dem Ende der spé-
testen Schicht innerhalb von 24 Stunden. Die geforderte Stundenzahl muss im
Durchschnitt an den im Schichtplan vorgesehenen Arbeitstagen erreicht werden.
Sieht der Schichtplan mehr als fiinf Arbeitstage wdéchentlich vor, kénnen, falls dies
glinstiger ist, der Berechnung des Durchschnitts fiinf Arbeitstage wdchentlich
zugrunde gelegt werden.

Voraussetzung fir eine Schichtzulage nach Abs. 3 Nr. 1 oder 2 ist ferner, dass die-
ser Dienst regelméBig tatsdchlich geleistet wird. Die Vorschrift findet keine Anwen-
dung, wenn nur gelegentlich Schichtdienst in solchen Dienstpldnen geleistet wird.
Unterbrechungen fir weniger als die Hélfte der Tage des Kalendermonats sind un-
schédlich.

Die Arbeitskraft, die wadhrend des Monats nicht stdndig und fortlaufend im selben
Dienstplan beschéftigt war, erhélt eine Zulage von 30,68 €, wenn sie mindestens die
Halfte des Monats in Dienstpldnen mit entsprechenden Merkmalen gearbeitet hat;
die Arbeitskraft erhélt eine Zulage von 20,45 €, wenn sie mindestens die Hélfte des
Monats in Dienstpldnen gearbeitet hat, die mindestens dafiir die Voraussetzungen
erfiillen.

Bei mehr als 3maligem Wechsel der Diensteinteilung im Monat, insbesondere we-
gen Sonderschichten, wird die maBgebliche durchschnittliche Zeitspanne in den
Monaten Januar und Mérz bis Dezember eines Jahres zwischen den acht friihesten
Dienstbeginnen und den acht spétesten Dienstenden eines Monats, im Monat Feb-
ruar zwischen jeweils sieben entsprechenden Zeitpunkten, ermittelt.

§ 22

Abgeltung des Mehraufwandes fur auBergewohnliche Arbeiten

(1)

(2)

Bei auBergewdhnlichen Arbeiten wird zur Abgeltung des Mehraufwandes
eine pauschale Entschadigung von 70 v. H. gewahrt. Davon gelten 30 v.H.
als Zulage im Sinne von § 15 Abs. 5 Nr. 1c. (AB 1)

1. AuBergewodhnliche Arbeiten sind folgende Arbeiten zur Behebung von
Betriebsstdérungen, die aus Anlass von Zug- oder Rangierunfallen oder
anderen auBergewdhnlichen, in ihrer Wirkung einem Betriebsunfall
gleichkommenden Ereignissen besonders beschleunigt und unter Auf-
bietung aller Krafte der Arbeiterin oder des Arbeiters ausgeflihrt werden
mussen:

a) Aufrdumungs- und Einhebungsarbeiten auf oder neben den Glei-
sen sowie Arbeiten zur Wiederherstellung der Befahrbarkeit von
Gleisen,
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b) Aufrumungs- und Wiederherstellungsarbeiten, die durch auBer-
gewodhnliche Naturereignisse verursacht sind (Schneeverwehun-
gen, Schneefélle oder Sturmschaden auBergewdhnlichen Um-
fangs, Steinschlag, Dammbriiche usw.), bis zur Wiederherstellung
der Betriebsféhigkeit; hierzu zahlen auch Arbeiten zur Verhinde-
rung einer unmittelbar drohenden Betriebsstillegung.

c) das Wiederbefahrbarmachen unbefahrbarer Schienenbriiche.
(AB 2)

2. For StraBenunfélle im Kraftfahrbetrieb gelten diese Bestimmungen
nicht.

Der Lohn und die Entschadigung werden fiir die Dauer der Heranziehung
gewahrt. Heranziehung in diesem Sinne ist die Zeit zwischen dem Eintreffen
der Arbeiterin oder des Arbeiters an der Sammelstelle und der Beendigung
der auBergewdhnlichen Arbeiten zuzlglich der Zeit des Rlckweges von der
Unfall- oder Arbeitsstelle bis zur Sammelstelle. SchlieBen sich an die auBer-
gewodhnlichen Arbeiten Nacharbeiten unmittelbar an (z. B. Nachstopfen der
Gleise), wird die Dauer dieser Arbeiten bis zu 2 Stunden in der Zeit der He-
ranziehung eingerechnet.

Eine pauschale Entschadigung von 40 v. H. wird zur Abgeltung des Mehr-
aufwandes gewahrt,

1. wenn die Arbeitskraft zur Leistung auBergewdhnlicher Arbeiten an die
Unfall- oder Arbeitsstelle herangebracht, aber nicht eingesetzt wird,

2. wenn die Arbeiterin oder der Arbeiter auBerhalb der Arbeitszeit zur Leis-
tung auBergewdhnlicher Arbeiten alarmiert, aber nicht an die Unfall-
oder Arbeitsstelle herangebracht wird.

In diesen Fallen werden Lohn und Entschadigung fir die Dauer der Heran-
ziehung (Abs. 3) oder der Bereitschaft gezahlt, mindestens aber fir 1 Stun-
de, wenn die Arbeitskraft auBerhalb der Arbeitszeit herangezogen wird. (AB

1)

Ausflihrungsbestimmungen

§ 17 Abs. 3 Nr. 2d und 3c, AB 1 zu § 18, Anlage 1 Abschnitt D Allgemeine An-
spruchsvoraussetzungen Abs. 1 Nr. 1a letzter Satz und Anlage 1 Abschnitt E Vor-
bemerkungen Abs. 1 Nr. 1b sind zu beachten.

Neben der pauschalen Entschddigung werden Vorfesttags-, Sonn- und Feiertagszu-
schlag, Zulagen fir Nachtarbeit und Arbeit an Samstagen sowie Vergiitung nach
Anlage 4 § 1 gezahlt, wenn die Voraussetzungen hierfiir gegeben sind.

Die spétere endgliltige Beseitigung eines zundchst nur gesicherten Schienenbruchs
féllt nicht hierunter.
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§ 23

Reisekostenvergiitung, Trennungsgeld, Arbeitszeit
bei auswartiger Beschaftigung und Umzugskostenvergutung

Die besonderen Vergitungen bei Beschaftigung auBerhalb der sténdigen Ar-
beitsstelle, das Trennungsgeld, die Arbeitszeit bei auswartiger Beschéftigung und
die Umzugskostenvergitung regelt die Anlage 4.

§ 23a

Arbeit an Bildschirmgeréten

Fir Beschaftigte, die an Bildschirmgeraten fiir digitale Daten- und Textverarbei-
tung arbeiten, gelten die Bestimmungen der Anlage 5.

§24

Einmalige Lohnzulagen

Den Beschéftigten kébnnen einmalige Lohnzulagen fir Leistungen ganz besonde-
rer Art gewahrt werden, die nicht bereits durch die Einstufung in die Lohngruppe
abgegolten sind.
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(§ 25)
§ 25
Jubiladumszuwendungen
Voraussetzung (1) Die Arbeiterin oder der Arbeiter erhalt als Jubildumszuwendung bei Vollen-
und Hoéhe dung einer Jubildumszeit (Abs. 2)

von 25 Jahren 306,78 €
von 40 Jahren 409,03 €
von 50 Jahren 511,29 € (AB)

(2) 1. Jubildumszeit im Sinne des Abs. 1 ist die Eisenbahndienstzeit (§ 5).
2. Anzurechnen sind ferner

a) nach Vollendung des 18. Lebensjahres beruflich im Verhéltnis als
Beamtin oder Beamter, Angestellten- oder Arbeitsverhaltnis ver-
brachte Zeiten einer Tatigkeit

aa) beim Bund, bei den Landern, bei den Gemeinden und Ge-
meindeverbanden und sonstigen Mitgliedern der Arbeitgeber-
verbande, die der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbénde angehdéren,

bb) bei kommunalen Spitzenverbanden,

cc) bei Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts,

wahrend derer die vorgenannten Arbeitgeberinnen oder Arbeitge-
ber von diesem oder einem Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts
erfasst waren,

b) die Zeiten erflllter Dienstpflicht in der Bundeswehr, Zeiten des
zivilen Ersatzdienstes nach dem Gesetz Uber den zivilen Ersatz-
dienst und Zeiten des Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz so-
wie Zeiten einer Tatigkeit als Entwicklungshelferin oder Entwick-
lungshelfer, soweit diese vom Wehr- und oder Zivildienst befreit
waren,

c) die im Verhdltnis als Soldatin oder Soldat in der Bundeswehr zu-
rickgelegten Zeiten, soweit sie nicht nach Buchstabe b anzurech-
nen sind,

d) die Zeiten nach dem 5. Mai 1955, die nach Vollendung des 18.
Lebensjahres ununterbrochen im Dienst der Stationierungsstreit-
krafte abgeleistet worden sind, wenn sich die oder der Beschaftigte
unverziiglich nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses mit den
Stationierungsstreitkréften um Einstellung bei der Deutschen Bun-
desbahn oder beim Bund beworben hat und innerhalb eines Zeit-
raumes von 6 Monaten nach Beendigung dieses Arbeitsverhéltnis-
ses eingestellt wurde.

3. §5Abs. 1 Nr. 3ist sinngemaB anzuwenden.

DS 186
(B 6)



@)

-53 -

4. Zur Jubilaumszeit rechnen auf Antrag auch die Zeiten, die beim Bun-
deseisenbahnvermdgen oder bei der Deutschen Bundesbahn in einem
Beschéftigungsverhaltnis vor Vollendung des 18. Lebensjahres oder in
einem Ausbildungsverhaltnis zurlickgelegt worden sind, es sei denn,
daB diese Zeiten vor einem Ausscheiden im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3
liegen.

5. § 5 Abs. 3 qilt fir die Jubildumszeit entsprechend.

Zeiten in einem Beschaftigungs- oder Ausbildungsverhalinis mit weniger als
der durchschnittlichen regelmaBigen wdchentlichen Arbeitszeit werden in
vollem Umfang bericksichtigt; § 5 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Die Jubilaumszuwendung ist am Jubildumstage auf ein vom Arbeiter einge-
richtetes Girokonto im Inland zu zahlen.

Vollendet ein Arbeiter wahrend der Zeit einer Arbeitsbefreiung ohne Lohn-
fortzahlung nach § 27 Abs. 14, flr die vorher ein dienstliches Interesse aner-
kannt wurde, eine Jubilaumszeit nach Abs. 1, wird ihm bei Wiederaufnahme
der Arbeit die Jubildumszuwendung fir die zuletzt vollendete Jubilaumszeit
gewahrt.

Ausfihrungsbestimmung

Aus der Anrechnung von Vordienstzeiten entsteht fir den Arbeiter gegeniiber dem Bun-
deseisenbahnvermdgen nur dann ein Anspruch auf Zahlung der Jubildumszuwendung,
wenn er bei Vollendung der Jubildumszeit von 25, 40 oder 50 Jahren bereits beim Bun-
deseisenbahnvermdgen beschéftigt war.

Ubergangsvorschrift nach Tarifvertrag Nr. 4/1991

(glltig vom 01. April 1991 an)

1.

Fir Arbeiter, die am 31. Marz 1991 in einem unter den LTV fallenden Ar-
beitsverhaltnis gestanden haben, das am 1. April 1991 fortbestanden hat, gilt
fur die Dauer des fortbestehenden Arbeitsverhaltnisses die bis zum 31. Marz
1991 erreichte allgemeine Dienstzeit nach § 5 Abs. 2 LTV in der bis zum 31.
Marz 1991 geltenden Fassung fir die Anwendung des § 9 als Eisenbahn-
dienstzeit und zugerechnete Zeit sowie fur die Anwendung des § 25 LTV als
Jubildumszeit.

Fir Arbeiter, die am 31. Marz 1991 in einem unter den LTV fallenden Ar-
beitsverhaltnis gestanden haben, das am 1. April 1991 fortbestanden hat,
findet fur die Dauer des fortbestehenden Arbeitsverhéltnisses auf nicht voll-
beschéaftigte Arbeiter, die spatestens am 30. Juni 1992 die Voraussetzungen
fur den Anspruch auf eine Jubildumszuwendung erflllen, § 25 Abs. 3 Satz 2
LTV keine Anwendung; diese Arbeiter erhalten die Jubilaumszuwendung zu
drei Viertel, wenn eine Arbeitszeit von mindestens drei Viertel der durch-
schnittlichen regelmaBigen wéchentlichen Arbeitszeit bzw. zur Halfte, wenn
eine geringere Arbeitszeit vereinbart ist.
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Ubergangsvorschrift nach Tarifvertrag Nr. 2/1993

(gultig vom 01. Januar 1992 an)

Far die Zeiten, die vor dem 3. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet zurlickgelegt wor-
den sind, gilt folgendes:

1.

Den Zeiten einer Tatigkeit im Sinne des § 25 Abs. 2 Nr. 2 stehen Zeiten
einer Tatigkeit in Einrichtungen, die nach Artikel 13 des Einigungsvertrages
Uberfiihrt sind, gleich.

Ist infolge des Beitritts der DDR der friihere Arbeitgeber weggefallen, ohne
daB eine Uberfihrung nach Artikel 13 des Einigungsvertrages erfolgt ist, gel-
ten als Jubilaumszeit unter Beachtung des § 5 Abs. 1 auch Zeiten einer Ta-
tigkeit bei zentralen oder 6rtlichen Staatsorganen und ihren nachgeordneten
Einrichtungen oder sonstigen Einrichtungen oder Betrieben, deren Aufgaben
bzw. Aufgabenbereiche derselben ein Arbeitgeber ganz oder Uberwiegend
Ubernommen hat, der unter den MTArb-O fallt, und Zeiten der Téatigkeit bei
der Deutschen Post.

Den Zeiten erfillter Dienstpflicht in der Bundeswehr stehen Zeiten des
Grundwehrdienstes in der NVA (einschlieBlich Baueinheiten) sowie Zeiten in
den Kasernierten Einheiten der Volkspolizei und der Transportpolizei, soweit
sie der Ableistung des Grundwehrdienstes entsprachen, gleich.

Von der Anrechnung als Jubildumszeit sind ausgeschlossen:

a) Zeiten jeglicher Tatigkeit fir das Ministerium fur Staatssicherheit/Amt
fir Nationale Sicherheit (einschlieBlich der Verpflichtung zu informel-
ler/inoffizieller Mitarbeit,

b) Zeiten einer Tatigkeit als Angehdriger der Grenztruppen der DDR,

c) Zeiten einer Tatigkeit, die aufgrund einer besonderen persdnlichen Sys-
temné&he Ubertragen worden war.

Die Ubertragung der Tatigkeit aufgrund einer besonderen persénlichen
Systemnédhe wird insbesondere vermutet, wenn der Arbeiter

aa) vor oder bei Ubertragung der Téatigkeit eine hauptamtliche oder
hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in der SED, dem FDGB,
der FDJ oder einer vergleichbar systemunterstitzenden Partei-
oder Organisation innehatte,

bb) als mittlere oder obere Fiihrungskraft in zentralen Staatsorganen,
als obere Fuhrungskraft beim Rat eines Bezirkes, als Vorsitzender
des Rates eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt (Oberbirger-
meister) oder in einer vergleichbaren Funktion tatig war,

cc) hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen der staats-
tragenden Parteien oder einer Massen- oder gesellschaftlichen
Organisation war oder
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dd) Absolventin oder Absolvent der Akademie fir Staat und Recht oder
einer vergleichbaren Bildungseinrichtung war.

Die Arbeitskraft kann die Vermutung widerlegen.

Von einer Anrechnung als Jubilaumszeit ausgeschlossen sind auch die Zeiten,
die vor einer Tatigkeit im Sinne der Buchstaben a bis ¢ zurtickgelegt worden sind.

§ 26

Lohnzahlung und Lohnabziige
Léhnungszeitraum ist der Kalendermonat.

Der Lohn ist am letzten eines jeden Monats (Zahltag) zu zahlen. Fallt der
Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorher-
gehende Werktag, fallt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende
Werktag als Zahltag.

Die Arbeitskraft erhélt am Zahltag

1. die Restzahlung fiir den abgerechneten Monat,

2. eine Lohnzahlung fiir den laufenden Monat.

(AB 1)

1. Der Betrag der Lohnzahlung nach Abs. 3 Nr. 2 betrédgt 100 v.H. des
Nettolohns des abgerechneten Monats, aufgerundet auf volle Euro.

(AB 2)

2. Anderungen des Lohns, die bis zur Berechnung der Lohnzahlung vor-
aussehbar sind, werden bei der Lohnzahlung fir den laufenden Monat
in ungeféhrer H6he bericksichtigt. Dazu gehéren insbesondere
a) Aufricken in der Lohnstufe,

b) Anderung der Lohngruppe, z. B. durch Aufstieg,

c) Anderung des Sozialzuschlags,

d) Anderung der Steuerklasse, Bewilligung oder Wegfall von Steuer-
freibetragen.

(AB 3)
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Ist bei der Berechnung der Lohnzahlung bekannt, dass die oder der
Beschéftigte fir den laufenden Monat nicht im vollen Umfange Lohnan-
spruch hat (z. B. bei Arbeitsbefreiung ohne Lohnfortzahlung, Arbeitsun-
fahigkeit ohne Anspruch auf Krankenbeziige, Ende des Arbeitsverhalt-
nisses), ist dies bei der Berechnung der Lohnzahlung nach Nr. 1 zu be-
ricksichtigen.

(AB 3)

Folgende Vergltungen bleiben bei der Lohnzahlung fir den laufenden
Monat unbericksichtigt und werden am Lohnzahltag (Abs. 2) im zwei-
ten Nachmonat gezahlt:

a) die Verglitungen nach Anlage 4,

b) bleibt frei

c) die Zulage fir Nachtarbeit (§ 20),

d) die Zulage fUr Arbeit an Samstagen (§ 20),

e) die Einmannpréamie fir Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer im Bahn-
busbetrieb,

f)  die Schichtzulage (§ 21).

(AB 1 und 2)

Bei Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit gilt folgendes:

Fallen nach der Berechnung der Lohnzahlung Krankheitstage ohne
Anspruch auf Lohnfortzahlung an, behélt die Arbeitskraft die Lohnzah-
lung. (AB 3)

Die der Arbeitskraft flir die Krankheitstage gewéhrte Lohnzahlung gilt -
sofern nicht nach § 27 Abs. 5 oder 7 Anspruch auf Lohn besteht - als
Vorschuss auf die der Arbeitskraft gegen ihre Krankenkasse und das
Bundeseisenbahnvermégen im Krankheitsfalle zustehenden Anspri-
che. Zum Ausgleich dafir ist die Arbeiterin bzw. der Arbeiter verpflich-
tet, ihre bzw. seine Anspriche auf Krankengeld an das Bundeseisen-
bahnvermdgen abzutreten. (AB 4)

Der Anspruch der Arbeitskraft auf Leistungen nach § 27 Abs. 8 (Kran-
kengeldzuschuss) unterliegt der Aufrechnung durch das Bundeseisen-
bahnvermdgen.

Ist der Arbeitskraft die Lohnzahlung fiir Tage gewéahrt worden, fir die
sie keine Anspriche gegen ihre Krankenkasse und gegen das Bundes-
eisenbahnvermdgen hat, weil der Arbeitskraft fir diesen Zeitraum Ren-
te aus eigener Beitragsleistung aus einer gesetzlichen Rentenversiche-
rung zusteht, gilt die Lohnzahlung insoweit als Vorschuss auf die far
den Zeitraum der Uberzahlung zustehenden Renten aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung und der Zusatzversicherung (Abteilung B der
Bahn-Versicherungsanstalt); die Rentenanspriiche der Arbeiterin bzw.
des Arbeiters gehen insoweit auf das Bundeseisenbahnvermdgen Uber.
Verzdgert die Arbeitskraft schuldhaft dem Bundeseisenbahnvermdgen
die Zustellung des Rentenbescheids mitzuteilen, gelten die flr die Zeit
nach dem Tage der Zustellung des Rentenbescheids gewahrten Lohn-
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zahlungen in vollem Umfange als Vorschisse; die Rentenanspriiche
gehen in diesem Falle in Héhe der fUr die Zeit nach dem Tage der Zu-
stellung des Rentenbescheides Uberzahlten Lohnzahlungen auf das
Bundeseisenbahnvermdgen Uber.

§ 11 Abs. 2 des Bundesurlaubsgesetzes findet keine Anwendung.

1.

Einer neu eingestellten Arbeitskraft kann auf Antrag, und zwar in der
Regel nicht vor Ablauf der ersten Woche, ein Lohnvorschuss bis zur
Hbéhe des verdienten Nettolohns gewéhrt werden, der den Anschluss an
die erste Lohnzahlung ermdéglicht und spéatestens mit der zweiten Lohn-
zahlung ausgeglichen werden muss. Der Ausgleich kann auf Antrag der
Arbeitskraft ausnahmsweise bis zur dritten Lohnzahlung ausgedehnt
werden, wenn sich sonst Harten ergeben wirden.

Solange die Lohnzahlung fir den laufenden Monat nicht nach Abs. 4
Nr. 1 bemessen werden kann, ist als Lohnzahlung fiir den laufenden
Monat ein Betrag in H6he des ungeféhren Nettolohns des laufenden
Monats zu gewahren; Abs. 4 Nr. 4 gilt ebenfalls.

Monatlich werden Lohn und Abzige fir den Kalendermonat genau berech-
net. Die Lohnzahlungen fur den laufenden Monat nach Abs. 4, 5 und 7 Nr. 2
werden angerechnet. Etwaige Uberzahlte Betrdge werden auf die Lohnzah-
lung fur den folgenden Monat angerechnet.

Kann die Lohnrechnung vor der Lohnzahlung fir den folgenden Monat nicht
abschlieBend geprift (festgestellt) werden, werden zuviel oder zuwenig ge-
zahlte Betrége, die sich bei der Feststellung ergeben, bei der Lohnzahlung
fir den nachstfolgenden Monat ausgeglichen.

Vom Lohn werden abgezogen (einbehalten):

1.

gesetzliche Abziige
(Steuerbetrage, Beitrdge zu den Sozialversicherungen und Arbeiter-
kammern),

persénliche Abziige:
a) Forderungen des Bundeseisenbahnvermdgens,

b) Pfandungen, Abtretungen,
c) weitere Abziige mit Zustimmung der Arbeitskraft.

(10) In den Fallen des Abs. 9 Nr. 2a diirfen Betrage nur im Rahmen der gesetzli-
chen Pfandungsgrenze einbehalten werden, mit Ausnahme von Schadens-
ersatzbetragen gem. § 29 Abs. 1, wenn der Schaden durch vorsatzliche un-
erlaubte Handlung der Arbeiterin oder des Arbeiters herbeigefiihrt worden

ist.
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(11) Der Arbeitskraft ist eine Abrechnung auszuhandigen, in der die Betrage, aus
denen sich der Lohn zusammensetzt, und die Abzlige getrennt aufzufiihren
sind. (AB 1)

(12) Der Lohn ist grundsétzlich auf ein von der Arbeitskraft eingerichtetes Giro-
konto im Inland zu Gberweisen, und zwar so rechtzeitig, dass die Arbeitskraft
am Zahltag Gber ihn verfligen kann. Die Kosten der Ubermittlung des Lohns
mit Ausnahme der Kosten fiir die Gutschrift auf dem Konto der empfangsbe-
rechtigten Person tragt die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber, die Kontoein-
richtungs-, Kontoflhrungs- oder Buchungsgebihren tragt die Empfangerin
oder der Empféanger. (AB 5)

(13) Die Ruckforderung zuviel gezahlter L6hne regelt sich nach den Vorschriften
des Birgerlichen Gesetzbuches Uber die Herausgabe einer ungerechtfertig-
ten Bereicherung. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der
Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass die
Empfangerin oder der Empfanger ihn hatte erkennen mussen. Von der
Rackforderung kann aus Billigkeitsgrinden ganz oder teilweise abgesehen
werden.

(14) Bei Beendigung des Arbeitsverhéltnisses ist der Restlohn unverziglich zu
zahlen. (AB 6)

Ausflihrungsbestimmungen
1. Beispiel: Bis zum letzten Tag des Monats Mérz ist der Lohn fiir den Monat Januar
abgerechnet. Aus dem Lohnabrechungszettel ergibt sich fiir den Monat Januar nach
Abzug der gesetzlichen Abziige ein Nettobetrag von 2 132,93 €.

Die Arbeitskraft erhélt am Zahltag des Monats Mérz:

Nettobetrag fiir Januar = 213293 €
geleistete Lohnzahlung Januar = -2140,00€
Lohnzahlung fiir Mérz = 2 133,00 €
Summe persénliche Abziige = - 50,00€
Auszuzahlender Betrag = 207593 €

Ist voraussehbar, dass die Arbeitskraft im Monat Mérz z. B. in eine héhere Lohn-
gruppe aufsteigt, und ergibt sich hieraus eine Erhéhung des Lohns um 60,00 € net-
to, dann wird die Lohnzahlung fiir Mdrz um diesen Betrag auf 2 193,00 € erhéht; die
Arbeitskraft erhdlt am Zahltag des Monats Mérz insgesamt 2 135,93 € ausgezahit.

2. Nettolohn ist der aus dem Abrechnungsmonat ermittelte Bruttolohn abziiglich der

darauf entfallenden gesetzlichen Abziige. Bei diesem Bruttolohn werden nicht be-
riicksichtigt:

a) regelméBige Uberzeitarbeit (§ 15 Abs. 9 Nr. 5),
b)  Urlaubsentschadigung (§ 28d Abs. 2),
c) Entschédigung fiir auBergewdhnliche Arbeiten (§ 22 Abs. 1 und 4),

d) Zulage fiir Arbeitszeitzuschlag (§ 22 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 5 Nr.
1c),
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e) Vergitung fir Rufbereitschaft (§ 4 Abs. 2/Anhang | § 6),
f)  Uberzeitzuschlag (§ 18 Abs. 10/Anhang Il § 3 Abs. 5),
g) Vorfesttagszuschlag (§ 3 Abs. 8/Anhang Il § 3 Abs. 8),

h)  Entschédigung fiir Reisezeit an arbeitsfreien Sonn- oder gesetzlichen Feierta-
gen (Anlage 4 § 2 Abs. 4),

i) jahrliche Zuwendung (Anlage 7),

j)  einmalige Lohnzulagen (§ 24),

k)  Urlaubsgeld (§ 28e),

I)  Feiertagszuschlag (§ 19 Abs. 3 und 5/Anhang Ill § 3 Abs. 7).

3. Der Zeitounkt, bis zu dem Anderungen bei der Berechnung der Lohnzahlung be-
ricksichtigt werden, ist der Tag des Eingabeschlusses der Daten fiir die EDV.

4.  Angestelltenrentenversicherungspflichtigen Arbeitskréften, die einer Ersatzkasse
angehdren, kénnen - wenn die Ersatzkasse dies wiinscht - die Kassenleistungen
durch die Ersatzkasse selbst ausgezahlt werden. In diesem Falle ist die Lohnfort-
zahlung auf die Zeit zu beschrédnken, fiir die ein Lohnanspruch besteht.

5. Die Wahl des kontofiihrenden Geldinstituts ist der Arbeitskraft freigestellt. Hat die
Arbeitskraft sich binnen zwei Wochen nach Abschluss des Arbeitsvertrages nicht
durch schriftliche Erkldrung fir ein bestimmtes Geldinstitut entschieden, gilt das
Bundeseisenbahnvermégen als ermdchtigt, den Antrag auf Eréffnung eines Kontos
zu stellen. In diesem Falle wird das Konto bei einer SPARDA-BANK eingerichtet.

6. Etwa Uberzahlte Lohnbetrdge sind von den ausscheidenden Arbeiterinnen bzw.
Arbeitern unverziiglich wieder einzuziehen.

Protokollnotiz zu Abs. 2 Satz 1:

Die Umstellung des Zahltages vom 6. auf den letzten Tag jeden Monats kann nur
im Monat Dezember eines Jahres beginnen; die Zuwendung sollte bereits im
Umstellungsjahr am letzten Tag des Monats November gezahlt werden.
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§ 27

Arbeitsversaumnis, Krankenbeziige

A. Allgemeines

Bleibt eine Arbeitskraft unzuldssig der Arbeit fern, hat sie fir die versdumte
Arbeitszeit keinen Lohnanspruch (vgl. § 15 Abs. 6).

Fir die Fortzahlung des Lohns gelten in den Fallen der nachstehenden Abs.
5, 6 und 12 (sofern weniger als eine volle Schicht versaumt wird) die Be-
stimmungen des § 15 Abs. 8 Nr. 1 Satz 1 sinngemas,

Abs. 7 und 12 (sofern mindestens eine volle Schicht versdaumt wird) die Be-
stimmungen des § 15 Abs. 9.

In den Fallen der nachstehenden Abs. 10, 11 und 13 wird der Monatslohn
(ggf. einschlieBlich Sozialzuschlag) fortgezahilt.

B. Krankenbezlige, Fortzahlungdes Lohns

1.  Wird die Arbeitskraft durch Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit an der
Arbeitsleistung verhindert, ohne dass eigenes Verschulden vorliegt, er-
hélt sie Krankenbeziige in Form von Lohnfortzahlung oder Kranken-
geldzuschuss.

2. Als unverschuldete Arbeitsunféhigkeit im Sinne der Nr. 1 gilt auch die
Arbeitsverhinderung infolge einer MaBnahme der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation, die eine Tragerin oder ein Trager der gesetz-
lichen Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, eine Verwaltungsbe-
hérde der Kriegsopferversorgung, eine sonstige Sozialleistungstragerin
oder ein sonstiger Sozialleistungstrager bewilligt hat und die in einer
Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation stationar
durchgefiihrt wird. Bei Beschaftigten, die nicht Mitglied einer gesetzli-
chen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
versichert sind, gilt Satz 1 dieses Unterabsatzes entsprechend, wenn
eine MaBnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation arzt-
lich verordnet worden ist und stationér in einer Einrichtung der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Einrich-
tung durchgefihrt wird.

3. Als unverschuldete Arbeitsunfahigkeit im Sinne der Nr. 1 gilt ferner eine
Arbeitsverhinderung, die infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation
oder eines nicht rechtswidrigen oder nicht strafbaren Abbruchs der
Schwangerschaft eintritt.
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1. Der Anspruch besteht nicht

a) fir den Zeitraum, fir den die Arbeiterin Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld nach § 200 der Reichsversicherungsordnung oder
nach § 13 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes hat,

b) wenn sich die Arbeitskraft die Arbeitsunfahigkeit vorsatzlich oder
grob fahrlassig zugezogen hat.

2. Das Bundeseisenbahnvermdgen ist berechtigt, die Fortzahlung der
Krankenbezlige zu verweigern, solange die Arbeiterin oder der Arbeiter

a) die arztliche Bescheinigung nach Abs. 10 Nr. 2 der Anlage 6 nicht
vorlegt oder den Verpflichtungen nach Abs. 10 Nr. 2 dieser Anlage
nicht nachkommt,

b) die zur Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs gegen
eine dritte Person erforderlichen Angaben dem Bundeseisenbahn-
vermdgen nicht macht oder den Ubergang eines Schadensersatz-
anspruchs gegen eine dritte Person auf das Bundeseisenbahn-
vermdgen verhindert.

Buchst. a und b gelten nicht, wenn die Arbeitskraft die Verletzung dieser
ihr obliegenden Verpflichtungen nicht zu vertreten hat.

Wird eine Arbeitskraft wahrend des Dienstes durch Erkrankung oder Unfall
arbeitsunfahig, erhalt die Arbeitskraft fir den Tag, an dem die Arbeitsunfa-
higkeit eintritt, den Lohn (Abs. 2) nach der fiir sie geltenden regelmaBigen
Arbeitszeit. Der gleiche Lohn wird gezahlt, wenn die Arbeiterin oder der Ar-
beiter wahrend der Arbeitszeit stirbt. (AB 1 und 2)

Sucht die oder der Beschéftigte die Arztin oder den Arzt wahrend der Ar-
beitszeit auf eigenen Wunsch auf und setzt sie bzw. er anschlieBend die Ar-
beit fort, entscheidet die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter, ob
Lohn (Abs. 2) fir die Dauer der Arbeitsversaumnis zu zahlen ist. Bevor der
Lohn versagt wird, ist die Arztin oder der Arzt zu befragen. Bei dienstlich an-
geordneter arztlicher Untersuchung erhélt die Arbeitskraft den Lohn flr die
notwendige Dauer der Inanspruchnahme.

1. Bei Arbeitsunfahigkeit erhalt die Arbeitskraft- abgesehen von den Féllen
der Abs. 5 und 6 - Lohn nach Abs. 2 (ggf. einschlieBlich Sozialzuschlag)
bis zur Dauer von 6 Wochen, sofern in Abs. 3 sowie in Nr.2 und 3
nichts anderes bestimmt ist. Ist der erste Tag des 6-Wochenzeitraums
ein Sonntag, an dem die Arbeitskraft, wenn sie nicht arbeitsunfahig wéa-
re, Arbeit leisten misste, ist ihr fir diesen Tag der Urlaubslohnzuschlag
zu gewahren. Der Urlaubslohnzuschlag ist flr einen solchen Sonntag
ferner dann zu zahlen, wenn ihm ein arbeitsfreier Samstag unmittelbar
vorangeht und die 6-Wochenfrist an diesem Samstag beginnt. (AB 2
und 3)
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Der Lohn ist bei erneuter Arbeitsunfahigkeit wiederum bis zur Dauer
von 6 Wochen zu gewahren. Wird die Arbeitskraft innerhalb von 12
Monaten infolge derselben Krankheit wiederholt arbeitsunféhig, besteht
Lohnanspruch nur fir die Dauer von insgesamt 6 Wochen. War die Ar-
beitskraft vor der erneuten Arbeitsunfahigkeit jedoch mindestens 6 Mo-
nate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfahig, hat sie wegen der
erneuten Arbeitsunfahigkeit Lohnanspruch fir einen weiteren Zeitraum
von héchstens 6 Wochen. (AB 4)

a) Der Lohnanspruch wird nicht dadurch berlihrt, dass das Bundesei-
senbahnvermdgen das Arbeitsverhaltnis aus Anlass der Arbeitsun-
fahigkeit kindigt. Das gleiche qilt, wenn die Arbeitskraft das Ar-
beitsverhaltnis aus einem vom Bundeseisenbahnvermégen zu ver-
tretenden Grund kindigt, der die Arbeitskraft zur Kiindigung aus
wichtigem Grund berechtigt.

b) Endet das Arbeitsverhaltnis vor Ablauf von 6 Wochen nach dem
Beginn der Arbeitsunfahigkeit, ohne dass es einer Kindigung be-
darf, oder infolge einer Kiindigung aus anderen als den in Nr. 3a
bezeichneten Griinden, endet der Lohnanspruch mit der Beendi-
gung des Arbeitsverhaltnisses.

Soweit die Arbeiterin oder der Arbeiter bei Arbeitsunféhigkeit keinen
Anspruch auf Lohnfortzahlung hat, erhélt sie bzw. er fir den Zeitraum,
fir den Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung oder
die entsprechenden Leistungen aus der gesetzlichen Renten- oder Un-
fallversicherung oder nach dem Bundesversorgungsgesetz gezahlt
werden, einen Krankengeldzuschuss. Dieser wird, sofern die Arbeiterin
oder der Arbeiter bei Eintritt in die Arbeitsunféhigkeit eine Eisenbahn-
dienstzeit (§ 5) von mindestens einem Jahr hat, langstens bis zum En-
de der 26. Woche, sonst langstens bis zum Ende der 6. Woche seit
dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit gezahlt. (AB 5)

Bei der jeweils ersten Arbeitsunfahigkeit, die durch einen beim Bundes-
eisenbahnvermdgen erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine beim Bun-
deseisenbahnvermdgen zugezogene Berufskrankheit verursacht ist,
wird der Krankengeldzuschuss ohne Ruicksicht auf die Eisenbahn-
dienstzeit bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsun-
fahigkeit gezahlt, wenn die Tragerin oder der Trager der zusténdigen
Unfallversicherung den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit aner-
kennt. (AB 5 und 6)

Erlischt das Arbeitsverhdltnis vor Ablauf der Bezugsfristen, endet der
Anspruch auf den Zuschuss spatestens zu diesem Zeitpunki.

Sofern die Voraussetzungen fir die Zahlung des Zuschusses erfUllt
sind, ist er - soweit in Satz 2 nichts anderes bestimmt ist - bei jeder er-
neuten Arbeitsunfahigkeit wiederum - ggf. zusammen mit der Zeit, fur
die der Lohn fur die erneute Arbeitsunfahigkeit fortgezahlt wird — bis zu
langstens 6 bzw. 26 Wochen seit Beginn der erneuten
Arbeitsunfahigkeit zu gewahren. Wird die Arbeitskraft infolge
derselben Krankheit wiederholt arbeitsunféhig, beginnt die Frist fir die
Dauer der Zuschusszahlung nur dann von neuem, wenn die Arbeiterin
oder der Arbeiter seit Beendigung der letzten Arbeits-unféhigkeit wegen
dieses Leidens langer als drei Monate voll gearbeitet hat. In den Féllen,
in denen die Frist fir die Zuschusszahlung nicht
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von neuem beginnt, kann der Zuschuss nur fir den bei der friheren
Arbeitsunfahigkeit nicht aufgezehrten Teil der Frist gezahlt werden.
(AB 7)

Abweichend von Nr. 1 besteht

a) der Anspruch auf den Zuschuss auch bei einer Eisenbahndienst-
zeit von mindestens einem Jahr und auch bei einer Arbeitsunféhig-
keit, die die Folge eines beim Bundeseisenbahnvermdgens erlitte-
nen Arbeitsunfalls ist, nur l&ngstens bis zum Ende der 6. Woche
seit Beginn der Arbeitsunfahigkeit, sofern die Arbeitskraft Kran-
kengeld von einer anderen als der Bahn-Betriebskrankenkasse
oder die entsprechenden Leistungen von einer oder einem ande-
ren als der Tragerin oder dem Trager der gesetzlichen Unfallversi-
cherung erhélt,

b) auBer in den Fallen des Abs. 4 Nr. 1 auch dann kein Anspruch auf
den Zuschuss, wenn die Arbeitskraft

aa) eine Rente wegen voller Erwerbsunfahigkeit (§ 43 SGB VI)
oder wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung
erhalt,

bb) sich die Arbeitsunfahigkeit infolge Sterilisation oder Schwan-
gerschaftsabbruchs zugezogen hat,

cc) in Austbung einer Nebentdtigkeit oder einer gewerblichen
Tatigkeit, fir die die nach der Arbeitsordnung erforderliche
Zustimmung nicht erteilt war, arbeitsunfahig geworden ist,

dd) wahrend der Krankheit eine Erwerbstétigkeit ausiibt oder
ee) sich in einer der Genesung hinderlichen Weise verhal,

und zwar in den Féllen der Doppelbuchst. cc bis ee je nach der Schwe-
re des Falles bis zur Héchstdauer von 90 Tagen desselben Krankheits-
falles oder kinftiger Krankheitsfalle, fir die Krankengeld bezogen wird.

Der Krankengeldzuschuss betragt 100 v. H. des Nettoarbeitsentgelts,
vermindert um die Barleistungen aus der gesetzlichen Krankenversi-
cherung oder um die entsprechenden Leistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung oder nach dem Bundesversorgungsgesetz. Bei Mit-
gliedern von Ersatzkassen werden die satzungsmaBigen Barleistungen
der Bahn-Betriebskrankenkasse berlicksichtigt, gleichgiltig, welche
Barleistungen die Ersatzkasse gewahrt.

Nettoarbeitsentgelt im Sinne der Nr. 6 ist der um die gesetzlichen Lohn-
abzuge (einschlieBlich Kirchensteuer) - ggf. auch um die Beitrédge fur
eine freiwillige Mitgliedschaft in der BAHN-Betriebskrankenkasse ver-
minderte Lohn (ggf. einschlieBlich Sozialzuschlag). (AB 8)

DS 186
(B7)

(§27)



(§27)

Ersatzanspriiche
gegen Dritte

(9)

-64 -

8. a) Krankengeldzuschuss wird nicht Gber den Zeitpunkt hinaus ge-
zahlt, von dem an die Arbeitskraft Bezlige aufgrund eigener Versi-
cherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung (einschlieBlich
eines rentenersetzenden Ubergangsgeldes im Sinne des § 116
Abs. 1 Satz 2 SGB VI), aus einer zusatzlichen Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungs-
einrichtung erhélt, zu der das Bundeseisenbahnvermégen, eine
andere Arbeitgeberin oder ein anderer Arbeitgeber, die oder der
diesen Tarifvertrag oder einen Tarifvertrag wesentlich gleichen In-
halts angewendet hat, die Mittel ganz oder teilweise beigesteuert
hat.

Uberzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Uberzahlte Bezlige
gelten als Vorschlsse auf die fir den Zeitraum der Uberzahlung
zustehenden Bezlige im Sinne des Satzes 1. Die Anspriiche der
Arbeitskraft gehen insoweit auf das Bundeseisenbahnvermdgen
Uber. Verzdgert die Arbeiterin oder der Arbeiter schuldhaft dem
Bundeseisenbahnvermdgen die Zustellung des Rentenbescheides
mitzuteilen, gelten die fir die Zeit nach dem Tage der Zustellung
des Rentenbescheides Uberzahlten Bezlige im Sinne des Satzes 2
in vollem Umfang als Vorschuss; die Anspriiche gehen in diesem
Falle in Héhe der fir die Zeit nach dem Tage der Zustellung des
Rentenbescheides Uberzahlten Bezlge auf das Bundeseisenbahn-
vermdgen Uber; § 53 SGB | bleibt unbertihrt.

b) Bei Bezug von Bergmannsrente bleiben die Anspriiche auf den
Krankengeldzuschuss bestehen; diese Betrage werden jedoch fir
jeden Kalendertag um 1/30 dieser Rente gekdrzt.

9. Ist die Arbeitsunfahigkeit durch einen Sportunfall verursacht, wird der
Krankengeldzuschuss um den Zuschuss der Sportversicherung ge-
kirzt.

Kann die Arbeitskraft aufgrund gesetzlicher Vorschriften von einer dritten
Person Schadensersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihr
durch die Arbeitsunfahigkeit entstanden ist, geht dieser Anspruch insoweit
auf das Bundeseisenbahnvermégen Uber, als dieses der Arbeiterin oder
dem Arbeiter Krankenbeziige und sonstige Beziige gezahlt und darauf ent-
fallende, vom Bundeseisenbahnvermdgen zu tragende Beitrdge zur Bun-
desanstalt fir Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beitrdgen zur Sozialversicherung
und zur Pflegeversicherung sowie Umlagen (einschlieBlich der Pauschal-
steuer) zu Einrichtungen der zusétzlichen Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung abgefuhrt hat. (AB 9)

Die Arbeiterin oder der Arbeiter hat dem Bundeseisenbahnvermégen unver-
zlglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderli-
chen Angaben zu machen.

Der Forderungsubergang nach Abs. 1 kann nicht zum Nachteil der Arbeits-
kraft geltend gemacht werden.
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Das Bundeseisenbahnvermogen ist berechtigt, die Zahlung der Krankenbe-
ziige und sonstiger Bezlige zu verweigern, wenn der Arbeiter den Ubergang
eines Schadensersatzanspruchs gegen einen Dritten auf das Bundeseisen-
bahnvermdgen verhindert, es sei denn, daB der Arbeiter die Verletzung die-
ser ihm obliegenden Verpflichtungen nicht zu vertreten hat.

C. Lohnfortzahlung bei
Arbeitsausfall in besonderen Fallen

(10) Bei Arbeitsausfall infolge voriibergehender Betriebsstdrungen betriebstech-  bei Arbeitsaus-
nischer oder wirtschaftlicher Art, z. B. Mangel an Rohstoffen oder Betriebs-  fall
stoffen, Stromabschaltungen, in der Bahnunterhaltung wegen Frost, Regen-
fallen oder ahnlichen Ursachen, wird dem durch den Arbeitsausfall betroffe-
nen Arbeiter der Lohn flir die ausgefallene Arbeitszeit nach Abs. 2 letzter
Satz fortgezahlt, jedoch langstens flir die Dauer von sechs aufeinanderfol-
genden Arbeitstagen. Das gleiche gilt fir Arbeitsausfall infolge behérdlicher
MaBnahmen. Der Lohn wird nur gezahlt, wenn der Arbeiter ordnungsgeman
an der Arbeitsstelle erschienen ist und sich zur Arbeit gemeldet hat, es sei
denn, daB das Bundeseisenbahnvermégen auf das Erscheinen des Arbei-
ters zur Arbeit ausdricklich oder stillschweigend verzichtet hat. Das Bun-
deseisenbahnvermdgen ist berechtigt zu verlangen, daB3 die ausgefallene
Arbeitszeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Ar-
beitszeitordnung, innerhalb von zwei Wochen ohne nochmalige Bezahlung
nachgeholt wird. Wird hierdurch das wochentliche ArbeitsmaB (berschritten,
liegt keine Uberzeitarbeit im Sinne des § 18 Abs. 1 und 8 vor.

(11) Bei Arbeitsversdumnis, die infolge von technisch bedingten Verkehrsstérun-  bei Arbeitsver-
gen oder infolge von Naturereignissen am Wohn- oder Arbeitsort oder auf  sdumnis
dem Wege zur Arbeit unvermeidbar ist und nicht durch Leistungsverschie-
bung ausgeglichen werden kann, wird der Lohn fir die ausgefallene Arbeits-
zeit, jedoch langstens fir zwei aufeinander folgende Kalendertage, fortge-
zahlt.
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D. Arbeitsbefreiung mit Lohnfortzahlung

Als Falle nach § 616 BGB, in denen der Arbeiter unter Fortzahlung des
Lohnes (Abs. 2) im nachstehend genannten AusmafB von der Arbeit

freigestellt wird, gelten nur die folgenden Anlasse:

Niederkunft der Ehefrau

Tod des Ehegatten, eines Kindes oder
Elternteils

Umzug aus dienstlichem oder betrieb-
lichem Grund an einen anderen Ort

25-, 40- und 50jéhriges Arbeitsjubilaum
Schwere Erkrankung

aa) eines Angehdrigen, soweit er in
demselben Haushalt lebt,

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, wenn im
laufenden Kalenderjahr kein An-
spruch nach § 45 SGB V besteht
oder bestanden hat,

cc) einer Betreuungsperson, wenn der
Arbeiter deshalb die Betreuung
seines Kindes, das das 8. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder
wegen korperlicher, geistiger oder
seelischer Behinderung dauernd
pflegebedirftig ist, Gbernehmen muB,

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine
andere Person zur Pflege oder Betreuung
nicht sofort zur Verfiigung steht und der
Arzt in den Fallen der Doppelbuchst. aa
und bb die Notwendigkeit der Anwesen-
heit des Arbeiters zur vorlaufigen Pflege
bescheinigt. Die Freistellung darf insge-
samt 5 Arbeitstage im Kalenderjahr nicht
Uberschreiten.

Arztliche Behandlung des Arbeiters,
wenn diese wahrend der Arbeitszeit
erfolgen muB,

1 Arbeitstag,

2 Arbeitstage,

1 Arbeitstag,

1 Arbeitstag,

1 Arbeitstag
im Kalenderjahr,

bis zu 4 Arbeits-
tage im Kalender-
jahr,

bis zu 4 Arbeits-
tage im Kalender-
jahr.

erforderliche nachge-
wiesene Abwesen-
heitszeit zuzlglich
erforderlicher Wege-
zeiten.
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Bei Erfillung allgemeiner staatsbirgerlicher Pflichten nach deutschem
Recht, soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und
soweit die Pflichten nicht auBerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls
nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden kdnnen, besteht der An-
spruch auf Fortzahlung des Lohnes nur insoweit, als die oder der Be-
schaftigte nicht Anspriiche auf Ersatz des Lohns geltend machen kann.
Die fortgezahlten Betrage gelten in Hohe des Ersatzanspruchs als Vor-
schuss auf die Leistungen der Kostentrager. Die oder der Beschaftigte
hat den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Betrage
an das Bundeseisenbahnvermdgen abzufihren.

In sonstigen dringenden Fallen kann der vollbeschéftigten Arbeitskraft
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Lohns bis zu drei Arbeitstagen
gewahrt werden.

In begriindeten Féllen kann bei Verzicht auf die Bezlge kurzfristige
Arbeitsbefreiung gewahrt werden, wenn die dienstlichen oder betriebli-
chen Verhéltnisse es gestatten. (AB 10)

(13) Der standigen Arbeiterin oder dem sténdigen Arbeiter ist im Falle der Kiindi-
gung auf Verlangen Arbeitsbefreiung in angemessenem Umfange zum Su-
chen einer neuen Arbeitsstelle zu gewéahren.

E. Arbeitsbefreiung ohne Lohn

Beschéftigten soll auf Antrag Arbeitsbefreiung ohne Lohnfortzahlung
gewahrt werden, wenn sie

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder

b) einen nach arztlichem Gutachten pflegebedirftigen sonstigen An-
gehdrigen tatsachlich betreuen oder pflegen und dringende dienst-
liche bzw. betriebliche Belange nicht entgegenstehen.

Die Arbeitsbefreiung ist auf bis zu finf Jahre zu befristen. Sie kann bis
zu neun Jahre verlangert werden; der Antrag ist spatestens sechs Mo-
nate vor Ablauf der Arbeitsbefreiung zu stellen. Die Zeit der Arbeitsbe-
freiung gilt nicht als Eisenbahndienstzeit.

Gestatten die dienstlichen Verhaltnisse das Fernbleiben der Arbeiterin
oder des Arbeiters, kann in begriindeten Einzelfallen Arbeitsbefreiung
ohne Lohnfortzahlung bewilligt werden. (AB 11)

Sofern Arbeitsbefreiungen nach Nr. 2 innerhalb eines Urlaubsjahres
insgesamt einen Monat Ubersteigen, gelten diese Zeiten nur dann als
Eisenbahndienstzeit, wenn ein dienstliches Interesse an der Freistellung
vorher schriftlich anerkannt worden ist.
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Ausfihrungsbestimmungen

Bei Erkrankungen oder Unféllen wéhrend der Arbeitszeiten, die sich von einem auf
den anderen Kalendertag erstrecken, ist § 15 Abs. 1 Nr. 2 zu beachten.

Als Beginn der Arbeitsunféhigkeit gilt grundsétzlich der Arbeitstag, der auf den Tag
folgt, an dem die Arbeitsleistung aufhért. Bei Eintritt der Arbeitsunfdhigkeit wéhrend
einer Arbeitsschicht gilt jedoch stets der darauffolgende Kalendertag als Beginn der
Arbeitsunféhigkeit, auch wenn die oder der Beschéftigte an diesem Tag nicht zur
Arbeitsleistung verpflichtet wére.

a)

b)

a)

b)

Beispiel zu Abs. 7 Nr. 1 Satz 1: Der erste Tag des 6-Wochenzeitraums ist ein
arbeitsfreier Samstag. Der folgende Sonntag ist ebenfalls arbeitsfrei. Der Ur-
laubslohnzuschlag nach § 15 Abs. 9 ist vom folgenden Montag an zu gewéh-
ren, sofern die oder der Beschdftigte an diesem Tag zu arbeiten hétte.

Erlduterung zu Abs. 7 Nr. 1 Sétze 2 und 3: Ohne die Bestimmungen in diesen
beiden Sétzen kdnnte der Urlaubslohnzuschlag fiir einen Sonntag, der der ers-
te Tag des 6-Wochenzeitraums ist und an dem die oder der Beschéftigte
planméBig zu arbeiten hétte, nicht gezahlt werden. Dies ergibt sich daraus,
dass nach § 27 Abs. 7 Nr. 1 Satz 1 und Abs. 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 9
Nr. 4 die Gewédhrung des Urlaubslohnzuschlags fiir Tage, die nicht in die Ur-
laubszeit fallen kénnen, unzuldssig ist. Der Sonntag und der arbeitsfreie Sams-
tag kénnen aber nicht in die Urlaubszeit fallen, weil nach § 28a Abs. 6 Nr. 1 der
erste Urlaubstag nur ein Werktag sein kann, an dem erstmals aus Anlass des
Urlaubs die ganze planméBige Arbeitszeit versdumt wird. Durch die Sétze 2
und 3 wird bei Arbeitsunféhigkeit die Zahlung indessen zugelassen, und zwar
bei Beschéftigten, die unter § 28a Abs. 1 fallen, fiir die am Sonntag ausgefal-
lene regelméBige Arbeitszeit, bei den (brigen Beschéftigten fir 6 Stunden
30 Minuten.

Die 12-Monatsfrist beginnt am ersten Tag des 6-Wochenzeitraums. Die 6-
Monatsfrist beginnt an dem Kalendertag, der auf den letzten Tag der voraus-
gegangenen Arbeitsunfdhigkeit wegen derselben Krankheit folgt.

Beispiel:

Arbeitsunfdhig wegen derselben Krankheit:
vom 02. Januar bis 02. Februar und
vom 05. August bis 31. August desselben Jahres.

Die 12-Monatsfrist beginnt zundchst am 02. Januar und endet mit Ablauf des
01. Januar des folgenden Jahres. Sie beginnt neu - vgl. den dritten Satz in
AB 4b - am 05. August und endet mit Ablauf des 04. August des folgenden
Jahres.

Die 6-Monatsfrist beginnt nach der ersten Erkrankung am 03. Februar und
endet mit Ablauf des 02. August. Nach der zweiten Erkrankung beginnt sie am
01. September desselben Jahres und endet mit Ablauf des letzten Februarta-
ges des folgenden Jahres.

Bei Arbeitsunfdhigkeit wegen derselben Krankheit empfiehlt sich zundchst zu
priifen, ob die oder der Beschéftigte zwischen dem Ende der vorausgegange-
nen und dem Beginn der neuen Arbeitsunfdhigkeit mindestens 6 Monate nicht
wegen derselben Krankheit arbeitsunfdhig war. Bestand wéhrend der
6 Monate wegen einer anderen Krankheit Arbeitsunféhigkeit, wird dadurch die
6-Monatsfrist nicht unterbrochen. Wird durch die Arbeitsunfdhigkeit wegen der-
selben Krankheit wiederum ein Anspruch auf Lohnfortzahlung bis zu 6 Wochen
begriindet, beginnt mit dieser Arbeitsunfdhigkeit zugleich ein neuer 12-
Monatszeitraum. Der bei der vorausgegangenen Arbeitsunfdhigkeit wegen
derselben Krankheit nicht aufgezehrte Teil der 6-Wochenfrist geht unter.
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Arbeits-
unféhig Kalen-
wegen Beginn  Ende der- Lohnanspruch
Krank- tage
heit

AoderB  Tag/Monat

Beispiel aa

A 15.02. 31.03. 45 15.02. bis 28.03. = 42 Kalendertage
B 26.08. 30.09. 36 26.08. bis 30.09. = 36 Kalendertage
A 23.10. 31.10. 9 23.10. bis 31.10. = 9 Kalendertage
A 16.11. 31.12. 46 16.11. bis 18.12. = 33 Kalendertage
Beispiel bb

A 15.02. 28.02. 14 15.02. bis 28.02. = 14 Kalendertage
A 16.07. 31.07. 16 16.07. bis 31.07. = 16 Kalendertage
A 13.10. 12.11 31 13.10. bis 24.10. = 12 Kalendertage

Der Zeitraum zwischen dem Ende der vorausgegangenen und dem Beginn der
neuen Arbeitsunfdhigkeit ist jeweils kiirzer als 6 Monate; die 3 Erkrankungen liegen
innerhalb des 12-Monatszeitraums.

Beispiel cc
A 15.02. 28.02. 14 15.02. bis 28.02. = 14 Kalendertage
A 26.08. 19.09. 25 26.08. bis 19.09. = 25 Kalendertage

im folgenden Jahr
A 16.02. 01.04. 45 16.02. bis 29.03.= 42 Kalendertage

Die dritte Erkrankung féllt in einen neuen 12-Monatszeitraum; der vorhergehende
hat mit Ablauf des 14. Februar geendet.

Beispiel dd
A 15.02. 28.02. 14 15.02. bis 28.02. = 14 Kalendertage
A 26.08. 19.09. 25 26.08. bis 19.09. = 25 Kalendertage

im folgenden Jahr
A 11.02. 01.04. 50 11.02. bis 13.02. = 3 Kalendertage
Die 12-Monatsfrist hat mit Ablauf des 14. Februar geendet, also wéhrend einer Ar-

beitsunfdhigkeit an derselben Krankheit. Am ndchsten Tag (15.02.) beginnt kein
neuer Anspruch auf Lohnfortzahlung.

DS 186
(B7)



(§27)

Zu Abs. 8 Nr. 1
und 2

Zu Abs. 8 Nr. 2

Zu Abs.8 Nr. 4

Zu Abs. 8 Nr. 7

-70 -

Fir den Beginn der Dauer der Zuschusszahlung gilt AB 2 entsprechend.

Hat die oder der Beschéftigte in einem Fall des Abs. 8 Nr. 2 die Arbeit vor Ablauf der
Bezugsfrist von 26 Wochen wieder aufgenommen und wird sie oder er vor Ablauf
von sechs Monaten aufgrund desselben Arbeitsunfalls oder derselben Berufskrank-
heit erneut arbeitsunféhig, wird der Ablauf der Bezugsfrist, wenn dies fiir die Arbeite-
rin oder den Arbeiter glinstiger ist, um die Zeit der Arbeitsfdhigkeit hinausgescho-

ben.

a)

b)

a)

b)

Beispiel: Ein Mitglied der Bahn-BKK mit mehrjédhriger Eisenbahndienstzeit war
im Januar fir die Dauer von 8 Wochen arbeitsunfédhig krank geworden und hat
fuir 6 Wochen Lohn und fiir 2 Wochen Krankengeldzuschuss erhalten. Der Ar-
beiter wird im Oktober desselben Jahres infolge derselben Krankheit erneut
arbeitsunfédhig, und zwar fiir die Dauer von 7 Wochen. Flir die zweite Erkran-
kung erhélt er Lohn fir 6 Wochen und Krankengeldzuschuss fir 1 Woche. Tritt
bei diesem Arbeiter die zweite Arbeitsunfdhigkeit infolge derselben Krankheit
schon im Juni ein, gilt diese Erkrankung hinsichtlich des Lohnanspruchs als
dieselbe Krankheit, hinsichtlich des Krankengeldzuschusses dagegen nicht. Es
wird daher kein Lohn, sondern nur Zuschuss gezabhlt, und zwar fiir 7 Wochen.

Tritt die zweite Arbeitsunfdhigkeit infolge derselben Krankheit bereits im Mérz
ein, gilt diese Erkrankung als dieselbe Krankheit sowohl hinsichtlich des Lohn-
anspruchs als auch hinsichtlich des Krankengeldzuschusses. Letzterer wird fir
7 Wochen gezahlt. Wiirde die zweite Arbeitsunfédhigkeit z. B. 20 Wochen dau-
ern, kénnte der Arbeiter den Zuschuss nur fir (26 Wochen abziglich
6 Wochen Lohnfortzahlung und 2 Wochen Zuschusszahlung bei der ersten Er-
krankung =) 18 Wochen erhalten.

Die Dreimonatsfrist beginnt an dem Kalendertag, der auf den letzten Tag der
vorausgegangen Arbeitsunfdhigkeit wegen derselben Krankheit folgt.

Zur Berechnung des Nettoarbeitsentgeltes ist von dem in folgender Weise zu
ermittelnden fiktiven Bruttoarbeitsentgelt flir den Monat, in dem der Anspruch
auf den Krankengeldzuschuss beginnt, auszugehen:

Das Bruttoarbeitsentgelt in diesem Sinne besteht aus dem Monatslohn nach
Anlage 2a, dem aus diesem Monatslohn (d. h. fir 169,57 Stunden) zu berech-
nenden Urlaubslohnzuschlag und ggf. dem Sozialzuschlag. Die Summe ist um
die fiktiven gesetzlichen Abziige - ggf. auch um die Beitrdge fiir eine freiwillige
Mitgliedschaft bei der Bahn-Betriebskrankenkasse - zu kiirzen.

Bei den nicht vollbeschéftigten Arbeitskréften ist als Bruttoarbeitsentgelt der
Monatslohn nach § 15 Abs. 2 Nr. 1b, der hieraus zu berechnende Urlaubslohn-
zuschlag sowie ggf. der anteilige Sozialzuschlag zugrunde zu legen, sofern
nicht nach § 13 Anspruch auf den vollen Sozialzuschlag besteht.

Hat die Arbeiterin oder der Arbeiter vor der Arbeitsunféhigkeit regelméBig U-
berzeitarbeit geleistet und bestand die Notwendigkeit zur Leistung von Uber-
zeitarbeit auch noch zur Zeit der Erkrankung und wéhrend der Krankheit, ist
dem nach a zu berechnenden Bruttoarbeitsentgelt fiir jede Stunde regelméBi-
ger Uberzeitarbeit 1/169,57 des Monatslohns - fiir jede halbe Stunde die Hélfte
dieses Betrages - zuziiglich des darauf entfallenden Urlaubslohnzuschlags hin-
zuzurechnen. RegelméaBige
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Uberzeitarbeit im Sinne dieser Berechnung liegt vor, wenn die Arbeitskraft in
mindestens 10 der letzten 13 Wochen vor Eintritt der Arbeitsunfédhigkeit Uber-
zeitarbeit geleistet hat, wobei héchstens 2 von den 3 Wochen, in denen keine
Uberzeitarbeit geleistet wurde, zusammenhdngen dirfen. Fiel in die letzten
13 Wochen eine Beurlaubung oder Erkrankung und hétte die Arbeiterin oder
der Arbeiter bei Anwesenheit Uberzeitarbeit geleistet, ist diese fiktive Uberzeit-
arbeit bei Beurteilung der Frage nach der regelméBigen Uberzeitarbeit zu be-
riicksichtigen. Andernfalls gilt die Urlaubs- oder Krankheitsdauer als Zeit ohne
Uberzeitarbeit. Liegt hiernach regelméBige Uberzeitarbeit vor, ist die Stunden-
zahl der in den letzten 13 Wochen insgesamt geleisteten Uberzeitarbeit durch
3 zu teilen und das Ergebnis bei Berechnung des Bruttoarbeitsentgelts geméani
Satz 1 zu berticksichtigen.

c) Steht Krankengeldzuschuss fiir mehrere volle oder anteilige Kalendermonate
zu, ist zu priifen, ob sich der Monatslohn, der Urlaubslohnzuschlag oder der
Sozialzuschlag der Arbeitskraft bei Fortsetzung der Arbeit fiir die Zeit, fir die
Krankengeldzuschuss gezahlt wird, gedndert hétte. Ist dies der Fall, muss das
der Zuschusszahlung zugrundeliegende Nettoarbeitsentgelt neu berechnet
werden.

d) aa) Besteht der Anspruch auf Krankengeldzuschuss fiir den vollen Kalen- und § 15 Abs. 6
dermonat, wird der Arbeitskraft das nach a - ¢ berechnete Nettoarbeits-  Ny. 4
entgelt, vermindert um die ihr fiir diese Zeit zustehenden Barleistungen
aus der gesetzlichen Krankenversicherung oder die entsprechenden Leis-
tungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder nach dem Bundes-
versorgungsgesetz, gezahlt.

bb) Besteht der Anspruch nur fir einen Teil des Monats, errechnet sich der
zu zahlende Krankengeldzuschuss wie folgt:

Nettoarbeitsentgelt flir den Monat

x Zahl der infolge der Arbeitsun-
169,57 Stunden fdhigkeit ausgefallenen Stunden

der regelméBigen Arbeitszeit, die in die Zeit des Anspruchs auf Kranken-
geldzuschuss fallen. (Fir die Ermittlung der ausgefallenen Stunden der
regelméBigen Arbeitszeit gilt § 15 Abs. 9 Nr. 4 sinngemdB). Dieser Betrag
ist um die in aa bezeichneten Kassenleistungen, die auf den mit Kran-
kengeldzuschuss belegten Zeitraum dieses Monats entfallen, zu kiirzen.

Bei nicht vollbeschéftigten Arbeitskréften ist das Nettoarbeitsentgelt nicht
durch 169,57 Stunden, sondern durch die mit 4,348 vervielfachte arbeits-
vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit dieser Arbeitskréfte zu teilen.

9. Die Anspriiche auf Schadensersatz gegen dritte Personen umfassen die Brutto- Zu Abs. 9

betrdge (also einschlieBlich der Lohn- und Kirchensteuer sowie der Beitrdge der
Arbeitskraft zur Sozialversicherung und Zusatzversicherung) der Krankenbeziige
und der auf die Ausfallzeiten entfallenden Anteile der jahrlichen Zuwendung (vgl.
§ 11), der vermégenswirksamen Leistung (vgl. § 12) und der Urlaubsvergiitung
(vgl. § 28 Abs. 1), ferner die fiir diese Leistungen gezahlten Arbeitgeberbeitrdge
zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Arbeitgeberbeitrdge einschlieBlich
der Umlage zur Abteilung B der Bahnversicherungsanstalt. Ggf. sind die nach
§ 17 Abs. 4 Nr. 3 abgetretenen Anspriche in gleicher Weise in die Schadenser-
satzforderung einzubeziehen.
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Zu den ,begrindeten Féllen im Sinne der Nr. 3 Unterabs. 2 kénnen auch solche
Anldsse gehdren, fir die nach Nr. 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht
(z. B. Umzug aus persénlichen Griinden).

Die Dienststellen kénnen Arbeitsbefreiung ohne Lohnfortzahlung bis zu einem Jahr
bewilligen.

§ 28

Erholungsurlaub

Die Arbeiterin oder der Arbeiter erhalt in jedem Urlaubsjahr einen Erho-
lungsurlaub unter Fortzahlung des Lohns (Monatslohn und Urlaubslohnzu-
schlag nach § 15 Abs. 9). Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Urlaubsanspruch entsteht nach einer Wartezeit von 3 Monaten, gerech-
net vom Tag der Einstellung oder Wiedereinstellung an. Auf die Wartezeit
wird die beim Bundeseisenbahnvermdégen als Auszubildende oder Auszubil-
dender in einem ordnungsgemaB vollendeten Ausbildungsverhaltnis unmit-
telbar vor der Ubernahme ins Arbeitsverhaltnis zugebrachte Ausbildungszeit
angerechnet.

Urlaub, welcher der Arbeiterin oder dem Arbeiter in einem vorausgegange-
nen Beschaftigungsverhaltnis fir Monate gewahrt oder abgegolten worden
ist, die in ihr bzw. sein jetziges Arbeitsverhéltnis zum Bundeseisenbahnver-
maogen fallen, wird auf den der Arbeiterin oder dem Arbeiter fir dieses Ur-
laubsjahr beim Bundeseisenbahnvermégen zustehenden Urlaub angerech-
net. (AB 1)

Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Wiinsche der Arbeitskraft
zu ber(icksichtigen, es sei denn, dass dem dringende dienstliche Griinde
oder Urlaubswiinsche von anderen Beschéftigten, die unter sozialen Ge-
sichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub darf erst
angetreten werden, wenn er von der Dienststelle genehmigt worden ist.

Der Urlaub ist zu gewahren, wenn die Arbeitskraft dies im Anschluss an eine
MaBnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation (§ 27 Abs. 3
Nr. 2) verlangt.

Der Urlaub ist zusammenhangend zu gewéahren, es sei denn, dass dringen-
de dienstliche oder in der Person der Arbeiterin oder des Arbeiters liegende
Griinde eine Teilung erforderlich machen. Die Zerlegung des Urlaubs in
kleinere Teile als ganze Tage ist unzulassig.

Der Erholungsurlaub wird im Falle einer Erkrankung unterbrochen, wenn
sich die Arbeitskraft ordnungsgemaB krank meldet und Arbeitsunfahigkeit im
Sinne der Krankenversicherung anerkannt wird.
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Der Erholungsurlaub ist spatestens bis zum Ende des Urlaubsjahres
anzutreten. (AB 2)

a) Kann der Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres nicht angetreten
werden, ist er bis zum 30. April des folgenden Urlaubsjahres anzu-
treten.

b) Kann der Urlaub aus dienstlichen Grinden nicht bis zum 30. April
angetreten werden, ist er bis zum 30. Juni anzutreten.

c) Kann die Arbeitskraft den Urlaub wegen Arbeitsunfahigkeit nicht bis
zum 30. April antreten, ist der Urlaub innerhalb von drei Monaten
nach Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit, spatestens jedoch bis
zum Ablauf des zweiten auf die Entstehung des Anspruchs folgen-
den Urlaubsjahres anzutreten.

Lauft die Wartezeit erst im Laufe des folgenden Urlaubsjahres ab, ist
der Urlaub spatestens bis zum Ende dieses Urlaubsjahres anzutreten.

Urlaub, der nicht innerhalb der genannten Fristen angetreten ist, verfallt.

Wenn eine vollbeschéftigte Arbeitskraft wahrend des Urlaubs anderweitig
gegen Entgelt arbeitet, verliert sie flr die Urlaubstage, an denen sie gearbei-
tet hat, den Lohnanspruch gegen das Bundeseisenbahnvermdégen.

Ausflihrungsbestimmungen

Beispiele

a)

b)

Eine Arbeitskraft tritt am 01.03. beim Bundeseisenbahnvermdégen ein und hat
nach Ablauf der Wartezeit einen Urlaubsanspruch von 25 Arbeitstagen (Mérz -
Dezember). Die Arbeitskraft war vorher bei einer Firma beschétftigt, bei der sie
fir jeden Beschéftigungsmonat 2 Arbeitstage Urlaub (Jahresurlaub
24 Arbeitstage) zu bekommen hatte. Diesen Urlaub hatte die Arbeitskraft be-
reits bis einschlieBlich Juli in Anspruch genommen, fir die Monate Mérz bis Ju-
li, die in das Arbeitsverhéltnis zum Bundeseisenbahnvermédgen fallen, also
10 Arbeitstage. Der beim Bundeseisenbahnvermdégen zustehende Jahresur-
laub von 25 Arbeitstagen wird um diese 10 Arbeitstage auf 15 Arbeitstage ge-
kirzt.

Einer Arbeitskraft stand in ihrem friiheren Arbeitsverhéltnis ein Jahresurlaub
(Januar bis Dezember) von 24 Arbeitstagen zu, von dem sie am 01.06. beim
Eintritt in den Dienst des Bundeseisenbahnvermdgens 7 Arbeitstage erhalten
hatte. Fir 1 Monat hatte die Arbeitskraft also (24 : 12 =) 2 Arbeitstage zu be-
kommen, bis zur Beendigung ihres Arbeitsverhédltnisses somit (fir Januar bis
Mai je 2 Arbeitstage) 10 Arbeitstage. Da die Arbeitskraft nur 7 Arbeitstage er-
halten hat, ist der Urlaub, den sie vom Bundeseisenbahnvermégen ab 01.06.
zu bekommen hat, nicht zu kirzen. Auch bei 10 Arbeitstagen wére der Urlaub
beim Bundeseisenbahnvermdégen noch nicht zu kirzen. Bei 11 Arbeitstagen
hétte die Arbeitskraft jedoch 1 Arbeitstag zuviel erhalten, der auf diesen Urlaub
anzurechnen wére.
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Flhrt ein Rechtsstreit zur Anerkennung eines Urlaubsanspruchs fir vergangene
Urlaubsjahre, ist dieser Urlaub unverziiglich nach Rechtskréftigwerden des Urteils
zu gewédhren und zu nehmen.

§ 28a

Dauer des Erholungsurlaubs

Der Erholungsurlaub der Arbeitskraft, deren regelmaBige wdchentliche
Arbeitszeit in jeder Kalenderwoche auf 5 Tage verteilt ist, betragt

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 26 Arbeitstage,
nach vollendetem 30. Lebensjahr 29 Arbeitstage,
nach vollendetem 40. Lebensjahr 30 Arbeitstage.

Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Arbeiterin oder der
Arbeiter dienstplanmaBig oder betriebsiblich zu arbeiten hat oder zu
arbeiten hatte mit Ausnahme der gesetzlichen Wochenfeiertage.

Nr. 1 und 2 gelten auch fur eine vollbeschéftigte Arbeitskraft, deren
regelmaBige wdchentliche Arbeitszeit so verteilt ist, dass in jeder Ka-
lenderwoche an 5 Tagen und auBerdem regelmaBig noch an einem
6. Tag gearbeitet werden muss, und zwar entweder

einmal in jeder 2. oder in jeder 3. oder in jeder 4. usw. Kalenderwoche
oder

zweimal innerhalb von 3 oder 5 Wochen oder
dreimal innerhalb von 4 oder mehr Wochen.

Der einer Arbeiterin oder einem Arbeiter nach Nr. 1 zustehende Urlaub
wird um so viele Arbeitstage erhdht, wie 6. Wochenschichten ausfallen,
wenn sie oder er ihren bzw. seinen gesamten Jahresurlaub auf einmal
nimmt oder - bei Aufteilung des Jahresurlaubs - wie 6. Wochenschich-
ten hdchstens ausfallen kénnten, wenn die Arbeiterin oder der Arbeiter
ihren bzw. seinen gesamten Jahresurlaub auf einmal nehmen wirde.

Fir die Arbeiterinnen und Arbeiter auf Bauziigen gilt Anhang | § 4.
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Der Erholungsurlaub der Arbeitskrafte, die nicht unter Abs. 1 fallen,
betragt

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 31 Werktage,
nach vollendetem 30. Lebensjahr 35 Werktage,
nach vollendetem 40. Lebensjahr 36 Werktage.

Werktage sind alle Kalendertage, die nicht Sonntage oder gesetzliche
Feiertage sind.

Bleibt frei.

1.

MaBgebend fir die Gewahrung des Urlaubs nach Arbeits- oder Werk-
tagen ist, ob die Arbeitskraft bei der erstmaligen Inanspruchnahme des
Urlaubs im jeweiligen Urlaubsjahr die Voraussetzungen nach Abs. 1
oder nach Abs. 2 erflllt.

Hat die Arbeiterin oder der Arbeiter einen Teil des Jahresurlaubs nach
Abs. 1 Nr. 1 abgewickelt und sind bei Antritt des nachsten Teiles des
Jahresurlaubs die Voraussetzungen erflllt, die fur die Urlaubsabwick-
lung nach Abs. 2 maBgebend sind, ist der restliche Urlaub fir das lau-
fende Urlaubsjahr mit dem Faktor 6/5 in Werktage umzurechnen. Dabei
sind Bruchteile eines Tages von 0,5 oder mehr aufzurunden, geringere
Bruchteile bleiben unberiicksichtigt. Weitere Urlaubsteile innerhalb die-
ses Urlaubsjahres sind ohne Riicksicht auf die Beschéftigung der Arbei-
terin bzw. des Arbeiters gleichfalls nach Abs. 2 zu bemessen. (AB)

War der erste Teil des Urlaubs im Urlaubsjahr nach Abs. 2 zu bemes-
sen, wird ohne Rucksicht auf die Beschaftigung der Arbeitskraft der
ganze Urlaub in diesem Urlaubsjahr nach Abs. 2 gewéhrt.

Die Dauer des Erholungsurlaubs einschlieBlich eines etwaigen Zusatzur-
laubs, mit Ausnahme des Zusatzurlaubs nach dem Sozialgesetzbuch IX,
vermindert sich fUr jeden vollen Kalendermonat einer Arbeitsbefreiung ohne
Lohnfortzahlung (§ 27 Abs. 14) oder eines Ruhens des Arbeitsverhaltnisses
(§ 30 Abs. 9 Nr. 3 Satz 2) um ein Zwdlftel. Die Verminderung unterbleibt fir
drei Kalendermonate einer Arbeitsbefreiung zum Zwecke der beruflichen
Fortbildung, wenn eine Anerkennung nach § 27 Abs. 14 Nr. 3 vorliegt.

Der Urlaub beginnt mit dem Werktag, an dem die Arbeiterin oder der
Arbeiter erstmals aus Anlass der Beurlaubung die ganze dienstplanma-
Bige Arbeitszeit versaumt.

Der Urlaub endet mit dem Kalendertag, der dem Werktag vorangeht, an
dem wieder dienstplanmaBige Arbeit zu verrichten ist.
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Im unmittelbaren Anschluss an den Urlaub darf von der Arbeiterin bzw.
dem Arbeiter an Werktagen vor 5 Uhr oder an Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen keine Arbeitsleistung verlangt werden. Tritt hierdurch ein
Ausfall an Arbeitszeit ein, darf der Ausfall nicht als Minderleistung ange-
rechnet werden. Hinsichtlich der Vergltung der ausgefallenen Arbeits-
zeit gilt § 15 Abs. 8 Nr. 1 entsprechend.

Hat eine Arbeitskraft, deren Urlaub nach Werktagen bemessen wird, an
einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertag Dienst zu leisten,
darf fur die diesem Tag unmittelbar vorangehenden ein oder zwei Tage
kein Urlaub gewahrt werden. Vgl. auch § 28 Abs. 5.

MaBgebend fir die Berechnung der Urlaubsdauer ist - auBer im Falle
der Nr. 2 - das Lebensalter, das im Laufe des Urlaubsjahres (spéates-
tens am 31. Dezember) vollendet wird.

Fir den Urlaubsanspruch bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist das
Lebensjahr zu Beginn des Kalenderjahres mafBgebend.

Arbeitskrafte, die innerhalb des Urlaubsjahres eintreten, erhalten fir
jeden Beschaftigungsmonat, den sie im Urlaubsjahr vollenden oder
voraussichtlich vollenden werden, ein Zwdlftel des ihnen fir das Jahr
zustehenden Erholungsurlaubs unter Aufrundung der danach errechne-
ten Urlaubsdauer auf einen vollen Tag. Das gilt auch fir den ggf. in die
Berechnung einzubeziehenden Zusatzurlaub nach § 28c Abs. 1. Im Ur-
laubsjahr etwa vom Bundeseisenbahnvermdgen bereits gewahrter Ur-
laub ist anzurechnen. Vgl. § 28 Abs. 3.

Kann eine innerhalb des Urlaubsjahres eingetretene Arbeitskraft wegen
Beachtung der Wartezeit den ihr zustehenden Urlaub nicht oder nicht
ganz innerhalb dieses Urlaubsjahres erhalten, sind die fehlenden Ur-
laubstage dem der Arbeitskraft fir das folgende Urlaubsjahr zustehen-
den Urlaub zuzurechnen.

Nr. 1 gilt auch fUr innerhalb des Urlaubsjahres ausscheidende Beschéf-
tigte, sofern sie die Wartezeit erfillt haben. Wurde die Wartezeit nicht
erflillt, steht der anteilige Urlaub gleichwohl zu, sofern das Arbeitsver-
haltnis von vornherein auf hdchstens 3 Monate befristet war.

Scheiden Arbeitskrafte wegen verminderter Erwerbsfahigkeit oder
Vollendung des 65. Lebensjahres aus, betragt der Urlaubsanspruch
6/12, wenn das Arbeitsverhaltnis in der ersten Halfte, und 12/12, wenn
es in der zweiten Halfte des Urlaubsjahres endet. Satz 1 gilt nicht, wenn
der Urlaub nach Abs. 5 zu vermindern ist.

Vor Anwendung Nr. 1 bis 4 sowie des Abs. 5 sind der Erholungsurlaub
und ein etwaiger Zusatzurlaub, mit Ausnahme des Zusatzurlaubs nach
dem Sozialgesetzbuch I1X, zusammenzurechnen.

Bruchteile von Urlaubstagen werden flr das Urlaubsjahr zusammenge-
rechnet - bei mehreren Bruchteilen nach ihrer Zusammenrechnung -
einmal im Urlaubsjahr auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet.
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Ausfihrungsbestimmung

Beispiel: Ein Bahnunterhaltungsarbeiter mit einem Jahresurlaub von 26 Arbeitstagen
hatte 10 Arbeitstage Urlaub in Anspruch genommen, als er in eine Té&tigkeit ibernommen
wurde, fir die Urlaub nach Werktagen gewéhrt wird (Abs. 2).

Bei Beurlaubung wéhrend der Verwendung in dieser Tétigkeit wird der ihm noch verblie-
bene Urlaubsanspruch von 16 Arbeitstagen durch Vervielfachung mit dem Faktor 6/5 in
Werktage umgewandelt; dies ergibt

16x6 _ 19 Werktage
5

Nach Abwicklung von 10 Werktagen Urlaub kehrt er im Laufe desselben Urlaubsjahres in
die Bahnunterhaltung zurtick. Die verbliebenen 9 Werktage Urlaub werden trotz Verwen-
dung in der 5-Tage-Woche nicht in Arbeitstage zuriickgerechnet. Als Urlaubstage zéhlen
daher nicht alle Arbeitstage, sondern alle Werktage.

§ 28b

Zusatzurlaub fir Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und
Nachtarbeit

(1) Der Arbeiter, der nach einem Schichtplan eingesetzt ist, der einen regelma-
Bigen Wechsel der taglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, und
dabei in einem Kalenderjahr in je finf Wochen durchschnittlich mindestens
40 Arbeitsstunden in der dienstplanméaBigen oder betriebsiblichen Nacht-
schicht ableistet, erhalt Zusatzurlaub. Wechselschichten sind wechselnde
Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags,
sonntags und feiertags gearbeitet wird.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt auch, wenn Wechselschichten im Sinne des Abs. 1
Satz 2 nur deshalb nicht vorliegen, weil der Schichtplan eine Unterbrechung
der Arbeit am Wochenende von hdchstens 48 Stunden vorsieht.

(3) Der Zusatzurlaub nach den Abs. 1 und 2 betréagt bei einer in der Fiinftage-
woche erbrachten entsprechenden Arbeitsleistung im Kalenderjahr

von mindestens 87 Arbeitstagen 1 Arbeitstag,

von mindestens 130 Arbeitstagen 2 Arbeitstage,
von mindestens 173 Arbeitstagen 3 Arbeitstage,
von mindestens 195 Arbeitstagen 4 Arbeitstage

im Urlaubsjahr.
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Bei anderweitiger Verteilung der Arbeitszeit ist die Zahl der fir die Bemes-
sung der Arbeitsleistung zu beriicksichtigenden Arbeitstage in sinngemaBer
Anwendung der fiir die Angestellten geltenden Regelung des § 25a Abs. 1
Nr. 4b AnTV zu ermitteln. (AB 1 und 2)

Der Arbeiter, der die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 nicht erflillt, jedoch
seine Arbeit nach einem Dienstplan zu erheblich unterschiedlichen Zeiten (in
Schichtarbeit oder im haufigen unregelmaBigen Wechsel mit Abweichungen
von mindestens drei Stunden) beginnt oder beendet, erhalt bei Leistung im
Kalenderjahr von mindestens

110 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag,

220 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage,
330 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage,
450 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage

o088

Zusatzurlaub. (AB 1 und 2)

Der Arbeiter, der die Voraussetzungen der Abs. 1, 2 und 4 nicht erfillt, erhalt
bei Leistung im Kalenderjahr von mindestens

150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag,

300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage,
450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage,
600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage

o088

Zusatzurlaub. (AB 2)

Fir den Arbeiter, der das 50. Lebensjahr vollendet hat oder im Laufe des
Kalenderjahres vollendet, erhoht sich der Zusatzurlaub um jeweils einen Ar-
beitstag.

Nachtarbeitsstunden im Sinne der Abs. 4 und 5 sind die im Rahmen der
regelmé&Bigen Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1) in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und
6.00 Uhr dienstplanmé&Big bzw. betriebslblich geleisteten Arbeitsstunden.
Nachtarbeitsstunden in Schichten, in denen der Arbeiter lediglich an der Ar-
beitsstelle anwesend sein muB, um im Bedarfsfall vorkommende Arbeiten zu
verrichten, bleiben unberiicksichtigt.

Zusatzurlaub nach den Abs. 1 bis 5 darf insgesamt vier - in den Féllen des
Abs. 6 fiinf - Arbeitstage fiir das Urlaubsjahr nicht Gberschreiten.

§ 28c Abs. 2 Satz 1 gilt nicht.

(10) Bei nicht vollbeschaftigten Arbeitern ist die Zahl der in den Abs. 1, 2, 4 und 5

geforderten Arbeitsstunden entsprechend dem Verhéltnis der vereinbarten
durchschnittlichen regelméaBigen Arbeitszeit zur regelmaBigen Arbeitszeit ei-
nes entsprechenden vollbeschéftigten Arbeiters zu kirzen. Ist die vereinbar-
te Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weniger als finf Ar-
beitstage in der Kalenderwoche verteilt, vermindert sich der Zusatzurlaub
wie bei vergleichbaren Angestellten (§ 25a Abs. 1 Nr. 4b AnTV).
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(11) Der Anspruch auf Zusatzurlaub entsteht, sobald im laufenden Kalenderjahr

jeweils die Voraussetzungen fir einen Tag oder einen weiteren Tag Zu-
satzurlaub erflllt sind. Der Zusatzurlaub wird im laufenden Urlaubsjahr ge-
wahrt.

Ausflihrungsbestimmungen

Arbeitskréften, die die Voraussetzungen nach Abs. 1 oder 2 erfiillen, ist der Zusatz-
urlaub gleichwohl nach Abs. 4 zu gewéhren, wenn das fir sie giinstiger ist.

Bei einem Wechsel zwischen Arbeitsleistungen nach den Abs. 1 bzw. 2, 4 und 5
sind die Arbeitstage oder Nachtarbeitsstunden, die noch nicht abgegolten sind, bei
der Berechnung des Zusatzurlaubs nach der nunmehr anzuwendenden Regelung zu
berlicksichtigen.

§ 28c

Zusatzurlaub fiir schwerbehinderte Menschen

Schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigs-
tens 50 v. H. erhalten einen Zusatzurlaub von 5 Arbeitstagen, wenn sie unter
die Tabelle in § 28a Abs. 1 Nr. 1 fallen, und von 6 Werktagen, wenn sie un-
ter die Tabelle in § 28a Abs. 2 Nr. 1 fallen.

Erholungsurlaub und Zusatzurlaub dirfen 34 Arbeitstage im Falle des § 28a
Abs. 1 Nr. 1 und 41 Werktage im Falle des § 28a Abs. 2 Nr. 1 nicht Gber-
schreiten. Diese Bestimmung ist auf Zusatzurlaub nach dem Sozialgesetz-
buch IX, auf Zusatzurlaub fir Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und
Nachtarbeit nach § 28b oder nach gesetzlichen Vorschriften fur politisch Ver-
folgte nicht anzuwenden.

Der Zusatzurlaub nach Abs. 1 kann innerhalb des laufenden Urlaubsjahres
erst nach Abwicklung des der Arbeiterin oder dem Arbeiter nach § 28a zu-
stehenden Erholungsurlaubs erteilt werden. Kann dieser Zusatzurlaub aus-
nahmsweise aus dringenden dienstlichen Griinden nicht oder nicht ganz
wahrend des Urlaubsjahres genommen werden, sind die fehlenden Tage in
Abweichung von § 28 Abs. 1 im folgenden Urlaubsjahr so bald wie méglich
zu gewahren.
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§ 28d

Urlaubsabgeltung

Ist der Arbeiterin oder dem Arbeiter wegen eines vorsatzlich schuldhaften
Verhaltens auBerordentlich gekiindigt worden oder hat sie bzw. er das Ar-
beitsverhaltnis unberechtigterweise geldst, wird lediglich derjenige Urlaubs-
anspruch abgegolten, der der Arbeiterin oder dem Arbeiter nach gesetzli-
chen Vorschriften bei Anwendung des § 28a Abs. 8 Nrn. 1 und 3 noch zu-
stehen wirde. Gleiches gilt, wenn das Bundeseisenbahnvermégen zwar zur
fristlosen Lésung des Arbeitsverhaltnisses berechtigt ist, der Arbeiterin oder
dem Arbeiter aber eine Kindigungsfrist einrdumt.

1. a)

(AB)

Ist zum Zeitpunkt der befristeten Kiindigung des Arbeitsverhéltnis-
ses aus anderen Griinden der Urlaubsanspruch noch nicht erfullt,
ist der Urlaub, soweit dies dienstlich méglich ist, wahrend der Kin-
digungsfrist zu gewahren und zu nehmen.

Soweit der Urlaub nicht gewahrt werden kann oder die Kindi-
gungsfrist nicht ausreicht, ist der Urlaub abzugelten. Entsprechen-
des gilt, wenn das Arbeitsverhéltnis durch Auflésungsvertrag oder
wegen verminderter Erwerbsfahigkeit (§ 30 Abs. 9) endet oder
wenn das Arbeitsverhaltnis nach § 30 Abs. 9 Nr. 3 Satz 2 zum Ru-
hen kommt.

Fir jeden abzugeltenden Urlaubstag (auch nach Abs. 1) werden
bei der Finftagewoche (§ 28a Abs. 1 Nr. 1) 7,8/169,57, bei der
Sechstagewoche (§ 28a Abs. 2) 6,5/169,57 des Monatslohns zu-
zlglich des darauf entfallenden Urlaubslohnzuschlags gezahlt, der
dem Arbeiter oder der Arbeiterin zugestanden hétte, wenn er oder
sie wahrend des ganzen Kalendermonats, in dem er bzw. sie aus-
geschieden ist, Erholungsurlaub gehabt hatte. In anderen Fallen ist
der Bruchteil entsprechend zu ermitteln. Bei Berechnung der Ab-
geltung wird der Sozialzuschlag nicht berlcksichtigt.

2. Ein vererblicher Anspruch auf Urlaubsabgeltung besteht nur dann,
wenn der Arbeiterin oder dem Arbeiter im Zeitpunkt des Todes bereits
Urlaubsabgeltung nach Abs. 1 oder Nr. 1a zustand.

Ausflihrungsbestimmung

Die Abgeltung unterbleibt, wenn die Arbeitskraft in unmittelbarem Anschluss in ein Ar-
beitsverhdltnis zu einer anderen Arbeitgeberin oder einem anderen Arbeitgeber des of-
fentlichen Dienstes (bertritt und diese oder dieser sich verpflichtet, den noch nicht ver-
brauchten Urlaub zu gewéhren.

§ 28 Abs. 7 Nr. 2c Satz 2 gilt entsprechend.
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(§ 28e)

§28e " *

Urlaubsgeld

(1) Die Arbeiterin oder der Arbeiter erhalt in jedem Kalenderjahr ein Urlaubs-  Anspruchsvor-
geld, wenn sie oder er aussetzungen

1. am 01. Juli im Arbeitsverhélinis steht
und

2. seit dem 01. Januar ununterbrochen als Arbeiterin oder Arbeiter, Ange-
stellte oder Angestellter, Beamtin oder Beamter, Soldatin oder Soldat
auf Zeit, Berufssoldatin oder Berufssoldat, Arztin oder Arzt im Prakti-
kum, Auszubildende oder Auszubildender, Praktikantin oder Praktikant,
Schdilerin oder Schiler in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder
Krankenpflegehilfe oder als Hebammenschilerin/Schiler in der Entbin-
dungspflege im 6ffentlichen Dienst gestanden hat (AB 1 bis 3)

und

3. mindestens fir einen Teil des Monats Juli Anspruch auf Lohn, Urlaubs-
lohn oder Krankenbezlige hat.

Ist die Voraussetzung nach Nr. 3 nur wegen Ablaufs der Bezugsfristen fir
die Krankenbezlge, wegen des Bezugs von Mutterschaftsgeld oder wegen
der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz
nicht erflllt, gentigt es, wenn ein Anspruch auf Bezlige fir mindestens drei
volle Kalendermonate des ersten Kalenderhalbjahres bestanden hat.

Ist nur wegen des Bezugs von Mutterschaftsgeld oder wegen der Inan-
spruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz auch
die Voraussetzung des Unterabsatzes 2 nicht erfiillt, ist dies unschadlich,
wenn die Arbeit in unmittelbarem Anschluss an den Ablauf der Schutzfristen
bzw. an die Elternzeit - oder lediglich wegen Arbeitsunfahigkeit oder Erho-
lungsurlaubs spéter als am ersten Arbeitstag nach Ablauf der Schutzfristen
bzw. der Elternzeit - in diesem Kalenderjahr wieder aufgenommen wird.

(2) Das Urlaubsgeld ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu be-
ricksichtigen.

(3) Das Urlaubsgeld betragt fur die am 01. Juli vollbeschéaftigte Arbeitskraft Hohe des
332,34 €. Urlaubsgeldes

Die am 01. Juli nicht vollbeschéaftigte Arbeitskraft erhalt von dem Urlaubs-
geld den Teil, der dem MaB der mit ihr vereinbarten - am 01. Juli geltenden -
durchschnittlichen Arbeitszeit entspricht.

Wird der Arbeiterin oder dem Arbeiter vom Bundeseisenbahnvermégen ein
Urlaubsgeld aus einer Beschéftigung wahrend der Elternzeit nach dem Bun-
deserziehungsgeldgesetz gewahrt, ist dessen Betrag auf das Urlaubsgeld
fir das Arbeitsverhéltnis anzurechnen, das wegen der Elternzeit geruht hat.
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(4) 1. Das Urlaubsgeld wird mit der Lohnzahlung im Monat Juli ausgezahlt.

In den Féllen des letzten Satzes des Abs. 1 wird das Urlaubsgeld mit
der ersten Lohnzahlung nach Wiederaufnahme der Arbeit ausgezabhlt.

2. st das Urlaubsgeld gezahlt worden, obwohl es nicht zustand, ist es in
voller H6he zurtickzuzahlen.

Ausfihrungsbestimmungen

1. Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten im Sinne der Nr. 2 sind nur Perso-
nen, deren Rechtsverhéltnis durch Tarifvertrag geregelt ist.

2. Offentlicher Dienst im Sinne der Nr. 2 ist eine Beschéftigung

a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde, einem Gemeindeverband
oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverbandes, der der Verei-
nigung der kommunalen Arbeitgeberverbdnde angehbrt,

b) bei einer Kérperschaft, Stiftung oder Anstalt des &ffentlichen Rechts, die den
Manteltarifvertrag fir Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Ldnder
(MTArb) oder einen Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts anwendet.

3. Eine Unterbrechung im Sinne der Nr. 2 liegt vor, wenn zwischen den Rechtsverhélt-
nissen im Sinne dieser Vorschrift ein oder mehrere Werktage - mit Ausnahme all-
gemein arbeitsfreier Werkitage - liegen, an denen das Arbeitsverhéltnis oder das
andere Rechtsverhéltnis nicht bestand. Es ist jedoch unschédlich, wenn die Arbeits-
kraft in dem zwischen diesen Rechtsverhéltnissen liegenden gesamten Zeitraum ar-
beitsunfdhig krank war oder die Zeit zur Ausfihrung ihres Umzugs an einen anderen
Ort bendtigt hat.

§ 29

Schadenshaftung

Far die Schadenshaftung der Arbeiterinnen und Arbeiter finden die fir die Beam-
tinnen und Beamten des Bundes jeweils geltenden Vorschriften entsprechende
Anwendung.
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§ 29a

Personalakten

1. Die Arbeiterin oder der Arbeiter hat ein Recht auf Einsicht in ihre bzw.
seine vollstandigen Personalakten. Das Recht auf Einsicht kann auch
durch eine von der Arbeitskraft hierzu schriftlich bevollméachtigte Person
ausgelbt werden. Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.
(AB)

2. Das Bundeseisenbahnvermdgen kann eine bevollmé&chtigte Person
zurlickweisen, wenn es aus dienstlichen Griinden geboten ist.

Die Arbeiterin oder der Arbeiter muss Uber Beschwerden und Behauptungen
tatséchlicher Art, die flr sie oder ihn unglnstig sind oder nachteilig werden
kénnen, vor Aufnahme in die Personalakten gehért werden. Die AuBerung
ist zu den Personalakten zu nehmen.

Ausfihrungsbestimmung

Zu den vollstdndigen Personalakten gehdren nicht Prozess- und Priifungsakten. Das
Recht auf Akteneinsicht schlieBt das Recht ein, Abschriften bzw. Ablichtungen aus den
Personalakten zu fertigen; der Dienstbetrieb darf dadurch nicht iber Gebihr beeintrdch-
tigt werden.

(1)

(3)

§ 29b

Zusatzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung

Die Arbeiterin oder der Arbeiter ist in der Renten-Zusatzversicherung der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV-KBS) zu ver-
sichern, wenn die Voraussetzungen fur eine Pflichtversicherung gemas An-
lage 7 zur Satzung DRV-KBS vorliegen.

Die Tarifvertragsparteien sind sich dariiber einig, dass ab dem 01.07.2000
eine Eigenbeteiligung der pflichtversicherten Arbeiterinnen und Arbeiter, die
unter den Geltungsbereich des LTV fallen, an den nicht schlieBungsbeding-
ten Aufwendungen ihrer betrieblichen Zusatzversorgung in der BVA Abt. B
eingefuhrt wird. Dieser Beitrag zur Umlage wird monatlich vom Entgelt ein-
behalten.

Das Nahere regeln die Satzung und die Ausfiihrungsbestimmungen dazu.
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§ 30

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses

Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhéltnis-
ses und fir Arbeiterinnen und Arbeiter unter 18 Jahren betréagt die Kin-
digungsfrist flr stdndige Arbeitskrafte zwei Wochen zum Monats-
schluss.

Im Gbrigen betrégt die Kindigungsfrist bei einer Eisenbahndienstzeit

(§5)
bis zu einem Jahr einen Monat zum Monatschluss,

nach einer Eisenbahndienstzeit

von mehr als einem Jahr sechs Wochen,
von mindestens flnf Jahren drei Monate,
von mindestens acht Jahren vier Monate,
von mindestens zehn Jahren finf Monate,
von mindestens zwo6lf Jahren sechs Monate

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

Fir Aushilfsarbeiterinnen und Aushilfsarbeiter betragt die Kindigungs-
frist im ersten Monat der jetzigen Beschéftigung eine Woche. Hat die
Beschaftigung im jetzigen Arbeitsverhaltnis l1anger als einen Monat ge-
dauert, betragt die Kindigungsfrist in einem oder mehreren aneinan-
dergereihten Arbeitsverhaltnissen beim Bundeseisenbahnvermdgen
zwei Wochen zum Schluss eines Kalendermonats. Ein befristetes Ar-
beitsverhaltnis endet, ohne dass es einer Kindigung bedarf, mit Ablauf
des Zeitraums, flir den es geschlossen ist.

Kindigungen seitens des Bundeseisenbahnvermégens - auch auBeror-
dentliche - bedlrfen nach Ablauf der Probezeit der Schriftform.

Das Arbeitsverhaltnis kann von beiden Seiten ohne Einhaltung einer
Frist gekiindigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Ein wichtiger Grund ist jeder Umstand, der dem oder der Kiindigungs-
berechtigten die Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses unzumutbar
macht.
Es kénnen aus wichtigem Grund kiindigen
a) die Arbeiterin oder der Arbeiter, wenn beispielsweise
aa) sie bzw. er zur Fortsetzung der Arbeit unfahig wird,
bb) sich eine vorgesetzte Person oder deren Vertretung gegen sie
bzw. ihn Tatlichkeiten oder Ehrverletzungen zuschulden
kommen lasst
cc) ihr bzw. sein Leben oder ihre bzw. seine Gesundheit bei Fort-

setzung der Arbeit nachweislich einer Gefahr ausgesetzt sein
wirde,
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b) das Bundeseisenbahnvermégen, wenn die Arbeitskraft beispiels-
weise

aa) die Einstellung durch falsche oder verfélschte Urkunden oder
durch wahrheitswidrige Angaben Uber die eigene Person er-
reicht oder auf Befragen Uber nicht getilgte Strafen falsche
Angaben gemacht hat,

bb) das Gelbnis nach § 2 Abs. 7 Nr. 1 bricht,

cc) ihre Arbeit unbefugt verlasst oder sich beharrlich weigert, inre
Dienstpflichten zu erfillen,

dd) sich Tatlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen Vorgesetzte
oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zuschulden kommen
lasst,

ee) sich eines Diebstahls, einer Unterschlagung oder eines Betru-
ges schuldig macht.

4. Die Arbeitskraft kann nicht mehr fristlos kiindigen, wenn ihr der wichtige
Grund langer als 2 Wochen bekannt ist. Es kann ihr nicht mehr aus
wichtigem Grund fristlos gekiindigt werden, wenn der Sachverhalt, der
fir die Kindigung maBgebend ist, geklart und der Leiterin oder dem
Leiter der Dienststelle langer als 2 Wochen bekannt ist. Die Laufzeit
dieser Frist beginnt mit dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Lei-
terin oder der Leiter der Dienststelle vom geklarten Sachverhalt Kennt-
nis erhalten hat.

Die oder der Kiindigende muss dem anderen Teil auf Verlangen den
Kindigungsgrund unverziiglich mitteilen.

Nach einer Eisenbahndienstzeit (§ 5 ohne Anwendung des Abs. 1 Nr. 1
Satz 5) von 15 Jahren und Vollendung des 40. Lebensjahres ist die Arbeite-
rin oder der Arbeiter unkindbar. Die Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt
unberihrt.

Hat das Gutachten der Bahnérztin oder des Bahnarztes ergeben, dass sich
die Dienstfahigkeit einer unkiindbaren Arbeitskraft bis zu dem Grade ver-
mindert hat, der Voraussetzung fir die Zuerkennung einer Versichertenrente
aus der Rentenversicherung der Arbeiterinnen und Arbeiter oder der Ange-
stellten ist, kann der Arbeitskraft unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten
zum Schluss eines Kalendermonats gekulndigt werden. Diese Kiindigung ist
unwirksam, wenn die Arbeitskraft ihre Versichertenrente innerhalb einer Frist
von 6 Wochen nach Zugang des Kiindigungsschreibens beantragt hat und
nach dem Gutachten der Vertrauensarztin/des Vertrauensarztes der Trage-
rin bzw. des Tragers der Versicherung nicht auf verminderte Erwerbsféhig-
keit erkannt wird. Wird der Arbeitskraft schon vor Ablauf der Kiindigungsfrist
der Bescheid Uber die Versichertenrente aus der Rentenversicherung der
Arbeiterinnen und Arbeiter oder der Angestellten zugestellt, endet das Ar-
beitsverhaltnis bereits mit diesem friiheren Zeitpunkt. (AB 1)
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Bleibt frei.

Die Kundigungsfrist beginnt mit dem auf den Kindigungstag folgenden Ka-
lendertag. Bei schriftlicher Kindigung gilt als Kindigungstag der Tag, an
dem das Kindigungsschreiben der Arbeitskraft zugegangen ist oder als zu-
gegangen gilt.

Bei Arbeiterinnen, die das Arbeitsverhaltnis nur deshalb gekiindigt haben,
weil sie die Altersrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen
Vollendung des 60. Lebensjahres beantragen wollen, wird die Klindigung nur
wirksam, wenn der Anspruch auf Altersrente vom Versicherungstrager aner-
kannt wird.

Dies gilt sinngemaRB auch fur Arbeiterinnen und Arbeiter, die die Altersrente
wegen Vollendung des 63. Lebensjahres oder als schwerbehinderte Men-
schen wegen Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch nehmen wollen.

Das Arbeitsverhaltnis endet, ohne dass es einer Kiindigung bedarf,

1. mit Ablauf des Monats, in dem die Arbeiterin oder der Arbeiter das
65. Lebensjahr vollendet,

2. mit Ablauf des Tages, der dem Tag der Ubernahme der Arbeitskraft in
ein Verhéltnis als Beamtin oder Beamter vorausgeht.

1. Wird der Arbeiterin oder dem Arbeiter vor der Vollendung des
65. Lebensjahres eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit aus
der Rentenversicherung der Arbeiterinnen und Arbeiter oder der Ange-
stellten zuerkannt, endet das Arbeitsverhaltnis mit der Zustellung des
Rentenbescheides. Als solcher gilt auch eine vorlaufige Mitteilung, mit
der Vorschisse auf die spatere Rente zur laufenden Zahlung angewie-
sen werden.

Liegt bei einer Arbeitskraft, die schwerbehindert im Sinne des Sozialge-
setzbuches IX ist, in dem Zeitpunkt, in dem das Arbeitsverhéltnis wegen
verminderter Erwerbsfahigkeit endet, die nach § 92 des Sozialgesetz-
buches IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht
vor, endet das Arbeitsverhaltnis mit Ablauf des Tages der Zustellung
des Zustimmungsbescheides des Integrationsamtes.

2. Beginnt die Rente wegen verminderter Erwerbsféahigkeit erst nach Zu-
stellung des Rentenbescheides, endet das Arbeitsverhaltnis mit Ablauf
des dem Rentenbeginn vorangehenden Kalendertages.
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3. Das Arbeitsverhaltnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid der Trage-
rin oder des Trégers der Rentenversicherung eine befristete Rente we-
gen verminderter Erwerbsféahigkeit gewahrt wird. In diesem Falle ruht
das Arbeitsverhaltnis mit allen Rechten und Pflichten von dem Tage an,
der auf den nach Nr.1 Satz 1 bzw. 2 oder Nr. 2 maBgebenden Zeit-
punkt folgt, bis zum Ablauf des Tages, bis zu dem die Rente befristet
ist, langstens jedoch bis zum Ablauf des Tages, an dem das Arbeits-
verhéltnis endet.

(10) Wird Versicherungsrente wahrend eines Heilverfahrens oder eines Berufs-

firsorgeverfahrens bewilligt, endet das Arbeitsverhaltnis erst nach erfolglo-
sem Abschluss des Verfahrens. Das Arbeitsverhaltnis endet in diesen Féllen
nicht, wenn die Versicherungsrente bis zum Ende des Verfahrens wieder
entzogen wird.

(11) Soweit nicht auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften langere Kiindi-

gungsfristen in Betracht kommen, kann das Arbeitsverhaltnis einer Arbeiterin
oder eines Arbeiters, fur die oder den eine Unfallrente festgesetzt ist, im Fal-
le der Dienstunféhigkeit mit einer Frist von vierzehn Tagen gekiindigt wer-
den, auch wenn nach Abs. 1 l&ngere Kindigungsfristen gelten wirden oder
die Arbeitskraft unkindbar ist.

(12) Zur Feststellung der Dienstunfahigkeit ist ein bahnérztliches Gutachten ein-

zuholen. Das bahnérztliche Gutachten ist kein Schiedsgutachten. Lauft ein
Berufsfirsorgeverfahren, kann die Dienstunfahigkeit frihestens nach Ab-
schluss des Verfahrens festgestellt werden. (AB 2)

(13) Arbeitskraften, die auf langere Zeit erkrankt sind, soll vor Ablauf der

26. Woche ihrer Krankheit nur gekiindigt werden, wenn dienstliche Grinde
dies erfordern. Wird der Arbeiterin oder dem Arbeiter wahrend der Krankheit
eine Versicherungsrente aus der Rentenversicherung der Arbeiterinnen und
Arbeiter oder der Angestellten zuerkannt, endet das Arbeitsverhaltnis mit der
Zustellung des Rentenbescheides oder der vorlaufigen Mitteilung nach
Abs. 9 Nr. 1. Wird die Versicherungsrente versagt, soll nicht gekindigt wer-
den, bevor das Rentenverfahren abgeschlossen ist.

(14) Lauft ein Berufsfirsorgeverfahren, ist die Kiindigung erst nach dem erfolglo-

sen Abschluss des Verfahrens zuléssig.

(15) Bei Beendigung des Arbeitsverhéltnisses erhalt die Arbeitskraft auBer den

Bescheinigungen aufgrund sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften eine
Bescheinigung uber Art und Dauer der Beschéaftigung.

Auf Verlangen ist der Arbeitskraft auch ein besonderes Zeugnis Uber Fih-
rung und Leistungen auszustellen.
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Ausflihrungsbestimmungen

Erscheint die Dienstunfdhigkeit einer unkiindbaren Arbeitskraft bis zu einem Grade
gemindert, der Voraussetzung fir die Zuerkennung einer Versichertenrente aus der
Rentenversicherung der Arbeiterinnen und Arbeiter oder der Angestellten ist, so ist
die Arbeiterin oder der Arbeiter der zustdndigen Bahndrztin bzw. dem zustdndigen
Bahnarzt zur Erstattung eines Gutachtens vorzustellen. Hat nach diesem Gutachten
ein Verfahren auf Zuerkennung einer Versichertenrente Aussicht auf Erfolg, ist der
Arbeiterin oder dem Arbeiter das Arbeitsverhéltnis unter Berufung auf § 30 Abs. 4 zu
kiindigen; gleichzeitig ist ihr bzw. ihm nahe zu legen, innerhalb von sechs Wochen
einen Antrag auf Zuerkennung einer Versichertenrente aus der Rentenversicherung
der Arbeiterinnen und Arbeiter oder der Angesteliten zu stellen. Erkennt die Vertrau-
ensérztin oder der Vertrauensarzt der Trdgerin oder des Trdgers der Versicherung
nicht auf verminderte Erwerbsfdhigkeit, ist die Arbeitskraft weiterzubeschéftigen, so-
fern sie oder er ihren bzw. seinen Rentenantrag innerhalb von sechs Wochen nach
Zugang des Kiindigungsschreibens gestellt hat; andernfalls scheidet sie oder er
nach Ablauf der Kiindigungsfrist aus.

Um zu vermeiden, dass die Arbeiterin oder der Arbeiter in diesem Zusammenhang
infolge einer Verzégerung des Rentenverfahrens ldngere Zeit unversorgt ist, gilt fol-
gendes:

a) Bei den am Rentenverfahren beteiligten Stellen ist nachdriicklich auf eine
beschleunigte Erledigung dieser Félle hinzuwirken.

b) Die Arbeiterin oder der Arbeiter ist bei der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass
der Versicherungsfall vom Ersten eines Monats eintritt, von dem an der An-
spruch auf gesetzliche Rente wegen Alters als Vollrente bzw. wegen teilweiser
oder voller Erwerbsminderung besteht. Der Anspruch ist durch Bescheid des
Trégers der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuweisen. Die Versicherung
in der BVA Abt. B bleibt als beitragsfreie Versicherung bestehen, wenn die
Pflichtversicherung endet, ohne dass ein Anspruch auf Betriebsrente besteht
(§151 Abs. i. V. m. § 154 Abs. 1 der Satzung der BVA).

Sollte der Arbeiterin oder dem Arbeiter gleichwohl der Rentenbescheid bei
Ablauf der Kiindigungsfrist noch nicht zugegangen sein, entscheidet die
Hauptverwaltung, ob und ggf. in welchem Umfange eine Verldngerung der
Kindigungsfrist in Betracht kommt.

Berufsfirsorgeverfahren sind innerdienstliche MaBnahmen des Bundeseisenbahn-
vermdgens, die Kérperbeschddigten die Wiederaufnahme ihrer friiheren, einer die-
ser verwandten oder einer neuen Tétigkeit ermdéglichen und die ihnen einen Ar-
beitsplatz verschaffen sollen, der ihrem kdrperlichen Leistungsvermdgen und ihrer
geistigen Befdhigung entspricht. Hierzu gehdéren z. B. Ubungsheilbehandlung, Um-
schulungen, Ermittlung eines geeigneten Arbeitsplatzes, Erprobung auf einem neu-
en Arbeitsplatz, Zuweisung von Arbeitshilfen und Schaffung von Sonderarbeitsbe-
dingungen. Das Berufsfiirsorgeverfahren wird vom Berufsfirsorgedienst férmlich
abgeschlossen, sobald die eingeleiteten MaBnahmen erfolgreich beendet sind oder
sich ergeben hat, dass sie keinen Erfolg versprechen. Das Verfahren ist auch abzu-
schlieBen, wenn die Voraussetzungen fir die Einleitung entfallen sind. Gleichstel-
lungsverfahren nach § 2 Sozialgesetzbuch IX sind keine Berufsfiirsorgeverfahren im
Sinne der Bestimmungen des § 30 LTV.
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§ 31

Wiedereinstellung bei Rentenentzug

Wird einer Arbeitskraft, die nach mindestens zehnjahriger Eisenbahndienst-
zeit wegen Gewahrung einer Rente infolge verminderter Erwerbsféhigkeit
aus der Rentenversicherung der Arbeiterinnen und Arbeiter oder Angestell-
ten aus dem Dienst des Bundeseisenbahnvermdgens ausgeschieden ist, vor
Vollendung des 65. Lebensjahres die Rente rechtskraftig wieder entzogen,
ist die Arbeitskraft auf Antrag vorzugsweise wieder einzustellen, sobald ein
fur sie geeigneter Arbeitsplatz frei ist.

Arbeitskrafte, die vor ihrem Ausscheiden wegen Gewahrung einer Rente
infolge verminderter Erwerbsféhigkeit aus der Rentenversicherung der Ar-
beiterinnen und Arbeiter oder Angestellten bereits unkindbar waren, sind
nach rechtskraftigem Entzug ihrer Rente auf ihren Antrag unverziglich wie-
der einzustellen. Dies gilt auch fir Arbeitskrafte, die infolge eines Arbeitsun-
falls beim Bundeseisenbahnvermégen mit Gewéahrung einer Rente wegen
verminderter Erwerbsfahigkeit ausgeschieden waren und denen diese Rente
rechtskraftig entzogen wurde, auch wenn sie bei ihrem Ausscheiden noch
nicht unkiindbar waren.

1.  Waren die nach Abs. 1 oder 2 wieder eingestellten Arbeitskrafte zum
Zeitpunkt des Ausscheides lohngesichert, lebt diese Lohnsicherung
wieder auf, sofern die Lohnsicherungsfrist noch nicht abgelaufen ist.
Die Zeit der Nichtbeschaftigung ist in die Lohnsicherungsfrist einzube-
ziehen.

2. Kann die zum Zeitpunkt des Ausscheidens bereits unkiindbar gewese-
ne Arbeitskraft die Tatigkeit, die vor dem Ausscheiden ihre sténdige
Beschaftigung war, als Folge von RationalisierungsmaBnahmen nach
der Wiedereinstellung nicht mehr ausiben, ist bei der Ubertragung ei-
ner neuen standigen Beschaftigung nach § 16 Abs. 3 Nr. 3 zu verfahren
mit der MaBgabe, dass der Tag des Ausscheidens als Zeitpunkt des
Wechsels der Tatigkeit gilt. (AB 3 zu § 16)

DS 186
(B 6)

(§31)



(§32)

Anspruchs- (1)
berechtigte

Familien-

angehérige

Zahlung an an- (2)
dere Verwandte

und sonstige
Personen

Bemessung und (3)
Auszahlung

-90 -

§ 32

Sterbegeld

Beim Tode der Arbeiterin oder des Arbeiters, die bzw. der zur Zeit ihres bzw.
seines Todes nicht nach § 27 Abs. 14 von der Arbeit befreit gewesen ist o-
der deren bzw. dessen Arbeitsverhéltnis zur Zeit ihres bzw. seines Todes
nicht nach § 30 Abs. 9 Nr. 3 Satz 2 geruht hat, erhalten

a) die Uberlebende Ehefrau oder der Uberlebende Ehegatte,
b) die Abkdmmlinge der Arbeiterin oder des Arbeiters
Sterbegeld.

Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Abs. 1 nicht vorhanden, ist Sterbe-
geld auf Antrag zu gewahren

1.

1.

Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Geschwisterkin-
dern sowie Stiefkindern, wenn sie zur Zeit des Todes der Arbeiterin o-
der des Arbeiters mit dieser oder diesem in hauslicher Gemeinschaft
gelebt haben oder wenn die oder der Verstorbene ganz oder Uberwie-
gend deren Erndhrerin bzw. Erndhrer gewesen ist,

sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krankheit oder der Be-
stattung getragen haben, bis zur H6he ihrer Aufwendungen.

Sterbegeld wird fiir den Rest des Sterbemonats sowie fur die folgenden
zwei Kalendermonate gewahrt. Der Sterbetag ist nur dann in die Be-
rechnung des Sterbegeldes fir den Rest des Sterbemonats einzube-
ziehen, wenn

fir den Sterbetag kein Lohn nach § 27 Abs. 5 zusteht,

fir den Sterbetag wegen Ablaufs der Fristen nach § 27 Abs. 7 und 8
keine Krankenbezliige mehr zustehen,

die Arbeiterin zur Zeit ihres Todes Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach
§ 13 Mutterschutzgesetz hatte.

Das Sterbegeld wird wie der Urlaubslohn berechnet. Abweichend hier-
von bleiben Anderungen des Lohns einschlieBlich des Urlaubslohnzu-
schlags, die nach dem Sterbetag wirksam werden (z. B. allgemeine
Lohnerhdhungen, Vollendung einer zu einer héheren Lohnstufe berech-
tigenden Dienstzeit und deren Berlicksichtigung mit Beginn eines Lohn-
zeitraums nach dem Sterbetag, Beginn eines neuen Urlaubsjahres),
unberucksichtigt.

Zum Sterbegeld wird der Sozialzuschlag in der zuletzt bezogenen Héhe
gezahlt.

Das Sterbegeld wird in einer Summe ausgezahit.
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(88§ 32 und
5. Sind an den Verstorbenen Bezlige oder Vorschiisse Uiber den Sterbetag 33)
hinaus gezahlt worden, werden diese auf das Sterbegeld angerechnet.

6. Die Zahlung an einen nach Abs. 1 oder 2 Berechtigten bringt den An-
spruch der Ubrigen gegeniber dem Bundeseisenbahnvermbgen zum
Erléschen. Sind Berechtigte nach Abs. 1 oder 2 nicht vorhanden, wer-
den Uber den Sterbetag hinaus gezahlte Bezlige fir den Sterbemonat
nicht zuriickgefordert.

(4) Ist der Tod des Arbeiters durch einen von einem Dritten zu vertretenden  Zuriickbehal-
Umstand herbeigefiihrt worden, ist das Sterbegeld zurlickzubehalten, solan-  tung des
ge die sterbegeldberechtigten Hinterbliebenen einen etwaigen nach § 844  Sterbegeldes
Abs. 1 BGB gegen den Schadiger bestehenden Anspruch auf Ersatz der
Bestattungskosten nicht bis zur H6he des Sterbegeldes an das Bundesei-
senbahnvermdgen abgetreten haben.

(5) Wer den Tod des Arbeiters vorsatzlich herbeigefiihrt hat, hat keinen An-  Nichtentstehen
spruch auf das Sterbegeld. des Anspruchs

§ 33

Arbeitsstreitigkeiten

Fir Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhaltnis ist das Arbeitsgericht am Sitz
der Dienststelle des Bundeseisenbahnvermégens zustandig, der der Arbeiter
angehort.
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(88§ 34 und
35)
§ 34

Abweichungen vom Tarifvertrag, AusschluBfrist

Abweichungen (1) Abweichungen von den Bestimmungen dieses Tarifvertrages zum Nachteil
der Arbeiter sind unzulassig. Abweichungen zugunsten der Arbeiter bleiben
ausschlieBlich der Hauptverwaltung des Bundeseisenbahnvermégens vor-
behalten. Soll zugunsten einer Gruppe von Arbeitern von diesem Tarifver-
trag abgewichen werden, wird die Hauptverwaltung des Bundeseisenbahn-
vermoégens vorher eine Verstandigung mit der vertragschlieBenden Gewerk-
schaft herbeiftihren.

AusschluBfrist (2) Anspriche aus dem Arbeitsverhaltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb
einer AusschluBfrist von sechs Monaten nach Falligkeit vom Arbeiter oder
vom Bundeseisenbahnvermdgen schriftlich geltend gemacht werden, soweit
tarifvertraglich nichts anderes bestimmt ist.

Fir denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des An-
spruchs aus, um die AusschlufBfrist auch fur spater féllig werdende Leistun-
gen unwirksam zu machen. Spater, aber innerhalb der gesetzlichen Verjah-
rungsfrist geltend gemachte Anspriiche aus dem Arbeitsverhaltnis werden
nur dann berlcksichtigt, wenn sie fir den Beanstandenden nachweisbar erst
zu dem spateren Zeitpunkt erkennbar wurden und ihre Berechtigung noch
nachgeprift werden kann.

§ 35

Ubergangs- und SchluBbestimmungen

Der Lohntarifvertrag vom 01. November 1960 ist mit Ablauf des
31. Dezember 1996 auBer Kraft getreten.
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§ 36

Gultigkeit und Dauer des Tarifvertrags

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.

Die Bestimmungen dieses Tarifvertrags kénnen, sofern nachstehend nichts
anderes bestimmt ist, insgesamt und je flr sich ohne Einhaltung einer Frist
jederzeit schriftlich gekiindigt werden.

Abweichend von Abs. 2 kénnen schriftlich gekiindigt werden:

a)

§ 3 Abs. 1 bis 7, § 18 Abs. 1 bis 9, Anlage 4 § 2, Anhang | § 2, Anhang
II, Anhang Il § 3 Abs. 1 bis 4 mit einer Frist von einem Monat zum
Schluss eines Kalendermonats, Anhang Il friihestens zum 31. Mai
1997, § 3 Abs. 2 Nr. 1a frihestens zum 31. Dezember 1998.

Im Falle der Kiindigung des § 3 Abs. 2 Nr. 1a zum 31. Dezember 1998
tritt die Vorschrift in der bis zum 31. Dezember 1996 glltigen Fassung
unmittelbar wieder in Kraft. Fir laufende Dienstplane mit einer Laufzeit
von mehr als 26 Wochen gilt eine Auslauffrist bis zu deren Ende, langs-
tens bis zum 31. Dezember 1999.

§ 11 zum 30. Juni eines jeden Jahres,

§ 12 mit einer Frist von einem Monat,

bleibt frei,

§ 28a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 sowie § 28c Abs. 2 erster Satz mit
einer Frist von einem Monat zum 31. Méarz eines jeden Jahres, § 28b

mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres,

§ 28e mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats,

Anlage 1 insgesamt und deren Abschnitte einschl. der entsprechenden
Regelungen im Anhang Il je fir sich mit einer Frist von einem Monat
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

Anlage 6 sowie Anhange | bis Ill - soweit in a und g nichts anderes be-
stimmt ist - je fiir sich mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss ei-
nes Kalendervierteljahres,

Anlage 5 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-
jahres.
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(§ 36)

(4) Die Fristen fur die Kiindigung der Anlage 2a und Anlage 2b sind jeweils be-
sonders zu vereinbaren.

(5) FuUr den Fall einer Kindigung des § 3 Abs. 2 Nr. 4 und 5 wird die Nachwir-
kung gemaB § 4 Abs. 5 des Tarifvertragsgesetzes ausgeschlossen.
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Anlage 1
Abschnitt A

(§ 2 Abs. 6, § 7)

Lohngruppeneinteilung
A. Vorbemerkungen

Die lohngruppenmaBige Einstufung regelt sich

1. far die Arbeitertétigkeiten nach Abschnitt B,
fir die Angestelltentatigkeiten der Vergitungsgruppen X bis VI b des Teils A der Anlage 1
ANnTV nach Abschnitt C Unterabschnitt A,

3. fir die Beamtentatigkeiten des einfachen und mittleren Dienstes nach Abschnitt C Unterab-
schnitt B.

Qualifizierte Facharbeiter im Sinne der Lohngruppeneinteilung sind Arbeiter mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von
mindestens zweieinhalb Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschéftigt
werden, soweit im Abschnitt B nicht Ausnahmen zugelassen sind.

Ausfihrungsbestimmung

Anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne des Lohngruppenverzeichnisses sind die nach dem Berufsbildungs-
gesetz staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberufe. Facharbeiter mit ei-
nem im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der
Vorschriften hierzu dem Prifungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdau-
er von mindestens zweieinhalb Jahren bzw. mit einer kirzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden
bei entsprechender Tétigkeit wie Arbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Aus-
bildungsberuf behandelt.

Facharbeiter im Sinne der Lohngruppeneinteilung sind Arbeiter mit erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als
zweieinhalb Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschéaftigt werden. (AB zu
Abs. 2 gilt entsprechend.)

1. Gepriifte Bundesbahnfacharbeiter sind Arbeiter ohne Arbeitsvertrag als Facharbeiter, die
nach den Bestimmungen der Anlage 6 des bis zum 31.12.1993 geltenden LTV geprft sind.

2. Qualifizierte Bundesbahnfacharbeiter und Bundesbahnfacharbeiter sind ebenfalls Arbei-
ter ohne Arbeitsvertrag als Facharbeiter.

1.  Gruppenfiihrer sind, soweit im Abschnitt B nicht Ausnahmen zugelassen sind, qualifizierte
Facharbeiter, die auf Anordnung der Dienststelle eine Gruppe von qualifizierten Facharbeitern
fihren. Als Helfer kdnnen der Gruppe auch andere Arbeiter angehdéren, sofern sie Uberwie-
gend handwerksmaBige Arbeiten verrichten.
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noch Anlage 1
Abschnitt A

2.

41

4.2

Vorarbeiter sind Arbeiter, die auf Anordnung der Dienststelle eine Gruppe von Arbeitern fih-
ren, fir deren Téatigkeit eine abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf nicht erforderlich ist. Uberwiegt in solchen Gruppen die handwerksmaBige Téatigkeit,
kann Vorarbeiter auch ein qualifizierter Facharbeiter, ein Facharbeiter oder ein geprufter Bun-
desbahnfacharbeiter sein.

Die Voraussetzung fir die Beschéftigung eines Gruppenfihrers oder eines Vorarbeiters liegt
nur vor, wenn gewabhrleistet ist, daB der als Gruppenfihrer oder Vorarbeiter zu beschéftigende
Arbeiter mit seiner Gruppe arbeitsmaBig eng verbunden ist, mit ihr értlich zusammenarbeitet
und die Arbeit seiner Gruppe Uberwacht, d. h. daB3 die Helfer bei den ihm Ubertragenen Arbei-
ten Hilfe leisten und daB er seine Helfer durch Arbeitsverteilung, fachliche Anleitung und Ar-
beitsaufsicht fihrt.

Sinkt die Zahl der Helfer voriibergehend auf einen und bleibt die Gruppe bestehen, entfallen
nach langstens 28 Tagen die Voraussetzungen fiir die Beschaftigung eines Gruppenfiihrers
oder Vorarbeiters.

Sinkt in einer aus qualifizierten Facharbeitern und sonstigen Helfern bestehenden Gruppe die
Zahl der qualifizierten Facharbeiter auf einen und &ndert sich der Aufgabenkreis des Gruppen-
fihrers nicht, kénnen die Voraussetzungen fiir die Beschaftigung eines Gruppenfihrers auch
weiterhin als erflllt angesehen werden.

Arbeiter, die nicht nur voriibergehend als Gruppenfihrer oder Vorarbeiter beschéftigt werden,
sind durch die Dienststelle schriftlich zu Gruppenfiihrern oder Vorarbeitern zu bestellen.

Aufstieg in héhere Lohngruppen nach Bewahrung und nach Ablauf bestimmter Zeiten

1.

2.

Der Arbeiter hat sich bewahrt, wenn er den dienstlichen Anforderungen entspricht.

Die fur den Aufstieg in hdhere Lohngruppen erforderlichen Eisenbahndienstzeiten sind nach
§ 5 Abs. 1 LTV zu ermitteln.

Far die Ermittlung der fir den Aufstieg in héhere Lohngruppen erforderlichen Zeiten einer Be-
schaftigung in der jeweiligen Tétigkeit (Beschaftigungszeit) gilt folgendes:

Es sind die Zeiten einer entsprechenden standigen Beschéftigung und die Arbeitstage zu be-
ricksichtigen, an denen der Arbeiter die jeweiligen Tétigkeiten Uberwiegend verrichtet hat.
Werden solche Beschéaftigungszeiten durch Ablésungen, Vertretungen oder Aushilfen in ande-
ren Tatigkeiten oder durch den Urlaub (§§ 28a, 28b und 28c) unterbrochen, ist dies unschad-
lich. Das gilt auch fir Zeiten der Arbeitsunfahigkeit (einschl. Schutzfristen nach dem Mutter-
schutzgesetz), sofern innerhalb der geforderten Beschéaftigungszeit ausreichend Gelegenheit
zur Beurteilung der Bewahrung bleibt; andernfalls sind die Beschéftigungszeiten angemessen
zu verlangern.

Das qilt ferner:

fur Zeiten einer Kur im Sinne des § 27 Abs. 3 Nr. 2 LTV,

fir Ausfallzeiten nach § 27 Abs. 10 und 11 LTV,

flr Zeiten nach § 27 Abs. 12 LTV,

fr Zeiten infolge Arbeitsbefreiung ohne Lohnfortzahlung nach § 27 Abs. 14 LTV bis zu zwei
Wochen jahrlich,

fir Freizeitausgleich nach § 18 Abs. 9 LTV.
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noch Anlage 1
Abschnitt A

Auf die Beschaftigungszeiten kdnnen Zeiten einer sténdigen Beschéftigung in anderen Tétig-
keiten mit dem an eine Beschéaftigungszeit gebundenen Aufstieg, in gleich- oder héherbewer-
teten Tatigkeiten sowie Zeiten entsprechender Berufserfahrung auBerhalb des Bundeseisen-
bahnvermdgens angerechnet werden.

Die Beschaftigungszeiten brauchen fir die jeweiligen Tarifstellen nur einmal zuriickgelegt zu
sein.

Die Tarifstellen, in denen ein Aufstieg geregelt ist, sind unbeschadet der Erfiillung der sonsti-
gen Voraussetzungen erst von dem Tage an anzuwenden, an dem die Bewahrung festgestellt
worden ist; fur die Anderung der standigen Beschéftigung gilt § 16 Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung
mit § 15 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 LTV. Bleibt die standige Beschaftigung nach § 2 Abs. 8 Nr. 3 oder
Nr. 4 LTV erhalten, kann der Arbeiter am Aufstieg in héhere Lohngruppen - unabhangig von
der tatsachlichen Verwendung - teilnehmen, sobald die tbrigen Voraussetzungen erfillt sind.

Der Aufstieg kann rlickgangig gemacht werden, wenn die Voraussetzungen nach Nr. 1 nicht
mehr vorliegen. Auf § 16 Abs. 3 Nr. 1 LTV wird Bezug genommen.
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppen Is, la und |

B. Arbeitertatigkeiten

Anmerkung: Die abgekirzten Beschaftigungsbezeichnungen in den
Abschnitten B und C der Anlage 1 sind nicht Inhalt des Tarifvertrags.

Abgekirzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

1.1

1.2

1.3

Lohngruppe Is

Qualifizierte Facharbeiter der Tarifstelle B la 1 nach Bewahrung und
dreijahriger Beschaftigung in dieser Tatigkeit und sechsjahriger Eisen-
bahndienstzeit.

Lohngruppe la

Qualifizierte Facharbeiter der Tarifstellen B 1 1.1 und B | 2 nach Be-
wahrung und vierjahriger Eisenbahndienstzeit.

Gruppenfiihrer der Tarifstelle B | 1.2 nach Bewadhrung und dreijahriger
Beschéftigung in dieser Tatigkeit und vierjahriger Eisenbahndienstzeit.

Lohngruppe |

Qualifizierte Facharbeiter als Gruppenfiihrer von Arbeitern mindestens
der Lohngruppe lll, ausgenommen solchen der Tarifstellen B 11l 2.1, B 11l
2.2und B 111 2.3.

Ausfiihrungsbestimmung
Der Gruppe missen mindestens zwei solcher Arbeiter angehdren.

Gepriifte Bundesbahnfacharbeiter (auch SchweiBer der Tarifstelle
B IV 9.1) als Gruppenfihrer von Arbeitern, die auf Grund der in der Ta-
rifstelle B 11l 1 genannten Tétigkeiten mindestens in Lohngruppe Ill ein-
gestuft sind.

Ausflihrungsbestimmungen

1. Der Gruppe miissen mindestens zwei solcher Arbeiter
angehdren.

2. Die AB 2 der Tarifstelle B Il 4 gilt entsprechend.

Gruppenfiihrer der Tarifstelle B 1l 4 nach Bewéahrung und vierjahriger
Eisenbahndienstzeit.

Ausbilder (Lehrgesellen)

Qualifizierte Facharbeiter der Tarifstelle B lla 1 nach Bewéhrung und
achtjahriger Eisenbahndienstzeit.

Grf ls,
Ausbilder Is
usw.

Grf qu Facharb Ia,
Ausbilder la

Grf gepr BArb la

Grfqu Facharb |

Grf gepr BArb |

Grfl

Ausbilder

Uberw I usw.
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noch Anlage 1
Abschnitt B, Lohngruppen lla und Il

Abgekiirzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

Lohngruppe lla

Qualifizierte Facharbeiter/innen der Tarifstellen B Il 1 und B Il 3 nach
Bewé&hrung und dreijahriger Beschéftigung in Tatigkeiten mindestens
der Lohngruppe Il - ausgenommen solchen der Tarifstelle B 1l 2 - und
vierjahriger Eisenbahndienstzeit.

Lohngruppe Il

Qualifizierte Facharbeiter/innen bei besonders hochwertigen Arbeiten,
und zwar:

1.1 Arbeiten in eigener Verantwortung an Uberwachungspflichtigen
Anlagen,
1.2 Starkstromelektriker/innen, Energieanlagenelektroniker/innen und

Energieelektroniker/innen, Fachrichtung Anlagentechnik, die
a) komplizierte Netze, Schaltanlagen, schutztechnische Ein-
richtungen Fernmess-, Fernwirk- oder Fernsteueranlagen,
Steuer- oder Regeleinrichtungen von Kraftmaschinen, Um-
formern, Gleich- oder Wechselrichtern ohne besondere Anlei-
tung und Aufsicht errichten, umbauen, unterhalten oder ent-
storen,

besondere messtechnische und schutztechnische Spezial-
kenntnisse besitzen und selbstandig schwierige Messungen
oder Prifungen durchfihren.

1.3 Unterhaltungsarbeiten an elektronischen Geraten, Regel- oder
Steuereinrichtungen.

Qualifizierte Facharbeiter/innen der Tarifstelle B llla 1 und B llla 2
einschl. der dort genannten anderen Arbeiter/innen nach Bewahrung
und dreijahriger Beschéftigung in Téatigkeiten mindestens der Lohngrup-
pe lll und sechsjéhriger Eisenbahndienstzeit.

Qualifizierte Facharbeiter/innen als

3.1 Bediener/innen von schweren Kranwagen mit einer zuldssigen
Belastung von tber 75 Mp,
3.2 Bediener/innen von Autokrdnen mit einer zulassigen Belastung

von mindestens 40 Mp.

Uberw lla usw.

Uberw 11

St-Elekir Il

Unterh
elektron Il

qu Facharb hw I,
gepr BArb hw 1l

Schw hw I,
usw.

Kranwagen Bed Il

Autokran Bed Il
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppen Il, llla und llI

Abgekdrzte
Beschaftigungs-
bezeichnung
Qualifizierte Facharbeiter/innen (auch geprifte Bundesbahnfachar-| Grf
beiter/innen) als Gruppenfihrer/innen, SchweiBer/innen der Tarifstelle B
IV 9.1 als Gruppenflhrer/innen.
Ausfihrungsbestimmungen
1. Unter diese Tarifstelle fallen auch Gleisbauer/innen als értlich
Aufsichtsfihrende.
2.Die Heranziehung von gepriiften Bundesbahnfacharbeiterinnen/Bundes-
bahnfacharbeitern als Gruppenflihrer/innen soll nur in Ausnahmeféllen und
nur bei Arbeitskréften in Betracht kommen, die sich mindestens zwei Jahre
als gepriifte Bundesbahnfacharbeiter/innen bewéhrt haben.
Lohngruppe llla
Qualifizierte Facharbeiter/innen der Tarifstellen B Il 1 - auch die dort | qu Facharb
genannten gepriiften Bundesbahnfacharbeiter/innen und Schwei- | hw llla,
Ber/innen -, B Ill 3.1, B Ill 3.2 und Arbeiter/innen der Tarifstelle B Il 5| gepr BArb
nach Bewé&hrung und vierjahriger Eisenbahndienstzeit. hw llla,
Schw hw llla,
usw.
Qualifizierte Facharbeiter/innen und andere Arbeiter/innen der Tarif- | Gleismasch
stelle B lll 4 nach Bewahrung und vierjéhriger Eisenbahndienstzeit. Bed llla,
Autokran Bed llla
Vorarbeiter/innen der Tarifstelle B Ill 7 nach Bewé&hrung und dreijahri- | Varb llla
ger Beschaftigung in dieser Tatigkeit und sechsjahriger Eisenbahn-
dienstzeit.
Lohngruppe llI
Qualifizierte Facharbeiter/innen, gepriifte Bundesbahnfacharbei- | Qu Facharb hw,
ter/innen und SchweiBer/innen der Tarifstelle B IV 9.1 bei hochwertigen | gepr BArb hw,
Arbeiten, also bei Arbeiten, die an das Uberlegungsvermégen und das | Schw hw
fachliche Geschick der Arbeiterin oder des Arbeiters Anforderungen
stellen, die Uber das MaB dessen hinausgehen, das von solchen Ar-
beitskraften tblicherweise verlangt werden kann.
Ausflihrungsbestimmungen
1. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Verzeichnis der hoch-
wertigen Arbeiten nach Anlage 11.
2.- Bleibt frei -
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppe llI

Abgekdrzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

2.1

2.2

3. -Bleibt frei-
4. Unter diese Tarifstelle fallen auch folgende Arbeiten:
a) Unterhaltungsarbeiten an Hochleistungsmaschinen der
Tarifstelle B 11l 4.1,
b) Unterhaltungsarbeiten an (berwachungspflichtigen Anla-
gen der Tarifstelle B Il 1.1,
¢) Untersuchungen und Unterhaltungsarbeiten an Kranan-
lagen und Hebebiihnen. Bei Krananlagen erstrecken sich
diese Tétigkeiten auf
Untersuchen der Briickenkonstruktion auf Festverbin-
dungen und Anrisse,
Untersuchen und Beheben von Schédden am maschinellen
Teil der Laufkatze (Antrieb, Getriebe, Laufrdader, Hubwerk,
Seiltrommel, Bremse, Vorlegewelle, Zustand des Tragseils,
Seilbefestigung und die verschiedenen Lagerungen),
Priifen des Kranfahrantriebs (Laufrdder, Lager, Bremse
und Sicherungen),
Untersuchen aller mechanischen Steuereinrichtungen und
Beheben von Stérungen an diesen Einrichtungen,
d) Messungen an Bremsanlagen der Kraftfahrzeuge, die nach
§ 21 Abs. 5 der DS 923 B/1 nur einer besonders geschulten
Fachkraft (ibertragen werden dlirfen,
Priifung und Einstellung der hydraulischen Lenkhilfe und
der Steuerventile fir die Luftfederung an Kraftfahrzeugen,
schwierige Priif- und Einstellarbeiten an Motoren und
anderen betriebswichtigen Aggregaten der Kraftfahrzeuge,
wenn dazu vielseitige (z. B. elektronische) Messinstrumente
notwendig sind,
Arbeiten an den hydraulischen Anlagen der StraBenroller,
Mittelcontainer-, Schwerlast- und Kranfahrzeugen
e) Aufsuchen und Beheben von Stdrungen an elektronischen
Steuerungen von vollautomatischen Tiiren an Fahrzeugen.
f) Priiftatigkeit und Fehlersuche bei Bremsrevisionen an Fahr-
zeugen mit Hochleistungsbremse oder automatischer Lastab-
bremsung, wenn die Bremsschlosserin oder der Bremsschlosser
die Arbeiten in eigener Verantwortung durchfiihrt.

Qualifizierte Facharbeiter/innen der Tarifstelle B IV 1 nach Bewéh-
rung und vierjéhriger Eisenbahndienstzeit,

gepriifte Bundesbahnfacharbeiter/innen der Tarifstelle B IV 2 - auch
die dort genannten Druckereiarbeiter/innen - nach Bewahrung und vier-
jahriger Eisenbahndienstzeit.

qu Facharb Il

gepr BArb 1l

DS 186
(B 6)
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppe I

Abgekdrzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

2.3

Qualifizierte Bundesbahnfacharbeiter/innen.

Hierunter fallen die Arbeiter/innen der Tarifstellen B IV 6, B IV 7 und
B IV 9 nach Bewéahrung und dreijdhriger Beschéftigung in Tétigkeiten
mindestens der Lohngruppe IV und vierjéhriger Eisenbahndienstzeit.

Qualifizierte Facharbeiter/innen, und zwar

3.1 Bediener/innen von schweren Kranwagen mit einer zuldssigen
Belastung von Uber 40 Mp, aber héchstens 75 Mp, sowie Arbei-
ter/innen als Bediener/innen von 32 Mp-Kranwagen flr den Einbau
von Schwerweichen,

3.2 leitende Kdchinnen/Kdéche mit einer Beikéchin/einem Beikoch.

Qualifizierte Facharbeiter/innen als
4.1 Bediener/innen von Hochleistungsmaschinen im Oberbaudienst,

Ausflihrungsbestimmungen
1. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Verzeichnis der Hochleis-
tungsmaschinen.
2.  Unter diese Tarifstelle fallen auch die Arbeiter/innen der Plasse-
rUmbauziige als Bediener/innen (einschl. Wartung)
a) der Altschwellenaufnahmevorrichtung,
b) der Alt- und Neuschwellenférderbandanlage,
c) der Schwellenlegeeinrichtung,
d) fir die Fihrung der Schienen in die Unterlagplatten sowie der
Altschienenausfihrer,
e) der Antriebwagen (Rick- und Vorbau) mit hydrostatischem
Langsamfahrantrieb,
f) der Portalkrdne (Fihrungskréfte) fir den Transport der Alt- und
Neuschwellenpaletten (Riick- und Vorbau),
g) der Grader fiir die Herstellung des Schotterplanums,
h) der Schraubmaschinen (Fiihrungskréfte).
4.2 Bediener/innen von Auto- oder Mobilkrdnen mit mindestens 20 Mp
zulassiger Belastung.

Ausfiihrungsbestimmungen

1. Hierzu gehdren auch die Wartung und Unterhaltung.

2. Unter diese Tarifstelle fallen auch andere Arbeiter/innen als
Bediener/innen solcher Einrichtungen, wenn sie sich mindestens
zwei Jahre bei entsprechenden Tétigkeiten bewdhrt haben.

Hallenmeister/innen im Aufsichtsdienst der Fahrzeugreinigung.

Kraftwagenfahrer/innen der Tarifstelle B IV 8 nach Bewé&hrung und
vierjdhriger Eisenbahndienstzeit.

qu BArb Il

Kranwagen
Bed 11l

Kéchin/Koch 11

Gleismasch
Bed Il

Autokran Bed

Hallenmst

Kwf Il
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noch Anlage 1

Anschnitt B; Lohngruppen lll, IVa und IV

Abgekirzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

Vorarbeiter/innen von Arbeitskraften mindestens der Lohngruppe V
oder mit Aufstiegsmdglichkeit in diese oder eine héhere Lohngruppe.

Ausflihrungsbestimmungen

1. Der Vorarbeiterin/dem Vorarbeiter miissen mindestens zwei solcher Ar-
beitskréfte unterstellt sein.

2. Fur die lohngruppenméBige Einstufung der Vorarbeiter/innen ist nicht die
stdndige Beschdftigung der ihnen unterstellten Arbeitskréfte, sondern de-
ren Tétigkeit maBgebend.

Lohngruppe IVa

Vorarbeiter/innen der Tarifstelle B IV 10 nach Bewé&hrung und dreijéh-
riger Beschaftigung in dieser Tétigkeit und sechsjahriger Eisenbahn-
dienstzeit.

Qualifizierte Bundesbahnfacharbeiter/innen

2.1 der Tarifstelle BIV 5.2 nach Bewahrung und dreijdhriger Be-
schaftigung im Rangierdienst und sechsjidhriger Eisenbahn-
dienstzeit,

2.2 der Tarifstelle BIV 5.3 nach Bewahrung und zweijahriger Be-
schaftigung in dieser Tatigkeit und vierjdhriger Eisenbahn-
dienstzeit.

Lohngruppe IV
Qualifizierte Facharbeiter/innen

Ausflihrungsbestimmungen

1. Unter diese Tarifstelle fallen auch die qualifizierten Facharbeiter/innen, die
Tétigkeiten der Tarifstellen B IV 6.1, BIV 6.2, BIV6.3, BIV 6.4, BIV 6.5,
BV 3.1, BV 4.2, oder B VI 5.1 verrichten.

2. Unter diese Tarifstelle fallen auch die Hausmeister/innen, von denen zur
Auslbung ihrer Tétigkeit eine einschldgige Ausbildung als qualifizierte
Facharbeiterin oder als qualifizierter Facharbeiter oder entsprechende Fa-
higkeiten verlangt werden.

Gepriifte Bundesbahnfacharbeiter/innen

Ausflihrungsbestimmung

Unter diese Tarifstelle fallen auch Druckereiarbeiter/innen mit grindlichen

Fachkenntnissen

a) beim Einrichten, Bedienen und Warten von Kleinoffset-Druckmaschinen fiir
Kanzleivervielféltigungen und Hochleistungskopierern mit einer Kopier-
geschwindigkeit von mindestens 70 Kopien/Minute mit integrierter Endbe-
arbeitung,

b) bei Reprografiearbeiten bei selbsténdiger Beschéftigung.

Varb Il

Varb IVa

qu BArb IVa

qu Facharb

gepr BArb

DS 186
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppe IV

Abgekirzte
Beschaftigungs-
__ bezeichnung
Facharbeiter/innen, die Arbeiten verrichten, die an das Uberlegungs- | Facharb G
vermdgen und das fachliche Geschick der Arbeiterin/des Arbeiters An-
forderungen stellen, die Uber das MaB dessen hinausgehen, das von
solchen Arbeitskraften Gblicherweise verlangt werden kann.
Ausflihrungsbestimmung
Die Voraussetzungen nach dieser Tarifstelle sind erfiillt, wenn die Facharbeiterin
oder der Facharbeiter Arbeiten verrichtet, die blicherweise nur von qualifizierten
Facharbeiterinnen/Facharbeitern wahrgenommen werden kénnen.
Facharbeiter/innen der Tarifstelle B V 1 nach Bewahrung und dreijahri- | Facharb IV
ger Beschéftigung in dieser Tatigkeit.
Qualifizierte Bundesbahnfacharbeiter/innen Qu Barb
Hierunter fallen
5.1 die Arbeitskrafte der Tarifstellen B V 3 - mit Ausnahme der Ar-
beitskréfte der Tarifstelle BV 3.5-,BV4,BV5 BV6undBVS8
nach Bewahrung und vierjéhriger Eisenbahndienstzeit,
5.2  die Arbeitskrafte der Tarifstelle B V 3.5 nach Bewéahrung und
zweijahriger Eisenbahndienstzeit,
5.3 Rangierarbeiter/innen (Tarifstelle B V 3.5) der Bahnhofe mit abge-
schlossener Verwendungsfortbildung zur Rangierleiterin bzw. zum
Rangierleiter.
Bediener/innen von
6.1 Gleis oder Weichenstopfmaschinen (ausgenommen ,Kleinmati- | Stopfmasch Bed
sa’),
6.2 Kabelgrabenziehgeraten, Kabel Bed
6.3  schienengebundenen Schwenkkrénen im Oberbau- oder Bri- | Schienenkran Bed
ckenbaudienst nach Bewéahrung und dreijdhriger Beschaftigung in
dieser Tatigkeit,
6.4  schweren Kranwagen mit einer zulassigen Belastung von 15 Mp | Kranwagen Bed
und mehr nach Bewahrung und dreijdhriger Beschéaftigung in die-
ser Tatigkeit,
6.5  straBengangigen vollmotorisierten Schwenkkrdnen mit einer zu- | StraBenkran Bed
I&ssigen Belastung von 8 Mp und mehr nach Bewahrung und drei-
jahriger Beschaftigung in dieser Téatigkeit.
6.6  Bediener/innen von Zwei-Wege-Baggern Zwei-Wege-Bagger

Kochinnen/Koche als leitende Kdchinnen/Kéche mit mindestens zwei
Beikdchinnen/Beikdchen.

Kraftwagenfahrer/innen

Bed
H-Koch/Kéchin 1V

Kwf
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noch Anlage 1

Abschnitt B; Lohngruppen IV, Va und V

Abgekirzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

10.

SchweiBer

9.1 die an einem Fortbildungslehrgang fiir SchweiBer mit Erfolg teilge-
nommen oder die AbschluBprifung dieses Lehrgangs bestanden
haben, beim HandschweiBen oder bei der Bedienung der
Co,-SpurkranzschweiBanlagen,

9.2 als ThermitschweiBer beim SchnellguBschweiBverfahren an
Schienen.

Vorarbeiter von Arbeitern der Lohngruppe VI oder mit Aufstiegs-
maoglichkeit bis zur Lohngruppe VI.

Ausflihrungsbestimmungen

1. Dem Vorarbeiter miissen mindestens zwei solcher Arbeiter unterstellt sein.

2. Fur die lohngruppenméBige Einstufung der Vorarbeiter ist nicht die stdndige
Beschéftigung der ihnen unterstellten Arbeiter, sondern deren Tétigkeit
maflBgebend.

Lohngruppe Va

Vorarbeiter der Tarifstelle B V 7 nach Bewahrung und dreijahriger Be-
schaftigung in dieser Tatigkeit und sechsjahriger Eisenbahndienstzeit.

Lohngruppe V
Facharbeiter

Bundesbahnfacharbeiter
Hierunter fallen die Arbeiter der Tarifstellen B VI 1 und B VI 3 bis B VI 13
nach Bewahrung und vierjéhriger Eisenbahndienstzeit.

Arbeiter in Tatigkeiten der
3.1 Ausgeber im Lagerdienst mit griindlichen Fachkenntnissen,

3.2 Druckereiarbeiter
a) als Einleger an Druckmaschinen,
b) als Papierstapler an Offset-Druckmaschinen,
c) als Bediener von automatischen Falz-, Schneide- oder Zusam-
mentragmaschinen,
d) als Bediener von Vervielfaltigungs-, Falt- oder Schneide-
automaten in der Zentralplanei,

3.3 Koche als Alleinkdche oder mit einem Beikoch,

Schw IV

Th-Schw IV

Varb IV

Varb Va

Facharb

BArb V

Ausg

Drucka

H-Koch

DS 186
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppen V

Abgekdrzte
Beschaftigungs-
_ bezeichnung
3.4  Oler und Schmierer von Schienentriebfahrzeugen mit Brennkraft- | Bkr Oler
maschinen,
3.5 Rangierarbeiter, Rga
3.6 Reiniger von Schienentriebfahrzeugen - auch Bediener von me- | Tfz-Reiniger
chanischen Waschanlagen fir die AuBenreinigung von Fahrzeu-
gen -, wenn die Arbeiter in Verbindung damit diese Fahrzeuge ver-
fahren,
3.7  Ultraschallpriifer beim Oberbau. Ultrapr Bau

4. Bediener von

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Bodenfrasen, Grabenfrasen oder Planierraupen,

Kranen mit mindestens 3 maschinellen Antrieben, wenn die Be-
dienung vom Flhrerkorb bzw. einem besonderen Fihrerstand aus
erfolgt,

Ausflihrungsbestimmung

Bei der Anwendung dieser Tarifstelle kommt es weder auf die Zahl der
Antriebsmotoren noch darauf an, ob die Kranbewegungen gleichzeitig
ausgefihrt werden kénnen.

ortsfesten Brennschneidemaschinen,

Ausflihrungsbestimmung
Hierunter fallen auch Brennschneidearbeiten von Hand, bei denen
Werkstiicke nach Anri3 maBgerecht hergerichtet werden.

Sand- oder Kiesstrahlgeraten und entsprechenden Strahlgeraten
fir andere feste Strahlmittel,

vollautomatischen Schienenrichtmaschinen in Gleisbauhéfen und
Gleislagern,

Gleisbaumaschinen der Tarifstelle B VI 5.1 nach Bew&hrung und
sechsmonatiger Beschaftigung in dieser Téatigkeit oder in der
Bahnunterhaltung,

Ausflihrungsbestimmung

Unter diese Tarifstelle fallen auch die Arbeiter der Plasser-Umbauziige
als Bediener (einschl. Wartung) der in der AB 2 der Tarifstelle B Ill 4.1
nicht genannten Gleisbaumaschinen.

Bodenfras Bed usw.

Kranbed V

Brennschn Bed

Sandstr. Bed

Richtmasch Bed

Gleismasch Bed V
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppe V

Abgekiirzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

Fahrer von

51 Dampf- oder Motorwalzen,

5.2 Elektrokarren oder Karren mit Verbrennungsmotor,

5.3  Gabelstaplern,

5.4 Nebenfahrzeugen mit Kraftantrieb,

5.5 Raupenschleppern,

5.6 Saugkehrmaschinen,

5.7  zweiachsigen, zulassungsfreien Kleinschleppern.

SchweiBer

6.1 bei der Bedienung automatischer elektrischer SchweiBkdpfe (auch
von Spurkranz- oder StumpfschweiBmaschinen),

6.2 als ThermitschweiBer,

6.3  der Tarifstelle B VI 13 nach Bewahrung und zweijahriger Beschaf-

tigung in dieser Tétigkeit.
Vorarbeiter von Arbeitern der Lohngruppen VII oder VIIL.

Ausfihrungsbestimmungen

1. Dem Vorarbeiter miissen mindestens zwei solcher Arbeiter unterstellt sein.

2. Fur die lohngruppenméBige Einstufung der Vorarbeiter ist nicht die stdndige
Beschéftigung der ihnen unterstellten Arbeiter, sondern deren Tétigkeit
maBgebend.

Arbeiter

8.1 im Kraftfahrzeugwartungsdienst der Tarifstelle B VI 3.1,
8.2  als Zugdfertigsteller der Tarifstelle B VI 3.2,

8.3  als Scharwerker der Tarifstelle B VI 12

nach Bewahrung und zweijahriger Beschaftigung in dieser Tatigkeit.

Walzenf
Kf
Gabelf
Glkwf
Raupenf
Saugf

Kleinschleppf

Schw Bed

Th-Schw

Schw V

Varb

Kfz-Wart V
Zgfst V

Scharw V

DS 186
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppe V und VI

Abgekdrzte
Beschaftigungs-
bezeichnung
Arbeiter als
9.1 Brennschneider der Tarifstelle B VI 6, Brennschn V
9.2 Hausmeister der Tarifstelle B VI 7 HausmV
nach Bewahrung und zweijahriger Beschaftigung in dieser Téatigkeit.
Lohngruppe VI
Arbeiter der Tarifstelle B VIl 1 nach Bewé&hrung und sechsmonatiger | Arb VI
Beschaftigung in dieser Tatigkeit.
Bundesbahnbetriebsarbeiter der Tarifstelle B VII 2 nach Bewéahrung | Betra VI
und vierjahriger Eisenbahndienstzeit.
Arbeiter
3.1 die den Kraftfahrzeugwartungsdienst unter eigener Verantwortung | Kfz-Wart
auszufiihren haben,
3.2 als Zugfertigsteller. Zgfst
Ausgeber von Stoffen aller Art, Ersatzstiicken, Werkzeugen, Geraten | Stoffausg

oder Tauschteilen.

Bediener von

5.1 Gleisbaumaschinen, Gleismasch Bed
Ausflihrungsbestimmung
Unter diese Tarifstelle fallen auch Arbeiter bei der Bedienung und War-
tung von Aggregaten zur Erzeugung von Druckluft oder elektrischem
Strom in Verbindung mit der Unterhaltung der von diesen Aggregaten
angetriebenen Oberbaugeréte.
5.2 Kranen, Kranbed
53 mechanischen Waschanlagen fiir die AuBenreinigung von Schie- | Waschanl Bed
nentriebfahrzeugen, Reisezugwagen oder Kraftfahrzeugen.
Brennschneider von Hand. Brennschn
Hausmeister der Tarifstelle B VIl 3 nach Bewahrung und sechsmonatiger | Hausm VI

Beschaftigung in dieser Tatigkeit.
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppen VI und VII

Abgekdrzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

10.

11.

12.

13.

Helfer der
8.1 Bediener von Schuttgutladern,
8.2  Ultraschallpriifer beim Oberbau

Koche als Beikdche

Ladearbeiter, die von Hand d. h. ohne Zuhilfenahme von mechanischen

Hilfsmitteln (z. B. Kranen) mit dem Auf- oder Abladen oder Stapeln von

schweren Stoffen oder sonstigen schweren Gegenstinden beschéaftigt

werden.

Ausflihrungsbestimmungen

Unter diese Tarifstelle fallen auch

a) Arbeiter, die z. B. in Gleislagern Schienen jeder Ldnge mit oder ohne Ver-
wendung von mechanischen Hilfsmitteln (z. B. Krdnen bewegen,

b) Bahnunterhaltungsarbeiter (einschl. Kleineisensammler und Kleineisen-
aufsetzer) bei den Plasser-Umbauziigen,

c) Kranhelfer bei schweren Kranwagen.

Pfértner

Scharwerker

Ausfihrungsbestimmung

Scharwerker sind Arbeiter, die handwerksméBige Arbeiten verschiedener

Art im Oberbaudienst verrichten.

SchweiBer, die an einem Grundlehrgang flr SchweiBer mit Erfolg teilge-
nommen oder die AbschluBprifung dieses Lehrgangs bestanden haben.

Lohngruppe VI
Arbeiter als
Anwarmer mit SchweiBgeraten,
Bahnunterhaltungsarbeiter einschl. Sicherungsposten
(auch Schwellenarbeiter),
Buchbindereiarbeiter,
Druckereiarbeiter,
Kraftfahrzeugreifenarbeiter,
Maschinenarbeiter,

Werkhelfer.

Schiitt Bed H
Ultrapr H

Beikoch

Lda

Pfértner

Scharw

Schw

Arb

(Anwérmer)

(Bua)

(Buchbind)
(Drucka)

(Kfz Reifenarb)
(Mascharb)

(Werkh)

DS 186
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noch Anlage 1
Abschnitt B; Lohngruppen VIl und VIII

Abgekdrzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

Ausflihrungsbestimmungen

1. Unter diese Tarifstelle fallen auch die Gleishobler in der Bahnunterhaltung
sowie das Fahren von Nebenfahrzeugen ohne Kraftantrieb.

2. Werkhelfer sind Arbeiter, die mit handwerksmdéBigen Arbeiten in Werkstétten
beschéftigt werden.

3. Unter diese Tarifstelle fallen auch Arbeiter

a) beim Herstellen von Fertigformen fir das ThermitschnellguB-
schweiBverfahren,

b)  beim Zerlegen, Sortieren und Aufarbeiten von Oberbauteilen und beim
Zusammenbau von Kleineisen zu P&dckchen (einschl. Rost-
schutzarbeiten),

c) bei Vorarbeiten fir den Farbanstrich der Fahrzeuge oder Werk-
zeugmaschinen,

d) beim Versiegeln und Nachversiegeln von FuBbdden in Reisezug-
wagen,

e) beim Arbeiten an mobilen und stationdren Entsorgungsanlagen von
geschlossenen Toilettensystemen der Reisezugwagen.

2.  Betriebsarbeiter Betra
Hierunter fallen alle in Abschnitt B nicht aufgefiihrten Tatigkeiten (z. B.
Fahrzeugreiniger, Unterwegsreiniger).

Ausflihrungsbestimmung

Unter diese Tatrifstelle fallen auch die Kiichen- und Kantinenarbeiter beim Trans-
port schwerer Gegensténde oder die - auch im Gemenge mit anderen Tétigkeiten
- Arbeiten verrichten, die sich aus der Lohngruppe VIII herausheben, wie z. B.
Ausgabe von Speisen und Getrdnken, Bedienung elektrischer Klichenmaschi-
nen.

3. Hausmeister Hausm

Ausfiihrungsbestimmung
Unter diese Tarifstelle fallen Arbeiter als Hausmeister, die von der AB 2
der Tarifstelle B IV 1 nicht erfalBt werden.

4. Reiniger von Dienstraumen bei Tatigkeiten, die sich aus der Lohngrup- | B-Reiniger Vil
pe VIl herausheben (z. B. Reinigung von Aufenthaltsrdumen, Kantinen,
Fluren, Treppenhausern und Warterdumen sowie sonstigen Rdumen, die
Uberwiegend dem Publikumsverkehr dienen, NaBreinigung, wenn sie
nicht nur gelegentlich anfallt).

Lohngruppe VI

1. Kiichen- und Kantinenarbeiter bei einfachen Tatigkeiten, wie z. B.| Kcha
Gemuseputzen, Kartoffelschalen, Geschirrspilen.

2. Reiniger von Dienstrdumen (auch Arbeiter bei sonstigen hauswirt- | B-Reiniger
schaftlichen Arbeiten), Abortwarter.
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noch Anlage 1
Abschnitt C Unterabschnitt A

C. Angestellten- und Beamtentéatigkeiten
A. Angestelltentatigkeiten

Die lohngruppenmaBige Einstufung der Angestelltentatigkeiten nach Teil A der Anlage 1 AnTV ergibt sich
aus der nachstehenden Ubersicht:
Abgekdrzte
Beschaftigungs-
bezeichnung

Lohngruppe la

1. Arbeiter der Tarifstelle CA | 1 nach Bewahrung und vierjahriger Eisen- Anla
bahndienstzeit.

Lohngruppe |
1. Arbeiter in Tatigkeiten der Vergltungsgruppe VIb. Anl
Lohngruppe lla

1. Arbeiter der Tarifstelle CA Il 1 nach Bewahrung und vierjahriger Eisen- An lla
bahndienstzeit.

Lohngruppe Il
1. Arbeiter in Tatigkeiten der Verglitungsgruppe VII. Anll
Lohngruppe llla

1. Arbeiter der Tarifstelle CA Ill 1 nach Bewahrung und vierjahriger Eisen- An llla
bahndienstzeit.

Lohngruppe llI
1. Arbeiter in Tatigkeiten der Vergiitungsgruppe VIII. An il
2. Arbeiter der Tarifstelle CA IV 1 nach Bewahrung und vierjahriger Eisen- Anlll 2

bahndienstzeit.
Lohngruppe IV
1. Arbeiter in Tatigkeiten der VergUtungsgruppe [Xb. An IV

2. Arbeiter der Tarifstelle CA V 1 nach Bewahrung und vierjahriger Eisen- Anlv2
bahndienstzeit.

Lohngruppe V
1. Arbeiter in Tatigkeiten der VergUtungsgruppe X.

DS 186
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noch Anlage 1
Abschnitt C Unterabschnitt B

B. Beamtentatigkeiten

Die lohngruppenmaéBige Einstufung der Beamtentatigkeiten des einfachen und mittleren Dienstes ergibt
sich aus der nachstehenden Ubersicht. Dabei ist folgendes zu berlcksichtigen:

1. Fir die Bewertung der Beamtentéatigkeiten gelten die Richtlinien fiir die einheitliche Bewertung der
Beamtendienstposten (Tatigkeitsverzeichnis) und die dazu ergangenen Verflgungen. Das gilt ent-
sprechend auch fir Falle, in denen aus personalwirtschaftlichen oder sonstigen Erwagungen von der
Einrichtung eines Dienstpostens abgesehen wird.

2. Die lohngruppenmaBige Einstufung der sténdig auf einem Umlaufabléserdienstposten oder einem
Dienstposten des Zusatzbedarfs beschaftigten Arbeiter richtet sich grundsatzlich nach der Bewertung
dieser Dienstposten; ist der Dienstposten, der jeweils wahrgenommen wird, jedoch héher bewertet,
richtet sich die lohngruppenmaBige Einstufung der Tatigkeit nach der héheren Bewertung.

3. Die nachstehenden Tarifstellen sind nur auf Arbeiter anzuwenden, die die Beamtentatigkeiten unter
eigener Verantwortung verrichten.

Abgekdrzte
Beschéftigungs-
bezeichnung

Lohngruppe Iz

1. Arbeiter in Tatigkeiten, die bewertungsméBig der Besoldungsgruppe A 7 BOS,7TBOS,
oder einer héheren Besoldungsgruppe entsprechen. owm” usw.

Lohngruppe Is

1. Arbeiter der Tarifstelle CB la 1 nach Bewahrung und dreijahriger Be- BAss Is
schaftigung in dieser Tatigkeit und sechsjahriger Eisenbahndienstzeit. usw.

Lohngruppe la

1. Arbeiter der Tarifstellen CB | 1 und CB | 2 nach Bewahrung und vierjah- BAss la
riger Eisenbahndienstzeit. usw.

" Bei Bedarf ist die Fachrichtung und ggf. die Fachabteilung in Klammern anzugeben, z. B. Owm (K)
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Abgekdrzte

Beschaftigungs-

bezeichnung

Lohngruppe |
M- oder tM-Krafte
Werkmeister/innen

Arbeitskrafte der Tarifstellen CB lla 1, CB lla 2 und CB lla 3 nach Be-
wahrung und vierjahriger Eisenbahndienstzeit.

Triebwagenfiihrer/innen (K) der Lohngruppe lla nach finfzehnjahriger

Eisenbahndienstzeit und Vollendung des 58. Lebensjahres ab dem dar-
auffolgenden Monat

Lohngruppe lla
Betriebsassistentinnen/Betriebsassistenten
(Bleibt frei)
Oberamtsmeister/innen
Arbeitskrafte Tarifstellen CB Il 1, CB Il 2 und CB Il 3 nach Bewahrung
und vierjahriger Eisenbahndienstzeit.
Lohngruppe Il
Amtsmeister/innen
Hauptaufseher/innen

Triebwagenfiihrer/innen

BAss, TBAss "
wm "

BBass |'”
usw.

OTwf (K) |

BBass lla

Oam
Am lla,

Haufs lla’)
usw.

Am
Haufs ")

Twf"

! Bei Bedarf ist die Fachrichtung und ggf. die Fachabteilung in Klammern anzugeben, z. B. Twf (K)
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Abgekdrzte
Beschéftigungs-
bezeichnung

Lohngruppe llla

1. Arbeitskrafte der Tarifstelle CB Il 1 nach Bewéahrung und vierjéhriger Oaufs llla
Eisenbahndienstzeit

Lohngruppe llI

1. Oberaufseher/innen Oaufs "

2. Arbeitskréafte der Tarifstelle CB IVa 1 nach Bewéhrung und vierjahriger

Eisenbahndienstzeit Aufs Il 7

Lohngruppe IVa

1. Arbeitskrafte der Tarifstellen CB IV 1 nach Bewahrung und zweijahriger|  Aufs IVa "

Eisenbahndienstzeit

Lohngruppe IV

1. Aufseher/innen Aufs "
2. Arbeitskrafte der Tarifstelle CB V 1 nach Bewahrung und vierjahriger Ei- Agh IV
senbahndienstzeit
Lohngruppe V
1. Amtsgehilfinnen/Amtsgehilfen Agh

Y Bei Bedarf ist die Fachrichtung und ggf. die Fachabteilung in Klammern anzugeben, z. B. Wm (K).
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(§ 6 Abs. 2)

D. Bestimmungen {iber die Gewihrung von Leistungszulagen "
Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen

Die Leistungszulagen werden Arbeitern in Arbeitertatigkeiten nur fir die Dauer der Zugehé-
rigkeit zu dem empfangsberechtigten Personenkreis oder der Beschéftigung mit den zulage-
berechtigenden Arbeiten gewahrt, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

Im Falle des § 22 LTV werden Leistungszulagen nicht gewéhrt.

Ausfihrungsbestimmung
Die zulageberechtigende Zeit wird durch kurzfristige, durch den Arbeitsablauf bedingte Unterbrechun-
gen der zulageberechtigenden Arbeit nicht beeinfluBBt, wenn die jeweilige Unterbrechung im allgemei-
nen nicht ldnger als 30 Minuten dauert.

Leistungszulagen dirfen fir die in § 6 Abs. 3 LTV genannten Zeitlohntatigkeiten nicht gezahlt
werden.

Wenn bei auswartiger Beschéftigung der zulageberechtigenden Tatigkeit Reisezeit unmittel-
bar vorangeht oder folgt, werden die Leistungszulagen auch fir diese Zeit insoweit gewahrt,
als sie mit Lohn vergutet wird (§ 3 Abs. 7 LTV und Anlage 4 § 2 LTV). Fir reine Reisetage
werden Leistungszulagen nicht gewahrt.

Arbeiter, die in Austibung ihres Dienstes nicht ausschlieBlich Kraftfahrzeuge fiihren, erhalten
fir die Fahrzeit die Leistungszulagen, die sie erhalten wirden, wenn sie kein Kraftfahrzeug
fihren wirden. Dies gilt nicht fir Arbeiter, die Aufwandsvergitung fir Kraftfahrpersonal nach
VAF erhalten.

Die Regelung in Satz 1 gilt entsprechend fir Fahrer von Nebenfahrzeugen mit Kraftantrieb.

Ausflihrungsbestimmung
Diese Regelung gilt auch dann, wenn dem Arbeiter z. B. die Tétigkeit eines Kraftwagenfahrers als
stdndige Beschéftigung (bertragen ist, weil sie (berwiegt.

3. Zu den in Abs. 3 genannten Arbeitern zéhlen jeweils auch ihre Helfer sowie Gruppenfihrer und
Vorarbeiter.

4. Die Bestimmungen Uber die Gewahrung von Leistungszulagen finden auf die noch nicht 18 Jahre
alten Arbeiter keine Anwendung.

1. Der HOchstsatz der Leistungszulagen betragt 15 v. H.

2. Neueingestellte Arbeiter erhalten wahrend der ersten sechs Beschaftigungsmonate (Einarbei-
tungszeit) keine Leistungszulage. Nach Ablauf dieser Zeit betragt die Leistungszulage

wahrend des ersten Jahres nach der Einstellung bis zu 3. v. H.,
wahrend des zweiten Jahres nach der Einstellung bis zu 6 v. H.,
wahrend des dritten Jahres nach der Einstellung bis zu 8 v. H.,

wahrend des vierten Jahres nach der Einstellung bis zu 10 v. H.

" Abschnitt D ist zum 31. Dezember 1993 gekiindigt.
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Bei einschlagiger Berufserfahrung auBerhalb des Bundeseisenbahnvermdgens kénnen unter
angemessener Beriicksichtigung der Dauer der bisherigen beruflichen Tatigkeit und der Leistung
mit Zustimmung der Dienststelle auch schon zu einem friiheren Zeitpunkt Leistungszulagen bzw.
héhere Sétze gewahrt werden. Dies gilt entsprechend auch fir besonders qualifizierte Arbeiter
nach mindestens sechsmonatiger Beschaftigung beim Bundeseisenbahnvermdgen, bei denen die
von ihnen erbrachten Leistungen die Zahlung eines hdheren Satzes in jeder Hinsicht rechtferti-
gen. Fir Arbeiter, mit denen innerhalb von drei Jahren nach erfolgreichem Abschluf3 ihrer Be-
rufsausbildung bei der Deutschen Bundesbahn bzw. des Junggehilfenverhéltnisses ein Arbeits-
vertrag geschlossen worden ist, gilt nach der Einstellung sogleich die Regelung fir das zweite
Beschéftigungsjahr.

Die Hohe der Leistungszulagen richtet sich nach dem Wert der Leistung des Arbeiters. Flr die
Festsetzung der Héhe der Leistungszulagen gelten folgende Grundséatze:

a) Fur die Bewertung der Leistung sind - je nach Art der Arbeit - die vom Arbeiter bewiesene
Geschicklichkeit, sein FleiB, seine Sorgfalt, Zuverlassigkeit und Verantwortung sowie die
Menge und Gite seiner Arbeit entscheidend.

b) Die Hb6he der Leistungszulagen ist innerhalb des zugelassenen Bereichs nach dem jeweili-
gen Wert der Leistung wahrend des Lohnungszeitraums in vollen Vomhundertsatzen festzu-
setzen. Der Héchstsatz ist nur fir besondere Leistungen zu gewahren. Die Gewahrung einer
Leistungszulage von mehr als 10 v. H. setzt sehr gute Leistungen voraus.

Werden keine Mehrleistungen erbracht, ist von der Gewahrung von Leistungszulagen abzu-
sehen.

Ausbilder (Lehrgesellen) erhalten stets 15 v. H. Leistungszulage (Lehrgesellenzulage).

4. Die Leistungszulagen schlieBen sich gegenseitig aus.

5. Bei Abordnungen gilt die fir die Beschaftigungsstelle des Arbeiters getroffene tarifliche Regelung.

Zulageberechtigt sind Arbeiter

im Fahrzeugreinigungsdienst (auBer in der Unterwegsreinigung),

im Gleisbau,

im Werkstattendienst,

im Schiffsdienst (einschl. Hafen-Terminal),

bei Unterhaltungsarbeiten in oder an Verwaltungsgeb&uden, bei der Unterhaltung von Motoren,
Stromerzeugern, Schreib- oder Rechenmaschinen sowie von Maschinen, die in Datenverarbei-

tung- oder in Beratungsstellen verwendet werden, (AB)

Druckereiarbeiter, Buchbindereiarbeiter, Lichtbildarbeiter und Lichtpauser, Baustoff- und Boden-
prifer.

Ausfiihrungsbestimmung
Verwaltungsgebdude im Sinne dieser Regelung sind die Verwaltungsgebdude des Bundeseisen-
bahnvermédgens.
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Ubergangsregelung
(Auszug aus Tarifvertrag Nr. 1/1984, glltig ab 01.01.1985)
Arbeiter, die
- von der Regelung nach Anlage 1 Abschnitt D LTV erfaBt werden,
- am 31. Dezember 1984 in einem Arbeitsverhaltnis nach dem LTV gestanden haben und
- in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1984 (iberwiegend eine leistungslohnberechtigende
Tatigkeit ausgelibt oder die Zulage L oder die Zulage A erhalten haben oder héatten, wenn sie ge-

arbeitet hatten,

erhalten vom 1. Januar 1985 an statt der Leistungszulage die Zulage L (§ 17 Abs. 3 Nr. 2 LTV) mit
folgenden MaBgaben:

a) Die Gewahrung der Zulage L aufgrund dieses Tarifvertrags fihrt nicht zur Kiirzung der Zulage F
gem. § 15 Abs. 2 Nr.5d LTV; § 17 Abs. 3 Nr. 2 a und c LTV finden keine Anwendung. Abwei-
chend von der Bestimmung des § 17 Abs. 3 Nr. 2 b LTV ist bei der Festsetzung der Hohe des v.
H.-Satzes der Zulage L nach diesem Tarifvertrag das Urlaubsjahr 1983/84 zugrunde zu legen.

b) Arbeiter, die bis 31. Dezember 1984 das 50. Lebensjahr vollendet und eine mindestens 20jéhrige
Eisenbahndienstzeit haben, erhalten statt der Leistungszulage die Zulage L nach diesem Tarifver-
trag ohne zeitliche Begrenzung, die anderen Arbeiter bis zum Ablauf des Monats Dezember 1993.

¢) In Lohnsicherungsfallen gilt die Zeit, fir die eine Zulage L nach diesem Tarifvertrag gewahrt wor-
den ist, als Zeit einer Tatigkeit im Leistungslohn.

Weitergehende Anspriiche nach Anlage 1 Abschnitt D LTV werden von der Regelung nach Nr. 1
nicht beruhrt.
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(§ 6 Abs. 4)
E. Bestimmungen iiber die Gewahrung von Erschwerniszulagen
Vorbemerkungen

1. a) Die Erschwerniszulagen werden fiir die Dauer der Beschéftigung mit den zulageberechtigen-
den Arbeiten gewéhrt, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

Ausflihrungsbestimmung
Die zulageberechtigende Zeit wird durch kurzfristige, durch den Arbeitsablauf bedingte Unterbrechun-
gen der zulageberechtigenden Arbeit nicht beeinfluB3t, wenn die jeweilige Unterbrechung im allgemei-
nen nicht ldnger als 30 Minuten dauert.

b) Inden Fallen des § 22 LTV werden Erschwerniszulagen nicht gezahlt.

2. a) Wenn bei auswartiger Beschaftigung der zulageberechtigenden Arbeit Reisezeit unmittelbar
vorangeht oder folgt, z&hlt diese Zeit insoweit als zulageberechtigende Zeit, als die Reisezeit
mit Lohn vergitet wird (§ 3 Abs. 7 LTV und Anlage 4 § 2 LTV). Fir reine Reisetage werden
Erschwerniszulagen nicht gewéhrt.

b) Die Bestimmungen unter a finden entsprechend Anwendung auf die Fahrzeit der Fahrer von
Kraftfahrzeugen sowie von Nebenfahrzeugen mit Kraftantrieb.

1. a) Erschwerniszulagen werden dann nebeneinander gewahrt, wenn es ausdricklich zugelassen
ist.

b) Werden durch eine Arbeit die Voraussetzungen mehrerer Tarifstellen mit unterschiedlich
hohen Zulagen erflllt, ist die Erschwerniszulage nach der héheren Zuschlaggruppe zu ge-
wahren. Die AB zu Abs. 1 Nr. 1 a gilt entsprechend.

2. Tarifstellen, die mit * gekennzeichnet sind, kdnnen neben Tarifstellen nach anderen laufenden
Nummern angewendet werden. In solchen Fallen tritt an die Stelle von zwei Erschwerniszulagen
der Zuschlaggruppe A die Erschwerniszulage der Zuschlaggruppe B. Treffen eine Erschwerniszu-
lage der Zuschlaggruppe A und eine der Zuschlaggruppe B zusammen, wird die Erschwerniszu-
lage der Zuschlaggruppe C gezahlt. Dies gilt auch, wenn Anspriiche auf drei Erschwerniszulagen
der Zuschlaggruppe A bestehen.

Die Héhe der Erschwerniszulagen betragt

ab 01.01.2002

1. in Zuschlaggruppe A je Stunde 0,86 DM 0,44 €
2. in Zuschlaggruppe B je Stunde 1,42 DM 0,73 €
3. in Zuschlaggruppe C je Stunde 1,92 DM. 0,98 €

Die Zuschlage nach Abs. 3 erhéhen sich um jeweils 12 v. H., sobald sich die Léhne (Lohnsatz der
Lohngruppe IV 4. Lohnstufe) allgemein jeweils insgesamt um mindestens 12 v. H. erhéhen. Soweit
die allgemeine Lohnerhdéhung den Satz von 12 v. H. Ubersteigt, wird der GberschieBende Vomhun-
dertsatz bei der Ermittlung der nachsten 12 v. H. angerechnet. Bei Erhdhung der Zuschlage sich er-
gebende Bruchteile eines Pfennigs (ab 01.01.2002 Cents) unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von
0,5 und mehr sind aufzurunden.
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Erschwerniszulagenkatalog

Ifd.
Nr.

Zulageberechtigende Arbeiten

Zuschlaggruppe

a) Arbeiten mit Druckluftschlagwerkzeugen (einschlieBlich druck-
luftbetriebenen Nadelentrostern), Druckluftschleifwerkzeugen
oder Kraftstopfern, soweit nicht unter b aufgefiihrt, ferner Be-
dienen von Explosionsrammen, Arbeiten mit kraftstoffbetriebenen
Hammern oder Stampfern oder mit kraftstoffbetriebenen Werk-
zeugen mit verschiedenen Funktionen (z. B. Bohrhdmmern) ...

b) Arbeiten mit elektrisch betriebenen Schlag- oder Schieifwerk-
zeugen, mit druckluftbetriebenen Kettenfrasen, mit Schlag-
schraubern flr Schrauben ab M 14, mit Schlagbohrmaschinen
oder mit Explosivkraft betriebenen Bolzensetzgeraten sowie Niet-
gegenhalten bei Nietarbeiten mit Druckluftschlagwerkzeugen ...

c) Arbeiten, die in RAumen unter starker Larmbel&stigung ausge-
fihrt werden (z. B.in Rdumen mit hochtourigen Aggregaten,
in Werkstatten bei Unterhaltungsarbeiten an Oberbau-
maschinen) ...

d) Priifarbeiten an Prufstédnden fir Verbrennungsmotoren ...
Ausfiihrungsbestimmung

Hierunter fallen auch die Arbeiten, die im Zusammenhang mit
den Priifarbeiten ausgefihrt werden.

e) Sonstige Larmarbeiten, wenn das Tragen von Hérschutzgeréten
vorgeschrieben ist ...

Ausflihrungsbestimmung
Arbeiten der Ifd. Nr. 12 fallen nicht hierunter.
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Ifd.
Nr.

Zulageberechtigende Arbeiten

Zuschlaggruppe

a) Arbeiten, die in einer durch die Arbeit bedingten Kérperzwangs-
haltung ausgefuhrt werden mussen in Kanalen, Schachten oder dhn-
lichen schwer zuganglichen Stellen von Fahrzeugen oder sonstigen
maschinenartigen Anlagen ...

Ausflihrungsbestimmungen

1. Arbeiten der Ifd. Nr. 11 fallen nicht hierunter.

2. Arbeiten in Kbrperzwangshaltung sind beispielsweise Arbeiten, die
kniend, hockend oder tber Kopf auszufiihren sind.

3. Zu den Arbeiten an schwer zugdnglichen Stellen von Fahrzeugen gehé

ren
auch die entsprechenden Arbeiten an den Laufwerken, Maschinenanla

gen
und Wagenkdsten (Fahrzeugaufbauten).

b) Arbeiten, die ohne gesicherten Arbeitsstand ausgefihrt werden missen
in Héhen von mehr als
1. 7 m Ober dem Erdboden ...
2. 5m Uber dem Erdboden ...

Ausfihrungsbestimmungen
1. Bei Verwendung von Laufstegen oder Geriisten gilt der
Arbeitsstand als gesichert.
2. Hierunter féllt auch das Stapeln von Oberbaustoffen in diesen Héhen.

c) Arbeiten am Uberbau oder Oberbau der Briicken mit einer Héhe der
Schienen- oder StraBenoberkante von mehr als
1. 7 m Uber dem Erdboden oder der Sohle ...
2. 5 m Uber dem Erdboden oder der Sohle ...

d) Arbeiten an steilen B6schungen und Hangen, wenn sich die Arbeiter
dabei durch Schutzseile sichern missen ...

e) Arbeiten an Bdschungen und Hangen von 31 und mehr Grad ...

a) Arbeiten unter erschwerenden Umstanden (Farbspritznebel, Gase,
Hitze, Nasse, Olschlamm, Staub oder dgl.) in Rohrleitungs-
kanalen oder in Behaltern ...

b) AuBenspritzlackierungen an Fahrzeugen in Spritzkabinen bei
Einwirkung von Trocknungswarme ...

c) Spritzlackierungen im Innern von Fahrzeugen oder in Spritz-
kabinen oder dgl., wenn die Arbeiten ohne Absaugvorrichtung
verrichtet werden ...

B*
A*

B-A-
A*
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Ifd.
Nr.

Zulageberechtigende Arbeiten

Zuschlaggruppe

d) Deckenarbeiten in Schienenfahrzeugen, die eine den Reisezugwagen
entsprechende Deckenkonstruktion haben . . .

Ausflihrungsbestimmung

Deckenarbeiten im Sinne dieser Tarifstelle sind:

Schreinerarbeiten, soweit sich diese auf den Abbau beziehen,

Lackiererarbeiten einschlieBlich Spachtel- und Schleifarbeiten,
Schlosserarbeiten beim Abbau der Wasserbehdlter,

Elektrikerarbeiten an schwer zugénglichen Stellen,

Reinigungsarbeiten beim Vorliegen erschwerender Umstdnde (z. B. starke
Nésseeinwirkung).

Arbeiten innerhalb der ungereinigten Untergestelle von Schienen- oder
StraBenfahrzeugen (einschlieBlich der Kraftfahrzeugreifenarbeiter) oder
von Flurférderzeugen ...

a) WarmschweiBungen in Gruben sowie auBerhalb von diesen an
glihenden Werkstiicken ...

b) SchweiBen an schwer zugénglichen Stellen oder in Kérper-
zwangshaltung, ferner SchutzgasschweifBen, wenn dabei ein
Schutzhelm getragen wird ...

Ausflihrungsbestimmung
Arbeiten in Kérperzwangshaltung sind beipsielsweise Arbeiten,
die kniend, hockend oder (ber Kopf auszufiihren sind.

¢) SchweiBen von Hand, ThermitschweiBen, autogenes Hartldten
oder Brennschneiden ...

d) Anwarmarbeiten und Abbrennen von Farb- oder Schmutzkrusten
mit Autogenbrennern an den Untergestellen von Fahrzeugen ...

Abbauarbeiten oder Auseinanderbauarbeiten an ungereinigten Motorkra-
nen, gleisfahrbaren Baumaschinen sowie an ihren ungereinigten Hauptbau-
teilen oder Gelenkwellen ...

Ausflihrungsbestimmung
Als Hauptbauteile gelten Dieselmotore, Getriebe, Triebdrehgestelle, Triebradsétze
und Heizkessel.

a) Polieren mit Schwabbelscheiben oder Arbeiten mit Polier- oder
Schleifmaschinen ...

b) NaBschleifen mittels rotierender oder vibrierender Schleifscheiben
unter Wasserzufihrung und in Kérperzwangshaltung ...

Ausflihrungsbestimmung
Arbeiten in Kbrperzwangshaltung sind beispielsweise Arbeiten,
die kniend, hockend oder (iber Kopf auszufihren sind.
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Ifd.
Nr.

Zulageberechtigende Arbeiten

Zuschlaggruppe

10

11

a) Bedienen von
1. Betonspritzmaschinen ...
2. Kernbohrmaschinen ...
b) Sand- oder Stahlkiesstrahlen von Hand
1. bei Verwendung einer Absaugvorrichtung an der Strahldise ...

Ausfiihrungsbestimmung
Hierunter fallen auch die Arbeiten nach dem
Vaquad-Verfahren.

2. ohne Verwendung einer Absaugvorrichtung an der StrahldUse ...

Ausfihrungsbestimmung

Werden die Strahlarbeiten ohne Verwendung einer auto-
matischen Aufbereitungsanlage ausgefihrt, wird die Er-
schwerniszulage nach der jeweils héheren Zuschlag-
gruppe gewéhrt.

c) Arbeiten, die an Briicken in unmittelbarer Nahe der unter b
genannten Arbeiten ausgefiihrt werden ...

d) Arbeiten mit Spritzverzinkungsgeréten bei Korrosionsschutz-
arbeiten an Brickenkonstruktionen - im ein- oder ausgebauten
Zustand - ...

Arbeiten, bei denen die Arbeiter der Einwirkung von atzenden oder beizen-
den Stoffen in festem, flissigem oder gasférmigem Zustand (einschlieBlich
Bitumen und Teer) ausgesetzt sind ...

Ausfihrungsbestimmungen

1. Hierunter fallt auch das Arbeiten mit frisch getrdnktem Holz
von Hand.

2. Arbeiten unter Laborbedingungen fallen nicht hierunter.

Arbeiten, bei denen zur Abwendung von Gesundheitsgefahren das Tragen
von Atemschutzgeraten vorgeschrieben ist ...

a) Reinigen von Abortanlagen in Fahrzeugen ...
b) AuBenreinigung von Fahrzeugen ...

Ausflihrungsbestimmung
Die Bediener von Waschanlagen fallen nur dann hierunter, wenn
sie bei der Arbeit der Ndsseeinwirkung ausgesetzt sind.

c¢) AuBenreinigung von Fahrzeugen, wenn hierbei das Tragen von
Schutzanziigen vorgeschrieben ist ...
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Ifd.
Nr.

Zulageberechtigende Arbeiten

Zuschlaggruppe

12

13

Ausflihrungsbestimmung zu b und ¢

Werden bei den Arbeiten sdurehaltige oder alkalische AuBenreiniger verwendet,
wird die Erschwerniszulage nach der jeweils héheren Zuschlaggruppe gewéhrt.

d) Innenreinigung von Fahrzeugen (einschlieBlich der Tatigkeit der
Unterwegsreiniger) ...

a) Bedienen von

1. Bettungsreinigungs-, Gleis- oder Weichenstopfmaschinen
(ausgenommen Kleinstopfmaschinen), Richtmaschinen mit
StoBeinwirkung, Flankenreinigern, Schotterpfligen, Schotter-
verteilern oder Bettungsverdichtern (Robel-Stabilisator und
gleichgeartete) ...

2. selbstfahrenden Oberbaumaschinen beim Arbeitseinsatz oder
sonstigen bei Oberbauarbeiten eingesetzten Baumaschinen,
wenn dabei Arbeitserschwernisse auftreten, die denen bei selbst-
fahrenden Oberbaumaschinen vergleichbar sind (z. B. bei den
durch Verbrennungsmotoren betriebenen Riffelschleif- und
SchienenstoBschleifgeraten, Weichenentgratungsgeraten) ...

b) Arbeiten, die in unmittelbarer Nahe der Bettungsreinigungs-, Gleis-
oder Weichenstopfmaschinen (ausgenommen Kleinstopfma-
schinen) oder der anderen fahrbaren Oberbaumaschinen, die un-
unterbrochen Schotter bei starker Staubentwicklung bewegen, aus-
gefihrt werden ...

c) sonstige Oberbauarbeiten auf der Baustelle ...
a) Bedienen von
1. Dieselkrénen oder Schittgutladern ...

2. Auto- oder Mobilkrénen (einschlieBlich Fahren) mit einer
zulassigen Belastung von 40 Mp und mehr ...

b) Bedienen von Heckenschneidemaschinen, Kulturmahern oder
Motorkettensagen, Arbeiten mit Auftaugeraten unter erschweren-
den Umstéanden (z. B. unter Fahrzeugen oder Belastigung durch
Dampf, HeiBwasserspritzer, Abgase) ...

¢) Heckenschneiden und sonstige Rlckschnittarbeiten von Hand ...
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noch Anlage 1
Abschnitt E

Ifd.
Nr.

Zulageberechtigende Arbeiten

Zuschlaggruppe

14

15

16

a)

b)

c)

Arbeiten im Tunnel ...
Arbeiten im Tunnel mit einer Lange von mehr als 3 500 m ...

Ausfihrungsbestimmungen

1. Bei S-Bahnen sind Tunnel die Abschnitte vom Portal zum Halte-
punkt/Bahnhof oder zwischen zwei Haltepunkten/Bahnhéfen. Als Grenze
zwischen Haltepunkt/Bahnhof und Tunnel gilt die erkennbare bauliche
Gestaltung des Haltepunktes/ Bahnhofs.

2. Die zulageberechtigende Zeit wird bei Arbeiten des Baudienstes auch
dann nicht unterbrochen, wenn die Arbeit in Fortfiihrung oder im Zusam-
menhang mit der Arbeit in den Tunnelabschnitten innerhalb der unterirdi-
schen Bahnhéfe/Haltepunkte tétig werden.

Reinigen (einschlieBlich Entfernen von Eis und Schnee) von Bahnhofs-
gleisen, von Weichen oder Weichenheizungen (einschlieBlich der sons-
tigen Wartung) ...

Rangierarbeiterdienst,

Rangierbeamtendienst, wenn die Arbeiter als Rangierleiter oder in
sonstigen Tatigkeiten beschaftigt werden, bei denen sie im wesentli-
chen den gleichen Arbeitserschwernissen wie im Rangierarbeiterdienst
ausgesetzt sind ...

Arbeiten wahrend des Betriebs ohne Sicherungsposten innerhalb des
Gleis- oder Weichenbereichs ...

Ekelerregende Arbeiten (Entleeren und Reinigen von Senk- oder Abortgru-
ben, von Sammelbehaltern der Abortanlagen einschlieBlich Reinigen der
Abortanlagen in Werkstétten, Entleeren der Aborttrichter bei ortsfesten
Anlagen oder Reinigen von Klaranlagen oder dgl.) ...

B-A-

C*

DS 186
(B4)
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Monatslohntabelle

Anlage 2a

(§ 10)

gultig vom 01.01.2010 an

Lohn- Lohnstufe
gruppe
1 2 3 4 5 6 7 8
1.und2. | 3.und4. | 5.und6. | 7.und 8. | 9.und 10. [11.und 12.[{13. und 14.] vom 15.
Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst-
jahr jahr jahr jahr jahr jahr jahr jahr

Iz 2.487,11 | 2.526,07 | 2.565,59 | 2.605,70 | 2.646,38 | 2.687,61 | 2.730,01 | 2.772,95
(14,67) (14,90) (15,13) (15,37) (15,61) (15,85) (16,10) (16,35)

Is 2.369,68 | 2.406,91 | 2.444,72 | 2.483,10 | 2.522,07 | 2.561,58 | 2.601,68 | 2.642,36
(13,97) (14,19) (14,42) (14,64) (14,87) (15,11) (15,34) (15,58)

la 2.334,151 2.370,83 | 2.408,05 | 2.445,85 | 2.484,25 | 2.523,21 | 2.562,73 | 2.602,83
(13,77) (13,98) (14,20) (14,42) (14,65) (14,88) (15,11) (15,35)

I 2.257,97 | 2.293,50 | 2.329,57 | 2.366,26 | 2.403,49 | 2.441,29 | 2.479,66 | 2.518,62
(13,32) (13,53) (13,74) (13,95) (14,17) (14,40) (14,62) (14,85)

lla | 2.200,11 | 2.234,49 | 2.269,42 | 2.304,96 | 2.341,05| 2.377,68 | 2.414,95 | 2.452,74
(12,97) (13,18) (13,38) (13,59) (13,81) (14,02) (14,24) (14,46)

Il 2.164,60 | 2.198,40 | 2.232,77 | 2.267,71 | 2.303,23 | 2.339,31 | 2.375,99 | 2.413,22
(12,77) (12,96) (13,17) (13,37) (13,58) (13,80) (14,01) (14,23)

llla | 2.145,13] 2.178,34 | 2.212,16 | 2.246,51 | 2.281,44 | 2.316,97 | 2.353,08 | 2.389,73
(12,65) (12,85) (13,05) (13,25) (13,45) (13,66) (13,88) (14,09)

11 2.081,52 | 2.114,18 | 2.147,41 | 2.180,63 | 2.214,44 | 2.248,79 | 2.283,76 | 2.319,26
(12,28) (12,47) (12,66) (12,86) (13,06) (13,26) (13,47) (13,68)

IVa | 2.047,74 | 2.079,81 | 2.112,47 | 2.145,68 | 2.178,92 | 2.212,71 | 2.247,11 | 2.282,04
(12,08) (12,27) (12,46) (12,65) (12,85) (13,05) (13,25) (13,46)

Y 2.007,65 | 2.039,15] 2.070,65 | 2.102,72 | 2.135,38 | 2.168,60 | 2.202,42 | 2.236,76
(11,84) (12,03) (12,21) (12,40) (12,59) (12,79) (12,99) (13,19)

Va |[1.980,72]2.011,64 | 2.043,16 | 2.075,23 | 2.107,32 | 2.139,98 | 2.173,19 | 2.207,00
(11,68) (11,86) (12,05) (12,24) (12,43) (12,62) (12,82) (13,02)

Vv 1.949,78 | 1.980,13 | 2.011,07 | 2.042,60 | 2.074,66 | 2.106,73 | 2.139,38 | 2.172,61
(11,50) (11,68) (11,86) (12,05) (12,23) (12,42) (12,62) (12,81)

VI 1.922,84 | 1.952,64 | 1.982,99 | 2.013,94 | 2.045,44 | 2.077,50 | 2.110,17 | 2.142,82
(11,34) (11,52) (11,69) (11,88) (12,06) (12,25) (12,44) (12,64)

Vi 1.871,87 | 1.901,08 | 1.930,88 | 1.960,66 | 1.991,02 | 2.021,96 | 2.053,47 | 2.085,55
(11,04) (11,21) (11,39) (11,56) (11,74) (11,92) (12,11) (12,30)

VIl | 1.806,01 | 1.834,07 | 1.862,70 | 1.891,92 [ 1.921,13 | 1.950,92 | 1.981,27 | 2.012,22
(10,65) (10,82) (10,98) (11,16) (11,33) (11,51) (11,68) (11,87)

Anmerkung: Die Zahlen in Klammern sind die Séatze fir 1/169,57 des Grundbetrages.
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Anlage 2a -127a -
(§ 10)
Monatslohntabelle
gultig vom 01.01.2011 an
Lohn- Lohnstufe
gruppe
1 2 3 4 5 6 7 8
1.und2. | 3.und4. | 5.und6. | 7.und 8. | 9.und 10. [11.und 12.[{13. und 14.] vom 15.
Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst-
jahr jahr jahr jahr jahr jahr jahr jahr

Iz 2.502,03 | 2.541,23 | 2.580,98 | 2.621,33 | 2.662,26 | 2.703,74 | 2.746,39 | 2.789,59
(14,76) (14,99) (15,22) (15,46) (15,70) (15,94) (16,20) (16,45)

Is 2.383,90 | 2.421,35| 2.459,39 | 2.498,00 | 2.537,20 | 2.576,95 | 2.617,29 | 2.658,21
(14,06) (14,28) (14,50) (14,73) (14,96) (15,20) (15,43) (15,68)

la 2.348,15| 2.385,05 | 2.422,50 | 2.460,53 | 2.499,16 | 2.538,35| 2.578,11 | 2.618,45
(13,85) (14,07) (14,29) (14,51) (14,74) (14,97) (15,20) (15,44)

I 2.271,52 | 2.307,26 | 2.343,55 | 2.380,46 | 2.417,91 | 2.455,94 | 2.494 54 | 2.533,73
(13,40) (13,61) (13,82) (14,04) (14,26) (14,48) (14,71) (14,94)

lla | 2.213,31 | 2.247,90 | 2.283,04 | 2.318,79 | 2.355,10 | 2.391,95 | 2.429,44 | 2.467,46
(13,05) (13,26) (13,46) (13,67) (13,89) (14,11) (14,33) (14,55)

Il 2177591 2.211,59 | 2.246,17 | 2.281,32 | 2.317,05 | 2.353,35 | 2.390,25 | 2.427,70
(12,84) (13,04) (13,25) (13,45) (13,66) (13,88) (14,10) (14,32)

Illa | 2.158,00| 2.191,41 | 2.225,43 | 2.259,99 | 2.295,13 | 2.330,87 | 2.367,20 | 2.404,07
(12,73) (12,92) (13,12) (13,33) (13,54) (13,75) (13,96) (14,18)

11 2.094,01 | 2.126,87 | 2.160,29 | 2.193,71 | 2.227,73 | 2.262,28 | 2.297,46 | 2.333,18
(12,35) (12,54) (12,74) (12,94) (13,14) (13,34) (13,55) (13,76)

IVa | 2.060,03 | 2.092,29 | 2.125,14 | 2.158,55 | 2.191,99 | 2.225,99 | 2.260,59 | 2.295,73
(12,15) (12,34) (12,53) (12,73) (12,93) (13,13) (13,33) (13,54)

Y 2.019,70 | 2.051,38 | 2.083,07 | 2.115,34 | 2.148,19 | 2.181,61 | 2.215,63 | 2.250,18
(11,91) (12,10) (12,28) (12,47) (12,67) (12,87) (13,07) (13,27)

Va |[1.992,60 | 2.023,71 | 2.055,42 | 2.087,68 | 2.119,96 | 2.152,82 | 2.186,23 | 2.220,24
(11,75) (11,93) (12,12) (12,31) (12,50) (12,70) (12,89) (13,09)

Vv 1.961,48 | 1.992,01 | 2.023,14 | 2.054,86 | 2.087,11 | 2.119,37 | 2.152,22 | 2.185,65
(11,57) (11,75) (11,93) (12,12) (12,31) (12,50) (12,69) (12,89)

VI 1.934,38 | 1.964,36 | 1.994,89 | 2.026,02 | 2.057,71 | 2.089,97 | 2.122,83 | 2.155,68
(11,41) (11,58) (11,76) (11,95) (12,13) (12,33) (12,52) (12,71)

VI 1.883,10 | 1.912,49| 1.942,47 | 1.972,42 | 2.002,97 | 2.034,09 | 2.065,79 | 2.098,06
(11,11) (11,28) (11,46) (11,63) (11,81) (12,00) (12,18) (12,37)

Vil ] 1.816,85| 1.845,07 | 1.873,88 | 1.903,27 | 1.932,66 | 1.962,63 | 1.993,16 | 2.024,29
(10,71) (10,88) (11,05) (11,22) (11,40) (11,57) (11,75) (11,94)

Anmerkung: Die Zahlen in Klammern sind die Séatze fir 1/169,57 des Grundbetrages.
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Monatslohntabelle

gultig vom 01.08.2011 an

Anlage 2a

(§ 10)

Lohn- Lohnstufe
gruppe
1 2 3 4 5 6 7 8
1.und2. | 3.und4. | 5.und6. | 7.und 8. | 9.und 10. [11.und 12.[{13. und 14.] vom 15.
Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst-
jahr jahr jahr jahr jahr jahr jahr jahr

Iz 2.514,54 | 2.553,94 | 2.593,88 | 2.634,44 | 2.675,57 | 2.717,26 | 2.760,12 | 2.803,54
(14,83) (15,06) (15,30) (15,54) (15,78) (16,02) (16,28) (16,53)

Is 2.395,82 | 2.433,46 | 2.471,69 | 2.510,49 | 2.549,89 | 2.589,83 | 2.630,38 | 2.671,50
(14,13) (14,35) (14,58) (14,81) (15,04) (15,27) (15,51) (15,75)

la 2.359,89 | 2.396,98 | 2.434,61 | 2.472,83 | 2.511,66 | 2.551,04 | 2.591,00 | 2.631,54
(13,92) (14,14) (14,36) (14,58) (14,81) (15,04) (15,28) (15,52)

I 2.282,88 | 2.318,80 | 2.355,27 | 2.392,36 | 2.430,00 | 2.468,22 | 2.507,01 | 2.546,40
(13,46) (13,67) (13,89) (14,11) (14,33) (14,56) (14,78) (15,02)

lla | 2.224,38 | 2.259,14 | 2.294,46 | 2.330,38 | 2.366,88 | 2.403,91 | 2.441,59 | 2.479,80
(13,12) (13,32) (13,53) (13,74) (13,96) (14,18) (14,40) (14,62)

Il 2.188,48 | 2.222,65 | 2.257,40 | 2.292,73 | 2.328,64 | 2.365,12 | 2.402,20 | 2.439,84
(12,91) (13,11) (13,31) (13,52) (13,73) (13,95) (14,17) (14,39)

llla | 2.168,79 | 2.202,37 | 2.236,56 | 2.271,29 | 2.306,61 | 2.342,52 | 2.379,04 | 2.416,09
(12,79) (12,99) (13,19) (13,39) (13,60) (13,81) (14,03) (14,25)

11 2.104,48 1 2.137,50| 2.171,09 | 2.204,68 | 2.238,87 | 2.273,59 | 2.308,95 | 2.344,85
(12,41) (12,61) (12,80) (13,00) (13,20) (13,41) (13,62) (13,83)

IVa | 2.070,33 | 2.102,75| 2.135,77 | 2.169,34 | 2.202,95 | 2.237,12 | 2.271,89 | 2.307,21
(12,21) (12,40) (12,60) (12,79) (12,99) (13,19) (13,40) (13,61)

Y 2.029,80 | 2.061,64 | 2.093,49 | 2.125,92 | 2.158,93 | 2.192,52 | 2.226,71 | 2.261,43
(11,97) (12,16) (12,35) (12,54) (12,73) (12,93) (13,13) (13,34)

Va |[2.002,56 | 2.033,83 | 2.065,70 | 2.098,12 | 2.130,56 | 2.163,58 | 2.197,16 | 2.231,34
(11,81) (11,99) (12,18) (12,37) (12,56) (12,76) (12,96) (13,16)

Vv 1.971,29 | 2.001,97 | 2.033,26 | 2.065,13 | 2.097,55 | 2.129,97 | 2.162,98 | 2.196,58
(11,63) (11,81) (11,99) (12,18) (12,37) (12,56) (12,76) (12,95)

VI 1.944,05| 1.974,18 | 2.004,86 | 2.036,15 | 2.068,00 | 2.100,42 | 2.133,44 | 2.166,46
(11,46) (11,64) (11,82) (12,01) (12,20) (12,39) (12,58) (12,78)

VI 1.892,52 | 1.922,05| 1.952,18 | 1.982,28 | 2.012,98 | 2.044,26 | 2.076,12 | 2.108,55
(11,16) (11,33) (11,51) (11,69) (11,87) (12,06) (12,24) (12,43)

VIl | 1.825,93 | 1.854,30| 1.883,25| 1.912,79 | 1.942,32 | 1.972,44 | 2.003,13 | 2.034,41
(10,77) (10,94) (11,11) (11,28) (11,45) (11,63) (11,81) (12,00)

Anmerkung: Die Zahlen in Klammern sind die Séatze fir 1/169,57 des Grundbetrages.
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Monatstabelle L "
(Betrage in Euro)

Anlage 2 b

(§ 15 Abs. 3 Nr. 2)

glltig vom 01.01.02 an

Lohn- Lohnstufe
gruppe
1 2 3 4 5 6 7 8
1.und2. | 3.und4. | 5.und6. | 7.und 8. | 9.und 10. |11. und 12.]13. und 14.] vom 15.
Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst- Dienst-
jahr jahr jahr jahr jahr jahr jahr jahr

Iz 1.897,40 | 1.927,57 | 1.958,25 | 1.989,44 | 2.021,14 | 2.053,35 | 2.086,07 | 2.119,30
(11,33) (11,51) (11,70) (11,88) (12,07) (12,27) (12,46) (12,66)

Is 1.805,88 | 1.835,03 | 1.864,17 | 1.893,83 | 1.923,99 | 1.954,67 | 1.985,86 | 2.017,56
(10,79) (10,96) (11,14) (11,31) (11,49) | ((11,68) | (11,86) (12,05)

la 1.778,27 | 1.806,91 | 1.836,05 | 1.865,19 | 1.894,85 | 1.925,01 | 1.955,69 | 1.986,88
(10,62) (10,79) (10,97) (11,14) (11,32) (11,50) (11,68) (11,87)

I 1.718,45| 1.746,06 | 1.774,18 | 1.802,82 | 1.831,45| 1.860,59 | 1.890,25 | 1.920,41
(10,27) (10,43) (10,60) (10,77) (10,94) (11,11) (11,29) (11,47)

lla 1.673,97 | 1.700,56 | 1.727,66 | 1.755,27 | 1.783,39 | 1.812,02 | 1.841,16 | 1.870,82
(10,00) (10,16) (10,32) (10,49) (10,65) (10,82) (11,00) (11,18)

Il 1.645,85| 1.672,44 | 1.699,02 | 1.726,12 | 1.753,73 | 1.781,85| 1.810,48 | 1.839,63
(9,83) (9,99) (10,15) (10,31) (10,48) (10,64) (10,82) (10,99)

llla | 1.630,51 | 1.656,59 | 1.683,17 | 1.710,27 | 1.737,88 | 1.765,49 | 1.793,61 | 1.822,24
(9,74) (9,90) (10,05) (10,22) (10,38) (10,55) (10,71) (10,89)

Il 1.581,43 | 1.606,48 | 1.632,04 | 1.658,12 | 1.684,71 | 1.711,81 | 1.739,41 | 1.767,02
(9,45) (9,60) (9,75) (9,91) (10,06) (10,23) (10,39) (10,56)

IVa | 1.554,84 | 1.579,89 | 1.604,95 | 1.630,51 | 1.656,59 | 1.683,17 | 1.710,27 | 1.737,88
(9,29) (9,44) (9,59) (9,74) (9,90) (10,05) (10,22) (10,38)

A 1.523,65| 1.548,19 | 1.572,73 | 1.597,79 | 1.623,35| 1.649,43 | 1.676,01 | 1.702,60
(9,10) (9,25) (9,40) (9,54) (9,70) (9,85) (10,01) (10,17)

Va | 1.502,69 | 1.526,72 | 1.551,26 | 1.576,31 | 1.601,37 | 1.626,93 | 1.653,01 | 1.679,59
(8,98) (9,12) (9,27) (9,42) (9,57) (9,72) (9,87) (10,03)

\Y 1.478,66 | 1.502,18 | 1.526,21 | 1.550,75 | 1.575,80 | 1.600,85 | 1.626,42 | 1.652,50
(8,83) (8,97) (9,12) (9,26) (9,41) (9,56) (9,72) (9,87)

Vi 1.457,69 | 1.481,21 | 1.504,73 | 1.528,76| 1.553,30 | 1.578,36 | 1.603,41 | 1.628,98
(8,71) (8,85) (8,99) (9,13) (9,28) (9,43) (9,58) (9,73)

VII 1.417,81 | 1.440,31 | 1.463,32 | 1.486,84 | 1.510,87 | 1.534,90 | 1.559,44 | 1.584,49
(8,47) (8,60) (8,74) (8,88) (9,03) (9,17) (9,32) (9,47)

VIl |1 1.366,17 | 1.388,16 | 1.410,14 | 1.432,64 | 1.455,65 | 1.479,17 | 1.502,69 | 1.526,72
(8,16) (8,29) (8,42) (8,56) (8,70) (8,84) (8,98) (9,12)

Anmerkung: Die Zahlen in Klammern sind die Séatze fir 1/167,40 des Grundbetrages
) Zum 01. Mai 1998 gekiindigt.
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Anlage 3

(§ 15 Abs. 2

Nr. 5b, § 17

Abs. 3 Nr. 1b)

Tabelle
tber die fiir die Berechnung der Funktionszulage - Zulage F -
und der Monatslohnausgleichszulage - Zulage M -
maBgebenden Vomhundertsitze

gtiltig ab 01.09.2001

Lohngruppe Vomhundertsatz 1)
der standigen a) der Funktionszulage bei voriibergehender Beschaftigung in einer Tatigkeit der Lohngruppe
Beschaftigung b) der Monatslohnausgleichszulage als Lohnsicherung aus der Lohngruppe
Iz Is la I lla |l lla 1l IVa IV Va V Vi VI
Is 5,5 - - - - - - - - - - - - -
la 7,01 2,0 - - - - - - - - - - - -
I 10,5 55| 8,5 - - - - - - - - - - -
lla 13,5] 8,0 6,5| 3,0 - - - - - - - - - -
Il 155[110,0( 85| 45| 2,0 - - - - - - - - -
llla 16,5111,0( 95| 55| 3,0( 1,0 - - - - - - - -
1] 20,01 14,5(12,5] 9,0| 6,0] 45| 3,5 - - - - - - -
IVa 22,5116,5(145(11,0] 8,0( 6,0] 50| 2,0 - - - - - -
IV 25,0/19,0117,0[13,0({10,0] 85| 75| 40| 25 - - - - -
Va 26,5/20,5|185[14,5/11,5]110,0| 85 55| 35| 1,5 - - - -
\ 28,5122,5(/20,5|16,5| 13,5[11,5]10,5 7,0] 55| 3,5| 2,0 - - -
VI 30,5|124,0(225|18,0| 150 13,0| 12,0( 85| 7,0 50| 35| 1,5 - -
VI 34,0/275]1255[21,5/18,5]16,5[15,0(12,0]10,0] 7,5 6,0 45| 3,0 -
VI 39,0(32,5]30,5[26,0[/225)205]|19,5(16,0| 14,0]11,5{10,0( 8,5| 7,0| 4,0
(AB)

1) Anmerkung zu a

Der Vomhundertsatz der Funktionszulage nach dieser Tabelle ist fiir je 5 v. H. um je 1 v. H.

erhdhen, wenn die Téatigkeit in der hdéheren Lohngruppe, fir die sie gezahlt wird,
Leistungslohn verrichtet wird (§ 15 Abs. 2 Nr. 5¢).

Ausflhrungsbestimmung

Die Vomhundertsétze werden wie folgt ermittelt:

im

Fir jede Lohngruppe wird die Summe der Monatsléhne aller 8 Lohnstufen gebildet. Hieraus wird der
Unterschiedsbetrag zwischen den Summen der Monatsléhne der jeweils einander gegeniiberzustellenden

beiden Lohngruppen errechnet.

Der Vomhundertsatz, um den dieser Unterschiedsbetrag die Summe der Monatsléhne der niedrigeren der
beiden einander gegenibergestellten Lohngruppen (bersteigt, ist der entsprechende Vomhundertsatz der
Anlage 3. Dabei werden Bruchteile dieses Vomhundertsatz bis 0,49 v. H auf 0,5 v. H., héhere Bruchteile

auf 1 v. H. aufgerundet.
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Reisekostenverglitung, Trennungsgeld, Arbeitszeit bei
auswartiger Beschéftigung und Umzugskostenvergiitung

§1

Reisekostenvergiitung und Trennungsgeld

Auf die Arbeiter sind die fir die Bundesbeamten des einfachen Dienstes jeweils geltenden
Bestimmungen des Reisekostenrechts entsprechend anzuwenden.

(2)

(4)

§2
Arbeitszeit, Reisezeit an arbeitsfreien Sonn- oder gesetzlichen Feiertagen

1. Das fir die Beschéftigungsstelle festgesetzte Arbeitszeitmalf ist auch am auswarti-
gen Beschéftigungsort einzuhalten, sofern es nicht schon bei der Beschéaftigungs-
stelle teilweise erfillt ist. Bei unglinstigen Reisemdglichkeiten kann hiervon abge-
wichen werden. Das gleiche gilt, wenn eine andere Regelung zweckmaBiger ist.

2. Nimmt die Erledigung des Auftrags keinen vollen Arbeitstag in Anspruch, ist die
Weiter- oder Riickreise unverziglich anzutreten und die Arbeit am neuen Beschaf-
tigungsort oder am Sitz der Beschaftigungsstelle sogleich fortzusetzen, sofern die
Méglichkeit hierzu besteht und das fir diesen Tag festgesetzte ArbeitszeitmaR
noch nicht erfillt ist.

Als Arbeitszeit ist die wirkliche Arbeitszeit zu beriicksichtigen. Wird infolge der auswérti-
gen Beschéftigung die festgesetzte tégliche Arbeitszeit nicht erreicht, so ist diese zu be-
ricksichtigen.

(AB 1)

Bei Arbeitern des technischen Dienstes, die mindestens zehnmal im Monat eintagige
auswartige Beschéftigungen durchfihren, in denen

- am auswartigen Arbeitsplatz jeweils mindestens die festgesetzte tagliche Arbeits-
zeit abgeleistet wird,

- jeweils fir die tagliche Hin- und Ruickreise zum und vom auswartigen Arbeitsplatz
einschlieBlich der erforderlichen Wartezeiten mehr als zwei Stunden aufgewendet
werden missen und

- dadurch jeweils eine langere Ausbleibezeit als bei einer Beschaftigung mit entspre-
chender Dauer am sténdigen Arbeitsplatz entsteht,

wird der Arbeitszeit flir jede eintdgige auswartige Beschaftigung eine Stunde hinzuge-
rechnet.
(AB 2 bis 3)

Die hiernach anzurechnende Arbeitszeit ist Uberzeitarbeit. Fiir die Zahlung von Uber-
zeitzuschlag gilt § 18 Abs. 10 LTV. Andere Zulagen und Zuschldge werden nicht ge-
wahrt.

1. Reist der Arbeiter an einem arbeitsfreien Sonntag oder arbeitsfreien gesetzlichen
Feiertag, erhélt er fir den Weg, den er an diesem Tage zum oder vom auswartigen
Beschaftigungsort oder zwischen zwei auswartigen Beschaftigungsorten zuriickge-
legt hat, eine Entschadigung.

2. Die Entschadigung betragt fir jede volle Reisestunde die Halfte von 1/169,57des
Monatslohns, héchstens jedoch 4/169,57 des Monatslohns.

DS 186
(B7)



noch
Anlage 4

Zu Abs. 2

Zu Abs. 3

Zu Abs. 3

- 132 -

3. Im Gbrigen gelten sinngeman

a) fur die Bemessung der Reisedauer die Bestimmungen des Reisekostenrechts
der Beamten,

b) fir den Fall, daB sich die Reisezeit Gber zwei Kalendertage erstreckt, § 15 Abs.
1 Nr.2LTV.

In den Fallen des § 15 Abs. 5, § 22 und des Anhangs | § 3 LTV wird die Entschadigung
nicht gezahilt.

Ausflihrungsbestimmungen

War ein Arbeiter wéhrend seiner regelméBigen Arbeitszeit auswérts beschéftigt und erreicht
seine wirkliche Arbeitszeit infolge der auswértigen Beschéftigung nicht die an diesem Tag fir ihn
festgesetzte Arbeitszeit, ist die festgesetzte Arbeitszeit auch dann zu berlicksichtigen, wenn er
nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dieser Dienstleistung an diesem Tag au-
Berhalb seiner regelméBigen Arbeitszeit nochmals - z. B. in einem Falle des § 22 LTV - zur Ar-
beitsleistung herangezogen wird.

Als auswiértige Beschéftigung im Sinne dieser Regelung gilt die dienstliche Tétigkeit des Arbei-
ters an einem Arbeitsplatz, der auBerhalb der stdndigen Beschéftigungsstelle liegt, in dem sich
der stdndige Arbeitsplatz befindet und der mindestens 5 km vom Sitz dieser stdndigen Beschéfti-
gungsstelle entfernt ist.

Fir Arbeiter mit wechselnden auswaértigen Arbeitsplédtzen gilt als stdndiger Arbeitsplatz das
Dienstgebé&ude, in dem sich ihre Unterkunft mit Umkleide-, Wasch- und Aufenthaltsraum befin-
det.

§3
Umzugskostenvergiitung

Auf die Arbeiter sind die fir die Bundesbeamten des einfachen Dienstes jeweils gelten-
den Bestimmungen des Umzugskostenrechts entsprechend anzuwenden, soweit nach-
stehend nichts anderes festgelegt ist.

1. Die Umzugskostenvergltung aus AnlaB der Einstellung an einem anderen Ort als
dem bisherigen Wohnort (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Bundesumzugskostengesetz) darf nur
bei Einstellung auf einem Arbeitsplatz, den der Arbeiter zur Befriedigung eines
dringenden dienstlichen Bedirfnisses auf die Dauer von mindestens 2 Jahren be-
setzen soll, zugesagt werden.

2. Die Umzugskostenvergiitung kann unverheirateten Arbeitern ohne Wohnung nach
Ablauf eines Monats auch bei Einstellung auf einem Arbeitsplatz zugesagt werden,
der nicht auf die Dauer von mindestens zwei Jahren besetzt werden soll.

Endet das Arbeitsverhéltnis aus einem von dem Arbeiter zu vertretenden Grunde vor
Ablauf von 2 Jahren nach einem Umzug, fir den Umzugskostenvergitung nach § 3
Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Nr. 3 und 4 des Bundesumzugskostengeset-
zes zugesagt worden war, so hat der Arbeiter die Umzugskostenvergltung zurtickzu-
zahlen. Dies gilt nicht fir eine nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesumzugskostengesetzes
zugesagte Umzugskostenvergiitung,

1. wenn sich an das Arbeitsverhaltnis ein Arbeitsverhaltnis unmittelbar anschlie 3t
a) mit dem Bund, mit einem Land, mit einer Gemeinde oder einem Gemeindever-

band oder einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverbandes, der der Verei-
nigung der kommunalen Arbeitgeberverbande angehort,
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b) mit einer Kérperschaft, Anstalt oder Stiftung des &ffentlichen Rechts, die den
Manteltarifvertrag fur die Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Lander
(MTArb) oder einen Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts anwendet,

wenn das Arbeitsverhaltnis aufgrund einer Kiindigung durch den Arbeiter endet.

In den Féllen des § 3 Abs. 1 Nr. 3, § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 1 des Bundes-
umzugskostengesetzes kann Umzugskostenvergitung zugesagt werden, wenn das
Arbeitsverhéltnis nicht aus einem von dem Arbeiter zu vertretenden Grunde endet.

Dies gilt auch flr einen ausgeschiedenen Arbeiter, wenn das Arbeitsverhéltnis nicht
aus einem von ihm zu vertretenden Grunde geendet hat oder der Arbeiter wegen
Bezugs einer Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung vor Vollendung
des 65. Lebensjahres aus dem Arbeitsverhéltnis ausgeschieden ist.

Umzugskostenvergttung wird nach Beendigung des Umzuges durch die Dienststelle
gewahrt, sofern sie schriftlich von der Dienststelle zugesagt worden ist. Auf Antrag kann
dem Arbeiter vor dem Umzug ein angemessener VorschuB gezahlt werden.

noch
Anlage 4
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Arbeit an Bildschirmgeréten

§1
Geltungsbereich

Diese Bestimmungen gelten fur Arbeiter, die an Bildschirmgeréaten fur digitale Daten-
und Textverarbeitung arbeiten.

Bildschirmgerate sind Gerate zur veradnderlichen Anzeige von Zeichen oder
graphischen Bildern, wie z. B. Bildschirmgerate mit Kathodenstrahl- oder Plasma-
Anzeige.

Als Bildschirmgerate im Sinne dieses Tarifvertrags gelten auch Mikrofilm-Lesegerate fir
Rollfilme, Mikrofiche und vergleichbare Systeme.

Zu den Bildschirmgeraten im Sinne dieser Bestimmungen gehdéren nicht Fernsehgerate,
Monitore  und  Digitalanzeigegerate  sowie  vergleichbare  Anzeige- und
Uberwachungsgerate, es sei denn, sie werden in bestimmendem MaBe fir digitale
Daten- und Textverarbeitung eingesetzt.

§2

Personenkreis

Die §§ 3 bis 7 und 9 gelten flr Arbeiter auf Bildschirmarbeitsplatzen. Bildschirmarbeitsplatze
sind Arbeitsplatze, bei denen Arbeitsaufgabe mit und Arbeitszeit am Bildschirmgerat
bestimmend fiir die gesamte Tatigkeit sind.

§3
Ausstattung und Gestaltung von Bildschirmarbeitsplatzen

Bildschirmarbeitsplatze missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik unter
Beachtung der arbeitsmedizinischen, arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen
und ergonomischen Erkenntnissen entsprechen.
Es sind anzuwenden:
- Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vom 7. August 1996.
- Die Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29.05.1990 Uber die Mindestvorschriften

beziglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an

Bildschirmgeraten (EU-Bildschirm-Richtlinie).

- Die Verordnung Uuber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an
Bildschirmgeraten (Bildschirmarbeitsverordnung) vom 20.12.1996.

§4
Arztliche Untersuchungen

Vor der erstmaligen Aufnahme der Tatigkeit auf einem Bildschirmarbeitsplatz ist eine
arztliche Untersuchung der Augen durchzufuhren.
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Wiederholungsuntersuchungen sind nach finf Jahren - nach Vollendung des 45.
Lebensjahres nach drei Jahren - seit der jeweils letzten Untersuchung vorzunehmen.

Die Untersuchungen nach Abs. 1 und 2 werden vom bahnarztlichen Dienst
vorgenommen, der erforderlichenfalls eine augenfachéarztliche Untersuchung veranlaBt.

Nachuntersuchungen sind bei gegebenem AnlaB oder auf Verlangen des Arbeiters
durchzufihren, und zwar ebenfalls vom bahnérztlichen Dienst, es sei denn, der Arbeiter
wilnscht eine augenfachéarztliche Untersuchung. Die Untersuchung ist von dem vom
Bundeseisenbahnvermégen benannten Facharzt vorzunehmen.

Die Kosten der Untersuchungen tragt das Bundeseisenbahnvermégen. Das gleiche gilt
fir die notwendigen Kosten der Beschaffung von solchen Sehhilfen, die nach dem
Ergebnis der Untersuchung fir die Arbeit am Bildschirm erforderlich werden.

§5
Einweisung, Fortbildung oder Einarbeitung

Vor dem ersten Einsatz auf Bildschirmarbeitsplatzen ist der Arbeiter rechtzeitig und
umfassend in die Arbeitsmethode und die Handhabung der Arbeitsmittel einzuweisen.
Der Arbeiter ist insbesondere mit der ergonomisch gebotenen Anpassung und
Handhabung der Arbeitsmittel vertraut zu machen. Die Einweisung kann durch
Fortbildung (in der Regel bei der Beschaftigungsstelle) erganzt werden, wenn dies
wegen der Besonderheit der Aufgabenerledigung mit dem Bildschirmgeréat erforderlich
ist. Die Einweisungs- und ggf. Fortbildungszeit ist Arbeitszeit.

Dem Arbeiter ist ausreichend Zeit und Gelegenheit zur Einarbeitung zu geben.

§6
Schutzvorschriften

Die Umwandlung eines Arbeitsplatzes in einen Bildschirmarbeitsplatz ist nach
Méglichkeit so vorzunehmen, daB sie die tarifliche Bewertung der Tatigkeit nicht
beeintrachtigt.

Kann der Arbeiter aus gesundheitlichen Grinden nicht mehr auf einem
Bildschirmarbeitsplatz eingesetzt werden, so ist er - ggf. nach Einweisung oder
Fortbildung - auf einen anderen, méglichst gleichwertigen Arbeitsplatz umzusetzen.

§7
Arbeitsunterbrechungen

Erfordert die Tatigkeit in der Regel arbeitstaglich mindestens zwei Stunden standigen
(fast dauernden) Blickkontakt zum Bildschirm oder laufenden Blickwechsel zwischen
Bildschirm und Vorlage, mufB fir jede Stunde dieser Tétigkeit Gelegenheit zu einer
zehnmindtigen Unterbrechung dieser Tatigkeit gegeben werden. Die Unterbrechungen
entfallen fir die jeweils letzte Arbeitsstunde in dieser Tatigkeit und wenn Pausen und
sonstige Arbeitsunterbrechungen sowie Tatigkeiten, die die Beanspruchungsmerkmale
im Sinne des Satzes 1 nicht aufweisen, anfallen.

Die Unterbrechungen durfen nur fiir je zwei Stunden zusammengezogen und nicht an
den Beginn oder das Ende der taglichen Arbeitszeit des Arbeiters gelegt werden.

Unterbrechungen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf die Arbeitszeit angerechnet.
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§8
Erweiterter Personenkreis

(1) FOr Arbeiter, die nicht die Voraussetzungen des § 2 erflllen, gelten § 5und § 6 Abs. 2
sowie § 7 entsprechend. § 3 gilt fiir diesen Personenkreis entsprechend.

(2) Vor der erstmaligen Aufnahme der Arbeit an Bildschirmgeraten ist eine arztliche
Untersuchung der Augen durchzuflhren, wenn der Arbeiter dies beantragt; das gleiche
gilt fir Nachuntersuchungen. Im Gbrigen gilt § 4 Abs. 3 und 4 entsprechend.

§9
Mischarbeitsplatze

Bildschirmarbeitsplatze kdnnen als Mischarbeitsplatze eingerichtet werden, wenn es
organisatorisch zweckmaBig und wirtschaftlich vertretbar ist.
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Arbeitsordnung
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag

Der Arbeiter hat sich so zu verhalten, wie es von Angehdrigen des 6ffentlichen Dienstes
erwartet wird. Er muB sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlichen
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.

Der Arbeiter ist vAerpflichtet, die ihm {bertragenen Aufgaben gewissenhaft und
ordnungsgeman unter Beachtung der Vorschriften zu erfillen und sonstige dienstliche
Anordnungen zu befolgen.

1. Bedenken gegen die RechtméBigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Arbeiter
unverzlglich geltend zu machen.

2. Wird die Anordnung aufrechterhalten, hat sich der Arbeiter, wenn seine Bedenken
fortbestehen, an den nachsthéheren Vorgesetzten zu wenden. Bestatigt dieser die
Anordnung, mufB3 der Arbeiter sie ausfihren, sofern nicht die Ausfuhrung fur ihn
erkennbar gegen ein Gesetz, gegen Vorschriften Uber die Sicherung des
Eisenbahnbetriebs oder gegen Unfallverhiitungsvorschriften verst6Bt; von der
eigenen Verantwortung ist er dann befreit. Die Bestatigung der Anordnung hat auf
Verlangen des Arbeiters schriftlich zu erfolgen.

3. Verlangt der Anordnende die sofortige Ausfihrung der Anordnung, weil Gefahr im
Verzuge besteht und die Entscheidung des néchsthéheren Vorgesetzten nicht
rechtzeitig herbeigefiihrt werden kann, gilt Nr. 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

4. Im Obrigen trifft bei Vollzug einer Anordnung die Verantwortung denjenigen, der die
Anordnung erteilt hat.

1. Die Dienstauslibung darf nicht durch persénliche Gegensétze, insbesondere nicht
durch solche politischer, religidser oder gewerkschaftlicher Art, beeintrachtigt
werden.

2. Bekanntmachungen (z. B. Aushange, Umlauflisten, Flugblatter usw.) darfen im
Bereich der Dienststelle nur mit schrifticher Genehmigung des Leiters der
Dienststelle vorgenommen werden, soweit nicht allgemein eine Ausnahme
zugelassen ist.

3. Versammlungen wéahrend der Arbeitszeit sind nur nach MaBgabe des
Bundespersonalvertretungsgesetzes statthaft.

4. Nicht der Genehmigung bedarf die Bekanntgabe von Mitteilungen aus AnlaB
bevorstehender Personalratswahlen, die in anderer Weise als durch Aushang
erfolgen soll.

Geldsammlungen wéhrend der Arbeitszeit sind nur mit Genehmigung des Leiters der
Dienststelle gestattet.

Der Arbeiter hat sich innerhalb und auBerhalb des Dienstes so zu verhalten, daB er
seine Arbeit einwandfrei ausiiben kann. Insbesondere darf er den Dienst nicht antreten
oder fortsetzen, wenn er infolge Einwirkung von berauschenden Mitteln (z. B: Alkohol)
oder von Medikamenten in seiner Dienstausiibung (Reaktionsfahigkeit) beeintrachtigt
ist.

1. Der Arbeiter ist verpflichtet, Gber die ihm im Rahmen seines Arbeitsverhaltnisses
bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt
nicht fir Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder fiir Tatsachen, die offenkundig
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedirfen.
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2. Der Arbeiter darf ohne Genehmigung des Leiters seiner Dienststelle von
dienstlichen Schriftsticken, Formeln, Zeichnungen, bildlichen Darstellungen,
chemischen Stoffen oder Werkstoffen, Herstellungsverfahren, Maschinenteilen
oder anderen geformten Kérpern zu auBerdienstlichen Zwecken weder sich noch
einem anderen Kenntnis, Abschriften, Ab- oder Nachbildungen, Proben oder
Probestlicken verschaffen.

Diesem Verbot unterliegen die Arbeiter nicht bezlglich der sie persénlich
betreffenden Vorgénge, es sei denn, daB deren Geheimhaltung durch Gesetz oder
dienstliche Anordnung vorgeschrieben ist.

3. Der Arbeiter hat auf Verlangen seiner Dienststelle dienstliche Schriftstiicke,
Zeichnungen, bildliche Darstellungen, Ablichtungen usw. sowie Aufzeichnungen
Uber dienstliche Vorgénge herauszugeben.

4. Uber Angelegenheiten, die der Schweigepflicht nach Nr. 1 und 2 unterliegen, darf
der Arbeiter ohne Genehmigung des Leiters seiner Dienststelle weder vor Gericht
noch auBergerichtlich Aussagen machen oder Erklarungen abgeben oder als
gerichtlicher oder auBergerichtlicher Sachverstandiger Gutachten erstatten.

5. Die Verpflchtungen nach Nr. 1 bis 4 bestehen nach Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses fort.

1. Der Arbeiter darf Belohnungen oder Geschenke in bezug auf die Tatigkeit im
Rahmen seines Arbeitsverhéltnisses nicht ohne vorherige Genehmigung der
zustandigen Dienststelle annehmen.

2. Werden dem Arbeiter Belohnungen oder Geschenke in bezug auf seine Téatigkeit
im Zusammenhang mit seinem Arbeitsverhaltnis angeboten, hat er dies der
zusténdigen Dienststelle unverziglich und unaufgefordert mitzuteilen.

Der Arbeiter hat sich den angeordneten arztlichen und  sonstigen
Eignungsuntersuchungen auf Kosten des Bundeseisenbahnvermégens zu unterziehen
und Fragen des Untersuchenden wahrheitsgemaB zu beantworten. Das Ergebnis der
arztlichen Untersuchung ist dem Arbeiter auf seinen Antrag bekanntzugeben.

(10) 1.  Der Arbeiter darf nur mit vorheriger Zustimmung seiner Dienststelle der Arbeit

fernbleiben. Kann die Zustimmung den Umstanden nach nicht vorher eingeholt
werden, ist sie unverziiglich nachtraglich zu beantragen. Bei Arbeitsunfahigkeit gilt
Nr. 2.

2. Der Arbeiter ist verpflichtet, der Dienststelle die Arbeitsunféhigkeit und deren
voraussichtliche Dauer unverzlglich anzuzeigen. Dauert die Arbeitsunféhigkeit
langer als drei Kalendertage, hat der Arbeiter eine &rztliche Bescheinigung Uber
die Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche Dauer spétestens an dem darauf
folgenden Arbeitstag der Dienststelle vorzulegen; er tragt die Kosten der
Bescheinigung. In besonderen Einzelféllen ist der Leiter der Dienststelle berechtigt,
auch friher die Vorlage der arztlichen Bescheinigung von dem arbeitsunféhigen
Arbeiter zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als in der
Bescheinigung angegeben, ist der Arbeiter verpflichtet, unverziglich eine neue
arztliche Bescheinigung vorzulegen. Die Bescheinigungen missen einen Vermerk
des behandelnden Arztes darlber enthalten, daB dem Trager der gesetzlichen
Krankenversicherung unverziglich eine Bescheinigung Uber die Arbeitsunfahigkeit
mit Angaben Uber den Befund und die voraussichtliche Dauer der
Arbeitsunfahigkeit Ubersandt wird. Eine Bescheinigung des Tragers der
gesetzlichen Krankenversicherung ersetzt die arztliche Bescheinigung.
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3. Halt sich der Arbeiter bei Beginn der Arbeitsunfahigkeit auBerhalb der
Bundesrepublik Deutschland auf, ist er verpflichtet, auch dem Trager der
gesetzlichen Krankenversicherung, bei dem er versichert ist, die Arbeitsunfahigkeit
und deren vor-aussichtliche Dauer unverziglich anzuzeigen. Dauert die
Arbeitsunfahigkeit 1&nger als angezeigt, ist der Arbeiter verpflichtet, dem Tréager der
gesetzlichen  Krankenversicherung die  voraussichtliche Fortdauer der
Arbeitsunfahigkeit mitzuteilen. Nr.2 Satz 5 ist nicht anzuwenden. Kehrt ein
arbeitsunfahig erkrankter Arbeiter in die Bundesrepublik Deutschland zuriick, ist er
verpflichtet, dem Trager der gesetzlichen Krankenversicherung seine Rlckkehr
unverzlglich anzuzeigen.

4. Wird dem Arbeiter eine Kur bewilligt, hat er seiner Dienststelle hierlber
unverzlglich eine Bescheinigung vorzulegen und den Zeitpunkt des Kurantritts
mitzuteilen. Die Bescheinigung muB3 Angaben enthalten Uber die voraussichtliche
Dauer der Kur sowie dartiber, ob die Kosten der Kur voll lbernommen werden.
Dauert die Kur langer als in der Bescheinigung angegeben, hat der Arbeiter der
Dienststelle unverziglich eine weitere entsprechende Bescheinigung vorzulegen.

(11) Arbeiter, die wegen &uBerlich nicht erkennbarer Schwachen oder Gebrechen bei
gewissen Dienstleistungen besonders gefdhrdet oder nach Iléngerer Krankheit
schonungsbedirftig sind oder mdglicherweise die Betriebssicherheit gefahrden, haben
dies ihrem Vorgesetzten anzuzeigen. Dies gilt vor allem fir die im Betriebsdienst
unmittelbar beschaftigten Arbeiter, auch wenn sie nicht arbeitsunféhig sind.

(12) Nebentétigkeiten gegen Entgelt darf der Arbeiter nur ausiben, wenn der Leiter der
Dienststelle seine Zustimmung erteilt hat.

Dienstweg, dienstliche Meldungen

(13) Anfragen, Anzeigen, Gesuche und Beschwerden sind bei der Dienststelle anzubringen;
Beschwerden Uber den Leiter der Dienststelle kénnen unmittelbar an dessen
Vorgesetzten gerichtet werden.

(14) Der Arbeiter ist verpflichtet, im Rahmen der tariflichen und dienstlichen Vorschriften
wahrheitsgeman Auskunft zu geben. Veranderungen seiner personlichen Verhaltnisse,
die von EinfluB auf das Arbeitsverhaltnis sind, hat der Arbeiter unverziglich seiner
Dienststelle mitzuteilen, z. B. eine evtl. Mitgliedschaft in einer Sportversicherung, auch
wenn sie kooperativ ist, sowie die Zuerkennung einer Rente.

(15) Will ein Arbeiter gegen einen Mitarbeiter des Bundeseisenbahnvermégens Privatklage
erheben oder Strafanzeige erstatten, ist dies der Dienststelle so rechtzeitig anzuzeigen,
daB sie die Mdglichkeit hat, zu vermitteln oder selbst die Strafverfolgung zu
veranlassen. Dies gilt auch bei Beleidigungen und Kérperverletzungen, die dem
Arbeiter wahrend oder aus AnlaB3 des Dienstes von anderen Personen zugefiigt worden
sind. Beabsichtigt der Arbeiter, die Privatklage oder den Strafantrag zurickzunehmen,
hat er dies der Dienststelle ebenfalls rechtzeitig mitzuteilen.
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Jahrliche Zuwendung

§1

Anspruchsvoraussetzungen

Die Arbeitskraft erhélt in jedem Kalenderjahr eine Zuwendung, in dem

1.

inr Arbeitsverhaltnis am 1. Dezember besteht und sie mindestens seit dem 1. Oktober un-
unterbrochen als Arbeiterin oder Arbeiter, Angestellte oder Angestellter, Beamtin oder Be-
amter, Soldatin oder Soldat auf Zeit, Berufssoldatin oder Berufssoldat, Arztin oder Arzt im
Praktikum, Auszubildende oder Auszubildender, Schiilerin oder Schuler in der Krankenpfle-
ge, Kinderkrankenpflege oder Krankenpflegehilfe oder als Hebammenschdlerin/Schiler in
der Entbindungspflege im 6ffentlichen Dienst gestanden hat oder bei der DB AG beschéftigt
war (AB 1)

oder

2. ihr Arbeitsverhaltnis am 1. Dezember besteht und sie im laufenden Kalenderjahr insgesamt
mindestens 6 Monate beim Bundeseisenbahnvermdgen im Arbeitsverhaltnis gestanden hat
oder steht.

(AB 2 und 3)

Abweichend von Abs. 1 wird die Zuwendung nicht gezahlt, wenn die Arbeitskraft

1.

fir den ganzen Monat Dezember zur Ausiibung einer entgeltlichen Beschéftigung oder
Erwerbstatigkeit ohne Lohnfortzahlung vom Dienst befreit ist

oder

bis einschlieBlich 31. Marz des folgenden Kalenderjahres aus eigenem Verschulden oder
auf eigenen Wunsch ausscheidet.

Die Arbeitkraft, deren Arbeitsverhéltnis spatestens mit Ablauf des 30. November endet und die
mindestens von Beginn des Kalenderjahres an ununterbrochen in einem Rechtsverhaltnis der in
Abs. 1 Nr. 1 genannten Art im 6ffentlichen Dienst gestanden hat, erhalt eine Zuwendung,

1.

wenn sie wegen

a) Erreichens der Altersgrenze (§ 30 Abs. 8 Nr. 1 LTV)
oder

b) verminderter Erwerbsfahigkeit (§ 30 Abs. 9 LTV)
oder

c) Erfullung der Voraussetzungen der Anlage 10 § 9 Abs. 2 Buchst. a oder b (ATZ)

ausgeschieden ist oder

2.

wenn sie im unmittelbaren AnschluB3 an das Arbeitsverhéltnis zu einer anderen Arbeitgebe-
rin oder einem anderen Arbeitgeber des 6ffentlichen Dienstes in ein Rechtsverhaltnis der in
Abs. 1 Nr. 1 genannten Art Ubertritt und das Bundeseisenbahnvermégen das Ausscheiden
aus diesem Grunde billigt

oder

wenn sie wegen

a) eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaus,

b) einer Kérperbeschadigung, die sie zur Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses unféhig
macht,

c) einer in Auslibung oder infolge ihrer Arbeit erlittenen Gesundheitsschadigung, die ihre
Arbeitsfahigkeit fur langere Zeit wesentlich herabsetzt,
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oder

d) Erfollung der Voraussetzung zum Bezug der Altersrente nach § 236 (bis
31.12.2000: § 36) oder § 236a (bis 31.12.2000: § 37) SGB VI

gekindigt oder einen Aufldsungsvertrag geschlossen hat,
4. die Arbeiterin auBerdem, wenn sie wegen

a) Schwangerschaft,
b) Niederkunft in den letzten drei Monaten

oder

c) Erfullung der Voraussetzungen zum Bezug einer Altersrente nach
§ 237 a SGB VI

gekindigt oder einen Aufldsungsvertrag geschlossen hat.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn spéatestens mit Ablauf des 30. November das Ruhen des
Arbeitsverhaltnisses nach § 30 Abs. 9 Nr. 3 Satz 2 eintritt.

Abs. 1 und 2 gelten nicht.

(AB 1 bis 3 sowie AB 2 zu § 2)

In den Féllen des Abs. 2 Nr. 2 wird die Zuwendung jedoch gezahlt, wenn

1. die Arbeitskraft im unmittelbaren Anschluss an ihr Arbeitsverhéltnis vom Bundesei-
senbahnvermdgen oder von einer anderen Arbeitgeberin oder einem anderen Ar-
beitgeber des 6&ffentlichen Dienstes in ein Rechtsverhalinis der in Abs. 1 Nr. 1 ge-
nannten Art Gbernommen wird, (AB 1)

2. die Arbeitskraft aus einem der in Abs. 3 Nr. 3 genannten Griinde gekindigt oder
einen Auflésungsvertrag geschlossen hat,

3. die Arbeiterin aus einem der in Abs. 3 Nr. 4 genannten Griinde gekiindigt oder
einen Auflésungsvertrag geschlossen hat.

Hat die Arbeitskraft im Falle des Abs. 2 Nr. 2 die Zuwendung erhalten, hat sie diese in
voller Héhe zurlickzuzahlen, wenn nicht eine der Voraussetzungen des Abs. 4 vorliegt.

Ausfihrungsbestimmungen

Eine Unterbrechung im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 und des Abs. 3 Satz 1 sowie kein unmittelbarer
Anschluss im Sinne des Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und des Abs. 4 Nr. 1 liegen vor, wenn zwischen den
Rechtsverhéltnissen im Sinne dieser Vorschriften ein oder mehrere Werktage - mit Ausnahme
allgemein arbeitsfreier Werktage - liegen, an denen das Arbeitsverhédlinis oder das andere
Rechtsverhéltnis nicht bestand. Es ist jedoch unschédlich, wenn die Arbeitskraft in dem zwischen
diesen Rechtsverhéltnissen liegenden gesamten Zeitraum arbeitsunfédhig krank war oder die Zeit
zur Ausfihrung ihres Umzugs an einen anderen Ort bendtigt hat.

Die Anspruchsvoraussetzungen fir die Zuwendung erflllt auch die Arbeiterin oder der Arbeiter,
die bzw. der die Zuwendung nur deshalb nicht erhalten wiirde, weil ihr bzw. sein Arbeitsverhéalt-
nis wegen Einberufung zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehriibung oder zum Zivildienst ruht
oder geruht hat.

Stirbt die Arbeiterin oder der Arbeiter nach der Auszahlung, aber vor Félligkeit der Zuwendung
(1. Dezember), gelten die Voraussetzungen des Abs. 1 bzw. des Abs. 3 als erfiillt.
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§2
Hoéhe der Zuwendung

Die Zuwendung betragt - soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist - 100 v.
H. des Monatslohns. Hierbei ist unter ,Monatslohn“ der Lohn nach Anlage 2a LTV
flr September (vgl. jedoch Nr. 3 und 4) zuzliglich des Urlaubslohnzuschlags nach §
15 Abs. 9 LTV fir 169,57 Stunden und des Sozialzuschlags zu verstehen. (AB 1)

Far nicht vollbeschéaftigte Arbeitskrafte gilt Nr. 1 entsprechend, fir die Berechnung
ist § 15 Abs. 2 Nr. 1b LTV, fiir den Sozialzuschlag § 13 LTV maBgebend.

Far die Arbeitskraft, deren Arbeitsverhalinis zum Bundeseisenbahnvermdgen
letztmals spéater als am 1. September begonnen hat, tritt fiir die Bemessung der
Zuwendung an die Stelle des Monats September der erste volle Kalendermonat
des Arbeitsverhéltnisses.

Far die Arbeitskraft, die unter § 1 Abs. 3 fallt und im September nicht im Arbeits-
verhdltnis gestanden hat, tritt fir die Bemessung der Zuwendung an die Stelle des
Monats September der letzte volle Kalendermonat, in dem das Arbeitsverhaltnis vor
dem Monat September bestanden hat. (AB 2)

Hat die Arbeitskraft nicht wahrend des ganzen Kalenderjahres Beziige vom Bun-
deseisenbahnvermdgen aus einem Rechtsverhéltnis der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 ge-
nannten Art erhalten, vermindert sich die Zuwendung um ein Zwdlftel fir jeden Ka-
lendermonat, fir den sie keine Bezlige erhalten hat. Die Verminderung unterbleibt
fir die Kalendermonate,

a) far die die Arbeitskraft keine Bezlige erhalten hat wegen der

aa) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn die Arbeitskraft vor
dem 1. Dezember entlassen worden ist und nach der Entlassung unverzig-
lich die Arbeit wieder aufgenommen hat,

bb) Beschaftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutz-
gesetzes,

cc) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz
bis zur Vollendung des zwélften Lebensmonats des Kindes,

b) in denen die Arbeitskraft nur wegen der H6he der Barleistungen der Tragerin
oder des Tragers der Sozialversicherung Krankengeldzuschuss nicht gezahlt
worden ist.

(AB 2)

Der sich nach Abs. 1 ergebende Betrag der Zuwendung erhéht sich um 25,56 € fir
jedes Kind, fir das der Arbeitskraft fir den Monat September bzw. fiir den nach
Abs. 1 Nr. 3 oder 4 maBgebenden Kalendermonat Kindergeld nach dem Einkom-
mensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zuge-
standen hat oder ohne Berlicksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 o-
der des § 4 BKGG zugestanden hatte. § 13 LTV i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 6 und 7
AnTYV ist entsprechend anzuwenden. (AB 2)

Hat die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmaBige wdchentliche Arbeitszeit der
Arbeitskraft in dem maBgebenden Kalendermonat weniger als die regelmaBige wo-
chentliche Arbeitszeit einer entsprechenden vollbeschéftigten Arbeitskraft betragen,
erhoht sich die Zuwendung statt um den Betrag nach Nr. 1 um den Anteil dieses
Betrages, der dem MaB der mit ihr vereinbarten Arbeitszeit entspricht.

(AB 3)
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Hat die Arbeitskraft nach § 1 Abs. 3 oder entsprechenden Bestimmungen eines anderen
Tarifvertrags bereits eine Zuwendung erhalten und erwirbt sie fir dasselbe Kalenderjahr
einen weiteren Anspruch auf eine Zuwendung, vermindert sich diese um ein Zwélftel far
jeden Kalendermonat, fir den die Zuwendung nach § 1 Abs. 3 oder entsprechenden
Bestimmungen eines anderen Tarifvertrags gezahlt worden ist. Der Erh6hungsbetrag
wird flr das nach Abs. 2 zu berlcksichtigende Kind in jedem Kalenderjahr nur einmal
gezahlt.

Ausflihrungsbestimmungen

Wegen der am 11. Mérz 1994, am 20. Juni 1996, am 06. April 1998, am 10. Mérz 1999, am 21.
Juni 2000 und am 09. Januar 2003 vereinbarten Festschreibung der jdhrlichen Zuwendung be-
trdgt abweichend von Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 der Bemessungssatz fiir die jahrliche Zuwendung vom
01. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 83,79 (ab 01. Januar 2004 bis 30. April 2004 82,96, ab
01. Mai 2004 82,14) v. H.

Der vorstehende Bemessungssatz dndert sich jeweils von dem Zeitpunkt an, von dem an vor
dem 1. Februar 2005 die Léhne der Arbeiterinnen und Arbeiter allgemein erhéht werden, nach
den Grundsétzen, die seiner Berechnung zugrunde liegen.

Beispiel: Eine Arbeitskraft vollendet am 25. Mai das 65. Lebensjahr; ihr Arbeitsverhéltnis endet
am 31. desselben Monats. Die Zuwendung wird zu (12/12 - 7/12 =) 5/12 gewéhrt und wie folgt
berechnet:

(Monatslohn nach Anl. 2a, Stand Mai + Urlaubslohnzuschlag, berechnet von diesem Monatslohn) x 5
12

Steht der Arbeitskraft fiir den Mai der Sozialzuschlag zu oder wiirde er ihr, wenn sie gearbeitet
hétte, zustehen, erhéht sich die Zuwendung um 5/12 von 100 v. H. des Sozialzuschlags. Die Zu-
wendung erhéht sich auBerdem um 25,56 € fiir jedes Kind, fir das die Arbeitskraft fiir den Mai
Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz
(BKGG) oder Leistungen im Sinne des § 65 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 EStG oder des § 4 Abs. 1 Nrn. 1
bis 3 BKGG zu beanspruchen hat.

War die Arbeitskraft vor dem Ausscheiden arbeitsunfdhig krank und endete die Zahlung des
Krankengeldzuschusses wegen Ablaufs der 26. Woche am 21. Mérz, so dass die Arbeitskraft fiir
April und Mai keine Beziige vom Bundeseisenbahnvermégen zu erhalten hat, stehen ihr nur 3/12
der Zuwendung (ggf. einschlieBlich 3/12 von 100 v. H. des Sozialzuschlags) zu, berechnet nach
der fiir Mai (= Ausscheidungsmonat) giiltigen Lohntabelle. Der Erhéhungsbetrag je Kind wird, so-
fern er Uberhaupt zusteht, nicht gezwélftelt, sondern in der sich aus Abs. 2 ergebenden Héhe voll
gezahilt.

Eine Elternzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften steht der Elternzeit nach den Bundeserzie-
hungsgeldgesetz gleich.

Bei Anwendung des Abs. 2 sind Kinder fiir die der Arbeitskraft aufgrund des Rechts der Europdi-
schen Gemeinschaft oder aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen in Verbindung mit dem EStG
oder dem BKGG Kindergeld zusteht oder ohne Beriicksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder
des § 3 oder des § 4 BKGG oder entsprechender Vorschriften zustehen wiirde, zu berlicksichti-
gen.

§3

Anrechnung von Leistungen

Wird vom Bundeseisenbahnvermdgen aufgrund anderer Bestimmungen oder Vertrage oder
aufgrund betrieblicher Ubung oder aus einem sonstigen Grund eine Weihnachtszuwendung
oder im Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest eine entsprechende Leistung gezahlt, wird
diese Leistung auf die Zuwendung nach diesem Tarifvertrag angerechnet. Satz 1 gilt auch fir
eine Zuwendung aus einer Beschéftigung wahrend der Elternzeit nach dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetz.
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§4
Zahlung der Zuwendung

1. Die Zuwendung ist am letzten Tag des Monats November zu zahlen. § 26 Abs. 2 Satz 2
ist ggf. anzuwenden.

2. In den Fallen des § 1 Abs. 3 soll die Zuwendung bei Beendigung des Arbeitsverhaltnis-
ses bzw. bei Eintritt des Ruhens des Arbeitsverhaltnisses gezahlt werden.

Protokolinotiz zu Nr. 1 Satz 1:

Die Umstellung des Zahltages vom 6. auf den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat
Dezember eines Jahres beginnen; die Zuwendung sollte bereits im Umstellungsjahr am letz-
ten Tag des Monats November gezahit werden.
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Vermégenswirksame Leistung

§1
Voraussetzungen und Héhe der Vermégenswirksamen Leistungen

(1) Der Arbeiter oder die Arbeiterin erhalt monatlich eine vermdgenswirksame Leistung im
Sinne des Vermégensbildungsgesetzes.

(2) Die Aushilfsarbeiterin bzw. der Aushilfsarbeiter hat Anspruch auf die vermégenswirksa-
me Leistung nach Abs. 1 nur, wenn das Arbeitsverhéltnis voraussichtlich mindestens 6
Monate dauert.

(3) 1. Fur die vollbeschaftigte Arbeitskraft betragt die vermégenswirksame Leistung mo-
natlich 6,65 €.

2. Die nicht vollbeschéftigte Arbeitskraft erhalt von dem Betrag nach Nr. 1, der ihr
zustehen wiirde, wenn sie vollbeschéaftigt ware, den Teil, der dem MaB der mit ihr
vereinbarten regelméaBigen wéchentlichen Arbeitszeit entspricht.

3. Fir die Anwendung der Nr. 1 und 2 sind die Verhéltnisse am Ersten des jeweiligen
Kalendermonats maBgebend. Wenn das Arbeitsverhéltnis nach dem Ersten eines
Kalendermonats begriindet wird, ist fiir diesen Monat der Tag des Beginns des Ar-
beitsverhaltnisses maBgebend.

(4) Die vermdgenswirksame Leistung wird nur fir Kalendermonate gewahrt, fir die der
Arbeitskraft Lohn, Urlaubslohn oder Krankenbeziige zustehen. Fir Zeiten, fur die Kran-
kengeldzuschuss zusteht, ist die vermdgenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzu-
schusses.

§2
Mitteilung der Anlageart

Die Arbeitskraft teilt dem Bundeseisenbahnvermdgen schriftlich die Art der gewéhlten Anlage
mit und gibt hierbei, soweit dies nach der Art der Anlage erforderlich ist, das Unternehmen
oder Institut mit der Nummer des Kontos an, auf das die Leistung eingezahlt werden soll.

§3
Entstehung und Falligkeit des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf die vermdgenswirksame Leistung entsteht frihestens fir den Kalen-
dermonat, in dem die Arbeitskraft die nach § 2 erforderlichen Angaben mitteilt und far
die beiden vorangegangenen Kalendermonate desselben Kalenderjahres. Die Anspri-
che werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermo-
nats fallig.

(2) Der Anspruch entsteht nicht fir einen Kalendermonat, fir den der Arbeitskraft vom Bun-
deseisenbahnvermdgen oder einer anderen Arbeitgeberin oder einem anderen Arbeit-
geber oder Dienstherrn eine vermdgenswirksame Leistung aus einem friher begriinde-
ten Arbeits- oder sonstigen Rechtsverhéltnis erbracht wird.
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§4
Anderung der vermdgenswirksamen Anlage

Die Arbeitskraft kann wahrend des Kalenderjahres die Art der vermégenswirksamen
Anlage (§ 2) und das Unternehmen oder Institut, bei dem sie erfolgen soll, nur mit Zu-
stimmung des Bundeseisenbahnvermdgens wechseln.

Fir die vermdgenswirksame Leistung (§ 1) und die vermdgenswirksame Anlage von
Teilen des Arbeitsentgelts nach § 11 Abs. 1 des Vermdgensbildungsgesetzes soll die
Arbeitskraft mdglichst dieselbe Anlageart und dasselbe Unternehmen oder Institut wah-
len.

Die Anderung einer schon bestehenden Vereinbarung nach § 11 Abs. 1 des Vermé-
gensbildungsgesetzes bedarf nicht der Zustimmung des Bundeseisenbahnvermdogens,
wenn die Arbeitskraft diese Anderung aus AnlaB3 der erstmaligen Gewahrung der ver-
mogenswirksamen Leistung (§ 1) verlangt.

In den Féllen der Abs. 1 und 3 gilt § 3 Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

§5

Nachweis bei Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 des Vermégensbildungsgesetzes

Bei einer vermbgenswirksamen Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 des Vermdgensbildungsgeset-
zes hat die Arbeitskraft dem Bundeseisenbahnvermdgen die zweckentsprechende Verwen-
dung der in einem Kalenderjahr erhaltenen vermdgenswirksamen Leistungen bis zum Ende
des folgenden Kalenderjahres, spatestens jedoch bei Beendigung des Arbeitsverhalinisses,
nachzuweisen.

Einfiihrung von Kurzarbeit

- Bis zur Vereinbarung des Inhalts dieser Anlage verbleibt es fiir die Einfiihrung von Kurzar-
beit bei den gesetzlichen Vorschriften. -
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Bestimmungen zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (ATZ)

§1

Geltungsbereich

Die Bestimmungen gelten fir die Arbeiter, die unter den Geltungsbereich des ,Lohntarifvertrag fir die
Arbeiter des Bundeseisenbahnvermdgens (LTV)" fallen.

§2

Voraussetzungen der Altersteilzeitarbeit

Das Bundeseisenbahnvermdgen kann mit Arbeitern, die das 55. Lebensjahr und eine
Eisenbahndienstzeit (§ 5 LTV) von funf Jahren vollendet haben und innerhalb der letzten funf
Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit mindestens 1080 Kalendertage in einer
versicherungspflichtigen Beschéftigung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gestanden
haben, die Anderung des Arbeitsverhdltnisses in ein Altersteilzeitarbeitsverhalinis auf der
Grundlage des Altersteilzeitgesetzes vereinbaren; das Altersteilzeitarbeitsverhaltnis muss ein
versicherungspflichtiges Beschéaftigungsverhaltnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
sein.

Arbeiter, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und die Gbrigen Voraussetzungen des Abs. 1
erfillen, haben Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses. Der Arbeiter
hat das Bundeseisenbahnvermdgen drei Monate vor dem geplanten Beginn des
Altersteilzeitarbeitverhéltnisses Uber die Geltendmachung des Anspruchs zu informieren; von
dem Fristerfordernis kann einvernehmlich abgewichen werden.

Das Bundeseisenbahnvermégen kann die Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhéltnisses
ablehnen, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Griinde entgegenstehen.

Das Altersteilzeitarbeitsverhéltnis soll mindestens flir die Dauer von zwei Jahren vereinbart wer-
den. Es muss vor dem 1. Januar 2010 beginnen.

§3

Reduzierung und Verteilung der Arbeitszeit

Die durchschnittliche wdchentliche Arbeitszeit wahrend des Altersteilzeitarbeitsverhélinisses be-
tragt die Halfte der bisherigen wéchentlichen Arbeitszeit.

Als bisherige wochentliche Arbeitszeit ist die wochentliche Arbeitszeit zugrunde zu legen, die mit
dem Arbeiter vor dem Ubergang in die Altersteilzeitarbeit vereinbart war. Zugrunde zu legen ist
héchstens die Arbeitszeit, die im Durchschnitt der letzten 24 Monate vor dem Ubergang in die Al-
tersteilzeitarbeit vereinbart war. Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Arbeitszeit nach Satz 2
dieses Unterabsatzes bleiben Arbeitszeiten, die die tarifliche regelméaBige wdchentliche Arbeits-
zeit Uberschritten haben, auBer Betracht. Die ermittelte durchschnittliche Arbeitszeit kann auf die
néchste volle Stunde gerundet werden.
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Anlage 10

(2)

Die wahrend der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses zu leistende Arbeit kann so
verteilt werden, dass sie

a) in der ersten Hélfte des Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses geleistet und der Arbeiter anschlie-
Bend von der Arbeit unter Fortzahlung der Bezlige nach MaBgabe der §§ 4 und 5 freigestellt
wird (Blockmodell) oder

b) durchgehend geleistet wird (Teilzeitmodell).

Der Arbeiter kann vom Bundeseisenbahnvermdgen verlangen, dass sein Wunsch nach einer

bestimmten Verteilung der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung erértert
wird.

§4

Hohe der Beziige

Der Arbeiter erhélt als Bezlge die sich flr entsprechende Teilzeitkrafte bei Anwendung der tarifli-
chen Vorschriften (z. B. § 15 Abs. 2 Nr. 1b LTV) ergebenden Betrage mit der MaBgabe, dass die
Beziligebestandteile, die Ublicherweise in die Berechnung des Zuschlags zum Urlaubslohn einflie-
Ben, sowie Wechselschicht- und Schichtzulagen entsprechend dem Umfang der tatsachlich ge-
leisteten Tétigkeit bertcksichtigt werden. (AB)

Als Beziige im Sinne des Abs. 1 gelten auch Einmalzahlungen (z. B. Zuwendung, Urlaubsgeld,
Jubildumszuwendung) und vermdgenswirksame Leistungen.

Ausfihrungsbestimmung

Die im Blockmodell liber die regelmaBige wochentliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden
gelten bei Vorliegen der Ubrigen tariflichen Voraussetzungen als Uberstunden.

§5
Aufstockungsleistungen

Die dem Arbeiter nach § 4 zustehenden Bezlige zuzlglich des darauf entfallenden sozialversiche-
rungspflichtigen Teils der vom Bundeseisenbahnvermdgen zu tragenden Umlage zur Zusatzver-
sorgung BVA Abt. B werden um 20 v. H. dieser Bezlige aufgestockt (Aufstockungsbetrag). Bei der
Berechnung des Aufstockungsbetrages bleiben steuerfreie Beziigebestandteile, Entgelte fur Uber-
zeitarbeit und Rufbereitschaften (§ 4 Abs. 2 LTV) unbericksichtigt; diese werden, soweit sie nicht
unter Abs. 2 Unterabs. 2 fallen, neben dem Aufstockungsbetrag gezahilt.

Der Aufstockungsbetrag muss so hoch sein, dass der Arbeiter 83 v. H. des Nettobetrages des bis-
herigen Arbeitsentgelts erhalt (Mindestnettobetrag). Als bisheriges Arbeitsentgelt ist anzusetzen
das gesamte, dem Grunde nach beitragspflichtige Arbeitsentgelt, das der Arbeiter fiir eine Arbeits-
leistung bei bisheriger wdchentlicher Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1 Unterabs. 2) zu beanspruchen hatte;
der sozialversicherungspflichtige Teil der vom Bundeseisenbahnvermdgen zu tragenden Umlage
zur Zusatzversorgung BVA Abt. B bleibt unberiicksichtigt. (AB)

Dem bisherigen Arbeitsentgelt nach Unterabsatz 1 Satz 2 zuzurechnen ist das Entgelt fir Rufbe-
reitschaft - jedoch ohne Entgelte fiir angefallene Arbeit einschlieBlich einer etwaigen Wegezeit -,
die ohne Reduzierung der Arbeitszeit zugestanden hatten; in diesem Fall sind in der Arbeitsphase
die tatsachlich zustehenden Entgelte abweichend von Abs. 1 Satz 2 letzter Halbsatz in die Berech-
nung des aufzustockenden Nettobetrages einzubeziehen.
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(3)  Fur die Berechnung des Mindestnettobetrages nach Abs. 2 ist die Rechtsverordnung nach § 15
Satz 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes zugrunde zu legen. Sofern das bei bisheriger Arbeitszeit zu-
stehende Arbeitsentgelt nach Absatz 2 Unterabs. 1 Satz 2 das héchste in dieser Rechtsverordnung
ausgewiesene Arbeitsentgelt Ubersteigt, sind fur die Berechnung des Mindestnettobetrages diejeni-
gen gesetzlichen Abzlige anzusetzen, die bei Arbeitskraften gewdhnlich anfallen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. a des Altersteilzeitgesetzes).

(4) Neben den vom Bundeseisenbahnvermdgen zu tragenden Sozialversicherungsbeitragen fir die
nach § 4 zustehenden Beziige entrichtet das Bundeseisenbahnvermdgen gemai § 3 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes zusatzliche Beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung fir
den Unterschiedsbetrag zwischen den nach § 4 zustehenden Beziigen einerseits und 90 v. H. des
Arbeitsentgelts im Sinne des Abs. 2 zuziiglich des sozialversicherungspflichtigen Teils der vom
Bundeseisenbahnvermdgen zu tragenden Umlage zur Zusatzversorgung BVA Abt. B hdchstens
aber der Beitragsbemessungsgrenze, andererseits.

(5) Bleibt frei.

(6) Die Regelungen der Abs. 1 bis 4 gelten auch in den Féllen, in denen eine aufgrund dieser Bestim-
mungen geschlossene Vereinbarung eine Verteilung der Arbeitsleistung (§ 3 Abs. 2) vorsieht, die
sich auf einen Zeitraum von mehr als sechs Jahren erstreckt.

(7)  Arbeiterinnen und Arbeiter, die nach Inanspruchnahme der Altersteilzeit eine Rentenkiirzung we-
gen einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente zu erwarten haben, erhalten fir je 0,3 v. H. Ren-
tenminderung eine Abfindung in Héhe von 5 v. H. des Monatslohnes (§ 10 LTV) ggf. zuzlglich des
Sozialzuschlags und der standigen Lohnzuschlage, die bzw. der der Arbeiterin oder dem Arbeiter
im letzten Monat vor dem Ende des Altersteilzeitarbeitsverhéltnisses zugestanden hatte, wenn sie
oder er mit der bisherigen Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1 Unterabs. 2) beschaftigt gewesen wére. Die Ab-
findung wird zum Ende des Altersteilzeitarbeitsverhéaltnisses gezahlt.

Ausfihrungsbestimmung

Beim Blockmodell kénnen in der Freistellungsphase die in die Bemessungsgrundlage nach Abs. 2 einge-
henden, nicht regelméBig zustehenden Beziigebestandteile (z. B. Erschwerniszulagen) mit dem fir die
Arbeitsphase errechneten Durchschnittsbetrag angesetzt werden; dabei werden Krankheits- und Urlaubs-
zeiten nicht berticksichtigt. Allgemeine Beziigeerh6hungen sind zu berticksichtigen, soweit die zugrunde
liegenden Bezligebestandteile ebenfalls an allgemeinen Bezligeerh6hungen teilnehmen.

§6
Nebentétigkeit

Die Arbeiterin oder der Arbeiter darf wahrend des Altersteilzeitarbeitsverhéltnisses keine Beschéftigungen
oder selbstandigen Tétigkeiten auslben, die die Geringflgigkeitsgrenze des § 8 SGB IV (berschreiten,
es sei denn, diese Beschéftigungen oder selbstandigen Tétigkeiten sind bereits innerhalb der letzten flnf
Jahre vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhéltnisses standig ausgelibt worden. Bestehende tarifliche
Regelungen Uber Nebentétigkeiten bleiben unberiihrt.

§7
Urlaub

Far die Arbeitskraft, die im Rahmen der Altersteilzeit im Blockmodell (§ 3 Abs. 2 Buchst. a) beschéaftigt
wird, besteht kein Urlaubsanspruch fir die Zeit der Freistellung von der Arbeit. Im Kalenderjahr des Uber-
gangs von der Beschaftigung zur Freistellung hat die Arbeiterin oder der Arbeiter fir jeden vollen Be-
schéftigungsmonat Anspruch auf ein Zwélftel des Jahresurlaubs.
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(1)

§8

Nichtbestehen bzw. Ruhen der Aufstockungsleistungen

In den Fallen krankheitsbedingter Arbeitsunfahigkeit besteht der Anspruch auf die Aufstockungs-
leistungen (§ 5) langstens fir die Dauer der Entgeltfortzahlung (z. B. § 27 Abs. 7 LTV), der An-
spruch auf die Aufstockungsleistungen nach § 5 Abs. 1 und 2 dariiber hinaus ldngstens bis zum
Ablauf der Fristen fir die Zahlung von Krankenbeziigen (Entgeltfortzahlung und Krankengeldzu-
schuss). Fir die Zeit nach Ablauf der Entgeltfortzahlung wird der Aufstockungsbetrag in Hohe des
kalendertéglichen Durchschnitts des nach § 5 Abs. 1 und 2 in den letzten drei abgerechneten Ka-
lendermonaten maBgebenden Aufstockungsbetrages gezahlt; Einmalzahlungen bleiben unberiick-
sichtigt.

Im Falle des Bezugs von Krankengeld (§§ 44 ff. SGB V), Versorgungskrankengeld (§§ 16 ff. BVG),
Verletztengeld (§§ 45 ff. SGB VII) oder Ubergangsgeld (§§ 49 ff. SGB VII) oder Krankentagegeld
von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen tritt die Arbeitskraft fir den nach Unterabs.
1 maBgebenden Zeitraum ihre gegen die Bundesanstalt fir Arbeit bestehenden Anspriiche
auf Altersteilzeitleistungen (§ 10 Abs. 2 des Altersteilzeitgesetzes) an das Bundeseisenbahnvermé-
gen ab.

Ist die Arbeiterin oder der Arbeiter, die bzw. der die Altersteilzeitarbeit im Blockmodell ableistet,
wahrend der Arbeitsphase Uber den Zeitraum der Entgeltfortzahlung (z. B. § 27 Abs. 7 LTV) hinaus
arbeitsunfahig erkrankt, verldngert sich die Arbeitsphase um die Hélfte des den Entgeltfortzah-
lungszeitraum Ubersteigenden Zeitraums der Arbeitsunfahigkeit; in dem gleichen Umfang verkirzt
sich die Freistellungsphase. (AB)

Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht wahrend der Zeit, in der die Arbeitskraft eine
unzulassige Beschaftigung oder selbstéandige Tatigkeit im Sinne des § 6 auslbt oder Uber die Al-
tersteilzeitarbeit hinaus Mehrarbeit und Uberstunden leistet, die den Umfang der Geringfligigkeits-
grenze des § 8 SGB IV Uberschreiten. Hat der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen mindes-
tens 150 Tage geruht, erlischt er; mehrere Ruhenszeitrdume werden zusammengerechnet.

Ausfiihrungsbestimmung

Wenn die Arbeiterin oder der Arbeiter, die bzw. der die Altersteilzeitarbeit im Teilzeitmodell ableis-
tet, infolge Krankheit den Anspruch auf eine Rente nach Altersteilzeitarbeit nicht zum arbeitsver-
traglich festgelegten Zeitpunkt erreicht, verhandeln die Arbeitsvertragsparteien lber eine interes-
sengerechte Vertragsanpassung.
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§9
Ende des Arbeitsverhéltnisses
Das Arbeitsverhaltnis endet zu dem in der Altersteilzeitvereinbarung festgelegten Zeitpunkt.

Das Arbeitsverhdltnis endet unbeschadet der sonstigen tariflichen Beendigungstatbestidnde
(§ 30LTV)

a) mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermonat, fir den die Arbeitskraft eine Rente
wegen Alters oder, wenn sie von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreit ist, eine vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungsein-
richtung oder eines Versicherungsunternehmens beanspruchen kann; dies gilt nicht fir Ren-
ten, die vor dem flr die Versicherte oder den Versicherten maBgebenden Rentenalter in An-
spruch genommen werden kdnnen oder (AB)

b) mit Beginn des Kalendermonats, fir den die Arbeitskraft eine Rente wegen Alters, eine
Knappschaftsausgleichsleistung, eine ahnliche Leistung 6ffentlich-rechtlicher Art oder, wenn
sie von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist, eine ver-
gleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versiche-
rungsunternehmens bezieht.

Endet bei einer Arbeitskraft, die im Rahmen der Altersteilzeit nach dem Blockmodell (§ 3 Abs. 2
Buchst. a) beschéftigt wird, das Arbeitsverhaltnis vorzeitig, hat sie Anspruch auf eine etwaige Diffe-
renz zwischen den nach den §§ 4 und 5 erhaltenen Bezligen und Aufstockungsleistungen und den
Bezligen fur den Zeitraum ihrer tatséchlichen Beschéaftigung, die die Arbeitskraft ohne Eintritt in die
Altersteilzeit erzielt hatte. Bei Tod der Arbeiterin oder des Arbeiters steht dieser Anspruch ihren
bzw. seinen Erben zu.

§ 10

Mitwirkungspflicht

Die Arbeiterin oder der Arbeiter hat Anderungen der sie oder ihn betreffenden Verhaltnisse, die fir
den Anspruch auf Aufstockungsleistungen erheblich sind, dem Bundeseisenbahnvermdgen unver-
zglich mitzuteilen.

Die Arbeiterin bzw. der Arbeiter hat dem Bundeseisenbahnvermégen zu Unrecht gezahlte Leistun-
gen, die die im Altersteilzeitgesetz vorgesehenen Leistungen Ubersteigen, zu erstatten, wenn sie
oder er die unrechtmaBige Zahlung dadurch bewirkt hat, dass sie bzw. er Mitwirkungpflichten nach
Abs. 1 verletzt hat.

DS 186
(B 6)



-152b -

(bleibt frei)



-152 ¢ -

Anlage 11
Verzeichnis der hochwertigen Arbeiten

in einer Werkstatt der regionalen Busgesellschaften
fur BEV - Personal

Storungssuche und deren Beseitiqung

- Bremsanlage, auch Bremsuntersuchungen auf Computer gesteuertem
Bremsenpriifstand (§§ 29 und 41 STVZO)

- TGranlagen an KOM

- Kraftstoffeinspritzpumpen und Diisen

- Hochdruckanlagen (nach EURO IlI-Norm)

- Knickschutzanlagen, Knickwinkelsteuerung

- Motor- und Getriebesteuerung am KOM

- Lenkhilfeeinrichtung

- ABS- (Antiblockiersystem) und ASR-Anlagen (Antriebsschlupfregelung der
Bremsanlage)

Einstellen

- Kraftstoffeinspritzpumpen

- Steuerung automatisches Getriebe

- Motoren-Grundeinstellung

- TUrsteuerung am KOM

- Knickschutzanlage bei Gelenk - KOM

- Lenkhilfeeinrichtungen

- Vermessen und Einstellen von Spur, Sturz und Nachlauf an Vorderachsen der KOM
- Arbeiten und Einstellungen an luftgefederten Anlagen

Zusammenbau von Hochleistungsmaschinen und Aggregaten

- Mechanische und automatische Getriebe, Retarder, Differential
- Verbrennungsmotoren

- Bremsventile / Trystopzylinder

- Abschleifen von Bremsscheiben

- Ausdrehen von Bremstrommeln

- Abdrehen von Trommelbremsbelagen

SchweiBarbeiten

- an eingebauten Rohrleitungen (auch Hartléten)

- an Blechen bis 1 mm Stéarke

- an Blechen bis 2,5 mm Starke in Senkrechtposition

- an Rahmen der Fahrzeuguntergestelle (tragende Teile)

Karosserie

- Richten von Rahmen

- Ausrichten, Anfertigen oder Einpassen von Karosserie- und Blechteilen
- Verkleben und Bearbeiten von Kunststoff-Karosserieteilen

- Ein- und Ausbau von Scheiben (tragende Teile) — Abdichten

- Lackierarbeiten
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Aufsuchen und Beseitigung von Schaltfehlern oder Stérungen einschlieBlich
Funktionspriifung von elektronisch gesteuerten Fahrzeugeinrichtungen

- Anfahrsperre, Knickschutz und Knickwinkelsteuerung

- Getriebesteuerung mit Gangwabhl, Betriebsiiberwachung am KOM
- Elektronische Tirsteuerung — Tarautomatik (ETS)

- Elektronische Sitzeinstellung am KOM

- Retardersteuerung, EFR Anlage

- Fahrtschreiber mit Prifung gem. § 57b STVZO

- Stromversorgung (Lima, Abschaltung, Notschaltung)

- Uberspannungsschutzeinrichtungen

- VDO / KIBES-Datenbussysteme

- Linienbusbeschleunigungssysteme (Logische Ortung, IRIS, GPS)
- Fahrgastzahleinrichtungen

- Zusatzheizung mit Steuerung

- Automatische Motorendélnachfillung

- Zusatzeinrichtungen am Reisebus

- Funkgerate, Fahrscheindrucker, Fahrzielanzeige, Ampelansteuerung
- ON-Board Diagnosen

- ECAS elektronische Niveauregelung und Kneeling der Luftfederung

- ABS, ASR, EBS automatischer Blockierschutz, Antriebsschlupfregelung der Brems-
anlage, elektronische Bremsanlage

- EDC elektronische Dieselregelung — Motorregelung mit Retardersteuerung

- FMR Fahrzeug-Motor-Regelung von EURO Il Motoren

- ATR-E automatische Fahrgastraumregelung der Heizung-Luftung-Klimatisierung

-LSA Ampelansteuerung (Lichtsignalansteuerung)

Fahrzeugklimatisierung

- Kéltekreislauf von Fahrzeugklimaanlagen (Hoch- und Niederdruckkreis)
- Elektronische Steuerung von Fahrzeugklimaanlagen
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§ 3c

Regelung flexibler Arbeitszeiten flir altere Beschaftigte

Abschnitt |
Geltungsbereich

§1

Geltungsbereich

Die nachfolgenden Regelungen gelten fir Beschéftigte, die unter den
Geltungsbereich des Tarifvertrages fir die Arbeiterinnen und Arbeiter des
Bundeseisenbahnvermdgens (LTV) fallen.

Protokollerklarung zu § 1:

Die Regelungen gelten fir Beschaftigte, die bis zum 31. Dezember 2016 die
jeweiligen tariflichen Voraussetzungen erflllen und deren Arbeitsverhéltnis nach den
Abschnitten Il oder Il vor dem 1. Januar 2017 begonnen hat. Auf
Altersteilzeitarbeitsverhaltnisse, die vor dem 1. Januar 2010 begonnen haben, finden
die Regelungen keine Anwendung.

Abschnitt Il
Regelungen zur Altersteilzeit

§2

Moglichkeiten der Altersteilzeit

Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AItTZG) vom 23. Juli 1996 in der
jeweils geltenden Fassung ist die Anderung des Arbeitsverhaltnisses in ein
Altersteilzeitarbeitsverhaltnis in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen (§ 3)
und im Ubrigen im Rahmen einer Quote (§ 4) méglich.
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§3

Altersteilzeit in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen

Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein
Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen bei
dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden, wenn die
persdnlichen Voraussetzungen nach § 5 vorliegen.

Die Festlegung der in Absatz 1 genannten Bereiche und die Entscheidung, ob,
in welchem Umfang und fir welchen Personenkreis dort Altersteilzeit
zugelassen wird, erfolgt durch den Arbeitgeber.

§4

Altersteilzeit im Ubrigen

Beschaftigte haben im Rahmen der Quote nach Absatz 2 Anspruch auf
Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhéltnisses im  Sinne des
Altersteilzeitgesetzes, wenn die persénlichen Voraussetzungen nach § 5
vorliegen.

Der Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses nach
Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn und solange 2,5 v.H. der Beschéftigten
des Arbeitgebers im Sinne des § 1 von einer Altersteilzeitregelung im Sinne
des Altersteilzeitgesetzes Gebrauch machen. MaBgeblich fir die Berechnung
der Quote ist die Anzahl der Beschéaftigten sowie die Anzahl der
Altersteilzeitarbeitsverhaltnisse jeweils zum Stichtag 30. Juni des Vorjahres;
sofern der Arbeitgeber zur Meldung an das Statistische Bundesamt verpflichtet
ist, gilt die dort gemeldete Zahl.

Der Arbeitgeber kann ausnahmsweise die Vereinbarung eines
Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses ablehnen, wenn dienstliche oder betriebliche
Grlande entgegenstehen.

Protokollerkldrungen zu § 4:

1. Die Quote von 2,5 v.H. wird fir das Bundeseisenbahnvermdgen
(einschlieBlich der nachgeordneten Bereiche) berechnet, wobei jeweils
eine weitere Aufteilung auf Teile der Verwaltung (Verwaltungsteile, z. B.
auf Dienststellen oder AuBenstellen) méglich ist.
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2. In die Quote werden alle zum jeweiligen Stichtag bestehenden
Altersteilzeitarbeitsverhaltnisse einschlieBlich solcher nach § 3 dieser
Regelungen einbezogen. Die so errechnete Quote gilt fir das gesamte
Kalenderjahr; unterjahrige Veranderungen bleiben unbericksichtigt. Die
Quote wird jahrlich Gberpruft.

§5

Personliche Voraussetzungen fir Altersteilzeit

Altersteilzeit nach diesem Tarifvertrag setzt voraus, dass die Beschaftigten

a) das 60. Lebensjahr vollendet haben und

b) innerhalb der letzten flinf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit
mindestens 1080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen
Beschaftigung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gestanden
haben.

Das Altersteilzeitarbeitsverhaltnis muss sich zumindest auf die Zeit erstrecken,
bis eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann.

Die Beschaftigten haben die Vereinbarung von Altersteilzeit mit einer Frist von
drei Monaten vor dem geplanten Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses
schriftich zu beantragen; von dem Fristerfordernis kann einvernehmlich
abgewichen werden. Der Antrag kann wirksam frilhestens ein Jahr vor
Erflllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 gestellt werden.

§6

Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses

Das Altersteilzeitarbeitsverhdltnis muss ein  versicherungspflichtiges
Beschaftigungsverhéltnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sein,
darf die Dauer von funf Jahren nicht UOberschreiten und muss vor dem
1. Januar 2017 beginnen.

Die durchschnittliche wdchentliche Arbeitszeit wahrend des
Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses  betrdgt die  Halfte der bisherigen
wdchentlichen Arbeitszeit. Fir die Berechnung der bisherigen wéchentlichen
Arbeitszeit gilt § 6 Abs. 2 AltTZG. Dabei bleiben Arbeitszeiten auBer Betracht,
die die tarifliche regelméaBige wochentliche Arbeitszeit Gberschritten haben.
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(3)

Die wéhrend der Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses zu leistende

Arbeit kann so verteilt werden, dass sie

a) in der ersten Halfte des Altersteilzeitarbeitsverhéltnisses geleistet und
die Beschéftigten anschlieBend von der Arbeit unter Fortzahlung der
Leistungen nach MaBgabe des § 7 freigestellt werden (Blockmodell)
oder

b) durchgehend erbracht wird (Teilzeitmodell).

Die Beschaftigten kénnen vom Arbeitgeber verlangen, dass ihr Wunsch nach
einer bestimmten Verteilung der Arbeitszeit mit dem Ziel einer
einvernehmlichen Regelung erdrtert wird.

§7

Leistungen des Arbeitgebers

Beschéftigte erhalten wahrend der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeits-
verhaltnisses das Tabellenentgelt und alle sonstigen Entgeltbestandteile in
Ho6he der sich fir entsprechende Teilzeitbeschaftigte nach § 15 Abs. 2 Nr. 1b
LTV ergebenden Betrage mit der MaBgabe, dass die Bezligebestandteile, die
Ublicherweise in die Berechnung des Zuschlags zum Urlaubslohn einflieBen
sowie Wechselschicht- und Schichtzulage entsprechend dem Umfang der
tatsdchlich geleisteten Tatigkeit berlcksichtigt werden. MaBgebend ist die
nach § 6 Abs. 2 vereinbarte durchschnittliche wéchentliche Arbeitszeit.

Die den Beschaftigten nach Absatz 1 zustehenden Entgelte zuzlglich des
darauf entfallenden sozialversicherungspflichtigen Teils der vom Arbeitgeber
zu tragenden Umlage zur Renten-Zusatzversicherung der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) (Regelarbeitsentgelt)
werden um 20 v.H. aufgestockt. Steuerfreie Entgeltbestandteile und Entgelte,
die einmalig (z. B. Jahrliche Zuwendung nach § 11 LTV) oder die nicht fur die
vereinbarte Arbeitszeit (z. B. Uberstunden- oder Mehrarbeitsentgelt) gezahlt
werden, gehéren nicht zum Regelarbeitsentgelt und bleiben bei der
Aufstockung unberlcksichtigt. Entgeltbestandteile, die flr den Zeitraum der
vereinbarten Altersteilzeit nicht vermindert worden sind, bleiben bei der
Aufstockung auBer Betracht.
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Neben den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeitragen fir
die nach Absatz 1 zustehenden Entgelte entrichtet der Arbeitgeber fir die
Beschaftigten zusatzliche Beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung in
Hbéhe des Beitrags, der auf 80 v. H. des Regelarbeitsentgelts fir die
Altersteilzeit, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90 v. H. der
monatlichen Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt,
entfallt, h6chstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 b i. V.
m. § 6 Abs. 1 AItTZG). Far von der Versicherungspflicht befreite Beschaftigte
im Sinne von § 4 Abs. 2 AItTZG gilt Satz 1 entsprechend.

In Féllen krankheitsbedingter Arbeitsunfahigkeit besteht ein Anspruch auf
Leistungen nach Absatz 2 langstens in den Grenzen des § 27 LTV. Die
Leistungen nach Absatz 3 werden langstens bis zum Ablauf der Fristen fir die
Zahlung von Krankenbezigen (Lohnfortzahlung und Krankengeldzuschuss)
gezahlt.

Protokollerklarung zu Absatz 4:

Der Aufstockungsbetrag nach Absatz 2 wird fir die Zeit der Zahlung des
Krankengeldzuschusses (§ 27 Abs. 8 LTV), langstens bis zum Ende der
26. Krankheitswoche, in H6he des kalendertaglichen Durchschnitts des in den
letzten drei abgerechneten Kalendermonaten mafBgebenden
Aufstockungsbetrages gezahlt; Einmalzahlungen bleiben unbericksichtigt.

Sind Beschéftigte bei Altersteilzeit im Blockmodell wahrend der Arbeitsphase
Uber den Zeitraum der Entgeltfortzahlung hinaus arbeitsunféahig erkrankt,
verlangert sich die Arbeitsphase um die Haélfte des den Entgelt-
fortzahlungszeitraum Ubersteigenden Zeitraums der Arbeitsunfahigkeit. Die
Dauer der Freistellungsphase verkirzt sich entsprechend.

§8

Ende des Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses

Das Altersteilzeitarbeitsverhéltnis endet zu dem in der Altersteilzeitverein-
barung festgelegten Zeitpunkt.

Das Altersteilzeitarbeitsverhaltnis endet unbeschadet der sonstigen tariflichen
Beendigungstatbestande
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a) mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Monat, von dem an die oder
der Beschaftigte eine abschlagsfreie Rente wegen Alters beanspruchen
kann, oder

b) mit Beginn des Kalendermonats, fir den die oder der Beschéftigte eine
Rente wegen Alters tatsachlich bezieht.

Endet das Altersteilzeitarbeitsverhaltnis bei Vereinbarung eines Blockmodells
vorzeitig, so erhalten Beschéftigte die etwaige Differenz zwischen dem nach
§ 7 Abs. 1 gezahltem tarifichen Entgelt einschlieBlich  der
Aufstockungsleistung nach § 7 Abs. 2 und dem Entgelt fir den Zeitraum ihrer
tatséchlichen Beschéftigung, das sie ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt
hatten. Bei Tod steht der Anspruch den Erben zu.

§9
Nebentatigkeiten

Beschaftigte dirfen wahrend des Altersteilzeitarbeitsverhéltnisses keine
Beschaftigungen oder selbststdndigen Téatigkeiten auslben, die die
Geringfugigkeitsgrenze des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
Uberschreiten, es sei denn, diese Beschaftigungen oder selbstandigen
Tatigkeiten sind bereits innerhalb der letzten 5 Jahre vor Beginn des
Altersteilzeitarbeitsverhaltnisses standig ausgelbt worden. Bestehende
tarifliche Regelungen Uber Nebentatigkeiten bleiben unberihrt.

Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht wahrend der Zeit, in der
Beschéftigte eine unzulassige Beschaftigung oder selbststandige Tatigkeit im
Sinne des Absatzes 1 ausiben oder Uber die Altersteilzeitarbeit hinaus
Mehrarbeit oder Uberstunden leisten, die den Umfang der
Geringfligigkeitsgrenze des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
Ubersteigen. Hat der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen mindestens
150 Tage geruht, erlischt er; mehrere Ruhenszeitrdume werden
zusammengerechnet.

§10
Urlaub

Beschéftigte, die Altersteilzeit im Blockmodell leisten, besteht kein

Urlaubsanspruch fir die Zeit der Freistellung von der Arbeit. Im Kalenderjahr des
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Ubergangs von der Beschéftigung zur Freistellung haben die Beschéftigten fiir jeden
vollen Beschaftigungsmonat Anspruch auf ein Zwolftel ihres Jahresurlaubs.

Abschnitt Ill
Regelungen zum flexiblen Ubergang in den Ruhestand (FALTER)

§ 11
Begriffsbestimmung

FALTER ist ein Arbeitszeitmodell, das einen gleitenden Ubergang in den Ruhestand
bei gleichzeitig langerer Teilhabe am Berufsleben ermdglichen soll. Es verbindet eine
Teilzeitbeschaftigung (§ 3b LTV) mit dem gleichzeitigen Bezug einer Teilrente.
FALTER beginnt vor Erreichen des maBgebenden Alters flr eine abschlagsfreie
Altersrente und wird flir die gleiche Dauer Uber diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt.

§12

Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme des FALTER-Arbeitszeitmodells

(1)

Beschaftigte und Arbeitgeber kénnen bei dienstlichem oder betrieblichem
Bedarf und ohne dass ein Rechtsanspruch besteht, einen flexiblen Ubergang
in den Ruhestand bei gleichzeitig langerer Lebensarbeitszeit vereinbaren.

Das Arbeitszeitmodell beginnt frlhestens zwei Jahre vor Erreichen des
Kalendermonats, flr den die Beschaftigten eine abschlagsfreie Rente wegen
Alters in Anspruch nehmen kdnnen, und endet spatestens zwei Jahre nach
Erreichen dieser Altersgrenze. Die Zeitrdume vor und nach Erreichen dieser
Altersgrenze mussen von gleicher Dauer sein.

Der Beginn des Arbeitszeitmodells setzt den Beginn einer halftigen Teilrente
voraus. § 5 Abs. 3 gilt entsprechend.

§13
Vereinbarung des FALTER-Arbeitszeitmodells

Die Arbeit nach dem Arbeitszeitmodell darf die Dauer von vier Jahren nicht
Uberschreiten und muss vor dem 1. Januar 2017 beginnen. In den Féllen der
Vereinbarung des Arbeitszeitmodells wird der Beendigungszeitpunkt nach

* F  *  *  *

*

L S

*
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§ 30 Abs. 8 Nr. 1 LTV um bis zu zwei Jahre hinausgeschoben. Die
Vereinbarung des Arbeitszeitmodells erfordert Regelungen (ber eine
reduzierte Arbeitszeit nach Absatz 3 sowie Uber den Beendigungszeitpunkt
nach Absatz 1 Satz 2.

Die durchschnittliche wd&chentliche Arbeitszeit wahrend der Dauer des
Arbeitszeitmodells betragt die Halfte der regelmaBigen wdchentlichen
Arbeitszeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 LTV. Eine geringere Arbeitszeit kann
vereinbart werden.

Die zu leistende Arbeit ist gleichmaBig Uber die Gesamtdauer des
Arbeitszeitmodells zu verteilen.

§14
Ende des Arbeitsverhaltnisses

Abweichend von § 30 Abs. 8 Nr. 1 LTV endet das Arbeitsverhaltnis, ohne dass
es einer Kindigung bedarf, zu dem nach § 13 Abs. 2 vertraglich festgelegten
Zeitpunkt.

Unabhangig davon endet das Arbeitsverhaltnis, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf, bei Inanspruchnahme einer mehr als halftigen Teilrente oder einer
Vollrente.

Abschnitt IV
Sonstige Regelungen

§ 15
Mitteilungspflichten

Beschaftigte haben wahrend der Dauer des gesamten Altersteilzeitarbeits-
verhaltnisses oder FALTER-Arbeitszeitmodells dem Arbeitgeber solche Umstande
unverziglich mitzuteilen, die fir die Leistungen nach § 7 Abs. 2 bis 4 oder fir den
Bestand des Arbeitszeitmodells nach § 14 Abs. 2 erheblich sind.
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§ 16
Qualifizierungen

Der Arbeitgeber bietet bei Bedarf MaBnahmen zur Qualifizierung an, die die

Beschaftigten befédhigen, auch Uber die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten zu
kénnen.

Niederschriftserklarungen

1. Niederschriftserklarung zu § 7:

Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, die Anlage 7 zur Satzung der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft - Bahn - See dahingehend anzupassen, dass als
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Sinne der Anlage 7 zur Satzung das
1,6fache des Entgelts nach § 7 Abs. 1 gilt.

2. Niederschriftserklarung zu § 3 Abs. 2:

Das BEV erklart: Die Festlegung der Restrukturierungs- und Stellenabbaubereiche
erfolgt durch das BEV im Einvernehmen mit dem Bundesministerium far Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung. Im Ubrigen gilt die Niederschriftserklarung des Bundes zu
§ 3 Abs. analog. Diese lautet:

,0er Bund erklart: Die Festlegung der Restrukturierungs- und Stellenabbaubereiche
erfolgt durch die jeweils zustandige oberste Bundesbehdrde im Einvernehmen mit
dem  Bundesministerium der Finanzen, das seinerseits zuvor den
Haushaltsausschuss (Rechnungsprifungsausschuss) des Deutschen Bundestages
um dessen Einvernehmen ersucht. Das Bundesministerium des Innern kann, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen, das seinerseits zuvor den
Haushaltsausschuss (Rechnungsprifungsausschuss) des Deutschen Bundestages
um dessen Einvernehmen ersucht hat, die obersten Bundesbehdrden erméachtigen,
in ihrem Geschéftsbereich eigenstéandig weitere Bereiche als Stellenabbaubereiche
festzulegen, soweit dort haushaltsgesetzliche Stelleneinsparungen zu erbringen
sind.”

* Ok F  *  *  *

*
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Anhang |
(§ 1 Abs. 3

Nr. 1a)
Bestimmungen fiir die Arbeiter mit wechselndem Arbeitsplatz,
die in Wohnwagen untergebracht sind

§1
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen gelten fur alle Arbeiter mit wechselndem Arbeitsplatz, die in Wohnwagen
untergebracht sind.

(2) Hierunter fallen alle Arbeiter in Bauziigen und Bautrupps aller Art (Gleis-, Weichen-,
SchweiBtrupps, Kranzlige- und -trupps oder &hnliche Einrichtungen, im folgenden mit Bau-
z(igen bezeichnet), die nach MaBgabe der Bestimmungen des § 5 in Wohnwagen unterge-
bracht sind.

§2
Arbeitszeit
Es gelten die Arbeitszeitbestimmungen nach Anhang II.
§3
Lohn bei Wechsel des Standortes der Bauziige

(1) 1. Wechselt der Bauzug auBerhalb der festgesetzten téglichen Arbeitszeit seinen Stand-
ort, werden den mitfahrenden Arbeitern 25 v. H. der Reisezeit zusatzlich dem Jahresar-
beitszeitkonto nach Anhang Il gutgeschrieben. Dies gilt nicht flr die Zeit zwischen 22
und 6 Uhr sowie fiir die Umsetzung des Bauzugs innerhalb des Bahnhofsgebiets.

2. Die Reisezeit gilt nicht als Arbeitszeit im Sinne des § 3LTV.

(2) Die durch den Wechsel des Standorts anfallende Reisezeit und die Zeit der Umsetzung im
Bahnhofsgebiet sind jedoch voll als Arbeitszeit zu bewerten, soweit sie in die festgesetzte
tagliche Arbeitszeit fallen; sie sind durch den Monatslohn abgegolten.

(3) Fur die Arbeiter in Kranziigen und -trupps gilt anstelle der Abs. 1 und 2 folgendes:

Mit dem Wechsel des Kranwageneinsatzorts anfallende Reisezeiten zwischen Heimat-
dienststelle und auswartigem Einsatzort oder zwischen zwei Einsatzorten sowie von weniger
als 5 Stunden von der Ankunft am Einsatzort bis zum Einsatz und von der Beendigung des
Einsatzes bis zur Abfahrt (Wartezeiten) werden mit 50 v. H. auf die Arbeitszeit angerechnet.
Bei eintégigen Einsatzen sind Reise- und Wartezeiten jedoch insoweit voll anzurechnen, als
das tagliche Arbeitszeitmal3 der Dienststelle sonst nicht erreicht wiirde.
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§4
Urlaub

(1) Die der Arbeitskraft nach §§ 28a, 28b und 28c LTV zustehende Zahl von Urlaubstagen
(Arbeitstagen) ist mit 7,8 Stunden zu vervielfachen; Bruchteile einer Stunde sind auf volle
Stunden aufzurunden. Jeder gewahrte Urlaubstag ist mit der an diesem Tag arbeitsfrei
bleibenden Stundenzahl auf den Urlaub anzurechnen. (AB)

(2) Die Berechnungsweise nach Abs. 1 ist auch dann anzuwenden, wenn der Urlaub in eine
Zeit fallt, in der die Arbeiterin oder der Arbeiter bei normalem Fortgang der Arbeit teils im
Bauzug und teils bei einer értlichen Einsatzstelle tatig geworden ware. Fallt jedoch der Ur-
laub von Beschéftigten, die teils in Bauzliigen und teils bei értlichen Einsatzstelle tatig sind,
in eine Zeit in der die Arbeitskraft bei normalem Fortgang der Arbeit ausschlieBlich bei ei-
ner ortlichen Einsatzstelle gearbeitet hatte, gelten ausschlieBlich die Bestimmungen der
§§ 28a, 28b und 28c LTV.

(3) Die Zerlegung des Urlaubs in kleinere Teile als ganze Arbeitstage ist nur zur Abwicklung
von Urlaubsresten von klrzerer Dauer als ganzen Arbeitstagen zulédssig. Ein Urlaubsrest
von kirzerer Dauer als einem ganzen Arbeitstag ist auf Wunsch der oder des Beschéftig-
ten dem Urlaub fir das folgende Urlaubsjahr zuzuschlagen.

Ausfihrungsbestimmung
Beispiel: Einer Arbeitskraft stehen 30 Arbeitstage Urlaub zu.

Da jeder Urlaubstag mit 7,8 Stunden zu vervielféltigen ist, hat die Arbeitskraft fiir (30 x 7,8)
234 Stunden Urlaub zu bekommen. Der oder die Beschéftigte nimmt von Montag der einen bis
Mittwoch der anderen Woche Urlaub. Die regelméBige Arbeitszeit betrdgt in dieser Zeit
63 Stunden; etwaige Uberstunden wéhrend dieser Zeit bleiben auBer Betracht. Der oder dem
Beschéftigten werden folglich 63 Stunden auf den Urlaub angerechnet, so dass ihr bzw. ihm
noch ein Anspruch auf (234 - 63) 171 Stunden Urlaub bleibt.

§5
Unterkunft

(1) Die Unterkunft ist kostenlos. Zur Unterkunft gehéren neben der Bereitstellung der Betten
auch das Vorhalten und Reinigen der Bettwésche, Beleuchtung, Heizung und Waschgele-
genheit.

(2) 1. Die Wohnwagen sind mit Betten, Auflegematratzen, Decken, Wéasche sowie mit
Schranken, Tischen und Sitzgelegenheiten (Banke, Stiihle, Schemel) auszuristen. In
einem Wohnwagen sollen in der Regel nicht mehr als 8 Personen untergebracht wer-
den.

2. Die Betten sind mit Sprungfederrahmen und Auflegematratzen, 4 Decken mit Bezug,
Kopfkissen mit Bezug und einem Bettuch auszustatten. Die Bettwasche ist nach
3 Wochen zu wechseln.



(3)

- 165 -

Die Arbeiter sind verpflichtet, ihre Unterkinfte besenrein zu halten, ohne daB hierdurch
Arbeitszeit versdumt wird. Wéchentlich einmal findet auf Kosten des Bundeseisenbahn-
vermdgens eine grindliche Reinigung der Unterklinfte statt. Die Geréte und die Betriebs-
stoffe hierfir stellt das Bundeseisenbahnvermdgen.

§6
Schneebereitschaft der Arbeiter der Bauziige

Wo Schneebereitschaft angeordnet wird, hat der daran beteiligte Arbeiter sich fir die Dau-
er der Bereitschaft im Bauzug aufzuhalten oder beim Bauzug zu hinterlassen, wo er zu fin-
den ist, damit er im Bedarfsfalle sofort herbeigerufen werden kann.

1. a) Die Anordnung von Schneebereitschaft an einem Werktag, Sonntag oder Feiertag,
die fur die Bauzugarbeiter Arbeitstage sind, ist auf Ausnahmefalle zu beschranken.
Die Schneebereitschaft beginnt in diesem Falle mit der Beendigung der Arbeits-
schicht und endet mit Beginn der Arbeitsschicht am folgenden Arbeitstag.

b) Auch die an arbeitsfreien Werktagen, Sonntagen oder Feiertagen angeordnete
Schneebereitschaft beginnt mit der Beendigung der Arbeitsschicht am vorherge-
henden Arbeitstag und endet mit Beginn der Arbeitsschicht am né&chsten Ar-
beitstag. Davon abweichend soll bei zwei aufeinanderfolgenden arbeitsfreien Ta-
gen die Schneebereitschaft so eingeteilt werden, daB den Arbeitern die zumutbare
Rickkehr zum Wohnort ermdglicht wird.

2. Im Obrigen gilt § 4 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 LTV.
Der Anspruch auf Vergitung entfallt, wenn ein Arbeiter, der zur Schneebereitschaft an

Sonn- oder Feiertagen eingeteilt ist, bei Heranziehung zu Schneerdumungsarbeiten aus
eigenem Verschulden nicht erscheint.
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Anhang Il
(§ 1 Abs. 3 Nr. 1b)

Arbeitszeitbestimmungen fiir die in der Unterhaltung
der Gleisanlagen und der dafiir benétigten Maschinen
und Fahrzeuge beschaftigten Arbeiter

§1

Geltungsbereich

Die Bestimmungen gelten flr die Arbeiterinnen und Arbeiter, die im Rahmen von Dienstleis-
tungstberlassungsvertragen fir die Deutsche Bahn Gleisbau GmbH beschéftigt sind.

(1)

§2
Jahresarbeitszeit

Die regelméaBige Jahresarbeitszeit betragt fir vollbeschéftigte Arbeitskrafte 2.036 Stunden,
in Schaltjahren 2.043 Stunden.

Im Rahmen der Verteilung der Jahresarbeitszeit werden 261 Arbeitstage zugrunde gelegt.
In Schaltjahren 262 Arbeitstage, wenn der 29. Februar auf Montag bis Freitag fallt.

Das Arbeitszeitjahr 1auft vom 01. Juni bis zum 31. Mai des Folgejahres.

Bei Ein- und Austritten im Laufe eines Arbeitszeitjahres verringert sich die Jahresarbeits-
zeit entsprechend. § 3 Abs. 1 ist anzuwenden.

§3
Verteilung der Jahresarbeitszeit

Die Arbeitszeit betragt in der Regel von Montag bis Donnerstag je 8 Stunden, am Freitag 7
Stunden.

Die Arbeitszeit kann auf die einzelnen Tage der Kalenderwoche ungleichméBig verteilt
werden. Durch die ungleichméaBige Verteilung entsteht keine Uberzeit.

Die Verteilung der Arbeitszeit wird grundséatzlich durch Arbeitszeitplane geregelt, die vom
Bundeseisenbahnvermdgen unter Beteiligung des Personalrates festgelegt werden. Die
Arbeitszeitplane sind grundsétzlich 6 Arbeitstage vor Schichtbeginn der Arbeiterin oder
dem Arbeiter bekannt zu geben. Kurzfristige Anderungen sind aus zwingenden betriebs-
bedingten Griinden zuléssig; der Personalrat ist unverziglich zu informieren.
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Die geplante tagliche Arbeitszeit darf 10 Stunden nicht Uberschreiten. Die maximale
planmé&Bige Monatsarbeitszeit soll 212 Stunden nicht Gberschreiten.

Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle, sofern im Ausnahmefall keine
andere Vereinbarung getroffen wird. Bei Baustellen mit gréBerer Entfernung zum Ar-
beitsplatz beginnt und endet die Arbeitszeit an der im Einvernehmen mit dem Personal-
rat festgelegten Sammelstelle.

In jedem Kalendermonat ist mindestens ein Wochenende arbeitsfrei zu stellen. Das
freie Wochenende beginnt am Freitag spatestens um 18.00 Uhr und endet friihestens
am Montag um 05.00 Uhr. Wochenendarbeit soll nicht mehr als dreimal hintereinander
angesetzt werden. Im Kalenderjahr sollen insgesamt 26 Wochenenden arbeitsfrei sein.

Die Bestimmungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) bleiben unbe-
rahrt.

§4
Jahresarbeitszeitkonto

Far jede Arbeitskraft wird ein Jahresarbeitszeitkonto gefiihrt, in das die anrechenbare
Arbeitszeit eingebucht wird.

Zeitguthaben und Zeitschulden sind die Differenz (Saldo) zwischen der Summe der
geleisteten Stunden (einschlieBlich der Anrechnung nach § 8) und der vereinbarten re-
gelmé&Bigen Arbeitszeit nach §§ 2 und 3.

Zum Ausgleich ausfallender Arbeitsstunden insbesondere im Zeitraum vom
01. November bis 31. Marz ist auf dem Jahresarbeitszeitkonto jeweils zum 31. Oktober
ein Zeitguthaben (einschl. Urlaub, Zeitzuschlag fiir Nachtarbeit und des Freistellungs-
tages nach § 3a LTV) von mindestens 185 Stunden sicherzustellen.

Der Arbeiterin oder dem Arbeiter ist nach Ablauf der Monate Mai und Oktober der Zeit-
kontenstand schriftlich mitzuteilen.

§5

Arbeitszeitzuschlag

Die oder der Beschaftigte erhalt einen Arbeitszeitzuschlag fur die wahrend des Kalenderjahres
erbrachten Nachtarbeitsstunden. Ab 100 erbrachte Nachtarbeitsstunden betragt der Zeitzu-
schlag 7 % fir jede Nachtarbeitsstunde. Die Arbeitskraft, die das 50. Lebensjahr vollendet hat
oder im Laufe des Kalenderjahres vollendet und mindestens 100 Nachtarbeitsstunden im Ka-
lenderjahr geleistet hat, erhalt einen zusétzlichen Arbeitszeitzuschlag von einem Tag. § 28b
LTV findet keine Anwendung.
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§6
Uberzeitarbeit

Abweichend von § 18 Abschn. A Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 LTV ist Uberzeitarbeit
die Arbeit, die auf Anordnung Uber die nach § 3 festgesetzte Arbeitszeit hinaus geleistet
wird.

Dabei werden Uberschreitungen unter 10 Minuten nicht berticksichtigt.

Uberzeitarbeit nach Absatz 1 ist vorrangig zur Verrechnung von Zeitschulden dem Jah-
resarbeitszeitkonto nach § 4 Abs. 1 gutzuschreiben; danach noch verbleibende Zeit-
guthaben kdnnen im Rahmen der Planung nach § 3 Abs. 2 durch Freizeit ausgeglichen
werden.

Hierbei hat Urlaubsabwicklung am Jahresende Vorrang vor dem Freizeitausgleich von
Uberzeitarbeit.

Ist zu erkennen, dass Freizeitausgleich im laufenden Arbeitszeitjahr nicht gewahrt wer-
den kann, kann die Uberzeitarbeit auf Wunsch der oder des Beschaftigten durch Be-
zahlung abgegolten werden. Dabei ist jede Stunde mit 1/169,57 des Monatslohns, jede
halbe Stunde mit der Hélfte dieses Betrages zu verguten.

Abweichend von § 18 Abschn. D Abs. 10 wird ein Uberzeitzuschlag von 25 v. H. ge-
zahlt, wenn die nach Absatz1 geleistete Uberzeitarbeit nicht innerhalb von
6 Kalenderwochen ausgeglichen wird..

Uberzeitarbeit gilt nicht als ausgeglichen, wenn diese gem. § 4 Abs. 3 in das Jahresar-
beitszeitkonto Ubertragen wird.

§7
Urlaubsregelung
Far die Urlaubsabwicklung gilt grundsétzlich § 8 Abs. 1.

Mindestens der Teil des Erholungsurlaubs, der 22 Urlaubstage Ubersteigt, ist in den
Monaten, Januar, Februar, Marz, November oder Dezember (Schlechtwetterperiode)
anzutreten oder dem Jahresarbeitszeitkonto nach § 4 Abs. 1 gutschreiben zu lassen.
Fir die Gutschrift dieser Urlaubstage im Jahresarbeitszeitkonto gilt § 4 Anh. | LTV ohne
Einbeziehung des § 28b LTV.
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§8
Arbeitstage ohne Arbeitsleistung

Arbeitstage ohne Arbeitsleistung, fiir die Lohnfortzahlung besteht (z. B. gesetzliche
Feiertage, Urlaub), werden auf die Jahresarbeitszeit nach den sich aus § 3 Abs. 1 er-
gebenden Stunden als geleistet angerechnet.

Bei Arbeitsunfahigkeit und Arbeitsbefreiung nach § 27 Abschn. B und D LTV wird die
geman Arbeitszeitplan (§ 3 Abs. 2) festgelegte Arbeitszeit als geleistet angerechnet.

§9
Entnahmen aus dem Jahresarbeitszeitkonto

Die Arbeiterin oder der Arbeiter ist berechtigt, Zeitguthaben aus Uberzeitarbeit des
Vorjahres aus dem Jahresarbeitszeitkonto ab 31. Juli durch Bezahlung abgelten zu las-
sen, vorrangig gilt jedoch § 18 Abschn. C Abs. 9 Satz 1 LTV.

Bei Ausscheiden der Arbeitskraft werden die angesammelten Zeitguthaben abgegolten.
Absatz 5 bleibt unberihrt.

Hat die Arbeiterin oder der Arbeiter am Ende des Arbeitszeitjahres (31. Mai) das 50.
Lebensjahr vollendet, so kann sie bzw. er anstelle des Rechtes nach Absatz 1 jeweils
bis zum 31. Juli Zeitguthaben des Vorjahres in ein Langzeitkonto Ubertragen lassen.
Die so angesammelten Zeitguthaben kénnen unmittelbar vor Erreichen der Rentenal-
tersgrenzen als Freizeitblock enthommen werden oder im Einvernehmen mit dem Bun-
deseisenbahnvermdgen als Erganzungszeit zur regelmaBigen Arbeitszeit verrechnet
werden. Wahrend der Abgeltung des angesammelten Zeitguthabens besteht das Ar-
beitsverhaltnis fort.

Am 31. Mai nicht abgegoltene Zeitguthaben oder Zeitschulden, die von der oder dem
Beschéftigten zu vertreten sind, werden auf das neue Jahresarbeitszeitkonto Ubertra-
gen.

Bei arbeitgeberseits zu vertretendem Arbeitsausfall ist die Arbeiterin bzw. der Arbeiter
zur Nacharbeit innerhalb von 3 Monaten nach Eintritt des Ereignisses verpflichtet.
Das Jahresarbeitszeitkonto gilt am 31. Mai als ausgeglichen, sofern ein Ausgleich
durch Nacharbeit nicht bis zum 31. Mai mdglich war.
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§10
Arbeitsausfall infolge ungiinstiger Witterung

Wird die Arbeitsleistung infolge unglnstiger Witterung unmdéglich und stehen auch keine
Ersatztétigkeiten zur Verfigung, wird die ausfallende Arbeitszeit auf die Jahresarbeitszeit
nicht angerechnet, wenn der Ausfall der Arbeitszeit bis 11 Stunden vor regularem Arbeits-
beginn angekindigt wurde. Erscheint der Arbeiter mangels einer Ankliindigung an der Ar-
beitsstelle und kann er weder die Arbeitsleistung noch eine Ersatztétigkeit aufnehmen, so
werden mindestens 4 Stunden als Arbeitszeit angerechnet.

Ungunstige Witterung liegt vor, wenn

- atmosphérische Einwirkungen (Hitze, Regen, Schnee, Frost usw.) so stark oder so
nachhaltig sind, daB die Arbeit nicht fortgesetzt oder die Fortsetzung nicht zugemutet
werden kann
und/oder

- die Folgewirkungen der ungiinstigen Witterung die Arbeit so erschweren, daB die Auf-
nahme oder Fortsetzung der Arbeit technisch unméglich ist oder nicht zugemutet wer-

den kann.

Uber die Fortsetzung, Einstellung oder Wiederaufnahme der Arbeit entscheidet das
Bundeseisenbahnvermdgen nach pflichtgeméaBem Ermessen.

Der Personalrat ist unverziiglich zu unterrichten.
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Anhang Il
(§ 1 Abs. 3 Nr. 1¢c)

Bestimmungen
fir die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Heimen der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW)

§1
Geltungsbereich

Die Bestimmungen gelten fur die in den Erholungs- und Kurheimen sowie Mutter- und Kinder-
erholungsheimen des BSW beschéftigten Arbeiterinnen und Arbeiter.

§2
AusschluB von LTV-Bestimmungen

Fir die im § 1 genannten Beschéftigten gelten die nachstehenden Bestimmungen des LTV
nicht:

§§3,4,§6Abs.2,§7,§8Abs. 1Satz2,§14,§ 18 Abs. 1 bis 3 und 7 bis 11, § 19 Abs. 1 und
3, § 22, § 23a sowie Anhange | und Il.

§3
Arbeitszeit

(1) Die regelmaBige Arbeitszeit betragt ausschlieBlich der Pausen durchschnittlich 39 Stunden
wodchentlich. Fir die Berechnung der regelmaBigen wdchentlichen Arbeitszeit ist in der
Regel ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen.

Im Rahmen dieser Arbeitszeit ist das Personal an Sonn- und Feiertagen im gleichen Um-
fange zur Arbeitsleistung verpflichtet wie an Werktagen.

(2) Die Arbeitszeit soll durch angemessene Pausen - Essenspausen, ggf. auch Freistunden -
unterbrochen werden. Arbeitszeit, Essenspausen und Freistunden dirfen insgesamt 13
aufeinanderfolgende Stunden téglich nicht Gberschreiten.

(3) Pausen und Unterbrechungen missen zur freien Verflgung der Bediensteten stehen,
andernfalls gelten sie als Arbeitszeit. Werden die Mahlzeiten ohne Unterbrechung der
Dienstleistungen eingenommen, darf die hierfir aufgewendete Zeit nicht von der Arbeits-
zeit abgezogen werden.

(4) Inder Regel soll in jeder Woche ein ungeteilter freier Tag gewahrt werden. Im Jahre sollen
20 der ungeteilten freien Tage auf Sonn- und Feiertage gelegt werden. Ungeteilte freie
Tage sind Tage, die den ganzen Sonn- oder Feiertag einschlieBen und mindestens 36
Stunden umfassen.

(5) Uberzeitarbe__it ist die auf Anordnung Uber die wdchentliche Regelarbeitszeit hinaus geleis-
tete Arbeit. Uberzeitarbeit ist in der Regel innerhalb von drei Wochen durch Freizeit aus-
zugleichen. Fir Uberzeitarbeit wird ein Uberzeitzuschlag von 25 v. H. gezahlt. Er ist je
Stunde aus dem Satz von 1/169,57 des Monatslohns nach der 1. Lohnstufe, je halbe Stun-
de von der Hélfte dieses Betrages zu berechnen.

DS 186
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Far Arbeit am Sonntag wird ein Zuschlag von 30 v. H. gezahlt. Abs. 5 letzter Satz findet
Anwendung.

Far Arbeit an gesetzlichen Wochenfeiertagen, auch wenn diese auf einen Sonntag fallen,
und am Ostersonntag und Pfingstsonntag ist entsprechend der Dauer der geleisteten Fei-
ertagsarbeit zusétzliche bezahlte Freizeit zu gewahren.

Wenn zusétzliche Freizeit nicht gewahrt werden kann, wird zum Lohn fir die Feiertagsar-
beit am Ostersonntag, Pfingstsonntag und an Wochenfeiertagen, ein Zuschlag von 135 v.
H. an Wochenfeiertagen, die auf einen Sonntag fallen, ein Zuschlag von 150 v. H. gezahlt.
Neben diesem Zuschlag wird die Zulage fir Arbeit an Samstagen nicht gezahlt. Abs. 5
letzter Satz findet Anwendung.

Hinsichtlich Arbeitsbefreiung mit Lohnfortzahlung, Freizeitausgleich bzw. Vorfesttagszu-

schlag fir die Tage vor Neujahr, vor Ostersonntag, vor Pfingstsonntag und vor dem ersten
Weihnachtsfeiertag gilt § 3 Abs. 8 Nr. 1 LTV. Abs. 5 letzter Satz findet Anwendung.

§4

Lohngruppeneinteilung

Die in § 1 genannten Arbeiter werden nach Art und Bedeutung ihrer Tatigkeit in die nachste-
henden Lohngruppen eingereiht:

Lohn- Tatigkeit

gruppe

I 1. Arbeitskrafte der Tarifstelle llla 1 nach Bewahrung und dreijahriger Beschaftigung in dieser

Tatigkeit und sechsjahriger Eisenbahndienstzeit.

llla 1. Arbeitskrafte der Tarifstelle Ill 1 nach Bewahrung und vierjahriger Eisenbahndienstzeit.
2. Arbeitskrafte der Tarifstelle 1l 2 nach Bewahrung und vierjahriger Eisenbahndienstzeit.

1 1. Arbeitskrafte der Tarifstelle IV 1 als leitende Kéche mit Beikoch.
an Heizungsanlagen, Aufzugsanlagen, Gaskochgeraten oder dgl. ausfihren.

dienstzeit.

2. Arbeitskrafte der Tarifstelle IV 1, die in eigener Verantwortung handwerksmaBige Arbeiten

3. Arbeitskréafte der Tarifstelle IV 1 und IV 3 nach Bewahrung und vierjdhriger Eisenbahn-
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Qualifizierte Facharbeiter gemaB Anlage 1 Abschnitt A Abs. 2 LTV.
Ausflihrungsbestimmung

Unter diese Tarifstelle fallen auch die Hausmeister, von denen zur Ausibung ihrer

Téatigkeit eine einschldgige Ausbildung als qualifizierter Facharbeiter oder entspre-

chende Fahigkeiten verlangt werden

Facharbeiter der Tarifstelle V 1 nach Bewahrung und dreijahriger Beschaftigung in
dieser Tatigkeit.

Kdche als leitende Kéche.
Arbeiter der Tarifstelle V 2 nach Bewahrung und vierjéhriger Eisenbahndienstzeit.

Vorarbeiter der Lohngruppe V nach Bewahrung und dreijahriger Beschaftigung in die-
ser Tatigkeit und sechsjéhriger Eisenbahndienstzeit.

Facharbeiter gemaB Anlage 1 Abschnitt A Abs. 3LTV.
Kéche als Alleinkéche.
Vorarbeiter.

Hausmeister der Lohngruppe VI nach Bewahrung und zweijahriger Beschaftigung in
dieser Tatigkeit.

Arbeiter der Tarifstellen VI 1 und VI 2 nach Bewahrung und vierjdhriger Eisenbahn-
dienstzeit.

Beikdche, Naher, Verkaufshilfen.

Gartenarbeiter der Lohngruppe VIl nach Bewahrung und sechsmonatiger Beschéafti-
gung in dieser Tatigkeit.

Hausmeister der Lohngruppe VIl nach Bewahrung und sechsmonatiger Beschéaftigung
in dieser Tatigkeit.

Arbeiter der Tarifstelle VII 3 nach Bewahrung und dreijahriger Beschaftigung in dieser
Tatigkeit.

Arbeiter der Tarifstelle VII 1 nach Bewahrung und vierjahriger Eisenbahndienstzeit.

Servierer

DS 186
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VI 1. Arbeiter, die - auch im Gemenge mit anderen Tatigkeiten - Arbeiten verrichten, die
sich aus der Lohngruppe VIII herausheben, wie zum Beispiel Ausgabe von Speisen
und Getranken, Bedienen von elektrischen Kiichenmaschinen, Transport schwerer
Gegenstande.

2. Arbeiten beim Reinigen von Fluren, Treppen, Aufenthaltsrdumen und dgl., bei der
NaBreinigung, wenn diese nicht nur gelegentlich anfallt.

3. Biugler, Platter, Wascher.

4. Gartenarbeiter.

5. Hausmeister.
Ausfiihrungsbestimmung

Unter diese Tarifstelle fallen Hausmeister, die von der AB der Tarifstelle IV 1 nicht
erfaBBt werden.

Vil 1. Arbeiter bei einfachen Tatigkeiten wie Hausarbeiten, Hausgehilfen, Kiichenhilfen, Plat-
tereihilfen, Waschereihilfen.

(2) Die Einreihung in die Lohngruppen richtet sich nach der lberwiegenden regelmaBigen
Tatigkeit.

§5
Lohnbemessung
) Zum Monatslohn nach Anlage 2a LTV kann in besonders gelagerten Fallen mit Zustim-

mung des Hauptvorstands des BSW eine Leistungszulage nach den Bestimmungen der
Analge 1 Abschnitt D LTV gewé&hrt werden.

—_
~ =

1) Abs. 1 ist zum 31. Dezember 1993 gekindigt.

(2) Bei der Einstellung nachgewiesene hauswirtschaftliche Beschaftigungszeiten kdnnen,
soweit sie nach dem vollendeten 20. Lebensjahr liegen, zur Halfte auf die fir die Lohnbe-
messung maBgebenden Dienstjahre angerechnet werden.

§6
Bewertung der Kosten fiir Wohnung und Verpflegung

(1) Soweit Arbeitern in den Heimen Sachbeziige (freie Unterkunft, Verpflegung) gewahrt
werden, sind diese auf den Lohn anzurechnen. Als Wert dieser Sachbeziige gelten die
auf Grund § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB IV in der Sachbezugsverordnung jeweils fest-
gesetzten Betrage. (AB)
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(2) Ist dem Arbeiter fir sich und seine Familienangehérigen eine Wohnung (Leerwohnung)
zugewiesen, fir die eine festgesetzte Miete erhoben wird, ist fir die Familienangehérigen
kein weiteres Entgelt fir die Wohnung zu erheben. Werden verfligbare Ausstattungsge-
genstédnde und Gerate des BSW zur Benutzung Uberlassen, ist dafiir eine jahrliche Miete
von 5 v. H. des Gebrauchswertes zu erheben. Der Ermittlung des Gebrauchswertes sind
die Neubeschaffungskosten eines Gegenstandes gleicher Art und Gite zur Zeit der Uber-
lassung nach Abzug des durch Abnutzung bedingten Minderwertes zugrunde zulegen.

Ausfiihrungsbestimmung

Zur Wohnung gehéren eine vollstdndige Zimmereinrichtung, Bett- und Tischwésche (einschi.
deren Reinigung), EBgeschirr und Besteck, Heizung, Beleuchtung und evtl. Warmwasser.

Dient der dem Arbeiter als Wohnung zur Verfiigung gestellte Raum gleichzeitig dienstlichen
Zwecken (z. B. Pfértnerzimmer mit Fernsprechvermittiung), ist eine Entschédigung daftir nicht
zu zahlen.

noch
Anhang Il
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Zusatzliche Durchfihrungshinweise (ZD)

Zum

Lohntarifvertrag

far die Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundeseisenbahn-
vermogens

(LTV - DS 186 -)

Vorbemerkung

Bei den Zuséatzlichen Durchfihrungshinweisen handelt es sich nicht um Bestandteile des
Tarifvertrags, sondern um Erlduterungen und Weisungen des Bundeseisenbahnvermo-
gens, die neben den sonstigen innerdienstlichen Weisungen zu beachten sind.

Die mit (*) gekennzeichneten Zusatzlichen Durchfiihrungshinweise sind Regelungen nach
§ 34 Abs. 1 LTV. Diese Regelungen ergehen unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi-
derrufs.



Nachweis der Bekanntgaben

Lfd. Kurzer Inhalt Giltig Bemerkungen eingearbeitet
Nr. vom an (Namensz. u. Datum)
- | Neuausgabe 01.01.1997
1 | Lohnrunde 1998 usw. 01.01.1998
2 | Lohnrunde 1999 usw. 01.04.1999
3 | Lohnrunde 2000 01.04.2000

4 | Lohnrunde 2003 01.01.2003




ZDzu §1LTV
Zu Abs. 1

Die Bestimmungen des LTV sind in Paragraphen, Anlagen und Anhange unterteilt. Die
Paragraphen sind zum Teil in Abschnitte und im Ubrigen in Absatze, Nummern, Buchsta-
ben und Doppelbuchstaben unterteilt.

Beispiele fir die Bezeichnung einer Bestimmung:
§27 Abs.8Nr.5baa LTV,

Anlage 4 § 1 Abs. 1 Nr. 1 LTV,

Anhang 1 § 3 Abs. 1 Nr. 1 LTV.

ZDzu§2LTV
Zu§?2

Wegen der Gleichbehandlung von Méannern und Frauen am Arbeitsplatz wird auf das
Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz vom 05. Dezember 2001 verwiesen.

Zu Abs. 1

Nebenabreden bedirfen der Zustimmung der Hauptverwaltung des Bundeseisenbahn-
vermdgens. Im Ubrigen wird auf § 34 Abs. 1 LTV hingewiesen.

Zu Abs. 4 Nr. 2

Der Verzicht auf die Probezeit sowie die Verkirzung derselben sind als Nebenabrede im
Arbeitsvertrag zu vereinbaren.

Zu Abs. 5 Nr. 1

Die Verlangerung eines befristeten Arbeitsvertrages ist nur méglich, wenn dafiir ein sach-

licher Grund gegeben ist.

Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn

1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur voriibergehend besteht,

2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den
Ubergang der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschafti-
gung zu erleichtern,

3. eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer zur Vertretung einer anderen Arbeitskraft

beschaftigt wird,

der Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,

die Befristung zur Erprobung erfolgt,

in der Person der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers liegende Griinde die Be-

fristung rechtfertigen,

7. die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergitet wird, die
haushaltsrechtlich fiir eine befristete Beschaftigung bestimmt sind, und sie oder er
entsprechend beschéftigt wird, oder

8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.

ook

Die hdchstens dreimalige Verldngerung eines kalendermaBig befristeten Arbeitsvertrages
ist nur bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren zulassig.

Zu Abs. 8 Nr. 3und 4

Wegen des Aufstiegs in hdhere Lohngruppen nach Bewéhrung und nach Ablauf bestimm-
ter Zeiten wird auf Anlage 1 Abschnitt A Abs. 6 Nr. 4 LTV hingewiesen.

ZD zu DS 186
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Zu Abs. 2

1. Neben den Arbeitszeitregelungen des LTV sind die gesetzlichen Arbeitszeitvorschrif-
ten zu beachten. Insbesondere wird verwiesen auf die Arbeitszeitvorschriften

- des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG),

- des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG),
- des Mutterschutzgesetzes (MuSchG),

- des Sozialgesetzbuches IX

2. Die mitteleuropaische Sommerzeit beginnt

im Jahre 2004 am Sonntag, dem 28. Marz um 2 Uhr,
im Jahre 2005 am Sonntag, dem 27. Marz um 2 Uhr und
im Jahre 2006 am Sonntag, dem 26. Marz um 2 Uhr.

Die mitteleuropaische Sommerzeit endet

im Jahre 2004 am Sonntag, dem 31. Oktober um 3 Uhr,
im Jahre 2005 am Sonntag, dem 30. Oktober um 3 Uhr und
im Jahre 2006 am Sonntag, dem 29. Oktober um 3 Uhr.

Bei Festsetzung der regelméaBigen taglichen Arbeitzeit fir die Arbeiterinnen und Arbeiter,
die an den vorgenannten Tagen Nachtarbeit zu leisten haben, ist darauf zu achten, dass
die regelméaBige Arbeitszeit von 38 Stunden 30 Minuten in der Woche im Rahmen der
LTV-Bestimmungen eingehalten wird.

Uberzeitarbeit bis zu einer Stunde ist im Zusammenhang mit der Beendigung der Som-
merzeit nur anzuordnen, wenn dies nach § 18 Abs. 4 LTV aus dringenden dienstlichen
Grinden erforderlich wird.

Zu Abs. 2 Nr. 1
Die Kalenderwoche beginnt mit dem Montag und endet mit dem Sonntag (DIN 1355).
Zu Abs. 2 Nr. 5

Nachtarbeit, die sich von einem auf den anderen Kalendertag erstreckt, zahlt zum ersten
Kalendertag (vgl. § 15 Abs. 1 Nr. 2 LTV).

Zu Abs. 3 Nr. 2

Falls ein gesetzlich anerkannter Wochenfeiertag auf einen Samstag fallt, bleibt die regel-
maBige Arbeitszeit unveréndert.

Zu Abs. 8 und AB 5 zu Abs. 8 Nr. 1a

a) Soweit eine Arbeiterin oder ein Arbeiter an den Vorfesttagen zu Arbeitsleistungen
herangezogen wird, ist grundsatzlich an einem anderen Tage entsprechende Freizeit
unter Fortzahlung des Lohnes (§ 15) zu erteilen; dabei ist folgendes zu beachten:

aa) Fir Arbeitsleistungen ab 12 Uhr am 24. und 31. Dezember sowie an dem Tage
vor Ostersonntag und vor Pfingstsonntag kann anstelle des an einem anderen
Tage zustehenden Freizeitausgleichs auch die Zahlung des Vorfesttagszu-
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bb)

schlags in H6he von 25 bzw. 100 v.H. in Betracht kommen, wenn die Gewéh-
rung von Freizeitausgleich nicht méglich ist.

Far Arbeitsleistungen am 24. und 31. Dezember jeweils vor 12 Uhr ist jedoch
die Zahlung des Vorfesttagszuschlags ausgeschlossen; diese Arbeitsleistungen
mussen daher zwingend immer durch Freizeit ausgeglichen werden. Dies gilt
unabhéngig davon, wann die Arbeit am 24. bzw. 31 Dezember beginnt oder en-
det.

Beispiel 1:

Eine Arbeiterin oder ein Arbeiter arbeitet dienstplanmaBig am 23. Dezember von
20 Uhr bis 24. Dezember 6 Uhr. Fir die am 24. Dezember in der Zeit von 0 Uhr
bis 6 Uhr erbrachte Arbeitsleistung steht der Arbeiterin bzw. dem Arbeiter zwin-
gend ein Freizeitausgleich von sechs Stunden an einem anderen Tage unter
Fortzahlung des Lohnes (§ 15) zu. Die Zahlung von Vorfesttagszuschlag ist
ausgeschlossen.

Beispiel 2:

Eine Arbeitskraft arbeitet am 24. Dezember von 6 Uhr bis 14 Uhr.

Far die in der Zeit von 6 Uhr bis 12 Uhr erbrachte Arbeitsleistung steht der Ar-
beitskraft zwingend ein Freizeitausgleich von sechs Stunden an einem anderen
Tage unter Fortzahlung des Lohnes (§ 15) zu. Fir die in der Zeit von 12 Uhr bis
14 Uhr erbrachte Arbeitsleistung sollte vorrangig ebenfalls ein Freizeitausgleich
erteilt werden. Ist die Gewéahrung eines Uber sechs Stunden (fiir die Zeit von
6 Uhr bis 12 Uhr) hinausgehenden Freizeitausgleichs aus dienstlichen oder be-
trieblichen Griinden nicht mdglich, ist der Arbeitskraft fir die Zeit von 12 Uhr bis
14 Uhr der Vorfesttagszuschlag zu zahlen.

Die AB 5 zu § 3 Abs. 8 Nr. 1a gewahrt bestimmten Arbeiterinnen und Arbeitern, die
im Wechselschicht- oder Schichtdienst oder jedenfalls an allen Wochentagen arbei-
ten, jedoch am 24. oder 31. Dezember zwischen 0 Uhr und 12 Uhr ohnehin arbeits-
frei haben, nach naher bezeichneten Voraussetzungen eine zuséatzliche Arbeitsbe-
freiung. Diese zusatzliche Arbeitsbefreiung soll in pauschalierter Form eine gewisse
Gleichstellung mit jenen Arbeiterinnen und Arbeitern insbesondere im Verwaltungs-
dienst bewirken, die in den Genuss der sich aus § 3 Nr. 1a Satz 1 ergebenden Ver-
besserung gelangen.

aa)

bb)

cc)

Die AB 5 gilt ausschlieBlich fir den 24. und 31. Dezember.

Die AB 5 findet keine Anwendung in den Jahren, in denen der 24. bzw.
31. Dezember auf einen Samstag oder Sonntag fallen; dies ist das nachste Mal
im Jahr 2005 und 2006 der Fall.

Die AB 5 findet ferner keine Anwendung bei solchen Arbeiterinnen und Arbei-

tern, die regelmaBig an einem der Tage von Montag bis Freitag nicht arbeiten,
wenn der 24. bzw. 31. Dezember auf diesen arbeitsfreien Tag fallt.

Beispiel 3:

Eine teilzeitbeschéftigte Arbeitskraft arbeitet im Schichtdienst regelm&Big nur
am Mittwoch, Donnerstag und Freitag.

Die Arbeitskraft fallt im Jahr 1996 nicht unter die AB 5, da der 24. und
31. Dezember 1996 auf einen Dienstag fallen.

ZD zu DS 186
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dd)

ee)

Die AB 5 gilt far Arbeiterinnen und Arbeiter, die im Wechselschicht- oder
Schichtdienst arbeiten (§ 3 Abs. 3). Es ist nicht erforderlich, dass die Arbeits-
kraft Anspruch auf die Schichtzulage (§ 21) oder auf Zusatzurlaub fiir Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit und Nachtarbeit (§ 28b) hat.

Die AB 5 gilt ferner fur Arbeiterinnen und Arbeiter, die - ohne Wechselschicht-
oder Schichtarbeit zu leisten - ihre Arbeitsleistung an allen Wochentagen (d. h.
in der Regel auch an Samstagen und Sonntagen) erbringen. Der Anspruchser-
fillung insoweit steht jedoch nicht entgegen, dass eine Arbeitskraft jede Woche
roulierend an einem Tag oder an mehreren Tagen der Woche dienstplanmaBig
nicht zur Arbeitsleistung herangezogen wird.

Beispiel 4:

Es wird dienstplanmaBig taglich (auch samstags und sonntags) von 8 Uhr bis
16 Uhr gearbeitet (kein Schichtdienst). Fir die Ubrige Zeit ist Rufbereitschaft
eingerichtet. Die in diesem Funktionsbereich eingesetzten Arbeitskréfte haben
jede Woche roulierend an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dienstplanmaBig
arbeitsfrei.

Die in diesem Funktionsbereich eingesetzten Arbeiterinnen und Arbeiter geho-
ren zu dem von der AB 5 erfassten Personenkreis, da sie an allen Wochenta-
gen Arbeitsleistungen erbringen.

Die Anwendung der AB 5 auf die von ihr erfassten Arbeiterinnen und Arbeiter
(siehe Doppelbuchst. aa bis dd) setzt voraus, dass der Dienstplan an einem o-
der an beiden dieser Tage fur die Zeit bis 12 Uhr fir die jeweilige Arbeitskraft
keine Arbeit vorsieht. Bei der Priifung dieser Anspruchsvoraussetzung ist fest-
zustellen, aus welchen Grlnden die Arbeiterin oder der Arbeiter nicht zur Arbeit
am 24. oder 31. Dezember eingeteilt ist. Zu bedenken ist, dass die Vorschrift
diejenige Arbeitskraft beglnstigen soll, die ohnehin aufgrund der GesetzmaBig-
keit des Dienstplans am 24. bzw. 31. Dezember nicht hatte zu arbeiten brau-
chen; sie soll jedoch nicht solche Arbeitskrafte erfassen, die bereits aufgrund
des § 3 Abs. 8 Nr. 1a Satz 1 angesichts des Vorfesttages nicht zur Arbeit einge-
teilt werden.

Beispiel 5:

Eine im Schichtdienst eingesetzte Arbeitskraft, deren Schichtplan Woche fir
Woche gleichmaBig 38,5 Arbeitsstunden aufweist, wird - weil in der Weih-
nachtswoche nur ein ausgedinnter Dienst erforderlich ist - am 24. und
25. Dezember dienstplanmaBig nicht zur Arbeitsleistung herangezogen. Die Ar-
beitskraft leistet in dieser Woche statt 38,5 nur (3 x 7,7 =) 23,1 Stunden Arbeit.

Die Anspruchsvoraussetzung der AB 5 fur eine zusétzliche Arbeitsbefreiung an
einem anderen Tage wird nicht erfillt, weil die Arbeitskraft am 24. Dezember
bereits aufgrund des § 3 Abs. 8 Nr. 1a Satz 1 von einer Arbeitsleistung freige-
stellt ist.

Beispiel 6:

Eine im Schichtdienst eingesetzte Arbeitskraft hat in der Schichtwoche 1 regel-
maBig 41 Stunden im Rahmen ihrer regelméBigen wdchentlichen Arbeitszeit
(§ 3 Abs. 1) zu leisten. In der Schichtwoche 1 sind (iberdies die Tage Montag
und Dienstag immer dienstfrei (die 41 Wochenstunden werden in dieser Woche
an den Tagen Mittwoch bis Sonntag geleistet). Nach dem Dienstplan ergibt es
sich, dass fur diese Arbeitskraft die Woche vom 23. bis 29. Dezember 1996 zu-
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ff)

ag)

hh)

gleich die Schichtwoche 1 ist. Der 24. Dezember 1996 fallt auf einen fir den
Arbeiter in der Schichtwoche 1 ohnehin arbeitsfreien Dienstag.

Der Arbeiter wird aufgrund der AB 5 an einem anderen Tage zusatzlich von der
Arbeitsleistung freigestellt.

Hinsichtlich der in der AB 5 enthaltenen Voraussetzung, daB der Dienstplan ,fir
die Zeit bis 12 Uhr keine Arbeit* vorsehen darf, gilt folgendes:

MuB der Arbeiter wegen einer bereits am 23. oder 30. Dezember begonnenen
Schicht, die - ggf. auch nur fir eine halbe Stunde - in den Vorfesttag hinein-
reicht, oder wegen einer am Vorfesttag vor 12 Uhr begonnenen Schicht arbei-
ten, steht die zusatzliche Arbeitsbefreiung nicht zu. Der Arbeiter enthalt in die-
sem Falle fur die am Vorfesttag zwischen 0 Uhr und 12 Uhr erbrachte Arbeits-
leistung zwingend Freizeitausgleich und fur die nach 12 Uhr erbrachte Arbeits-
leistung entweder Freizeitausgleich oder ersatzweise den Vorfesttagszuschlag.

Beginnt die Arbeitsleistung des Arbeiters dagegen am Vorfesttag um 12 Uhr
oder spater, steht die zusatzliche Arbeitsbefreiung nach der AB 5 zu.

Beispiel 7:

Ein im Schichtdienst eingesetzter Arbeiter ist vom 23. bis 27. Dezember 1996
jeweils von 14 Uhr bis 22 Uhr zur Arbeitsleistung eingeteilt. Fir die Arbeitsleis-
tung am 24. Dezember von 14 Uhr bis 22 Uhr ist ein Freizeitausgleich in der
Folgewoche eingeplant.

Da der Dienstplan fiir den Arbeiter am 24. Dezember zwischen 0 Uhr und
12 Uhr keine Arbeit vorsieht, steht ihm - neben dem Freizeitausgleich nach § 3
Abs. 8 Nr. 1a Satz 2 fiir die Arbeitsleistung von 14 Uhr bis 22 Uhr - eine zusatz-
liche Arbeitsbefreiung nach der AB 5 zu.

Die zusatzliche Arbeitsbefreiung nach der AB 5 betrdgt fir den 24. und
31. Dezember jeweils 1/10 der fir den Arbeiter geltenden durchschnittlichen
wdchentlichen Arbeitszeit; das sind bei einem vollzeitbeschéftigten Arbeiter im
Tarifgebiet West 3 Stunden 51 Minuten. Werden die Anspruchsvoraussetzun-
gen nach der AB 5 sowohl am 24. als auch am 31. Dezember erflllt, betragt die
zusétzliche Arbeitsbefreiung im Tarifgebiet West 7 Stunden 42 Minuten. Bei teil-
zeitbeschaftigten Arbeitern ist der Umfang der zusétzlichen Arbeitsbefreiung
entsprechend umzurechnen.

Far die Dauer der zuséatzlichen Arbeitsbefreiung nach der AB 5 wird - wie fir
den Freizeitausgleich nach § 3 Abs. 8 Nr. 1a Satz 1 und 2 - der Lohn fortgezahlt.

Beantragt ein Arbeiter Erholungsurlaub in zeitichem Zusammenhang mit dem 24.
oder 31. Dezember gilt folgendes:

Nach § 28a Abs. 1 wird der Erholungsurlaub nach Arbeitstagen bemessen. Ar-
beitstage sind alle Kalendertage, an denen der Arbeiter dienstplanmaBig oder be-
triebsdblich zu arbeiten hat oder zu arbeiten hatte, mit Ausnahme der gesetzlichen
Wochenfeiertage.

aa)

Bei Arbeitern, die am 24. oder 31. Dezember dienstplanmaBig oder betriebsiib-
lich nicht zu arbeiten haben, kdnnen diese Tage daher nicht als Urlaubstage an-
gerechnet werden. Eine Differenzierung danach, ob die Freistellung von der
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von der Arbeitspflicht aufgrund des § 3 Abs. 8 Nr. 1a Satz 1 erfolgt oder sich
nach dem Dienstplan fir diese Tage ohnehin ergeben hétte, findet nicht statt.

Beispiel 8:

Eine Arbeitskraft im Verwaltungsdienst, die Ublicherweise in der Finftageswo-
che von Montag bis Freitag arbeitet, beantragt Erholungsurlaub vom 23. De-
zember 1996 bis einschlieBlich 5. Januar 1997.

Die Arbeiterin oder der Arbeiter muss insgesamt funf Urlaubstage einbringen
(23., 27. und 30. Dezember 1996, 2. und 3. Januar 1997).

bb) Bei Arbeitskraften, die am 24. und/oder 31. Dezember dienstplanm&Big oder
betriebslblich zu arbeiten héatten, jedoch Erholungsurlaub fiir diese Tage bean-
tragen, erfolgt eine Anrechnung des 24. und/oder 31. Dezember auf den Erho-
lungsurlaub. Dafir ist der Arbeiterin oder dem Arbeiter ein entsprechender Frei-
zeitausgleich so zu gewdhren, als wenn sie bzw. er am 24. und/oder
31. Dezember gearbeitet hatte. Der Anspruch auf Freizeitausgleich kann nicht
durch Gewahrung des Vorfesttagszuschlags abgegolten werden, da der Vorfest-
tagszuschlag nur fir geleistete Arbeit gezahlt werden kann.

Beispiel 9:

Eine im Schichtdienst eingesetzte Arbeitskraft hatte nach dem Dienstplan am
24. Dezember 1996 von 14 Uhr bis 22 Uhr zu arbeiten. Dafir ist bereits ein ent-
sprechender Freizeitausgleich von 8 Stunden nach § 3 Abs. 8 Nr. 1b fir den
27. Dezember im Dienstplan berlcksichtigt. AuBerdem ist aufgrund der AB 5 zu
§ 3 eine zusatzliche Arbeitsbefreiung im Umfang von 3 Stunden 51 Minuten far
den 30. Dezember eingeplant.

Far die Gewahrung von Erholungsurlaub am 24. Dezember muss die Arbeiterin
oder der Arbeiter einen Tag Erholungsurlaub in Anspruch nehmen. Der fir den
27. Dezember im Dienstplan vorgesehene Freizeitausgleich bleibt der Arbeiterin
bzw. dem Arbeiter ebenso erhalten wie die zuséatzliche Arbeitsbefreiung am 30.
Dezember.

Beispiel 10:

Die Arbeitskraft in dem Beispiel 9 sollte fir die am 24. Dezember dienstplanma-
Big vorgesehene Arbeit anstelle des Freizeitausgleichs nach § 3 Abs. 8 Nr. 1b
den Vorfesttagszuschlag erhalten.

Far die Gewahrung von Erholungsurlaub am 24. Dezember muss auch hier ein
Tag Erholungsurlaub in Anspruch genommen werden. Ein Vorfesttagszuschlag
kann jedoch nicht gezahlt werden, weil die Arbeiterin bzw. der Arbeiter keine Ar-
beitsleistung am 24. Dezember erbracht hat. Vielmehr ist ein entsprechender
Freizeitausgleich von 8 Stunden noch einzuplanen.

Hatte eine Arbeitskraft am 24. oder 31. Dezember dienstplanm&Big zwischen 0
Uhr und 12 Uhr zu arbeiten und beantragt sie fiir diesen Tag Erholungsurlaub,
fihrt die Gewahrung des Erholungsurlaubs nicht zu einem Anspruch auf die zu-
satzliche Arbeitsbefreiung nach der AB 5 zu § 3, da sich die Tage, an denen
dienstplanmaBig Arbeit zu leisten ist, durch die Beantragung von Erholungsur-
laub nicht &ndern.

d) Die Madglichkeit der Anordnung von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft am 24.
oder 31. Dezember wird durch die Erweiterung der Arbeitsbefreiung an diesen Ta-
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gen nicht berihrt. Ist beabsichtigt, wegen der in § 3 Abs. 8 Nr. 1a Satz 1 normierten
Arbeitsbefreiung einen Bereitschaftsdienst einzurichten, sind sowohl fir die Anord-
nung als auch fir die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes die einschlagigen tarifli-
chen Voraussetzungen (§ 4) zu beachten.

Die Leistung von Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft am 24. oder 31. Dezember
zwischen 0 Uhr und 12 Uhr steht der Gewahrung der zusatzlichen Arbeitsbefreiung
nach der AB 5 zu § 3 nicht entgegen, da mit dem dortigen Begriff der ,Arbeit* aus-
schlieBlich die Vollarbeit gemeint ist.

Zu Abs.8Nr.1b

Die Freizeit ist innerhalb der Ausgleichsfrist nach § 18 Abs. 9 Nr. 1 oder 2 LTV zu gewah-
ren.

Zu Abs.8Nr.1c

§ 15 Abs. 3 Nr. 1 letzter Satz ist zu beachten.

ZDzu§4LTV
Zu Abs. 2
Abs. 2 - ausgenommen die Nr. 3 erster Satz - ist gekiindigt.

Auf die am 30.06.1978 vorhandenen Arbeiterinnen und Arbeiter sind die gekindigten
Bestimmungen vorerst unveréndert anzuwenden.

Unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs durch die HV sind die gekiindigten Be-
stimmungen - mit Ausnahme der in § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 - auch auf Arbeiterinnen und
Arbeiter anzuwenden, die nach dem 30.06.1978 eingestellt bzw. wiedereingestellt worden
sind. Die Dauer der Rufbereitschaft ist bei diesen Arbeiterinnen und Arbeitern ausschlie3-
lich nach den dienstlichen Bedurfnissen festzusetzen.

Zu Abs. 2 Nr.2,3 und 4

Beispiel:

fur die Ermittlung der Zeit, die bei Leistung von Rufbereitschaft, deren Ende nach § 4
Abs. 2 Nr. 2 LTV nach den dienstlichen Bediirfnissen festgesetzt ist, wahrend einer Ka-
lenderwoche zum Zwecke der Berechnung der Vergltung fir die Rufbereitschaft als Ar-

beitszeit zu werten ist.

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Rufbereitschaft von
15.00 bis 19.00 Uhr
(§4 Abs.2Nr. 1 u.2LTV) 4 4 4 4 4 - - =20 Std.

Zuschlag zur Rufbereit-
schaftszeit
(§ 4 Abs. 2Nr. 2 LTV) i1 1 1 1 - - = 5 Std.

ZD zu DS 186
(B 4)
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abzugeltende Zeit der
Rufbereitschaft 5 5§ 5 5 &5 - - =25 Std.

abziiglich
Arbeitsleistung einschl.
Arbeitszeitzuschlag

(§ 4 Abs. 2 Nr. 4 LTV)

18.00 bis 20.00 Uhr
und 4 Std. Arbeitszeit-
zuschlag 6

18.00 bis 23.00 Uhr
und 1 Std. Arbeitszeit-
zuschlag 6

18.00 bis 24.00 Uhr 6

verbleiben als Zeit der
Rufbereitschaft 5 9 % - 5 - - =10 Std.

Die Rufbereitschaft beginnt um 15.00 Uhr und endet um 19.00 Uhr. Die abzugeltende Zeit
der Rufbereitschaft betréagt nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 letzter Satz LTV 5 Std. Bei einer Arbeitsleis-
tung einschl. Arbeitszeitzuschlag von 6 Std. ist die Zeit der Rufbereitschaft im vorliegenden
Beispiel um 5 Std. zu kirzen.

Die Zeit der Rufbereitschaft und der Arbeitszeit einschl. Arbeitszeitzuschlag sind téaglich ge-
geneinander aufzurechnen.

ZDzu §5LTV

Zu Abs. 1

1.

Durch den Tarifvertrag Nr. 1/2003 zum LTV wurde dem Gesetz Uber Teilzeitarbeit
und befristete Arbeitsvertrage (Teilzeit- und Befristungsgesetz - TzBfG) vom
21.12.2000 Rechnung getragen und die Vorschrift des § 1 Abs. 2 Nr. 4 LTV (ber die
Ausnahme geringfligig Beschaftigter vom Geltungsbereich des LTV ab 01.01.2003
aufgehoben. Nunmehr, das heiBt vom 01.01.2003 an, fallen auch diese Beschéfti-
gungsverhéltnisse unter den LTV. Folgeanderung hieraus ist die Streichung des § 5
Abs. 1 Nr. 1 Unterabsatz 2 durch den Tarifvertrag Nr. 1/2003 zum LTV zum selben
Zeitpunkt. Dies hat weiter zur Folge, dass fir alle sogenannten geringfligig Beschéf-
tigten ab 01.01.2003 die Eisenbahndienstzeit festgesetzt werden muss. Dabei ist zu
beachten, dass die vor dem 01.01.2003 in einem geringflgigen Beschaftigungsver-
héltnis zurGckgelegten Zeiten unberlcksichtigt bleiben wegen des In-Kraft-Tretens
des Tarifvertrages Nr. 1/2003 zum LTV ab 01.01.2003.

Aus gesetzlichen Regelungen kann sich die Verpflichtung zur Berlcksichtigung wei-
terer Zeiten als Eisenbahndienstzeit ergeben. In Betracht kommen z. B.

Gesetz Uber den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst (Ar-
beitsplatzschutzgesetz),

Gesetz Uber den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz),
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Gesetz zur Regelung der Rechtsverhaltnisse der Polizeivollzugsbeamten des Bun-
des (Bundespolizeibeamtengesetz),

Gesetz Gber den Bundesgrenzschutz (Bundesgrenzschutzgesetz),
Gesetz zum Schutz der erwerbstatigen Mutter (Mutterschutzgesetz),
Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bundeserziehungsgeldgesetz),

Gesetz Uber die Versorgung fiir die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihrer
Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz),

Gesetz liber den Zivilschutz,

Gesetz Uber die Erweiterung des Katastrophenschutzes,

Gesetz Uiber den Einfluss von Eignungslibungen der Streitkrafte auf Vertragsverhalt-
nisse der Arbeitnehmer und Handelsvertreter sowie auf Beamtenverhéltnisse (Eig-
nungsibungsgesetz),

Verordnung zum Eignungsibungsgesetz,

Landergesetze Uber einen Bergmannsversorgungsschein.

Zu Abs. 1 Nr. 1

Bei einem Ruhen des Arbeitsverhaltnisses nach § 30 Abs. 9 Nr. 3 wegen Gewéahrung
einer befristeten Rente wegen verminderter Erwerbsféhigkeit bleibt die bis zum Eintritt
des Ruhens erreichte Eisenbahndienstzeit erhalten. Die Zeit des Ruhens wird jedoch auf
die Eisenbahndienstzeit nicht angerechnet.

ZD zu DS 186
(B 4)
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ZDzu§9LTV

Zu Abs. 1

Das Aufriicken in den Lohnstufen ist fir die Zeit eines Ruhens des Arbeitsverhaltnisses
nach § 30 Abs. 9 Nr. 3 gehemmt. Bei Wiederaufnahme der Arbeit nach Ablauf des Ru-
henszeitraums erhélt die Arbeiterin oder der Arbeiter den Lohn daher nach der Lohnstufe,
die vor Eintritt des Ruhens zuletzt maBgebend gewesen war.

ZDzu § 13 LTV

Zu Abs. 1

1.

Der Sozialzuschlag betragt monatlich 88,78 € (ab 01.01.2004 89,67 €, ab 01.05.2004
90,57 €).

Zum vollen Satz des Sozialzuschlags tritt ggf. der Erhéhungsbetrag.

Der Erhéhungsbetrag betragt fur die Arbeiterinnen und Arbeiter

mit einer standigen fir das erste fir jedes weitere
Beschaftigung in zu bertcksich- zu bertcksich-
Lohngruppe tigende Kind tigende Kind

ab 01.01.2002 ab 01.01.2002
VIl und VII 511 € 25,56 €
VI bis Va 511 € 20,45 €
IV und IVa 511€ 15,34 €

Der Erhéhungsbetrag ist Teil des Sozialzuschlags, gehért also z. B. bei Anwendung
des § 16 Abs. 2 Nr. 6 AnTV zu dem auf das Kind entfallenden Unterschiedsbetrag.

MaBgebend daflir, ob und ggf. in welcher Héhe der Arbeitskraft fir den jeweiligen
Kalendermonat ein Erhdhungsbetrag zusteht, ist grundsétzlich die Lohngruppe ihrer
stédndigen Beschéftigung. Erhélt die Arbeitskraft nach § 15 Abs. 2 Nr. 5b oder 5d LTV
eine Funktionszulage - Zulage F - und erreicht die Summe ihres Monatslohns und
dieser Zulage den Betrag des der Lohnstufe der Arbeitskraft entsprechenden Mo-
natslohns einer hdheren Lohngruppe, ist diese maBgebend. Voraussetzung fir die
Beriicksichtigung der Zulage F ist jedoch, dass sie fur einen vollen Kalendermonat
zusteht, das heiBt fir alle Stunden der regelmaBigen Arbeitszeit im jeweiligen Kalen-
dermonat (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 LTV) oder nur deshalb fiir einen Teil des Kalendermo-
nats nicht zusteht, weil fiir diesen Teil kein Lohnanspruch besteht, z. B. bei Einstel-
lung im Laufe eines Monats, bei Arbeitsversaumnis.

Arbeiterinnen und Arbeiter mit einer arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittli-
chen regelméaBigen wdchentlichen Arbeitszeit von weniger als 38 Stunden
30 Minuten erhalten ggf. auch den Erhéhungsbetrag in anteiliger Hohe. Der Berech-
nung ist die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit zugrunde zu legen.

ZD zu DS 186
(B 4)
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ZDzu §15LTV
Zu Abs.2Nr.1c

Sofern aus zwingenden dienstlichen Griinden Mehrstunden (zwischen der vereinbarten
Arbeitszeit und der regelmaBigen Arbeitszeit im Sinne von § 3) geleistet werden sollen
- bei einem Teilzeitbeschaftigungsverhaltnis auf persénlichen Wunsch der Arbeiterin oder
des Arbeiters grundsatzlich nur in beiderseitigem Einvernehmen maéglich -, ist sogleich
der Zeitpunkt flr den entsprechenden Freizeitausgleich verbindlich zu vereinbaren. Ist
dies nicht méglich, sind die Mehrstunden zu bezahlen.

Zu Abs. 2Nr.5abisc
Beispiel:

Eine Arbeiterin oder ein Arbeiter mit einer stdndigen Beschaftigung in der Lohngruppe VI
wird voribergehend mindestens eine Stunde am Arbeitstag in einer Tatigkeit der Lohn-
gruppe IV beschéftigt. Fir die Dauer dieser Beschéftigung erhélt die Arbeiterin bzw. der
Arbeiter zu ihrem bzw. seinem Monatslohn nach der Lohngruppe VI die Zulage F in Héhe
des Vomhundertsatzes, der sich aus der Anlage 3 LTV ergibt.

Zu Abs.2Nr.5d
Beispiel:

Eine Arbeitskraft erhalt nach Umsetzung aus einer standigen Beschaftigung in der Lohn-
gruppe V (mit Leistungslohn) in eine solche der Lohngruppe VI (mit Zeitlohn)

eine Zulage M in H6he von 2 v. H. und

eine Zulage L in H6he von 13 v. H.

Wird diese Arbeitskraft voriibergehend in einer Tatigkeit der Lohngruppe | im Zeitlohn
verwendet, erhélt sie neben den Zulagen M und L die Zulage F in Hhe von 4 v. H., weil
auf den Vomhundertsatz der an sich falligen Zulage F in H6he von 19 v. H. sowohl der
Vomhundertsatz der Zulage M in H6he von 2 v. H. als auch der Vomhundertsatz der Zu-
lage L in H6he von 13 v. H., insgesamt also 15 v. H. anzurechnen sind.

Zu Abs.5Nr.1¢c
Beispiele:

a) Sonderdienstschicht von Samstag, 23.30 Uhr bis Sonntag, 2.00 Uhr; der Sonntags-
zuschlag wird auch fir den Arbeitszeitzuschlag gezahlt.

b) Sonderdienstschicht an einem gesetzlichen Wochenfeiertag von 22.00 Uhr bis zum
folgenden Tage um 2.30 Uhr; der Feiertagszuschlag nach § 19 Abs. 3 Nr. 1 LTV ist
fur den Arbeitszeitzuschlag nicht zu zahlen.

Zu Abs. 6 Nr. 1 und 2
Werden in einem Kalendermonat 167,4 Stunden oder mehr versdumt, besteht auch dann

kein Anspruch auf Monatslohn, wenn in diesem Monat Arbeitsstunden geleistet worden
sind. Hiervon bleibt der Anspruch auf Zahlung von Zulagen und Zuschlagen unberlhrt.
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Zu Abs. 8 Nr. 1

Fir die Fortzahlung des Lohns flr die Arbeitszeit, die wegen der Teilnahme an einer Ge-
meinschaftsveranstaltung ausféllt, gelten die Bestimmungen des Abs. 8 Nr. 1 Satz 1 sinn-
gemas.

Zu Abs.9Nr.3a

Hat ein Arbeiter im AnschluB an das Ruhen seines Arbeitsverhaltnisses nach § 30 Abs. 9
Nr. 3 die Arbeit wieder aufgenommen, ist bei der Berechnung des Urlaubslohnzuschlags
so zu verfahren, wie wenn das Arbeitsverhaltnis am Tage nach Ablauf des Ruhenszeit-
raums begonnen hétte. (*)

Zu Abs.9Nr. 4 a

Beispiel:

Ein Arbeiter, dem Erholungsurlaub nach § 28 a Abs. 1 LTV zusteht, hat in einem Monat
mit einer regelméaBigen Arbeitszeit von 174 Stunden den ganzen Monat Erholungsurlaub.
Er erhdlt zu seinem Monatslohn den Urlaubslohnzuschlag fiir 174 Stunden = von
174/167,4 des Monatslohns.

Zu Abs.9Nr.4b

Beispiel:

Ein Arbeiter, dem Erholungsurlaub nach § 28 a Abs. 2 LTV zusteht, hat in einem Monat
mit 27 Werktagen, in den keine gesetzlichen Wochenfeiertage fallen, den ganzen Monat
Erholungsurlaub. Er erhdlt zu seinem Monatslohn den Urlaubslohnzuschlag fr

27 x 6 Stunden 25 Minuten = 173 Stunden 15 Minuten = gerundet nach § 15 Abs. 3 Nr. 2
LTV auf 173 Stunden 30 Minuten = von 173,5/167,4 des Monatslohns.

ZDzu§16 LTV

Zu § 16

Auf die Richtlinien zum Schutz der von RationalisierungsmaBnahmen betroffenen Mitar-
beitern im Arbeiterverhéltnis und die ergdnzenden Bestimmungen zum Lohnsicherungs-

recht der Arbeiter wird hingewiesen.

Die Bestimmungen des Kindigungschutzgesetzes sind zu beachten.

ZD zu DS 186
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ZDzu § 17 LTV
Zu § 17

Auf die Richtlinien zum Schutz der von RationalisierungsmaBnahmen betroffenen Mitar-
beiter im Arbeiterverhalinis und die erganzenden Bestimmungen zum Lohnsicherungs-
recht der Arbeiter wird hingewiesen.

Zu Abs. 1 Nr. 2

Fir die schriftliche Mitteilung Gber die dem Arbeiter zustehenden Lohnsicherungsanspri-
che ist das folgende Muster zu verwenden. Die Mitteilung ist in zweifacher Ausfertigung zu
erstellen. Die Erstschrift ist dem Arbeiter gegen Empfangsbestétigung auszuhandigen, die
Zweitschrift ist zu den PA zu nehmen und darin unter dem Reihungskennzeichen Xl ¢
einzuheften.

Far die Darstellung der Lohnsicherung (Abschnitt IV der Mitteilung) sind nur die jeweils in
Frage kommenden Textbausteine zu verwenden, die - zusammen mit dem Aufstellungs-
und Aushandigungsvermerk sowie dem Feld ,Empfangsbestétigung”- in der sich aus
Abschnitt IV ergebenden Reihenfolge auf ein als Seite 4 zu kennzeichnendes Blatt zu
schreiben sind. Alle Blatter sind miteinander zu verbinden und bilden insgesamt die kom-
plette ,Mitteilung tGber Lohnsicherung®.

(Seite 1 = Titelseite)

Mitteilung
Uber Lohnsicherung fir den Arbeiter

(Seite 2)

I. Allgemeine Hinweise

Diese Mitteilung beruht auf den im Zeitpunkt der Ausfertigung geltenden Lohnsiche-
rungsbestimmungen.

Anderungen der in dieser Mitteilung dargestellten Lohnsicherung einschlieBlich der
daftir in Betracht kommenden Fristen aufgrund von Anderungen der Lohnsiche-
rungsbestimmungen bleiben vorbehalten. Entsprechendes gilt, wenn Umstande ein-
treten, die den Wegfall der Lohnsicherung rechtfertigen.

Bei einer Anderung der Lohnsicherung wird diese Mitteilung durch eine neue ersetzt.

II. Grundsétze der Lohnsicherung

1. Wenn der Arbeiter Verédnderungen bei seiner Tatigkeit in Kauf nehmen muB, die
sich auf den Monatslohn, den Leistungslohn oder auf Erschwerniszulagen
nachteilig auswirken, erhalt er Lohnsicherung nach MaBgabe der Lohnsiche-
rungsbestimmungen.

ZD zu DS 186
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(Seite 3)

Der Arbeiter, der in einer niedriger bewerteten Tétigkeit als der seiner standigen
Beschéftigung verwendet wird, sowie der mit einer Lohnsicherung nach § 17
LTV umgesetzte Arbeiter ist baldméglichst und mit Vorrang vor anderen Arbei-
tern wieder in einer Tatigkeit zu verwenden, die seiner Entlohnung entspricht.
Der Anspruch auf vorzugsweise Wiederverwendung in einer der friheren Téatig-
keit entsprechenden Tatigkeit bleibt auch nach Ablauf der Lohnsicherungsfrist
bestehen.

Lohnsicherung wird nicht gewahrt oder entfallt, wenn der Arbeiter sich weigert,
eine zumutbare Tatigkeit auszulben; das gleiche gilt, wenn dem Arbeiter aus
Grinden, die er zu vertreten hat, eine zumutbare Tatigkeit nicht Gbertragen wer-
den kann.

Die Lohnsicherung entféllt unbeschadet der Regelung des § 17 Abs. 4 und 5
LTV, wenn dem Arbeiter aus Griinden, die nicht durch eine Rationalisierungs-
maBnahme im Sinne des Lohnsicherungsrechts ausgeldst werden, eine neue
sténdige Beschéftigung Ubertragen werden muB.

In bestimmten Féllen werden wahrend der Lohnsicherungsfrist Zulagen gekurzt
bzw. nicht gezahlt. Naheres ergibt sich aus den Lohnsicherungsbestimmungen.

Dienstliche Daten

1.

2.

DiIENSESTEIIE: e
Letzter Eintritt bei der DB / beim BEV: .......ccooiiiiieeeee e
Beginn der allgemeinen Dienstzeit: ........ccoooceeeiiiii i
Beginn der Eisenbahndienstzeit: ..o
Tag des Eintritts der Unkindbarkeit: .........occoeeiiiiiiii e
)

Arbeitsvertrag als Facharbeiter: ja / nein

Standige Beschaftigung vor Beginn der Lohnsicherung:

Y Nichtzutreffendes streichen

(Seite 4)
IV. Lohnsicherung
1.1 Die Lohnsicherung wurde durch eine RationalisierungsmaBnahme im Sinne des

Lohnsicherungsrechts ausgeldst.

1.2 Lohnsicherung wird gewahrt, Weil .........coociiiiiiiiii e,

ZD zu DS 186
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

54

6.1

Die standige Beschaftigung bleibt nach § 16 Abs. 3 Nr. 3a LTV unbefristet erhal-
ten.

Die standige Beschéaftigung bleibt nach § 16 Abs. 3 Nr. 3a LTV in Verbindung
mit der Anmerkung zu den EB Nr. 5.1 zum Lohnsicherungsrecht der Arbeiter
VOM e an unbefristet erhalten.

Die standige Beschaftigung bleibt nach § 17 Abs. 5 LTV unbefristet erhalten.

Die standige Beschéaftigung bleibt nach § 17 Abs. 4 LTV fir die Dauer der Ver-
wendung in niedriger bewerteten Tatigkeiten erhalten.

Die standige Beschaftigung bleibt nach EB Nr. 4.2 zum Lohnsicherungsrecht
der Arbeiter fir die Dauer der Verwendung in niedriger bewerteten Tatigkeiten
erhalten.

Die sténdige Beschaftigung bleibt nach §4 Ziffer 1.1.2 RatSchutzR flr
36 Monate vom ...........ccceeeeeeee. o] [ S erhalten.

Eine Weiterbeschaftigung als Facharbeiter ist nicht méglich. Es ist beabsichtigt,
den Arbeitsvertrag als Facharbeiter gemaB § 16 Abs. 5 LTV unter Einhaltung
der tariflichen Kindigungsfrist (§ 30 Abs. 1 LTV) zu kindigen. Danach ist die
Weiterbeschéftigung ohne Facharbeitervertrag als ..o
....................................................................... vorgesehen. Die daraus resultie-
rende neue standige Beschaftigung lautet: ...,

Es besteht nach § 17 Abs. 3 LTV Anspruch auf Zahlung der Monatslohnaus-
gleichszulage (Unterschied zwischen den Lohngruppen der friiheren und der
neuen sténdigen BesChaftigung ......cccooooiiiiiiiiiiis i ) -
Zulage M - fir ............. Monate vom .........cccceeeneeee. bis ..o

Nach Ablauf der 36monatigen Schutzfrist besteht nach § 17 Abs. 3 LTV An-
spruch auf Zahlung der Monatslohnausgleichszulage (Unterschied zwischen
den Lohngruppen der gesicherten und der dann neu zu Ubertragenden sténdi-
gen Beschaftigung) - Zulage M- far 28 Monate vom ... bis

Es besteht nach § 17 Abs. 3 LTV unbefristet Anspruch auf Zahlung der Leis-
tungslohnausgleichszulage - Zulage L - in Héhe von .......... Y%.

Es besteht nach § 17 Abs. 5 LTV unbefristet Anspruch auf Zahlung der Leis-
tungslohnausgleichszulage - Zulage L - in H6he von .......... Y.

Es besteht nach § 17 Abs. 3 LTV Anspruch auf Zahlung der Leistungslohnaus-

gleichszulage - ZulageL - in Hdhe von ............ % fOr ... Monate vom
......................... o]
Es besteht nach § 4 Ziff. 1.2 RatSchutzR Anspruch auf Zahlung der Leistungs-
lohnausgleichszulage - Zulage L - in Héhe von ............. % fir 36 Monate vom
......................... o] < R

Es besteht nach § 17 Abs. 3 LTV unbefristet Anspruch auf Zahlung der Er-
schwernisausgleichszulage - Zulage E -.

ZD zu DS 186
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

Es besteht nach § 17 Abs. 5 LTV unbefristet Anspruch auf Zahlung der Er-
schwernisausgleichszulage - Zulage E -.

Es besteht nach § 17 Abs. 3 LTV Anspruch auf Zahlung der Erschwernisaus-
gleichszulage - Zulage E- fir ............. Monate vom ... bis

Es besteht nach § 17 Abs. 4 Nr. 1 LTV Anspruch auf Zahlung der Erschwernis-
ausgleichszulage - Zulage E - fOr .......cccccccoee. Monate vom ..........cccueee bis

Es besteht nach § 4 Ziffer 1.2 RatSchutzR Anspruch auf Zahlung der Erschwer-
nisausgleichszulage - Zulage E - flir 36 Monate vom .............. o] < ORI

Der Anspruch auf den Bewahrungsaufstieg bleibt nach § 4 Ziffer 1.4.1 Rat-
SchutzR erhalten.

Voraussichtlicher Zeitpunkt der mdglichen Héhergruppierung nach Lohngruppe
............. Tarifstelle ..o

Der Anspruch auf den Bewdahrungsaufstieg bleibt nach § 4 Ziffer 1.4.1 Rat-
SchutzR erhalten.

Voraussichtlicher Zeitpunkt der mdglichen Héhergruppierung nach Lohngruppe
............. Tarifstelle ...

Die neue standige Beschaftigung bleibt nach § 16 Abs. 3 Nr. 3a LTV in Verbin-
dung mit der Anmerkung zu der EB Nr. 5.3 zum Lohnsicherungsrecht der Arbei-
ter voraussichtlich unbefristet erhalten, weil am ............... die Unklndbarkeit
geman § 30 Abs. 3 LTV eintritt.

Der Anspruch auf Unterstellung des Bewd&hrungsaufstiegs nach Lohngruppe

............. Tarifstelle .........c.ccccocveeeevneeee.... wahrend der Lohnsicherungsfrist fur
die Zulage M bleibt nach Ziffer 1.4.2 RatSchutzR erhalten. Demzufolge wird bei
der Berechnung der Zulage M fir die Zeit vom ... bis

.......................... der Bewahrungsaufstieg unterstellt.

Aufgestellt

.................................................................................... yden
(Dienststelle)

................. (Unterschrlft)

Ausgehandigt am: Empfangsbestatigung:

ZD zu DS 186
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(Seite 5)

V. Voribergehende Verwendung wahrend der Lohnsicherung,
Abordnungen, Uberweisungen, Ausbildung/Umschulung

1. Tatsachliche voribergehende Verwendungen:
(nur erforderlich, wenn die Beschaftigung in der jeweiligen Tatigkeit langer als
3 Monate gedauert hat)

AlS oo , Tarifstelle ......ooevevveveeeeeeeeeenenee.

AV/0] 1 1 o =T bei

(Dienststelle, Unterschrift)
AlS e , Tarifstelle ....cooovvveveeeeeieeiieeeenen,

1701 [, o] [T bei

(Dienststelle, Unterschrift)

(Seite 6)

2. Abordnungen:

(nur erforderlich, wenn die Abordnung langer als 3 Monate gedauert hat)

A/ o] 0 I, o] [T (U
(Dienststelle)
Vom oo, o =T AU
(Dienststelle)
3. Uberweisungen:
AM e 4 ) R
(Dienststelle)
AM oo ZU ettt annnnnnnnnns
(Dienststelle)
4.  Ausbildung/Umschulung: "
AIS/ZUM" o, VOM oo, DIS v

Es besteht Anspruch auf Entlohnung nach § 17 Abs. 6 LTV.

" Nichtzutreffendes streichen

ZD zu DS 186
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Zu Abs. 3Nr. 4

1.

a)

Arbeiter, die vor dem 01.01.1978 eingestellt wurden

Die Schutzfrist von 36 Monaten, wahrend der dem noch kiindbaren Arbeiter
nach § 4 Nr. 1.1.2 der Richtlinien zum Schutz der von RationalisierungsmaB-
nahmen betroffenen Mitarbeiter im Arbeiterverhdltnis eine niedriger bewertete
Tatigkeit nicht als stédndige Beschéftigung Ubertragen werden darf, beginnt mit
dem Tag, an dem die niedriger bewertete Tatigkeit erstmals ausgelbt wird. Die
Lohnsicherungsfrist flr die Zulage M beginnt mit dem Tag nach Ablauf der
Schutzfrist.

Arbeiter, die nach dem 31.12.1977 eingestellt wurden
Die Lohnsicherungsfrist fur die Zulage M beginnt mit dem Tag, an dem die nied-
riger bewertete Tatigkeit erstmals ausgetibt wird.

2. Arbeiter mit Facharbeitervertrag, die nicht mehr als Facharbeiter oder qualifizierte
Facharbeiter beschéaftigt werden kénnen
a) Arbeiter, die vor dem 01.01.1978 eingestellt wurden
Die Kundigung des Facharbeitervertrages nach § 16 Abs. 5 LTV ist wahrend der
Schutzfrist von 36 Monaten so rechtzeitig durchzufihren, daB sie mit dem Ab-
lauf der Schutzfrist wirksam wird. Im Gbrigen gilt Nr. 1 entsprechend.
b) Arbeiter, die nach dem 31.12.1977 eingestellt wurden
Die Lohnsicherungsfrist fur die Zulage M beginnt mit dem Tag, an dem dem
Arbeiter unter Beachtung von § 16 Abs. 5 LTV in Verbindung mit § 16 Abs. 3
Nr.2b LTV die niedriger bewertete Tatigkeit als stdndige Beschaftigung Uber-
tragen worden ist, also nach Ablauf der Kiindigungsfrist nach § 30 Abs. 1 LTV.
Zu Abs. 6

Bei oértlichen Einweisungen, die nicht innerhalb einer betrieblichen Ausbildung oder Fort-
bildung erfolgen, gilt § 15 Abs. 3LTV.

Far Zeiten des regelmaBigen Fortbildungsunterrichts gilt § 15 Abs. 8 Nr. 2 LTV.

Zu Abs. 7 Nr. 1a und Anlage 1 Tarifstelle B VII 1

Als eine von der stédndigen Beschaftigung abweichende Téatigkeit gilt auch die Tatigkeit

des Sicherungspostens zum Schutz anderer Personen. (*)

ZD zu DS 186
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ZDzu § 18 LTV
Zu Abs. 10 Nr. 1

Die Kalenderwoche beginnt mit dem Montag und endet mit dem Sonntag (DIN 1355).
Zu Abs. 11 Nr. 1

Die ausgefallene Arbeitszeit nach § 3 a Abs. 1 ist bei der Berechnung des Uberzeitzu-
schlags zu berlcksichtigen.

ZD zu DS 186
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ZDzu §19LTV

Zu Abs. 1

§ 15 Abs. 3 Nr. 1 letzter Satz ist zu beachten.

Zu Abs. 2

Die gesetzlichen Feiertage, an denen bei Arbeitsausfall Lohn zu zahlen ist, wenn sie auf

einen Werktag fallen (gesetzliche Wochenfeiertage), ergeben sich aus der folgenden
Ubersicht:

£
9
co
= 582 cs | 2 -

5| = | g52% s |2s|8 | § | _

0E [ E'Q (O] [72] 'U% Eﬂ — =

83 T sEBS 3 50 | 2= | & >

oS | o 6TZA T |22 |wE| & | o
Neujahr + + + + + + + +
Heilige Drei Konige + + - - - . -
(Erscheinungsfest)
(6.1.)
Karfreitag + + + + + + + +
Ostermontag + + + + + + + +
1. Mai + + + + + + + +
Christi Himmelfahrt + + + + + + + +
Pfingstmontag + + + + + + + +
Fronleichnam + + - + + + + _
Friedensfest (8.8.) - Auf;:gutrg - - - - - -
Maria Himmelfahrt - k - - - - + -
(15.8.)
Tag der deutschen + + + + + + + +
Einheit (3.10.)
Allerheiligen (1.11.) + + - - + + + -
1. und 2. Weihnachts- + + + + + + + +
feiertag

+ = gesetzlicher Feiertag.
k = gesetzlicher Feiertag in Gemeinden mit Gberwiegend katholischer Bevélkerung.

ZD zu DS 186
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Zu Abs. 3 Nr. 2
Die Kalenderwoche beginnt mit dem Montag und endet mit dem Sonntag (DIN 1335).
Zu Abs. 3 Nr. 3
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 letzter Satz ist zu beachten.
Zu Abs. 5 Satz 1
Beispiel:

Ein Arbeiter leistet im Kalendermonat Sonntagsarbeit

von 0bis 0.05Uhr e, 5 Min.,
von 0bis 0.40 Uhr e, 40 Min.,
von 0 bis 0.05 Uhr und

von 22 bis 24  Uhr e, 2 Std. 5 Min.
ZUSAMMEN et e e e e 2 Std. 50 Min.,
Sonntagszuschlag ist nach § 15 Abs. 3 Nr. 3LTV fir ................ 3 Std

zu zahlen.

ZDzu§20LTV

Zu Abs. 1

Die Zulage fur Nachtarbeit wird nicht gezahlt

a) flr den Arbeitszeitzuschlag nach § 15 Abs. 5 Nr. 1c,

b) flr ausgefallene Arbeitszeit nach § 15 Abs. 8 Nr. 1,

c) fur Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Wochenfeiertags ausféllt (§ 19 Abs. 2).
Zu Abs. 4

Hierbei handelt es sich um die Ausflhrung eines nachtlichen Dienstgeschéftes in Verbin-

dung mit einer Dienstreise, wenn die Hinreise vor 3 Uhr angetreten oder die Rickreise
nach 2 Uhr beendet wird (§ 10 Abs. 1 BRKG).

ZD zu DS 186



.95

ZDzu § 21 LTV

Zu Abs. 1

Bei der Berechnung der zulageberechtigenden Zeiten bleiben auBer Betracht

a) der Arbeitszeitzuschlag nach § 15 Abs. 5 Nr. 1c,

b) die ausgefallene Arbeitszeit nach § 15 Abs. 8 Nr. 1,

c) die Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Wochenfeiertags ausfallt (§ 19 Abs. 2).
Zu Abs. 3 und AB 1

Die Berechnung der maBgeblichen durchschnittlichen Zeitspanne zwischen Dienstbeginn
und Dienstende geht aus von der Ermittlung aller Zeitdifferenzen zwischen frihestem
Dienstbeginn und spéatestem Dienstende von je 2 Schichten, die nach dem Dienstplan am
selben Wochentag beginnen. Es sind dabei alle Schichten zu erfassen; wenn an einem
Wochentag eine ungerade Anzahl von Schichten zu leisten ist, wird die Dauer der Ubrig-

bleibenden Schicht eingesetzt. Endet eine Schicht erst am folgenden Tage, so ist die
nach 0.00 Uhr anfallende Schichtdauer dem Berechnungstage zuzurechnen.

ZDzu §22LTV

Zu Abs. 1

Die Entschadigung fur auBergewodhnliche Arbeiten von 70 v. H. und die Zulage fir Ar-
beitszeitzuschlage von 30 v. H. sind getrennt zu berechnen. Fir die Berechnung ist § 15
Abs. 3 LTV maBgebend.

Beispiel:

Ein Arbeiter wurde in einem Kalendermonat zu einer Sonderdienstschicht nach § 15
Abs. 5 Nr. 1 a LTV herangezogen, in der er auBergewdhnliche Arbeiten im Sinne des § 22
Abs. 1 LTV verrichtet hat. Bei einer Dauer der Heranziehung nach § 22 Abs. 3 LTV von
3 Std. 30 Min. betragt der Arbeitszeitzuschlag nach § 15 Abs. 5 Nr. 1 a LTV 2 Std. 30 Min.
Der Arbeiter erhélt nach § 22 Abs. 1 LTV fir diesen Monat:

70 v. H. von 3,5/167,4 des Monatslohns,
30 v. H. von 2,5/167,4 des Monatslohns.

Zu Abs. 2 Nr. 1

Die Arbeiter sind vor Beginn der Arbeiten darauf hinzuweisen, wenn diese unter den be-
sonderen Arbeitsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 1 ausgefihrt werden missen.

ZD zu DS 186
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ZDzu§25LTV

Zu Abs. 1

Eine fir die Jubilaumszuwendung maBgebene Jubildumszeit kann wahrend des Ruhens
des Arbeitsverhéltnisses nach § 30 Abs. 9 Nr. 3 nicht vollendet werden (vgl. ZD zu § 5
Abs. 1 Nr. 1).

Zu Abs. 2 Nr. 2a

Fir die Auslegung der Nr. 2a sind die Verzeichnisse heranzuziehen, die der BMI zu § 20
Abs. 2a und ¢ BAT im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBI.) verdffentlicht.

Zu Abs. 2 Nr. 4

Der Antrag ist bei einer unmittelbaren Ubernahme/Einstellung in ein Arbeitsverhltnis
nicht erforderlich.

Zu Abs. 3

Nach der Rechtsprechung des BAG erhalten teilzeitbeschéftigte Arbeiter die volle Jubi-
lAumszuwendung (Schr. BEV-HV vom 21.10.1996 - 2.101 PI/Pd).

Zu Abs. 4

Wegen der Arbeitsbefreiung bei Arbeitsjubilden s. § 27 Abs. 12 Nr. 1 d, wegen der Lohn-
fortzahlung s. § 15 Abs. 9.

ZDzu§26 LTV

Zu Abs. 4 Nr. 1

Nettolohn im Sinne von Abs. 4 Nr. 1 ist der fiir diesen Monat aus dem Abrechnungsmonat
ermittelte Bruttolohn abzuglich der darauf entfallenden gesetzlichen Abzlige. Bei diesem

Bruttolohn werden nicht bertcksichtigt:

a) Sonn- und Feiertagszuschlag fir freigestellte Personalratsmitglieder
(DS 196 01 01 R 4.3.1 zu § 46)

b) Pramie flr Verbesserungsvorschlage

c) Vergltung fir Arbeithnehmererfindungen

d) Schulbeihilfe

Zu Abs.9Nr.2a

Forderungen des Bundeseisenbahnvermégens, die vom Lohn einbehalten werden, sind in
der DS 353/1l - Vorschrift fir das Rechnungswesen; Einziehungs- und Auszahlungsver-
fahren -, festgelegt.

Zu Abs. 14

Der Restlohn ist unverzuglich zu Uberweisen, wenn das Ruhen des Arbeitsverhéltnisses
nach § 30 Abs. 9 Nr. 3 eintritt.
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ZD zu § 27 LTV
Zu Abs. 4
Nr. 1. Buchst. aund b

Weitere Félle, bei denen der Anspruch auf Krankenbezlige nicht besteht, sind
in Abs. 8 Nr. 5b geregelt.

Nr. 2. Buchst. b

Wegen der MaBnahmen bei Arbeitsunfahigkeit, die durch einen von einem
Dritten zu vertretenden Umstand herbeigefuhrt wurde, gilt Abs. 9.

Zu Abs. 3, Abs. 7 Nr. 1 und Abs. 8 Nr. 1

Krankenbezlige werden - wie auch sonstige Bezlige - fur die Zeit des Ruhens des Ar-
beitsverhaltnisses nach § 30 Abs. 9 Nr. 3 nicht gezahlt. Ist der Arbeiter am Tage, an dem
er die Arbeit wieder aufnehmen soll, arbeitsunfahig, rechnen die Fristen des § 27 Abs. 8
Nr. 1 LTV vom Beginn der Arbeitsunfahigkeit an, auch wenn die Arbeitsunfahigkeit wah-
rend des Ruhenszeitraums eingetreten war. Unberihrt bleibt die Zahlung der Krankenbe-
zlige bis zur Dauer von 6 Wochen nach § 27 Abs. 7 Nr. 1 LTV.

Zu Abs. 7 Nr. 1

§ 27 Abs. 7 Nr. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 LTV bestimmt, daB der Arbeiter bei
Arbeitsunfahigkeit Urlaubslohn ggf. zuzliglich Sozialzuschlag (§ 15 Abs. 9 LTV) bis zur
Dauer von sechs Wochen erhélt. Dies bedeutet, daB3 z. B. bei einem Arbeiter, der wah-
rend der Zeit des Grundwehrdienstes erkrankt und bei dem diese Erkrankung auch noch
in dem Zeitpunkt andauert, in dem die beiderseitgen Rechte und Pflichten aus dem Ar-
beitsverhaltnis wieder aufleben, der Sechswochenzeitraum erst von dem Tage an rech-
net, an dem das Arbeitsverhéltnis wieder voll wirksam wird.

Beispiel:

Ein Arbeiter, dessen Grundwehrdienst am 31. Marz endet, ist seit dem 1. Marz ar-
beitsunfahig erkrankt. Diese Arbeitsunfahigkeit dauert bis einschlieBlich 25. Mai. Der
Arbeiter kann die Arbeit beim Bundeseisenbahnvermdgen nicht schon am 1. April,
sondern erst am 26. Mai wieder aufnehmen.

Nach § 27 Abs. 7 Nr. 1 Satz 1 LTV sind Krankenbezlige in Form von Lohnfortzahlung
vom 1. April an, also von dem Tage an, an dem der Arbeiter die Arbeit hatte aufneh-
men mussen, fir die Dauer von 6 Wochen, also bis einschlieBlich 12. Mai, zu zahlen
(und nicht nur bis einschlieBlich 11. April, dem Ablauf von 6 Wochen seit dem Beginn
der Arbeitsunféhigkeit am 1. Marz). Fir die Zeit vom 13. bis 25. Mai erhélt der Arbei-
ter ggof. KrankengeldzuschuB nach § 27 Abs. 8 Nr. 1 LTV.

Zu Abs. 8 Nr. 1

§ 27 Abs. 8 Nr. 1 Satz 2 LTV bestimmt, daB KrankengeldzuschuB, sofern der Arbeiter bei
Eintritt der Arbeitsunféhigkeit eine Eisenbahndienstzeit (§ 5 Abs. 1 LTV) von mindestens
einem Jahr hat, l1dngstens bis zum Ende der 26. Woche, sonst langstens bis zum Ende
der 6. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit gezahlt wird. Auf das Beispiel im
ZD zu § 27 Abs. 7 Nr. 1 LTV bezogen bedeutet dies, daB der Bezugszeitraum fir den
Krankengeldzuschu3 vom 1. Mé&rz an zu rechnen wére.

ZD zu DS 186
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Zu Abs. 8 Nr. 2

Die Bezugsfrist nach § 27 Abs. 8 Nr. 2 LTV von 26 Wochen gilt auch dann, wenn zu einer
zundchst auf anderer Ursache beruhenden Arbeitsunfahigkeit z. B. eine Berufskrankheit
hinzukommt. Auch in diesem Fall beginnt die Frist mit dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit.
Die Krankenbeziige werden also insgesamt nur fir héchstens 26 Wochen gezahlt.

Die Bezugsfrist von 26 Wochen gilt nur fir die jeweils erste Arbeitsunfahigkeit. Nimmt
ein Arbeiter, der einen Arbeitsunfall erlitten hatte, nach zehn Wochen die Arbeit wieder
auf, so ist damit die 26-Wochen-Frist verbraucht. Wird er nach einem Jahr aufgrund des-
selben Arbeitsunfalls erneut arbeitsunféhig, gilt die Frist des § 27 Abs. 8 Nr. 2 LTV nicht
mehr. Es gelten die Bezugsfristen der Abs. 7 Nr. 1 und Abs. 8 Nr. 1.

Wird jedoch der Arbeiter vor Ablauf von sechs Monaten seit der Wiederaufnahme der
Arbeit aufgrund desselben Arbeitsunfalles oder derselben Berufskrankheit erneut arbeits-
unféhig, werden die Krankenbezlige, wenn sich fur den Arbeiter nicht aus § 27 Abs. 8
Nr. 1 in Verbindung mit Nr. 4 LTV eine l&ngere Frist ergibt, nach der AB 6 zu § 27 LTV bis
zum Ablauf der 26. Woche der auf den Arbeitsunfall bzw. der Berufskrankheit beruhenden
ersten und jeder weiteren innerhalb des Sechsmonatszeitraums beginnenden Arbeitsun-
fahigkeit gezahlt. Bei der Berechnung der Bezugsfrist sind die dazwischenliegenden Zei-
ten der Arbeitsfahigkeit unberiicksichtigt zu lassen.

Beispiel:

Ein Arbeiter mit einer Eisenbahndienstzeit von mindestens einem Jahr erleidet am
1. Oktober einen Arbeitsunfall und ist aus diesem Grunde bis einschlieBlich
11. November arbeitsunfahig. Nach Wiederaufnahme der Arbeit am 12. November
wird er aufgrund desselben Arbeitsunfalles am 7. Januar des folgenden Jahres er-
neut arbeitsunféhig. Diese Arbeitsunfahigkeit dauert bis einschlieBelich 8. Juni. Der
Arbeiter erhalt Krankenbezlige vom 1. Oktober bis einschlieBlich 11. November und
vom 7. Januar bis einschlieB3lich 26. Mai, d. h. bis zum Ablauf der 26. Woche der auf
demselben Arbeitsunfall beruhenden Arbeitsunfahigkeitszeiten.

Der Arbeiter erhalt jedoch bei einer auf dem Arbeitsunfall bzw. der Berufskrankheit beru-
henden erneuten Arbeitsunfahigkeit die Krankenbezliige nach der gemaB § 27 Abs.7
Nr. 1 und Abs. 8 Nr. 1 LTV fir ihn maBgebenden Bezugsfrist, wenn diese langer als der
noch verbleibende Rest des 26-Wochen-Zeitraums ist und im Ubrigen die Voraussetzun-
gen nach § 27 Abs.7 Nr. 2 oder Abs. 8 Nr. 4 erfullt sind.

Beispiel:

Ein Arbeiter mit einer Eisenbahndienstzeit von mindestens einem Jahr, der vom
1. Oktober bis einschlieBlich 6. Januar (14 Wochen) aufgrund eines Arbeitsunfalls
arbeitsunfahig war, erkrankt am 8. April des Jahres erneut an den Folgen dieses Ar-
beitsunfalls. Die erneute Arbeitsunfahigkeit dauert bis einschlieBlich 14. Juli (weitere
14 Wochen). Die 26-Wochen-Frist des § 27 Abs. 8 Nr. 2 LTV wirde am 30. Juni en-
den. Da die Bezugsfrist des § 27 Abs. 8 Nr. 1 in Verbindung mit Nr. 4 LTV fir den
Arbeiter jedoch glnstiger ist, steht ihm fiir die Zeit der zweiten Arbeitsunféhigkeit ggf.
KrankengeldzuschuB vom 8. April bis einschlieBlich 14. Juli zu.

Sowohl der Arbeitsunfall als auch die Berufskrankheit miissen vom zustandigen Unfall-
versicherungstrager anerkannt sein. Liegt beim Ablauf der Krankenbezugsfrist nach § 27
Abs. 7 Nr. 1 bzw. Abs. 8 Nr. 1 LTV die Anerkennung noch nicht vor, ist sie jedoch zu er-
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warten, sind die Krankenbezlige unter Vorbehalt der Rickforderung langstens bis zum
Ablauf der 26-Wochen-Frist zu zahlen.

Zu Abs. 8 Nr. 5 b Doppelbuchst. aa
Siehe auch ZD zu § 30 Abs. 4,9, 10 und 13.
Zu Abs. 8 Nr. 6

Zu den Barleistungen in diesem Sinne gehdren auch die Beitragsanteile zur gesetzlichen
Rentenversicherung und nach dem AFG, die aufgrund des § 186 AFG einbehalten wer-
den. Flr die Bemessung des Krankengeldzuschusses ist daher der Bruttobetrag des
Krankengeldes oder der entsprechenden Leistung aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung vom Nettoarbeitsentgelt abzuziehen.

Zu Abs. 12
Bei Arbeitsbefreiung ist Abs. 10 Nr. 1 der Arbeitsordnung (Anlage 6 LTV) zu beachten.

Zu Abs. 12 Nr. 1

Allgemeines

Der Wortlaut der Nr. 1 beschrankt sich darauf festzulegen, welche Anldsse aus dem per-
sOnlichen Bereich als Freistellungsfalle im Sinne des § 616 BGB anzusehen sind. Bezahl-
te Arbeitsbefreiung aus persénlichen Grinden ist nur fir die Dauer der in Nr. 1 festgeleg-
ten Tage zu gewahren. Reichen diese Tage nicht aus, ist eine darlber hinausgehende
Freistellung nur im Wege der Inanspruchnahme von Erholungsurlaub oder der Beantra-
gung unbezabhlter Arbeitsbefreiung nach Nr. 3 Satz 2 méglich.

Fallt der Anlass fir die Freistellung auf einen flr die Arbeiterin oder den Arbeiter arbeits-
freien Tag, ist nach Nr. 1 eine Arbeitsbefreiung an einem anderen Tag nicht ausgeschlos-
sen. In der Vorschrift ist nicht bestimmt, dass die Arbeitsbefreiung genau an dem Tag
erfolgen muss, auf den das jeweilige Ereignis fallt. Wie bisher ist aber bei der Arbeitsbe-
freiung aus personlichen Griinden ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen dem
Anlass der Freistellung und der Freistellung selbst unverzichtbar.

Die Freistellung nach Nr. 1 erfolgt - mit Ausnahme des Buchstaben f dieser Vorschrift - flr
volle Arbeitstage. Bricht die Arbeiterin oder der Arbeiter jedoch aus einem der aufgefihr-
ten Anlésse ihre bzw. seine Arbeit im Verlaufe eines Arbeitstages ab, zahlt dieser Tag als
Freistellungstag bzw. als erster Freistellungstag.

a) ZuBuchst. a

Dieser Anspruch besteht auch, wenn die Ehegatten nicht in hauslicher Gemeinschaft
leben; ausschlaggebend ist, dass die Ehe besteht. Die Niederkunft der Lebensge-
fahrtin eines Arbeiters ist nicht von der Vorschrift erfasst.

Der Freistellungsanspruch bleibt auch bei Mehrlingsgeburten auf einen Arbeitstag
begrenzt; ein Freistellungsanspruch besteht auch, wenn das Kind nicht lebend gebo-
ren wird.

b) ZuBuchst. b
Eltern im Sinne der Vorschrift sind die leiblichen Eltern der Arbeiterin oder des Arbei-

ters, Schwiegereltern, Stiefeltern oder andere nahestehende Angehérige sind nicht
erfasst.
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Zum Kindbegriff im Sinne der Vorschrift kbnnen auch Stief- und Pflegekinder ge-
rechnet werden.

Die beiden Tage der Freistellung missen nicht zusammenhangend in Anspruch
genommen werden. Eine Aufteilung z. B. in der Weise, dass der erste Tag unmittel-
bar in zeitlichem Zusammenhang mit dem Todesfall und der zweite Tag anlasslich
der Beisetzung gewahrt wird, ist zulassig.

Zu Buchst. ¢

Der dienstlich oder betrieblich veranlasste Umzug muss also einen Ortswechsel zur
Folge haben, d. h. es muss zu einem Wechsel des Wohnortes und zu einer tatséch-
lichen Verlegung der Wohnung kommen. Ein Umzug im Einzugsbereich einer
Dienststelle oder eines Betriebes, der mit einem Ortswechsel verbunden ist, ist je-
doch in der Regel nicht dienstlich oder betrieblich veranlasst. Es ist im Ubrigen uner-
heblich, in welcher Entfernung sich der neue Wohnort befindet, d. h. auch bei einem
Umzug Uber eine groBe Entfernung besteht ein Freistellungsanspruch lediglich fur
einen Arbeitstag.

Zu Buchst. d

Der Zeitpunkt des Jubildumstages ergibt sich aus der Berechnung im Rahmen des
§ 25 in Verbindung mit § 5.

Zu Buchst. e

Die Regelung erfasst alle Falle einer schweren Erkrankung aufgrund derer einer
Arbeiterin oder einem Arbeiter Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Lohnes ge-
wahrt werden kann. Die Dauer der Freistellung ist je nach Anlass unterschiedlich und
darf insgesamt finf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht Uberschreiten. Die Freistellung
dient nur der unvorhersehbaren, kurzfristig eintretenden, voriibergehenden Uber-
nahme der notwendigen Pflege oder Betreuung und der Organisation der weiteren
Pflege der erkrankten Person oder der Betreuung des Kindes durch eine andere
Person. Die Freistellung ist daher nur méglich, wenn eine andere Person zur Uber-
nahme dieser Aufgabe nicht sofort zur Verfligung steht und - in den Fallen der Dop-
pelbuchst. aa und bb - eine arztliche Bescheinigung vorliegt, welche die Notwendig-
keit der Anwesenheit der Arbeiterin oder des Arbeiters (bzw. einer anderen Person)
zur vorldufigen Pflege bestatigt; in dem Fall des Doppelbuchst. cc ist diese Notwen-
digkeit wegen des Alters oder wegen der Behinderung des Kindes der Arbeitskraft
unterstellt. Dass eine andere Person nicht sofort zur Ubernahme der Pflege oder
Betreuung zur Verfligung steht, hat die Arbeiterin bzw. der Arbeiter in allen Féllen der
Doppelbuchst. aa bis cc darzulegen.

Doppelbuchst. aa

Bei schwerer Erkrankung von Angehdrigen der Arbeitskraft kann fir einen Arbeitstag
im Kalenderjahr Arbeitsbefreiung gewahrt werden. Ein solcher Anlass kann daher
nur einmal im Kalenderjahr zur Freistellung fihren. Voraussetzung ist, dass die oder
der erkrankte Angehdrige mit der Arbeitskraft in demselben Haushalt lebt. Zum Kreis
der Angehdrigen in diesem Sinne kénnen die in § 20 Abs. 5 Verwaltungsverfahrens-

gesetz (VwVfG) genannten Personen gezahlt werden. Dies sind Verlobte, Ehegatten,
Verwandte und Verschwéagerte gerader Linie, Geschwister, Kinder derGeschwister,
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Ehegatten der Geschwister, Geschwister des Ehegatten und Geschwister der Eltern
sowie Pflegeeltern und Pflegekinder. Fir die Pflege eines schwererkrankten Kindes,
das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wird, obwohl es zu dem Personen-
kreis im Sinne des § 20 Abs. 5 VwVIG rechnet, nicht Freistellung nach Doppel-
buchst. aa, sondern nach der besonderen Regelung des Doppelbuchst. bb gewahrt.

Doppelbuchst. cc

Neben dem Ehegatten oder einer sonstigen im Haushalt des Arbeiters lebenden
Person ist auch die schwere Erkrankung der sogenannten ,Tagesmutter”, welche
das Kind bzw. die Kinder Ublicherweise in ihrem Haushalt betreut, mit einbezogen.
Es muB sich allerdings immer um die Person handeln, die - wenn sie nicht schwer
erkrankt ware - tatséchlich die Kinder zu betreuen hatte.

Zu Buchst. f

Die Freistellung zur arztlichen Behandlung ist ohne Beschrankung auf bestimmte
Gruppen von Arzten geregelt. Der Begriff der arztlichen Behandlung erfaBt auch die
arztliche Untersuchung und die &rztlch verordnete Behandlung. Die Behandlung
braucht somit nicht von einem Arzt durchgefuhrt zu werden. ErfaBt werden deshalb
z. B. auch medizinische Massagen, wenn sie von einem Arzt verordnet worden sind.
Dies gilt ebenso fur ambulant durchgefihrte RehabilitationsmaBnahmen, soweit sie
arztlich verordnet sind.

Buchst. f stellt klar, daB die &rztliche Behandlung grundsatzlich auBerhalb der Ar-
beitszeit erfolgen soll. Der Anspruch auf Freistellung unter Fortzahlung des Lohnes
besteht nur dann, wenn die arztliche Behandlung wahrend der Arbeitszeit erfolgen
muB. Der Arbeiter hat deshalb zu versuchen, in diesem Sinne auf die Terminverein-
barung mit dem Arzt EinfluB zu nehmen, er muB sich also bemuhen, einen Untersu-
chungs- oder Behandlungstermin auBerhalb seiner Arbeitszeit zu vereinbaren. Bei
einem Termin wahrend der Arbeitszeit ist zu prifen, ob eine entsprechende Verle-
gung oder Anderung der Arbeitszeit des Arbeiters in Betracht kommt. Der Arbeiter
hat eine zumutbare Verlegung oder Anderung der Arbeitszeit in Kauf zu nehmen.
Soweit dies méglich und zumutbar ist, darf die Behandlung nicht wahrend der Ar-
beitszeit erfolgen. Eine Verlegung der Arbeitszeit setzt eine entsprechende Entschei-
dung der Dienststelle voraus. Ist diese nicht getroffen, liegt eine Freistellung unter
Fortzahlung des Lohnes vor. Soweit der Arbeiter selbst auf die Gestaltung seiner Ar-
beitszeit EinfluB nehmen kann, z. B. bei Gleitzeitreglungen, ist er zur Nutzung der
sich hieraus ergebenden Mdglichkeiten verpflichtet. Nur wenn ein auBerhalb der Ar-
beitszeit (bzw. Kernarbeitszeit) des Arbeiters liegender Termin nicht vereinbart wer-
den kann, kommt eine Freistellung in Betracht.

Die Dauer der Freistellung ist auf die erforderliche, d. h. die unumganglich notwendi-
ge, nachgewiesene Abwesenheit von der Arbeit beschrankt. Die ,nachgewiesene
Abwesenheitszeit” ist nicht dahingehend auszulegen, daB bei jedem Arztbesuch ein
besonderer Nachweis, etwa in Form einer arztlichen Bescheinigung Uber die erfor-
derliche Zeit der Abwesenheit erbracht werden muB. Allerdings 148t es die tarifver-
tragliche Regelung unzweifelhaft zu, daB bei jedem Arztbesuch ein entsprechender
Nachweis geflihrt wird. Dies kann - in den Grenzen des Willkirverbots - in Einzelfal-
len, also bei gegebener Veranlassung, aber auch generell fir eine Dienststelle ange-
ordnet werden. Die Art und Weise des Nachweises ist nicht spezifiziert. Das bedeu-
tet, daB jede Form des Nachweises mdglich ist. Entscheidend ist, daB die erforderli-
che Abwesenheit schlissig dargelegt und ggf. auch nachgewiesen ist. Die einfachste
Form des Nachweises ist es, wenn die Fakten glaubhaft erklart werden; insofern wird
haufig die Mitteilung des Arbeiters ausreichen, die &rztliche Behandlung kénne nur
wahrend der Arbeitszeit durchgefihrt werden. Wenn die Dienststelle die-
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se Aussage nicht fir ausreichend halt, ist ein darlber hinausgehender Nachweis zu
verlangen. Dieser ist insbesondere in der Vorlage einer arztlichen Bescheinigung zu
sehen. Weigert sich der Arbeiter, eine solche Bescheinigung beizubringen, entfallt
der Freistellungsanspruch unter Fortzahlung des Lohnes.

Die Freistellung nach Buchst. f schlieBt auch unvermeidbare Wartezeiten beim Arzt
und die erforderlichen Wegezeiten zu und von der arztlichen Behandlung ein. Es ist
im Einzelfall zu prufen, in welchem zeitlichen Ausmalf die Abwesenheit des Arbeiters
unvermeidbar ist.

Zu Abs. 12 Nr. 1e

1.

Nach dem in Buchstabe e genannten § 45 SGB V wird Krankengeld gewé&hrt, wenn
es nach arztlichem Zeugnis erforderlich ist, daB der Arbeiter zur Beaufsichtigung,
Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes der Arbeit fernbleibt, eine andere in
seinem Haushalt lebende Person die Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege nicht
Ubernehmen kann und das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. An-
spruch auf Krankengeld nach § 45 SGB V besteht in jedem Kalenderjahr flr jedes
Kind langstens fiir 10 Arbeitstage, flr alleinerziechende Arbeiter langstens fir
20 Arbeitstage. Der Anspruch nach Satz 1 besteht flr nicht mehr als 25 Arbeitstage,
far Alleinerziehende fur nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr.

a) Fir die drei Tatbestande des Buchst. e (aa, bb, cc) sind insgesamt bis zu finf
Kalendertage Arbeitsbefreiung vorgesehen. Werden beispielsweise im Kalen-
derjahr far den Fall aa ein Kalendertag beansprucht, kénnen im selben Jahr
fir bb oder cc nur noch insgesamt vier Kalendertage gewahrt werden.

b) Wenn der Tatbestand bb vorlag, aber wegen eines Anspruchs nach § 45
SGB V nicht zu bezahlter Arbeitsbefreiung fiihrte, schlieBt dies eine Arbeitsbe-
freiung fur die Falle aa und cc bis zu fiinf Kalendertage nicht aus.

Zu Abs. 12 Nr. 2

a)

Allgemeines

Die Vorschrift der Nr. 2 rdumt keinen eigenstandigen Anspruch auf Arbeitsbefreiung
ein, sondern setzt diesen voraus; nur wenn aufgrund gesetzlicher Regelung ein Frei-
stellungsanspruch vorgeschrieben ist und die Aufgaben nicht auBerhalb der Arbeits-
zeit - ggf. auch nach deren Verlegung - erfillt werden kénnen, liegt ein Anwendungs-
fall der Nr. 2 vor.

Kann der Arbeiter auf die zeitliche Lage des Anlasses fur den gesetzlichen Freistel-
lungsanspruch EinfluB nehmen, ist er verpflichtet, diesen AnlaB so zu legen, daB er
nicht an der Erfillung seiner Arbeitspflicht gehindert ist. Kann die allgemeine staats-
birgerliche Pflicht nicht auBerhalb seiner Arbeitszeit erflllt werden, ist zu prifen, ob
die Freistellung durch Verlegung der individuellen Arbeitszeit vermieden werden
kann. Soweit der Arbeiter selbst auf die Gestaltung seiner Arbeitszeit EinfluB nehmen
kann (z. B. bei Gleitzeitregelungen), ist er zur Nutzung der sich hieraus ergebenden
Mdoglichkeiten verpflichtet. Eine Freistellung unter Fortzahlung des Lohnes kann in
diesen Fallen nur insoweit in Betracht kommen, als sie in der Kernarbeitszeit erfolgen
muB.
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b)

Erflllung allgemeiner staatsbirgerlichen Pflichten nach deutschem Recht

Allgemeine staatsburgerliche Pflichten sind solche, die sich aus der Rechtsstellung
des einzelnen als Staatsbiirger ergeben, die also grundsétzlich jeden Biirger ohne
weiteres treffen kdnnen. Spezielle oder besondere Pflichten, die von der Zugehdrig-
keit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe, einem Berufsstand o. &. abhan-
gen, fallen nicht hierunter. Durch die Einschrankung auf Pflichten nach deutschem
Recht wird klargestellt, daB Anspriiche aus Nr. 2 nicht entstehen, wenn es sich um
die staatsbirgerliche Pflicht gegenliber einem anderen Staat handelt (z. B. gesetzli-
che Wahlpflicht in einem auslandischen Staat).

Auslibung des Wahlrechts, Beteiligung an Wahlausschiissen

Die Ausibung des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, zu den Landtagen, zu
den Kommunalparlamenten und zum Européischen Parlament erfolgt in Wahrneh-
mung eines allgemeinen staatsblrgerlichen Rechts. Die einschlagigen Wahlgesetze
ordnen nicht die Freistellung unter Fortzahlung des Lohnes zur Teilnahme an der
Wahl an. Im Hinblick auf die langen Offnungszeiten der Wahllokale wird in aller Re-
gel die Mdglichkeit bestehen, auBerhalb der Arbeitszeit zur Wahl zu gehen, sofern
die Wahl nicht - wie in der Regel - an einem allgemein arbeitsfreien Tag stattfindet.
Ggf. sind die Beschaftigten auf die Mdglichkeit der Briefwahl zu verweisen.

Hinsichtlich der Téatigkeit in Wahlausschiissen besteht eine Verpflichtung zur Uber-
nahme dieses Ehrenamtes (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Bundeswahlgesetz) und eine gesetz-
liche Anwesenheitspflicht. Dies steht einer ausdricklichen Verpflichtung des Arbeit-
gebers, Arbeitsbefreiung zu gewahren, gleich. In diesen Fallen ist der Lohn nach Nr.
2 fortzuzahlen.

Far die Teilnahme an Wahlen der Organe der gesetzlichen Sozialversicherung und
anderer offentlicher Einrichtungen besteht keine Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung
des Lohnes.

Auslibung 6ffentlicher Ehrendmter

Auch die Ausibung eines 6ffentlichen Ehrenamtes allein ist kein AnlaB fiir eine tarif-
liche Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung des Lohnes. Eine Freistellung
setzt voraus, daB es sich um die Erfillung einer allgemeinen staatsblrgerlichen
Pflicht nach deutschem Recht handelt und die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorge-
schrieben ist. Die Auslibung eines 6ffentlichen Ehrenamtes ist nicht zwangslaufig die
Erflllung einer allgemeinen staatsbiirgerlichen Pflicht.

Hinsichtlich der Wahrnehmung kommunaler Mandate kann Arbeitern im Hinblick auf
die beamtenrechtliche Regelung des § 89 Abs. 3 BBG (Téatigkeit als Mitglied einer
kommunalen Vertretung, eines nach Kommunalverfassungsrecht gebildeten Aus-
schusses oder vergleichbarer Einrichtungen) fur die Tétigkeit als Mitglied einer
kommunalen Vertretung usw. auch weiterhin die erforderliche Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Lohnes gewahrt werden.

Far die o6ffentlichen Ehrendmter des Schoéffen oder des ehrenamtlichen Richters
ergibt sich ein Freistellungsanspruch mittelbar aus dem Gesetz - fir die Wahl und
Heranziehung der Schoéffen aus §§ 31 bis 56 Gerichtsverfassunsgesetz, fiir die eh-
renamtlichen Richter in der Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit aus den
§§ 16, 20 ff., 35, 43 Arbeitsgerichtsgesetz, den §§ 9, 30, 38 Sozialgerichtsgesetz und
den §§ 19 ff Verwaltungsgerichtsordnung. In diesen Vorschriften wird die Arbeitsbe-
freiung fUr die Heranziehung als ehrenamtlicher Richter vorausgesetzt.
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Ungeachtet bestehender Unterschiede in den einzelnen Zweigen der Gerichtsbarkeit
kann daher jede Heranziehung als Schoéffe oder ehrenamtlicher Richter unabhangig
von der Frage, ob in allen Féllen eine allgemeine staatsburgerliche Pflicht vorliegt, im
Wege der bezahlten Freistellung ausgetibt werden.

Wahrnehmung amtlicher, insbesondere gerichtlicher oder polizeilicher Termine

Mit der Neuregelung in § 27 Abs. 12 ist der Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Lohnes zur Wahrnehmung amtlicher, insbesondere gerichtlicher
oder polizeilicher Termine, auch wenn diese Termine nicht durch private Angelegen-
heiten veranlaBt sind, entfallen. Die Wahrnehmung solcher Termine erfolgt nicht in
Auslibung einer allgemeinen staatsbirgerlichen Pflicht, auch wenn z. B. das Gericht
das personliche Erscheinen des Arbeiters angeordnet hat. In diesen Féllen kommt
nur eine Freistellung ohne Fortzahlung des Lohnes in Frage; der Arbeiter ist u. U. auf
die Zeugenentschadigung zu verweisen, die auch den Verdienstausfall bertcksich-
tigt. Bei kirzerer Abwesenheit von der Arbeit wird in der Regel zu priifen sein, ob ei-
ne Verlegung der Arbeitszeit in Betracht kommt.

Die Frage der Freistellung stellt sich nicht, wenn die Wahrnehmung des amtlichen
Termins zu den dienstlichen Aufgaben des Arbeiters gehdért. Die Entscheidung, ob
eine Zeugenaussage zur geschuldeten Arbeit rechnet oder nicht, kann nur einzelfall-
bezogen getroffen werden.

Heranziehung zu Feuerldsch- und sonstigen Hilfsdiensten

Mit der Neuregelung in § 27 Abs. 12 ist auch die bezahlte Freistellung fur Téatigkeiten,
die sich unter dem Oberbegriff ,organisierte Hilfe in Notféllen* zusammenfassen las-
sen, entfallen. Bei diesen Téatigkeiten handelt es sich - auch wenn sie im 6&ffentlichen
Interesse liegen - grundsétzlich nicht um die Erfullung allgemeiner staatsburgerlicher
Pflichten im Sinne der Nr. 2.

Eine Freistellung fir diese Téatigkeit ist daher nur dann und in dem Umfang mdglich,
in dem eine gesetzliche Regelung besteht. Der Heranziehung zum Feuerlésch-,
Wasserwehr- oder Deichdienst liegen in der Regel landesrechtliche Vorschriften
zugrunde - z. B. die jeweiligen Feuerwehr-, Brandschutz- oder Feuerschutzgesetze -.
Der Freistellung zum Zivilschutz, Katastrophenschutz und Dienst im Technischen
Hilfswerk liegen die entsprechenden bundesrechtlichen Vorschriften in der jeweils
geltenden Fassung, das sind

- das Gesetz Uber den Zivilschutz,
- das Gesetz Uber die Erweiterung des Katastrophenschutzes,

- das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhéltnisse der Helfer der Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk,

zugrunde.

Die Bezige sind in dem Umfang fortzuzahlen, in dem die einschlagigen gesetzlichen
Vorschriften die Fortzahlung durch den Arbeitgeber vorschreiben. Soweit diese Vor-
schriften die Erstattung der fortgezahlten Bezlige an den Arbeitgeber bzw. den 6f-
fentlichen Arbeitgeber ausschlieBen, tragen letztere die Kosten dieser Freistellung.
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g)

Arbeitsbefreiung mit Lohnfortzahlung kann im notwendigen Umfang auch zur Teil-
nahme als Mitglied an Sitzungen der Organe der betrieblichen Sozialeinrichtungen
und Selbsthilfeeinrichtungen des Bundeseisenbahnvermdgens gewahrt werden.

Als Organe im Sinne dieser Bestimmung sind anzusehen:

1. bei der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW):
Aufsichtsrat, Hauptvorstand, Bezirksausschiisse, Bezirksvorstand, Ortsvors-
tand, Hauptvertreterversammlung, Bezirksvertreterversammlung und Ortsvert-
reterversammlung,

2. bei der Bahn-Hausbrandversorgung:
HauptausschuB3 und Hauptvorstand,

3. a) beiden Sparda-Banken e.G.:
Vertreterversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand,

b) beim Verband der Sparda-Banken e.V.:
Verbandstag, VerbandsausschuB, Verbandsvorstand und Beirat,

4. bei der Deutschen Eisenbahn-Versicherung:
Hauptversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand,

5. beim Eisenbahn-Waisenhort:
Aufsichtsrat, Hauptvorstand und Bezirksvorstande,

6. beim Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine:
Hauptversammlung, Hauptvorstand, Bezirksversammlungen und Bezirksvor-
stande,

7. bei der Bahn-Zentralstelle gegen die Alkoholgefahren:

Vertreterversammlung und Vorstand,

8. bei der Bahn-Landwirtschaft:
Hauptversammlung, HauptausschuB, Hauptvorstand, Bezirksversammlungen,
Bezirksausschiisse und Bezirksvorstande,

9. a) beiden Eisenbahner-Baugenossenschaften:
Generalversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand,

b) bei den Eisenbahn-Wohnungsgesellschaften:
Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat und Geschéaftsfiihrer.

Fortzahlung der Vergitung nur bei fehlendem Ersatzanspruch

Auch bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Freistellung zur Erfillung allgemeiner
staatsbiirgerlicher Pflichten nach deutschem Recht besteht ein Anspruch auf Fort-
zahlung des Lohnes nur insoweit, als der Arbeiter nicht anderweitig Anspriiche auf
Ersatz dieser Bezlge geltend machen kann. Der aus dem Arbeitsverhaltnis zunachst
fortgezahlte Lohn usw. gilt in H6he des Ersatzanspruchs als VorschuB auf die vor-
rangige Leistung des Kostentréagers.
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Der Anspruch gegen den Kostentrédger ist ein Anspruch des Arbeiters; der Arbeiter
ist tarifvertraglich verpflichtet, diesen Ersatzanspruch geltend zu machen und die er-
haltenen Betrage an das Bundeseisenbahnvermdgen abzufiihren. Der Arbeiter kann
seine Anspriiche gegen den Kostentrager jedoch an das Bundeseisenbahnvermdgen
abtreten bzw. das Bundeseisenbahnvermégen zur Einziehung erméachtigen. Die HE-
he des Anspruchs richtet sich nach den zugrunde liegenden Normen: Ist z. B. ein
Anspruch auf Ersatz des ausgefallenen Verdienstes vorgesehen, bestimmt sich des-
sen Hbéhe nach der Héhe der durch das Bundeseisenbahnvermdgen vorschuBweise
fortgezahlten Bezlige. Begrenzen die zugrunde liegenden Vorschriften den Ersatzan-
spruch z. B. durch einen Hoéchstbetrag und erreicht der Ersatzanspruch deshalb nicht
die Héhe der fortgezahlten Bezlige, tragt das Bundeseisenbahnvermdgen den Diffe-
renzbetrag.

Mit den fortgezahlten Bezligen werden nur die gegen den Dritten bestehenden An-
spriiche auf Ersatz der Bezlge verrechnet. Eine durch den Dritten etwa gezahlte
Aufwandsentschadigung verbleibt dem Arbeiter.

Bei Arbeitern des Bundeseisenbahnvermégens, die Arbeitsbefreiung mit Entgeltfort-
zahlung nach § 27 Abs. 12 Nr. 2 zur Erflllung staatsbirgerlicher Pflichten als ehren-
amtliche Richter/innen erhalten, kann entsprechend den Erlduterungen zu § 52 BAT
auBertariflich auf Ersatzanspriiche bei den Kostentrégern verzichtet werden.

Zu Abs. 12 Nr. 1 und 2

Auch fur den nicht vollbeschéaftigten standigen Arbeiter gelten kinftig grundsatzlich die
Regelungen fir die Gewahrung von Arbeitsbefreiungen nach Abs. 12 Nr. 1 und 2; Abs. 12
Nr. 2 Satz 1 ist besonders zu beachten.

Zu Abs. 12Nr.1-3

Anwendung der Sonderurlaubsverordnung auf Arbeiter des Bundeseisenbahnvermdgens

1.

Arbeitern des Bundeseisenbahnvermdgens kann in entsprechender Anwendung
nachstehender Vorschriften der Verordnung Uber Sonderurlaub flir Bundesbeamte
und Richter im Bundesdienst (Sonderurlaubsverordnung - SUrlV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. April 1997 (BGBI. | S. 978) auBertariflich Arbeitsbefreiung
mit folgenden MaBgaben gewahrt werden:

a) § 4 (Urlaub fir eine Ausbildung als Schwesternhelferin)

b) § 5 Satz 1 (Urlaub fir Zwecke der militdrischen und zivilen Verteidigung und
entsprechender Einrichtungen), soweit nicht bereits nach gesetzlichen Vor-
schriften entsprechende Arbeitsbefreiung gewahrt werden kann.

Die Freistellung bei Heranziehung zum Feuerléschdienst, zum Wasserwehr-
oder Deichdienst einschlieBlich der von den &rtlichen Wehrleitungen angeord-
neten Ubungen sowie bei Heranziehung zum Bergwachtdienst oder zum See-
notrettungsdienst zwecks Rettung von Menschenleben und zum freiwilligen
Sanitatsdienst bei Vorliegen eines dringenden o6ffentlichen Interesses richtet
sich nach den entsprechenden landesrechtlichen gesetzlichen Vorschriften.

C) § 6 (Urlaub fur gewerkschaftliche Zwecke)
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d) § 7 (Urlaub far fachliche, staatspolitische, kirchliche und sportliche Zwecke)

Nr. 1

Nr. 2,

Nr. 3, soweit kein Freistellungsanspruch nach einem Bildungsurlaubsgesetz
eines Landes besteht,

Nr. 4; auf die nach Nr. 4 vorgesehenen Tage der Arbeitsbefreiung sind Tage
der Freistellung von der Arbeit aufgrund landesrechtlicher Vorschriften betr.
Sonderurlaub fir Jugendleiter/Jugendgruppenleiter usw. anzurechnen, jedoch
kann fir diese Tage der Lohn im Rahmen der Nr. 4 gezahlt werden,

Nr. 5,
Nr. 6,
Nr. 7,
Nr. 8,
Nr. 9.

e) § 8 (Dauer des Urlaubs in den Féllen der §§ 5 und 7)

f) § 10 (Urlaub fir eine fremdsprachliche Aus- oder Fortbildung)
Es ist eine (ggf. gestaffelte) Ruckzahlungsverpflichtung durch Nebenabrede
zum Arbeitsvertrag fur den Fall zu vereinbaren, dass der Arbeitnehmer aus ei-
nem von ihm zu vertretenden Grund innerhalb einer bestimmten Zeit - von bis
zu zwei Jahren, je nach Ausbildungsdauer - aus dem Dienst beim Bundesei-
senbahnvermdgen ausscheidet.

Q) § 11 (Urlaub fir Familienheimfahrten)

h) § 12 Abs. 3 Nr. 4: grenziberschreitender Umzug aus dienstlichem Anlass bis
zu drei Arbeitstagen

i) § 15 (Widerruf)

)] § 16 (Ersatz von Aufwendungen)
Abs. 1

k) § 17 (Besoldung)
Abs. 2 bei Anwendung des § 10

Die Arbeitsbefreiung ist rechtzeitig nach Bekanntwerden des Anlasses zu beantragen.

2.

Zur Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres nach dem Gesetz zur Férderung
eines freiwilligen sozialen Jahres vom 17. August 1964 (BGBI. | S. 640) in der jeweils
geltenden Fassung oder eines freiwilligen ékologischen Jahres nach dem Gesetz zur
Foérderung eines freiwilligen dkologischen Jahres vom 17. Dezember 1993 (BGBI. |
S. 2118) in der jeweils geltenden Fassung ist Sonderurlaub ohne Lohnfortzahlung
nach MaBgabe des § 27 Abs. 14 Nr. 2 LTV zu gewahren; diese Zeit des Sonderur-
laubs gilt nicht als Eisenbahndienstzeit.

Soweit Arbeitern nach den Bestimmungen der SUrlV Arbeitsbefreiung unter Fortzah-
lung des Lohnes gewahrt wird, ist der Lohn nach § 27 Abs. 2 LTV zu zahlen.

Ggf. bestehende Ersatzanspriiche im Sinne des § 27 Abs. 12 Nr. 2 LTV sind geltend
zu machen und anzurechnen.
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4. Hinsichtlich der Erteilung von Arbeitsbefreiung zur Auslbung einer Tatigkeit in 6ffent-
lichen zwischenstaatlichen oder Uberstaatlichen Einrichtungen oder zur Wahrneh-
mung von Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit gelten die Entsendungsricht-
linien vom 25. Oktober 2000 (GMBI. Nr. 56 v. 05.12.2000) und die Beurlaubsrichtli-
nien vom 25. Oktober 2000 (GMBI. Nr. 56 v. 05.12.2000) in ihrer jeweiligen Fassung.
§ 16 Abs. 2 der SUrlV ist anzuwenden.

5. Die Vorschrift des § 89 Abs. 2 Satz 2 Bundesbeamtengesetz ist fiir Arbeitnehmer als
Bewerber fir die Wahl zu der gesetzgebenden Kérperschaft eines Landes sinnge-
manB anzuwenden.

Wahlvorbereitungsurlaub fiir einen Bewerber um einen Sitz im Deutschen Bundestag
ergibt sich unmittelbar aus § 3 des Gesetzes Uber die Rechtsverhaltnisse der Mit-
glieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz - AbgG) in der Bekannt-
machung der Neufassung vom 21. Februar 1996 (BGBI. | S. 326).

ZDzu § 28 LTV
Zu Abs. 3

Der von einem friheren Arbeitgeber gewahrte Urlaub ist auch nach § 6 Abs. 1 BUrIG
anzurechnen und wirkt sich insoweit auf den gesetzlichen Mindesturlaub nach § 3 dieses
Gesetzes aus.

Zu Abs. 7

Im Falle der Elternzeit sind die Durchfihrungshinweise des Bundes zum BErzGG
Abschn. IV Nr. 11 (BEV-HV Schreiben vom 09.03.2001 - 21.01 PIr [BErzGG] -) bzw. die
jeweils gultige Fassung zu beachten.

Zu Abs.7Nr.2b

An die Ubertragbarkeit des Urlaubs aus dienstlichen Griinden muss ein strenger MaBstab
angelegt werden. Eine Ubertragung ist nur mdglich, wenn dienstliche Griinde unvorherge-
sehen und plétzlich auftreten, etwa durch erhéhten Krankenstand, oder wenn unvorher-
gesehene Reparaturen notwendig sind, flr die der betreffende Arbeiter notwendig ge-
braucht wird, oder wenn ein plétzlicher Arbeitsanfall eintritt oder Waren zu verderben dro-
hen.

(Fortsetzung Seite 37)
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ZDzu§28alLTVv
Zu Abs. 2

Abweichend von Abs. 2 gilt flr Arbeitskrafte, die regelmaBig an weniger als
5 Kalendertagen in der Woche arbeiten, folgendes: Jede infolge des Urlaubs versdaumte
Schicht wird bei regelméaBiger Arbeit in der Kalenderwoche

an1Tag mit6 Tagen aufden Urlaub angerechnet,
an 2 Tagen mit3 Tagen auf den Urlaub angerechnet,
an 3 Tagen mit2 Tagen auf den Urlaub angerechnet,
an 4 Tagen mit 1,5 Tagen auf den Urlaub angerechnet.

Beispiele:

a) Eine Arbeitskraft hat Anspruch auf 35 Werktage Urlaub; sie leistet in jeder Kalender-
woche regelméaBig nur Sonntagsdienst. SinngemaRB ist auch in diesem Fall jede
Schicht, die infolge von Urlaub ausféllt, mit 6 Tagen auf den Urlaub anzurechnen.
Nach Beurlaubung von 5 Sonntagen sind 30 Urlaubstage verbraucht. Die restlichen
5 Tage werden dem Urlaub fir das folgende Urlaubsjahr zugeschlagen. Hatte die
Arbeitskraft im folgenden Jahr 35 Werktage Urlaub, wirde sich dieser also auf
40 Tage erhéhen.

b) Eine Arbeitskraft hat Anspruch auf 35 Werktage Urlaub; sie leistet in jeder Kalender-
woche regelmé&Big an 4 Tagen Dienst. Nach Beurlaubung an 22 Arbeitstagen sind
33 Werktage Urlaub verbraucht. Die restlichen 2 Werktage werden auf das folgende
Urlaubsjahr tbertragen.

Zu Abs. 5

Durch Zeiten der Arbeitsbefreiung ohne Fortzahlung der Bezlige oder durch Zeiten des
Ruhens des Arbeitsverhéltnisses bei Gewahrung einer befristeten Rente wegen vermin-
derter Erwerbsfahigkeit wird auch der Anspruch auf Mindesturlaub nach § 3 BUrlG ge-
mindert.

Zu Abs. 8

Wegen der Kirzung des Erholungsurlaubs nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Arbeitsplatzschutzge-
setz wird auf Z HVB-Schr. vom 09.04.1992 - Ps 3.002 Pa - (ABI der DB Nr.20 vom
13.05.1992) und wegen der Klrzung nach § 17 Bundeserziehungsgeldgesetz auf die
Durchfiihrungshinweise des Bundes zum BErzGG Abschn. IV Nr. 11 (BEV-HV Schreiben
vom 09.03.2001 - 21.01 PIr [BErzGG] -), verwiesen.

Zu Abs. 8 Nr. 1

a) Bei einer neueingestellten Arbeitskraft, die im laufenden Urlaubsjahr die gesetzliche
Wartezeit von sechs Monaten erflillt, darf die Zwoélftelung grundséatzlich nicht dazu
fihren, dass sie weniger als den nach § 3 BUrlG zustehenden Mindesturlaub von
24 Werktagen oder - bei Arbeit in der Fiinftagewoche - 20 Arbeitstagen erhalt.

b) Die besonderen Kiirzungsvorschriften nach § 6 Abs. 1 BUrIG, § 4 ArbPISchG, § 17
Abs. 1 Satz1 BErzGG (siehe dazu die Durchflihrungshinweise des Bundes zum
BErzGG Abschn. IV Nr.11 (BEV-HV Schreiben vom 09.03.2001 -21.01 PlIr
[BErzGG] -) oder § 28 a Abs. 5 Satz 1 LTV kénnen jedoch zu einem geringeren Ur-
laub fuhren.
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Zu Abs. 8 Nr. 3 Satz 1

a) Scheidet die Arbeitskraft, die die gesetzliche Wartezeit erflillt hat, in der zweiten Half-
te des Urlaubsjahres aus, sind grundsétzlich mindestens 24 Werktage oder - bei Ar-
beit in der Fiinftagewoche - 20 Arbeitstage Urlaub zu gewahren oder abzugelten.

b) Die besonderen Kiirzungsvorschriften nach § 6 Abs. 1 BUrIG, § 4 ArbPISchG, § 17
Abs. 1 Satz1 BErzGG (siehe dazu die Durchfiihrungshinweise des Bundes zum
BErzGG Abschn. IV Nr. 11 (BEV-HV Schreiben vom 09.03.2001 -21.01 PlIr
[BErzGG] -) oder § 28 a Abs. 5 Satz 1 LTV kénnen jedoch zu einem geringeren Ur-
laub fuhren.

Zu Abs. 8 Nr. 4 Satz 1
Siehe auch ZD zu § 30 Abs. 4,9, 10 und 13.
Zu Abs. 8 Nr. 4 Satz 2

Satz 2 betrifft den Fall, dass die Arbeitskraft in dem Urlaubsjahr, in dem das Arbeitsver-
haltnis geruht hatte oder in dem die Arbeitskraft (auBer unter den Voraussetzungen des
Abs. 5 Satz 2) ohne Lohnfortzahlung von der Arbeit befreit gewesen war, wegen Errei-
chens der Altersgrenze oder Bewilligung einer Dauerrente nach § 30 Abs. 9 Nr. 1 aus
dem Arbeitsverhaltnis ausscheidet. Fiir diese Félle gilt nach Satz 2 die Zwélftelung nach
Abs. 8 Nr. 3. Es ist also - jeweils ausgehend vom vollen Urlaubsanspruch - sowohl die
Zwolftelung nach Abs. 5 wie die nach Abs. 8 Nr. 3 Satz 1 vorzunehmen.

Beispiel:

Eine Arbeitskraft, der flr das Urlaubsjahr normalerweise 30 Arbeitstage Erholungsurlaub
zustehen, war in den Monaten Januar und Februar ohne Lohnfortzahlung von der Arbeit
befreit, und zwar nicht fir Zwecke der beruflichen Fortbildung. Mit Ablauf des 30. Sep-
tember scheidet die Arbeitskraft wegen Erreichens der Altersgrenze aus.

Der ihr fir das Urlaubsjahr zustehende Erholungsurlaub ist zu kiirzen

- for die Zeit vom 1. Januar bis 28. Februar um 2/12 nach § 28 a Abs. 5 LTV und
- far die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember um 3/12 nach § 28 a Abs. 8 Nr. 3
Satz 1 LTV,

insgesamt also um 5/12. Der Urlaubsanspruch der Arbeiterin bzw. des Arbeiters vermin-
dert sich daher um (5x2,5=) 12,5 auf 17,5 Arbeitstage, das sind aufgerundet (§ 28 a
Abs. 8 Nr. 4 und 5 LTV) 18 Arbeitstage.
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ZD zu § 28b LTV
Zu Abs.1-3

a) Von einer Anwendung der tarifvertraglichen Regelung fur die im vollkontinuierlichen
Wechselschichtdienst beschéftigten Arbeiter (§ 28 b Abs. 1 bis 3 LTV) ist weiterhin
abzusehen. Es bleibt somit vorerst bei der in Abschnitt lll Nr. 1 Satz 1 der Verfligung
vom 27.03.1981 - 11.115 PIt (Allg) 1 - festgelegten Regelung, wonach auch fiur die-
sen Personenkreis vorlaufig nach § 28 b Abs. 4 LTV zu verfahren ist.

b) Wird nach diesen Regelungen vor Anwendung der Vorgriffsregelung nach ZD ,Zu
Abs. 4 und 5" die fir den jeweiligen Arbeiter zuldssige Héchstzahl an Zusatzur-
laubstagen im Kalenderjahr nicht erreicht, ist bei den Arbeitern, die wahrend des
ganzen abgelaufenen Kalenderjahres in einem Dienstplan nach Abs. 1 oder 2 der
vorgenannten Tarifbestimmungen eingesetzt worden sind, zu priifen, ob es bei An-
wendung der eingangs genannten zun&chst nicht anzuwendenden Regelungen zu
einem fUr den Arbeiter glinstigeren Ergebnis kommen wirde. Derartige Félle sind
nach sorgféltiger Prifung der HV vorzulegen.

c) In Fallen, in denen beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhéltnis noch Urlaub ge-
wahrt werden kann und darf, ist Buchst. b entsprechend anzuwenden.

Fir die Prifung nach den vorstehenden ZD zu Abs. 1 - 3, die nur vorzunehmen ist, wenn

aa) bei Berechnung nach Abs. 4 und ggf. Abs. 6 die Héchstzahl an Zusatzurlaubstagen
nicht erreicht wird und

bb) der Arbeiter wahrend des ganzen Kalenderjahres im vollkontinuierlichen Wechsel-
schichtdienst nach einem Dienstplan eingesetzt worden ist, der die Anforderungen
der Abs. 1 oder 2 erflllt,

gelten die folgenden Hinweise, sofern aufgrund der Abs. 1 bis 3 ein langerer Zusatzurlaub
zusteht.

Zu Abs. 1

Ein Schichtplan ist eine auf Dauer angelegte Diensteinteilung (Dienstplan), die einen re-
gelméaBigen Wechsel zwischen mehreren Schichten am Kalendertag vorsieht und von
den darin Beschaftigten im turnusmaBigen Wechsel durchlaufen wird. Der Schichtplan
besteht dann aus Wechselschichten, wenn er eine kontinuierliche (Rund-um-die-Uhr)
Besetzung des Arbeitsplatzes sicherstellt.

Demnach sind die Voraussetzungen nach Abs. 1 gegeben, wenn

a) der Dienstplan des Arbeiters in der Dienstplanperiode einen regelmaBigen Wechsel
der taglichen Arbeitszeit (Frih-, Spat-, Nacht- und ggf. noch Tagesschicht) und - alle
Dienstplanwochen zusammengenommen - fir jeden Zeitabschnitt der Woche min-
destens einmal Arbeitsleistung vorsieht,

b) der Arbeiter nach diesem Dienstplan im Kalenderjahr 416 Arbeitsstunden in der
dienstplanmaBigen oder betrieblichen Nachtschicht abgeleistet hat oder bei Fortbe-
stehen des Arbeitsverhaltnisses bis zum Ende des Kalenderjahres abgeleistet hatte.

Bei der Ermittlung der Stunden nach bb), die nicht identisch mit den Nachtarbeits-
stunden i. S. der Abs. 4 und 5 sind, werden auch die Stunden vor 20 Uhr und nach 6
Uhr mitgezahlt.
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Bei der Ermittlung der Nachtschichtstunden bleiben Zeiten einer Dienstbereitschaft
unbericksichtigt, in denen der Arbeiter ohne die Verpflichtung zu wacher Achtsam-
keit (§ 2 Nr. 1 e DDV) an der Arbeitsstelle anwesend sein muB, um im Bedarfsfalle
vorkommende Arbeiten zu verrichten.

Zu Abs. 2

Von Abs. 2 werden die Arbeiter erfaBt, deren Schichtplan zwar keine ununterbrochene
Besetzung ihres Arbeitsplatzes sicherstellt, bei denen jedoch die Besetzung nur am Wo-
chenende unterbrochen wird, und zwar um nicht mehr als 48 Stunden.

ErfaBt wird beispielsweise ein Arbeiter, dessen Arbeit am Samstag um 6 Uhr endet und
am Montag um 6 Uhr wieder beginnt.

Ergibt sich bei einem ,Ubereinanderschieben® der einzelnen Wochenplane der Dienst-
planperiode, daB auBerhalb des Wochenendes ein Zeitabschnitt von z. B. auch nur einer
Stunde oder weniger unabgedeckt bleibt, sind die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht er-
fllt.

Zu Abs. 3

Fir die Arbeiter, bei denen die Voraussetzungen der Abs. 1 oder 2 erflllt sind oder bei
Fortbestehen des Arbeitsverhéltnisses bis zum Ende des Kalenderjahres erflllt wéren,
bestimmt sich der Umfang des ihnen fir die Zeit zu gewahrenden Zusatzurlaubs allein
nach der Zahl der von ihnen abgeleisteten Arbeitstage. Tage der Abwesenheit (z. B. Erho-
lungsurlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfahigkeit) werden nicht mitgez&hlt.
Ob in dem abgeleisteten Arbeitstag Nachtarbeitsstunden anfallen oder nicht, ist unerheb-
lich.

Als Arbeitstag wird der Tag gezéhlt, an dem die Schicht beginnt. Beginnen an einem Tag
zwei volle Schichten, so ist jede als ein Arbeitstag zu z&hlen. Arbeitstage im Sinne des
Abs. 3 sind auch Samstage, Sonntage und Feiertage, an denen gearbeitet wird.

Wird die Arbeitszeit anders als auf finf Tage in der Woche verteilt, so ist die Zahl der bei
der Funftagewoche abzuleistenden Arbeitstage um 1/250 zu erhéhen oder zu vermindern
fur jeden Arbeitstag, den der Arbeiter im Kalenderjahr mehr oder weniger zu leisten hat,
z. B. fir die

6-Tage-Woche

87x300 _ 104,4 = 104 Tage,
250

130 x 300 _ 156,0 = 156 Tage,
250

173x300 _ 207,6 = 208 Tage,
250

195x300 _ 2340 = 234 Tage.

250
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Zu Abs. 4

Bei den unter diese Regelung fallenden Arbeitern ist nicht erforderlich, daB ihr Arbeits-
platz kontinuierlich (ununterbrochen) besetzt sein muB oder lediglich am Wochenende fiir
héchstens 48 Stunden unbesetzt sein darf. Es genligt, wenn sie nach ihrem Dienstplan zu
erheblich unterschiedlichen Zeiten arbeiten miissen. Dies wird bei Schichtarbeit stets,
ansonsten dann angenommen, wenn hinsichtlich Arbeitsbeginn oder Arbeitsende im Mo-
nat Abweichungen von mindestens drei Stunden vorliegen.

MaBgebend fir den Umfang des Zusatzurlaubs sind bei diesen Arbeitern die Zahl der
tatséchlich geleisteten Nachtarbeitsstunden und die Tabelle in Abs. 4.

Wegen der Ermittlung der Nachtarbeitsstunden siehe Abs. 7.
Zu Abs. 5

Diese Regelung erfaB3t die Falle, in denen Nachtarbeitsstunden anfallen, ohne daB
Schichtarbeit oder Arbeit geleistet wird, die zu erheblich unterschiedlichen Zeiten beginnt
oder endet. In Betracht kommen z. B. Mitarbeiter im Pf6értnerdienst, die, taglich gleichblei-
bend, vor 6 Uhr die Arbeit aufnehmen oder nach 20 Uhr beenden.

Zu Abs. 4 und 5

Wird der fur den Mitarbeiter in Betracht kommende Héchstzusatzurlaub am Ende des
Kalenderjahres nicht erreicht, dann sind in den Monaten Januar und Februar aufkom-
mende anspruchsbegriindende bzw. verbessernde Nachtarbeitsstunden insoweit zu be-
ricksichtigen als dadurch der Anspruch auf einen oder einen weiteren Tag Zusatzurlaub
erfdllt wird. Sie sind fiir das laufende Kalenderjahr abzusetzen.

Beispiele fur die Vorgriffsregelung:

1. Bis zum 31. Dezember sind 100 Nachtarbeitsstunden geleistet worden. Bis zum 28.
Februar des folgenden Kalenderjahres werden weitere 15 Nachtarbeitsstunden ge-
leistet.

Dem Arbeiter wird ein Tag Zusatzurlaub nach diesen Bestimmungen gewéhrt. Die fur
die Anspruchsbegriindung des vorangegangenen Kalenderjahres im Vorgriff ver-
wendeten 10 Nachtarbeitsstunden sind verbraucht; fir die Bemessung im neuen Ka-
lenderjahr verbleiben fir die Zeit vom 01.01. - 28.02. nur noch 5 anrechenbare
Nachtarbeitsstunden.

2. Bis zum 31. Dezember sind 205 Nachtarbeitsstunden geleistet worden. Ein Tag Zu-
satzurlaub nach diesen Bestimmungen wurde bereits gewahrt. Bis zum 28. Februar
werden weitere 20 Nachtarbeitsstunden geleistet.

Dem Arbeiter wird ein zweiter Tag Zusatzurlaub gewahrt. Von den im laufenden Ka-
lenderjahr bis dahin geleisteten 20 Nachtarbeitsstunden werden 15 Nachtarbeits-
stunden verbraucht; aus der Zeit vom 01.01. - 28.02. sind nur noch 5 Nachtarbeits-
stunden flr das laufende Kalenderjahr anrechenbar.

3. Wie Beispiel 2, jedoch werden bis zum 28.02. nur 10 weitere Nachtarbeitsstunden
geleistet.
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Es besteht kein Anspruch auf den zweiten Tag Zusatzurlaub. Die im laufenden Jahr
geleisteten 10 Nachtarbeitsstunden sind fir dieses Kalenderjahr voll anrechenbar.

In den vorstehenden Beispielen ist unterstellt, daB es sich um einen vollbeschaftigten
Arbeiter handelt.

Die Zahl der geleisteten Nachtarbeitsstunden (spitz nach Stunden und Minuten) ist nach
Mdglichkeit anhand des Dienstplans zu ermitteln und dem Arbeiter nach Ablauf der
Dienstplanperiode gutzuschreiben. Hat der Arbeiter einzelne im Dienstplan vorgesehene
Nachtarbeitsstunden nicht geleistet (z. B. wegen Urlaub, Erkrankung), so ist das nach
dem Dienstplan ermittelte Ergebnis entsprechend zu korrigieren.

Zu Abs. 6

Bei diesen Arbeitern tritt an die Stelle

eines Zusatzurlaubs von 1 Arbeitstag

eines Zusatzurlaubs von 2 Arbeitstagen
eines Zusatzurlaubs von 3 Arbeitstagen
eines Zusatzurlaubs von 4 Arbeitstagen

ein solcher von 2 Arbeitstagen,
ein solcher von 3 Arbeitstagen,
ein solcher von 4 Arbeitstagen oder
ein solcher von 5 Arbeitstagen.

Zu Abs. 7

Aus der Beschrankung auf die ,im Rahmen der regelmaBigen Arbeitszeit geleisteten
Arbeitsstunden ergibt sich, daB Uberstunden und Zeiten ohne Arbeitsleistung (z. B. Ar-
beitszeitzuschlage, Fahrgastfahrten, Pausen und Zeiten einer Dienstbereitschaft) unbe-
ricksichtigt bleiben. Unterbrechungen der Arbeit, wahrend denen der Arbeiter mit der
Verpflichtung zur wachen Achtsamkeit anwesend ist, um die Arbeit jederzeit aufnehmen
zu kénnen (§ 2 Abs. 1 e DDV), sind jedoch zu berlcksichtigen. Es dirfen nur dienstplan-
maBig bzw. betriebsiblich geleistete Nachtarbeitsstunden angerechnet werden. Diese
Bestimmung darf allerdings nicht eng ausgelegt werden. Dienstplan in ihrem Sinne ist
jede der Arbeitsaufnahme vorangehende Dienst- oder Arbeitseinteilung (z. B. bei den
Personalen des Sonderdienstes) einschlieBlich der Heranziehung zur Arbeit aus der Ruf-
oder Dienstbereitschaft. Als Nachtarbeitsstunden sind somit auch zu beriicksichtigen

- die Zeiten der Heranziehung zur Arbeitsleistung, die auBerhalb des regelméaBigen
Arbeitsverlaufs liegen (§ 15 Abs. 5 Nr. 1 LTV),

- die Zeiten der Heranziehung zur Arbeitsleistung aus einer Dienstbereitschaft oder
Unfall-, Stérungs- und Schneebereitschaft bei der Dienststelle einschlieBlich der Fal-
le des Anhangs | § 6 LTV,

- die durch Zug- und Busverspatungen verursachten Verlangerungen der Arbeit, die im
einzelnen zehn Minuten und mehr betragen (Verlangerung der Schicht oder Verkdr-
zung dienstplanmaBiger Zeiten ohne Arbeitsleistung in der Schicht),

soweit sie in die Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr fallen.

Zu Abs. 8

Eine Umrechnung des Zusatzurlaubs bei solchen Arbeitern, denen Urlaub nach Werkta-

gen gewahrt wird, ist unzulédssig. Diesem Unterschied wurde bereits bei der Festlegung
der erforderlichen Arbeitstage oder Nachtarbeitsstunden Rechnung getragen.
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Zu Abs. 10

Fir eine Arbeitskraft mit einer arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen regelma-
Bigen woéchentlichen Arbeitszeit von z. B. 20 Stunden ergibt sich, wenn die wdchentliche
Arbeitszeit auf finf oder mehr Arbeitstage verteilt ist, folgender Zusatzurlaub im Urlaubs-
jahr:

a) Beispiel zu Abs. 4:

Bei einer Arbeitsleistung im Kalenderjahr von mindestens
57 Nachtarbeitsstunden = 1 Arbeitstag

114 Nachtarbeitsstunden = 2 Arbeitstage

171 Nachtarbeitsstunden = 3 Arbeitstage

234 Nachtarbeitsstunden = 4 Arbeitstage

Berechnungsschema: 110 x 20 _ 57
38,5

b) Beispiel zu Abs. 5:

Bei einer Arbeitsleistung im Kalenderjahr von mindestens
78 Nachtarbeitsstunden = 1 Arbeitstag

156 Nachtarbeitsstunden = 2 Arbeitstage

234 Nachtarbeitsstunden = 3 Arbeitstage

312 Nachtarbeitsstunden = 4 Arbeitstage

Berechnungsschema: 150 x 20 _ 78

38,5

Wenn die vereinbarte Arbeitszeit auf weniger als finf Arbeitstage verteilt ist, vermindert
sich der Zusatzurlaub wie folgt:

Ein Zusatzurlaub vermindert sich bei Verteilung
von normalerweise der Arbeitszeit auf
4 3 2 1 Tage/Tag
(200/250)  (150/250)  (100/250) (50/250)

4 Tagen auf 3,2 2,4 1,6 0,8 Tage/Tag
3 Tagen auf 2,4 1,8 1,2 0,6 Tage/Tag
2 Tagen auf 1,6 1,2 0,8 0,4 Tage/Tag
1 Tag auf 0,8 0,6 0,4 0,2 Tag

sofern bei einer so geringen Arbeitsleistung die geforderte Zahl von Nachtarbeitsstunden
Uberhaupt erreicht werden kann.

Die Bruchteile sind nach § 28 a Abs. 8 Nr. 5 LTV aufzurunden.
Zu Abs. 11

Sobald die Voraussetzungen erflllt sind, ist der jeweils erreichte Zusatzurlaub dem Ur-
laubssoll zuzusetzen.

In den Fallen des Abs. 6 sind zwei Zusatzurlaubstage zuzusetzen, sobald die Vorausset-
zungen fir die Gewahrung des ersten Zusatzurlaubstages erfillt sind.
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Die fir den Haupturlaub maBgebenden Regelungen gelten fir den Zusatzurlaub entspre-
chend.

ZDzu § 28 d LTV

Zu Abs. 2 Nr. 1a

Siehe auch ZD zu § 30 Abs. 4,9, 10 und 13.
Zu AB

Im Fall des Wechsels zu einer anderen Arbeitgeberin oder einem anderen Arbeitgeber
des o6ffentlichen Dienstes kann mit dieser oder diesem eine Vereinbarung getroffen wer-
den, wonach Erholungsurlaub in natura von der anderen Arbeitgeberin oder vom anderen
Arbeitgeber nachgewahrt wird.

ZD zu § 28e LTV
Zu Abs. 1 Nr. 2

Ist das Arbeitsverhaltnis wegen des gesetzlichen Feiertages am 1. Januar erst am ersten
Arbeitstag nach diesem Feiertag begriindet worden, gilt es als am 1. Januar begrindet.

ZDzu §30LTV
Zu Abs. 1

Hinsichtlich der Kiindigung gegenliber schwerbehinderten Menschen sind die Vorschriften
des Teil 2 Kap. 4 §§ 85 bis 92 des Sozialgesetzbuches IX zu beachten.

Zu Abs. 4,9, 10 und 13
1. Allgemeines

Am 1.1.2001 ist das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfa-
higkeit v. 20.12.2000 (BGBI. | S. 1827) in Kraft getreten, durch das insbesondere die
bisherigen Renten wegen Berufsunféhigkeit und Erwerbsunfahigkeit (§§ 43, 44 SGB VI)
durch eine zweistufige Erwerbsminderungsrente ersetzt und die Altersgrenzen bei der
Altersrente fur schwerbehinderte Menschen, Berufsunfdhige und Erwerbsunféhige
schrittweise vom 60. auf das 63. Lebensjahr angehoben werden.

Soweit noch keine Altersrente in Betracht kommen kann (z. B. weil die oder der Versi-
cherte noch nicht das 60. Lebensjahr vollendet hat), wird ab 1.1.2001 aufgrund des o.g.
Gesetzes zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit v. 20.12.2000
unterschieden zwischen

a) voller Erwerbsminderungsrente: Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auBerstande sind, unter den
blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden téag-
lich erwerbstatig zu sein (§ 43 Abs. 2 Satz2 SGB VI n. F.);
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b)

c)

teilweiser (halber) Erwerbsminderungsrente: teilweise erwerbsgemindert sind Versi-
cherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auBerstande
sind, unter den dblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens
sechs Stunden taglich erwerbstéatig zu sein (§ 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI n. F.). Dabei
wird auf die konkrete Situation des (Teilzeit-)Arbeitsmarktes abgestellt, so dass Ver-
sicherte, die das verbliebene Restleistungsvermdgen wegen Arbeitslosigkeit nicht in
Erwerbseinkommen umsetzen kdnnen, an Stelle der halben die volle Erwerbsminde-
rungsrente erhalten (vgl. BT-Drs. 14/4230, S. 23, 25);

keiner Erwerbsminderungsrente: Ein Restleistungsvermégen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt von taglich sechs Stunden und mehr schlieBt den Anspruch auf Er-
werbsminderungsrente aus; dabei ist die jeweilige Arbeitmarktlage nicht zu berlck-
sichtigen (§ 43 Abs. 3 SGB VI n. F.).

2. Befristung der Renten wegen Erwerbsminderung

Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit werden nach § 102 Abs. 2 SGB VI nur auf
Zeit geleistet. Die Befristung erfolgt fir langstens drei Jahre nach Rentenbeginn; sie kann
wiederholt werden. Die Rente wird unbefristet geleistet, wenn unwahrscheinlich ist, dass
die Minderung der Erwerbsféhigkeit behoben werden kann.

3. Beendiqung des Arbeitsverhaltnisses

a)

§ 30 Abs. 4,9, 10 und 13 LTV sind nur fir die Arbeiterinnen und Arbeiter anwendbar,
die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben. In den Fallen des § 30 Abs. 4, 9, 10
und 13 LTV endet das Arbeitsverhéltnis - vorbehaltlich Buchst. ¢ - ohne Kindigung
automatisch mit Ablauf der in § 30 Abs. 4, Abs. 9 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 10 und 13
LTV vorgesehenen Fristen. In den anderen Fallen des Bezugs von Renten wegen Al-
ters nach § 35 SGB VI kann das Arbeitsverhaltnis nur durch Kiindigung - ggf. durch
auBerordentliche - oder durch Auflésungsvertrag beendet werden.

§ 30 Abs. 9 Nr. 3 LTV begrindet eine Ausnahme von der  tarifautomatischen®, durch
Bescheid des Rentenversicherungstragers ausgelésten Beendigung des Arbeitsver-
haltnisses nach den Abs. 4, 9, 10 und 13 dieser Vorschrift.

Das Arbeitsverhiltnis endet oder ruht nicht, wenn die Arbeiterin oder der Arbeiter,
die bzw. der nur teilweise erwerbsgemindert ist, nach ihrem oder seinem vom
Rentenversicherungstrager festgestellten Leistungsvermégen auf ihrem bzw. seinem
bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschéaftigt
werden kdnnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Griinde nicht entge-
genstehen und die Arbeiterin oder der Arbeiter nach Zugang des Rentenbescheides
ihre bzw. seine Weiterbeschaftigung beantragt. Antragsberechtigt sind nur Arbeite-
rinnen und Arbeiter, bei denen eine teilweise Erwerbsminderung, nicht aber eine vol-
le Erwerbsminderung festgestellt ist. Der Arbeitgeber ist aber nicht verpflichtet, durch
Umorganisation einen neuen Arbeitsplatz zu schaffen, auf dem die Arbeithehmerin
oder der Arbeithehmer trotz ihrer bzw. seiner Beeintrachtigung beschéaftigt werden
kénnte (vgl. Urteil des BAG vom 9.8.2000 - 7 AZR 749/98 — ZTR 2001,270 -). Lasst
sich eine solche Weiterbeschaftigungsmadglichkeit nicht feststellen, ist ein sachlicher
Aufldsungsgrund fir die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses ohne Ausspruch einer
Kindigung gegeben, weil die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die leistungsgemin-
derte Arbeitskraft nicht mehr beschéftigen kann. (Klarstellung anlésslich BAG-Urteil
vom 09.08.2000 — 7 AZR 214/99)

Zu Abs. 9

Die Arbeitskraft hat ihre Dienststelle von der Zustellung des Rentenbescheides oder der
vorlaufigen Mitteilung nach Nr. 1 Satz 2 unverzlglich zu unterrichten.

ZD zu DS 186
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Zu Abs. 9 Nr. 3
Das Ruhen des Arbeitsverhalinisses wegen Gewahrung einer befristeten Rente wegen
verminderter Erwerbsfahigkeit endet spatestens mit Ablauf des Tages, an dem das Ar-

beitsverhaltnis (gleich aus welchem Grunde, z. B. wegen Bewilligung einer Dauerrente,
Auslésungsvertrages oder Kiindigung) endet.

ZDzu § 31 LTV

Siehe auch ZD zu § 30 Abs. 4,9, 10 und 13.

ZDzu §34 LTV

Zu Abs. 2 Satz 1

Abweichende Ausschlussfristen ergeben sich z. B. aus § 26 Abs. 13 LTV (Beanstandun-
gen bei der Lohnauszahlung) und § 28 Abs. 7 Nr. 4 LTV (Verfall des Urlaubsanspruchs).
Gleiches gilt fir Ausschlussfristen, die in Rechtsvorschriften enthalten sind, die nach dem

LTV - z. B. nach den §§ 1 und 3 der Anlage 4 - auf Arbeiterinnen und Arbeiter Anwendung
finden.

ZD zu Anlage 1 LTV

Zu Anlage 1

Auf die Zusatzbestimmungen zur Lohngruppeneinteilung des LTV wird hingewiesen.

Zu Abschnitt A Abs. 6 Nr. 3

Die Beschéftigungszeit wird durch das Ruhen des Arbeitsverhéltnisses nach § 30 Abs. 9

Nr. 3 (wegen Gewahrung einer befristeten Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit)
unterbrochen.

ZD zu Anlage 1 Abschnitt D LTV

Zu den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen
Zu Abs. 2 Nr. 3

Die Berlicksichtigung und Gewichtung der Kriterien ,Geschicklichkeit®, ,FleiB*, ,Sorgfalt”,
LZuverlassigkeit®, ,Verantwortung“, ,Menge“ und ,Glte"“ ist abhangig von der Art der Ar-
beit. Vorrangig sind die Kriterien heranzuziehen, die dominieren.

~Mehrleistungen® ist nicht ausschlieBlich auf die Menge der Arbeit zu beziehen. Bei der
Beurteilung der Frage, ob Mehrleistungen erbracht worden sind, ist vielmehr auf die Krite-
rien abzustellen, die fir die Bewertung der Leistung entscheidend sind.

Die H6he der Leistungszulage ist nicht abhangig von der Art der Tatigkeit. Daraus ergibt
sich, dass beispielsweise fiir die Gewahrung des Hbéchstsatzes nicht die Wahrnehmung
einer besonderen Tatigkeit gefordert werden kann.

Die Leistungszulage ist nach der individuellen Leistung der Arbeitskraft im Léhnungszeit-
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raum festzusetzen. Vorgaben, dass beispielsweise nur einer bestimmten Anzahl von Ar-
beitskraften der Hochstsatz gewéhrt werden darf, sind unzulassig.

Steigendes Arbeitsaufkommen bei unverandertem Personalbestand oder héhere Anforde-
rungen an die einzelne Arbeitskraft infolge Personalmangels kénnen je nach Art der Ar-
beit Einfluss auf die Festsetzung der Leistungszulage haben.

Es kann fir den Léhnungszeitraum, also fir den Kalendermonat, grundsétzlich nur eine
Leistungszulage festgesetzt werden. Das gilt beispielsweise sowohl im Falle des Wech-
sels der Tatigkeit innerhalb der Dienststelle als auch im Falle des Wechsels der Dienst-
stelle, ggf. auch in Verbindung mit der Anwendung mehrerer Tarifstellen der Ubersicht
Uber die zulageberechtigten Arbeiten.

Die Festsetzung von zwei verschieden hohen Leistungszulagen fir den Léhnungszeit-
raum kann nur in Betracht kommen, wenn wéhrend dieses Zeitraums die  Voraussetzun-
gen fur die Gewahrung eines héheren Satzes gem. Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 der allgemei-
nen Anspruchsvoraussetzungen des Abschnitts D der Anlage 1 LTV erflllt werden.

Die Bewertung der Leistung der Arbeitskraft und damit die Festsetzung der Héhe der
Leistungszulagen liegt im Verantwortungsbereich der Leiterin oder des Leiters der Dienst-
stelle. Sie bzw. er ist deshalb insoweit an Weisungen vorgesetzter Stellen grundsétzlich
nicht gebunden.

Wenn die Arbeiterinnen bzw. die Arbeiter es wiinschen, ist ihnen schriftlich in kurzer Form
mitzuteilen, warum keine oder keine héhere Leistungszulage gewahrt worden ist.

Die Festsetzung der Hoéhe der Leistungszulagen ist jeweils rechtzeitig mit dem OPR zu
besprechen.

Fir freigestellte Personalratsmitglieder gelten die einschldgigen Regelungen des
BPersVG.

ZD zu Anlage 1 Abschnitt ELTV
Zu Abschnitt E, Abs. 1

Die Tarifstellen finden auch Anwendung auf Arbeiterinnen und Arbeiter im Dienst der Be-
amtinnen und Beamten, wenn sie in Tatigkeiten beschaftigt werden, bei denen sie im
wesentlichen den gleichen Arbeitserschwernissen wie im Dienst der Arbeiterinnen und
Arbeiter ausgesetzt sind. Im Katalog der erschwerniszulagenberechtigenden Arbeiten ist
grundsétzliche auf ,Arbeiten” abgestellt. Es sind also sowohl Arbeiterinnen- bzw. Arbeiter-
tatigkeiten als auch Angestellten- und Tatigkeiten der Beamtinnen und Beamten erfasst.

Zu Tarifstelle Ifd. Nr. 2a

Zu den Arbeiten in engen Rdumen gehdren auch die entsprechenden Arbeiten in Arbeits-
gruben.

Zu Tarifstelle Ifd. Nr. 4
Fir die Gewahrung der Erschwerniszulage nach dieser Tarifstelle ist nicht der Standort

der Arbeitskraft maBgebend, sondern es kommt ausschlieBlich darauf an, dass die Arbei-
ten innerhalb der ungereinigten Untergestelle ausgefiihrt werden.

ZD zu DS 186
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Zu Tarifstelle Ifd. Nr. 9

Auf die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung - Sicherheitsdatenblatt - wird beson-
ders hingewiesen.

Zu Tarifstelle Ifd. Nr. 10

Die Tarifstelle findet Anwendung, wenn nach den Bestimmungen der Gefahrstoffverord-
nung Atemschutzgerate getragen werden muissen.

Zu Tarifstelle Ifd. Nr. 12a 2.

Fir das Bedienen von Bodenfrasen im Oberbaudienst ist die Tarifstelle 12a 2. anzuwen-
den.

Zu Tarifstelle Ifd. Nr. 12¢c
1. Hierunter fallen alle Oberbauarbeiten auf Baustellen, die nicht von den Tarifstellen
12a und 12b erfasst werden. Zum Oberbau gehdért auch die Planumsschutzschicht

(DS 836).

2. Baustelle ist die Arbeitsstelle, d. h. der 6rtliche Bereich, in dem gearbeitet wird. Zu-
sammenhangende Arbeitsstellen bilden eine Baustelle.

Zu Tarifstelle Ifd. Nr. 15¢

1. Der Begriff ,wéhrend des Betriebs* findet Anwendung, sobald mit einer Zug- oder
Rangierfahrt gerechnet werden muss.

2. Der Begriff ,innerhalb des Gleis- und Weichenbereichs” umfasst den Gefahrenbe-
reich, in dem Arbeitskrafte durch bewegte Schienenfahrzeuge gefahrdet werden
kénnen, und den freizuhaltenden lichten Raum.

Zu Tarifstelle Ifd. Nr. 16

Unter diese Tarifstelle fallen Arbeiten an allen Abortanlagen, sofern es sich dabei um
ekelerregende Arbeiten handelt.

ZD zu Anlage 4 LTV

Zu § 2 Abs. 3

1. Die Regelung gilt fir Arbeitskrafte, die im Gleisbau beschéftigt sind.

2. Auch fur eine abgeordnete Arbeitskraft ist der stédndige Arbeitsplatz im Sinne von
Abs. 3 der Arbeitsplatz, auf dem die Arbeitskraft bei der Dienststelle, zu der sie ab-

geordnet ist, beschéftigt wird bzw. das Dienstgebaude nach AB 4 zu Abs. 3.

3. Die Regelung sieht in bestimmten Fallen eine teilweise Anrechnung der Reise- und
Wartezeiten als Arbeitszeit vor. Finf Voraussetzungen mussen erflllt sein:

3.1 Es muss sich um eintagige auswartige Beschaftigungen handeln.
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3.2 Am auswartigen Arbeitsplatz muss mindestens die festgesetzte tégliche Arbeits-
zeit abgeleistet worden sein.

3.3 Die Zeit fur die tagliche Hin- und Ruckreise zum und vom auswartigen Ar-
beitsplatz einschlieBlich der erforderlichen Wartezeiten muss mehr als 2 Stun-
den betragen haben.

3.4 Die Ausbleibezeit, die sich nach 3.3 ergeben hat, muss langer sein als die
Ausbleibezeit, die sich bei einer Beschaftigung mit entsprechender Dauer am
sténdigen Arbeitsplatz ergeben wirde.

3.5 Die Voraussetzungen nach 3.1 bis 3.4 missen mindestens an 10 Tagen im
Monat erfullt sein.

Erst wenn alle finf Voraussetzungen erfillt sind, ist der Arbeitszeit fur jede dieser
eintagigen Beschéaftigungen eine Stunde hinzurechnen.

4. Beispiel:

Eine Arbeitskraft im Gleisbau Ubt an 14 Tagen im Monat eine auswartige Beschafti-
gung nach AB 3 zu Abs. 3 aus. An 11 Tagen der auswartigen Beschéftigung sind die
Voraussetzungen nach 3.1 bis 3.4 erflllt. Es liegt damit auch die Voraussetzung
nach 3.5 vor. Der téaglichen Arbeitszeit ist an diesen 11 Tagen jeweils eine Stunde
hinzuzurechnen. Es ergeben sich insgesamt 11 Stunden Uberzeitarbeit.

Auf § 18 Abs. 7 Nr. 3 LTV wird hingewiesen.

ZD zu Anlage 5 LTV
Zu § 1 Abs. 1

Die Bestimmungen der Anlage 5 sind auch auf die Auszubildenden sinngemaB anzuwen-
den.

Zu §4 Abs. 3

Die Untersuchungen werden bis auf weiteres ausschlieBlich von den Bahn-
Augenarztinnen und den Bahn-Augenarzten vorgenommen.

Zu § 6 Abs. 2

Dem Wunsch werdender Mitter, bei denen &rztlicherseits das Vorliegen der Vorausset-
zungen fir ein Beschéaftigungsverbot nach § 3 Abs. 1 MuSchG nicht anerkannt werden
kann, die aber gleichwohl voriibergehend eine andere Beschéaftigung anstreben, weil sie
beim Einsatz an Bildschirmgerédten gesundheitliche Schaden fir sich oder ihr Kind be-
fUrchten, ist zu entsprechen, sofern ein gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden
kann und Ersatzgestellung maglich ist.

Die Mitarbeiterin ist vor der Umsetzung Uber etwaige Nachteile zu unterrichten (z. B. Weg-
fall von Zulagen oder Minderung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld). Falls ihr bishe-
riger Arbeitsplatz nicht freigehalten werden kann, ist ihr dies mitzuteilen.

ZD zu DS 186
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Zu §7 Abs. 1

1.

2.

Unterbrechungen nach Satz 1 sind grundsétzlich als Erholungszeiten zu gewahren.

Bei voribergehender Beschéftigung auf einem Bildschirmarbeitsplatz sind dieselben
Unterbrechungen zu gewahren.

ZD zu Anlage 6 LTV

Zu Abs. 2

Die Vorschrift, dienstliche Anordnungen zu befolgen, umfasst auch die Pflicht der Arbeits-
kraft, voribergehend die Arbeit beurlaubter oder erkrankter Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-
beiter in angemessenem Umfang mit zu Gbernehmen und sich ggf. fir eine ihr zumutbare
Dienstverrichtung ausbilden zu lassen.

Zu Abs. 10 Nr. 2

a)

Allgemeine Arbeitstage einer Dienststelle sind die Tage, an denen auch im Verwal-
tungsbereich gearbeitet wird. Ist dieser Bereich am Samstag und Sonntag nicht be-
setzt, hat eine Arbeitskraft, die ab Mittwoch und Uber den Freitag hinaus arbeitsunfa-
hig ist, die arztliche Bescheinigung am folgenden Montag vorzulegen. Es gentgt in
diesem Fall nicht, wenn in der arztlichen Bescheinigung die Arbeitsunfahigkeit erst
ab Montag bescheinigt ist.

Aus Abs. 10 Nr. 2 Satz 3 ergibt sich, dass eine arztliche Bescheinigung der Arbeits-
unféhigkeit einer Arbeiterin oder eines Arbeiters nach Wiederaufnahme der Arbeit
nicht mehr gefordert werden darf. Dies schlieBt jedoch eine wiederholte Aufforderung
zur Vorlage einer arztlichen Bescheinigung dann nicht aus, wenn die Arbeiterin bzw.
der Arbeiter bereits vorher wahrend der Arbeitsunféhigkeit dazu aufgefordert worden
war.

Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, werden von der Regelung nicht berihrt. Daher kann die Feststel-
lung der Arbeitsunfahigkeit bereits am ersten Tag einer Erkrankung auch im Interes-
se der Arbeitskraft liegen, und zwar dann, wenn bei Arbeitsunféhigkeit kein Anspruch
auf Lohnfortzahlung besteht. Steht einer Arbeitskraft z. B. im Falle der Wiederho-
lungserkrankung wegen Anrechnung von Vorerkrankungszeiten (§ 27 Abs. 6 Nr. 2
LTV) keine Lohnfortzahlung mehr zu, erleidet sie finanzielle Nachteile, wenn der ge-
setzlichen Krankenversicherung keine Bescheinigung Uber die am ersten Erkran-
kungstag arztlich festgestellte Erkrankung vorgelegt wird. Die Arbeitskraft erhalt far
die Tage, die vor dem Tag liegen, an dem die Arbeitsunfahigkeit &rztlich festgestellt
wird, kein Krankengeld und schlieBlich auch keinen Krankengeldzuschuss. In diesem
Fall wird den Arbeitskraften, denen bereits Lohnfortzahlung fiir die Dauer von sechs
Wochen gezahlt worden ist, empfohlen, jede erneute Arbeitsunféhigkeit innerhalb der
nachsten sechs Monate bereits am ersten Tag der Arbeitsunfahigkeit arztlich fest-
stellen zu lassen und die &rztliche Bescheinigung der zustandigen Krankenkasse un-
verziglich zu Ubersenden.
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Zu § 1 Abs. 1

1.

Die Anspruchsvoraussetzungen fiir die Gewahrung der Zuwendung sind auch dann
erflllt, wenn der 1. Oktober, der 1. und 2. Oktober oder der 1., 2. und 3. Oktober all-
gemein arbeitsfreie Tage sind und das Arbeitsverhaltnis aus diesem Grund erst un-
mittelbar danach beginnt.

Solange das Arbeitsverhalinis fortbesteht, beeintrachtigt eine Arbeitsunfahigkeit
durch Krankheit oder Unfall die Erflllung der Anspruchsvoraussetzungen auch dann
nicht, wenn vom Bundeseisenbahnvermdgen keine Krankenbezlige mehr gezahlt
werden. Auf die Héhe der Zuwendung kann die Arbeitsunfahigkeit jedoch Einfluss
haben; vgl. ZD 1 zu § 2 Abs. 1 Nr. 5.

Die Anspruchsvoraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 2 sind beispielsweise erflillt, wenn
die Arbeiterin oder der Arbeiter vom 15. Januar bis 14. Juni und dann wieder vom 1.
Dezember ab beim Bundeseisenbahnvermdgen beschaftigt war. Die Bestimmungen
der Abs. 2 und 4 sind allerdings auch in diesen Fallen zu beachten; ebenso die Be-
stimmungen Uber die Zwélftelung der Zuwendung; vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 5.

Nach Abs. 2 Nr. 1 wird die Zuwendung nicht gezahlt, wenn die Arbeitskraft fir den
ganzen Monat Dezember zur Auslibung einer entgeltlichen Beschéftigung oder Er-
werbstétigkeit ohne Lohnfortzahlung vom Dienst befreit ist. Eine solche Dienstbefrei-
ung liegt im allgemeinen nicht vor bei einer Freistellung zur eigenen Fortbildung oder
zu Studienzwecken. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob das Bundeseisenbahnvermdo-
gen vor Beginn der Freistellung ein dienstliches Interesse an der Dienstbefreiung
schriftlich anerkannt hat (vgl. § 27 Abs. 14 Nr. 2 LTV).

Bei Beurlaubung aufgrund der Richtlinien fir die Entsendung von Bundesbedienste-
ten in &ffentliche zwischenstaatliche oder Uiberstaatliche Organisationen (vgl. ABI der
DB Nr. 40 vom 04.10.1989, Ifd. Nr. 330) und der Richtlinien fur die Beurlaubung von
Bediensteten zur Ubernahme von Aufgaben der Entwicklungshilfe (vgl. HVB-Schr.
vom 05.08.1976 - 13.137 Pou 89 B-9 -) liegt im allgemeinen eine Beurlaubung zur
Ausiibung einer entgeltlichen Beschaftigung oder Erwerbstétigkeit vor.

AuBertariflich wird zugelassen, dass

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 Nr. 1 auch bei einer am 1. Dezember im
Dienst des Bundeseisenbahnvermdgens stehenden Arbeitskraft als erflillt an-
gesehen werden, die am 1. Oktober im Dienst einer Stationierungsstreitkraft
gestanden hat und bis zum 30. November aus diesem Beschaftigungsverhalt-
nis unmittelbar in den Dienst des Bundeseisenbahnvermdgens tUbernommen
worden ist.

b) bei der Berechnung des Zeitraums von 6 Monaten nach Abs. 1 Nr. 2 solche
Zeiten mitgez&hlt werden, die die Arbeitskraft im Arbeitsverhaltnis zu einer an-
deren Arbeitgeberin oder einem anderen Arbeitgeber des Bundes zugebracht
hat. Im Ubrigen ist es ohne Bedeutung, ob das Arbeitsverhéltnis im selben Ka-
lenderjahr ein- oder mehrmals unterbrochen war. Auch missen die erforderli-
chen 6 Monate nicht in vollen Kalendermonaten zuriickgelegt sein; sie werden
ggaf. unter Einschluss des Monats Dezember zusammengerechnet.

Die Zeit, wahrend der das Arbeitsverhaltnis aufgrund einer Kindigung nach § 10
Abs. 1 Mutterschutzgesetz voriibergehend geldst war, wird bei Prifung der An-
spruchsvoraussetzungen berlcksichtigt, sofern die Voraussetzungen des § 10 Abs.
2 Satz 1 dieses Gesetzes erfilllt sind und das Arbeitsverhéltnis am 1. Dezember wie-
der besteht. Vgl. jedoch ZD 4 zu § 2 Abs. 1 Nr. 5.

ZD zu DS 186
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7. Wird eine Arbeitskraft am 1. Dezember oder friher in ein Verhaltnis als Beamtin oder
Beamter oder in ein Angestelltenverhaltnis beim Bundeseisenbahnvermégen tbernom-
men, erhalt die Arbeitskraft keine Zuwendung nach dem LTV.

Zu §1Abs.2

1. Die Formulierung ,bis einschlieBlich 31. Méarz ... ausscheidet” bedeutet, dass die Zu-
wendung erst endgultig zusteht, wenn das Arbeitsverhéltnis mindestens am 1. April
noch fortbesteht.

2. Die Arbeiterinnen und Arbeiter, insbesondere die auslandischen, sind darlber zu unter-
richten, dass ihnen die Zuwendung nicht zusteht und daher ggf. zurlickzuzahlen ist,
wenn das Arbeitsverhéltnis aus eigenem Verschulden oder auf eigenen Wunsch bis
einschl. 31. Marz des folgenden Kalenderjahres durch Kindigung oder Auflésungsver-
trag beendet wird, sofern nicht einer der Griinde des Abs. 4 vorliegt. Die tarifliche Fest-
legung der Rickzahlungspflicht in voller Héhe hat zur Folge, dass sich die Arbeitskraft
nicht auf den Wegfall der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB berufen kann.

Zu § 1 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 4

Eine Arbeiterin, die aufgrund eigener Kiindigung oder Auflésungsvertrags mit Ablauf der EI-
ternzeit aus dem Arbeitsverhaltnis ausscheidet, hat nur dann Anspruch auf die (anteilige)
Zuwendung, wenn sie die Kindigung spéatestens drei Monate nach der Entbindung (Nieder-
kunft) ausgesprochen oder den Auflésungsvertrag innerhalb dieses Zeitraums abgeschlos-
sen hat.

Zu§1Abs.3

1. Die Félle, in denen eine Teilzuwendung zuerkannt wird, obwohl das Arbeitsverhaltnis am
1. Dezember nicht mehr besteht, wurden vermehrt. Der wichtigste dieser Félle ist das
Ausscheiden wegen Erreichens der flexiblen Altersgrenze.

Eine Arbeitskraft, die das 65. Lebensjahr vor dem 1. Dezember vollendet und mindes-
tens vom Beginn dieses Kalenderjahres an ununterbrochen in einem Rechtsverhéltnis
der in Abs. 1 Nr. 1 genannten Art im 6ffentlichen Dienst gestanden hat, erhalt die anteili-
ge Zuwendung auch dann, wenn sie ausnahmsweise weiterbeschaftigt wird. In diesem
Falle wird das alte Arbeitsverhéltnis zunachst beendet und flr die Weiterbeschéftigung
ein neuer Arbeitsvertrag geschlossen. Wegen der Héhe der Zuwendung aufgrund des
neuen Arbeitsvertrages vgl. § 2 Abs. 3.

2. Bei Ubertritt zu einer anderen Arbeitgeberin oder zu einem anderen Arbeitgeber des
offentlichen Dienstes hat die Arbeitskraft durch eine Bescheinigung der neuen Arbeitge-
berin oder des neuen Arbeitgebers das neue Rechtsverhaltnis und den Zeitpunkt seines
Beginns nachzuweisen. Der neuen Arbeitgeberin bzw. dem neuen Arbeitgeber ist mitzu-
teilen, fur welche Kalendermonate und fiir welche Kinder die Zuwendung vom Bundes-
eisenbahnvermdgen gezahlt worden ist.

Zu § 1 Abs. 3Nr. 1b

Siehe auch ZD zu § 30 Abs. 4,9, 10 und 13.
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Zu§1AB1
Beispiel:

Ein Arbeiter wird am 1. November beim Bundeseisenbahnvermégen eingestellt. Er stand
vorher (mindestens seit 1. Oktober) in einem Ausbildungs- oder Praktikantenverhaltnis
des offentlichen Dienstes. War dieses Rechtsverhéltnis durch einen Tarifvertrag geregelt,
so erfillt der Arbeiter die Anspruchsvoraussetzungen des Abs. 1 Nr. 1, andernfalls nicht.

Zu§1AB3

Der Begriff ,Unterbrechung” wird im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 und des Abs. 3 Satz 1 im
Hinblick auf mehrere aufeinanderfolgende Rechtsverhéltnisse erldutert. Diese Erlduterun-
gen gelten auch fur ein und dasselbe Rechtsverhaltnis. Fir Abs. 1 Nr. 2 ist dagegen ohne
Bedeutung, ob eine Unterbrechung des Arbeitsverhéltnisses vorgelegen hat.

Zu §2 Abs. 1 Nr. 1

In die Bemessungsgrundlage fir die Zuwendung ist der Sozialzuschlag fiir den vollen
Monat September einzubeziehen. Dieser deckt sich nicht immer mit dem tats&chlich fir
September gezahlten Sozialzuschlag, z. B. dann nicht, wenn der Arbeiter Barleistungen
der Krankenkasse bezogen hatte und deshalb der Sozialzuschlag fir September gekirzt
worden ist. Dies gilt sinrngemaB auch in den Féllen des Abs. 1 Nr. 3 und 4.

Zu § 2 Abs. 1Nr. 3

Ist der Arbeiter nach dem 1. Oktober eingetreten (ZD 1 zu § 1 Abs. 1 gilt auch hier), hat
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 nur Bedeutung, wenn der Arbeiter die Voraussetzung des § 1 Abs. 1 Nr. 1
oder 2 erflillt.

Zu §2 Abs. 1Nr.5

1. Kalendermonate, in denen der Arbeiter auch nur fir einen Tag Bezlge (auch Kran-
kenbezlige) aus einem der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 genannten Rechtsverhaltnisse erhalten
hat, wirken sich bei der Zwdlftelung nicht mindernd aus. Die Minderung unterbleibt
auch fir Kalendermonate, in denen der Arbeiter eine der Voraussetzungen der Nr. 5
Satz 2 erflllt hat.

2. AuBertariflich wird zugelassen, dass die Klrzung der Zuwendung fir solche Monate
unterbleibt, in denen der Arbeiter

a) Bezlige aus einem der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 genannten Rechtsverhaltnisse zu
einem anderen Arbeitgeber des Bundes erhalten oder in diesem Rechtsver-
héltnis eine der in Nr. 5 Satz 2 genannten Voraussetzungen erfillt hat, sofern
er nicht beim Ausscheiden aus diesem Rechtsverhéltnis aufgrund von Vor-
schriften, die dem § 1 Abs. 3 entsprechen, fir diese Monate bereits eine Zu-
wendung erhalten hat,

b) deshalb keinen Krankengeldzuschuss vom Bundeseisenbahnvermégen erhalt,
weil die Barleistung der BAHN-BKK oder die entsprechenden Leistungen aus
der gesetzlichen Unfallversicherung bereits 100 v. H. des Nettoarbeitsentgelts
erreichen.

ZD zu DS 186
(B3)
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3.

Krankenbezlge, die nach § 27 Abs. 8 Nr. 8a LTV als Vorschiisse auf die Rente gel-
ten, sind keine Bezlige im Sinne des Abs. 1 Nr. 5. FUr eine Kalendermonat, fir den
der Arbeiter nur als Rentenvorschuss geltende Krankenbeziige erhalten hat, ist da-
her die Zuwendung um ein Zwdlftel zu kirzen, und zwar auch dann, wenn dem Ar-
beiter ein die Rente Ubersteigender Teil der Uberzahlten Krankenbezlige verbleibt.

Die Zeit, wéhrend der das Arbeitsverhaltnis aufgrund einer Kindigung nach § 10
Abs. 1 Mutterschutzgesetz voriibergehend gelést war, wird, auch wenn das Beschéf-
tigungsverhaltnis nach § 10 Abs. 2 dieses Gesetzes als nicht unterbrochen gilt, bei
Bemessung der Zuwendung nicht berlcksichtigt, da wahrend dieser Zeit kein Ar-
beitsentgelt gezahlt worden ist.

Der Arbeiter, der sich als Soldat auf Zeit flir zwei Jahre verpflichtet hat und dessen
Arbeitsverhéltnis nach § 16a Arbeitsplatzschutzgesetz wéhrend dieser Zeit lediglich
ruht erhalt

a) im Einberufungsjahr, sofern das Soldatenverhéltnis auf Zeit spatestens am
1. Dezember begonnen hat, und im folgenden Jahr von der Bundeswehr die
Sonderzuwendung ausschlieBlich nach den Sonderzuwendungsgesetz,

b) im Jahr der Entlassung vom Bundeseisenbahnvermdgen die volle jéhrliche
Zuwendung, wenn er vor dem 1. Dezember entlassen worden ist und nach der
Entlassung unverziglich die Arbeit beim Bundeseisenbahnvermégen wieder
aufgenommen hat.

Die AB 2 zu § 1 regelt nur die Anspruchsvoraussetzungen auf die Zuwendung fur
Arbeiter, die zum Grundwehrdienst, zu einer Wehriibung oder zum Zivildienst einge-
zogen sind. Fir die Héhe der Zuwendung sind jedoch auch in diesen Fallen die Be-
stimmungen des § 2 Abs. 1 Nr. 5 zu beachten. Zu den hier genannten Bezligen ge-
hort nicht der Wehrsold. Ein Arbeiter, der wahrend des ganzen Kalenderjahres
Wehrsold bezieht, erfillt zwar die Anspruchsvoraussetzungen; wegen der Kirzung
um 12/12 wird ihm jedoch keine Zuwendung gezahlt. Ist der Arbeiter im Laufe des
Kalenderjahres zum Grundwehr- oder Zivildienst einberufen worden und dauert die-
ser Dienst am 1. Dezember noch an, steht ihm die Zuwendung anteilig fiir die Mona-
te zu, fUr die er Bezlige vom Bundeseisenbahnvermdgen erhalten hat.

Einem Arbeiter, der vor dem 1. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres von seinem
Grundwehr- oder Zivildienst unverziiglich zum Bundeseisenbahnvermégen zurlck-
kehrt, wird indessen die Zuwendung nach Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 flr solche Monate nicht
mehr gekdrzt, flr die er deshalb keine Bezlige vom Bundeseisenbahnvermdgen er-
halten hat, weil er Grundwehr- oder Zivildienst geleistet und sein Arbeitsverhaltnis
oder sein sonstiges Rechtsverhéltnis zum Bundeseisenbahnvermdgen deshalb ge-
ruht hat. Diese Bestimmung gilt also nur, wenn der Arbeiter unmittelbar vor Beginn
seines Grundwehr- oder Zivildienstes in einem der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 genannten
Rechtsverhaltnisse zum Bundeseisenbahnvermdgen gestanden hat.

Zu § 2 Abs. 2

1.

Voraussetzung flr die Erhéhung der Zuwendung ist, dass Uberhaupt eine Zuwen-
dung zusteht. Wird aber eine solche gezahlt - und sei es nur in Hé6he von 1/12 des
vollen Betrages - so sind Erhéhungsbetrdge nach Abs. 2 voll zu gewéhren; sie wer-
den also nicht gezwdlftelt.
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2. Der Anspruch auf den Kindererhéhungsbeitrag wird nicht dadurch beeintréchtigt, dafi
der Kindergeldberechtigte bei einem Zusténdigkeitswechsel das Kindergeld deshalb
noch nicht erhalt, weil er die Zahlung des Kindergeldes an den friiher Berechtigten
gegen sich gelten lassen muB.

Entsprechendes gilt auch fir die Félle, in denen das Kindergeld aufgrund der §§ 48

und 49 Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil (SGB 1), an einen anderen als den Be-
rechtigten ausgezahlt wird.

Zu§3

Die Vorschrift erfaBt nur Leistungen aus dem Arbeitsverhéltnis, aus dem der Arbeiter die
Zuwendung nach Anlage 7 LTV erhalt.

Zu§4d

Die Zuwendung ist sozialversicherungsrechtlich Arbeitsentgelt.

ZD zu Anlage 8 LTV
Zu § 1 Abs. 4

Soweit Krankenbezlige nach § 26 Abs. 5 Nr. 3 oder nach § 27 Abs. 8 Nr. 8a LTV als Vor-
schisse auf zustehende Bezlige aus der gesetzlichen Rentenversicherung und auf die
Renten aus einer zusatzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung gelten, entfallt der
Anspruch auf vermdgenswirksame Leistungen nach § 1 Abs. 4 der Anlage 8 LTV. Fir den
entsprechenden Zeitraum bereits gezahlte vermégenswirksame Leistungen sind zuriick-
zufordern.

ZD zu DS 186
(B1)
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(bleibt frei)



	Inhaltsverzeichnis
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Arbeitsvertrag, Gelöbnis, ständige Beschäftigung, Arbeitsordnung
	§ 3 Arbeitszeit
	§ 3a (bleibt frei)
	§ 3b Teilzeitbeschäftigung
	§ 3 c Altersteilzeitarbeit
	§ 4 Unfallbereitschaft, Störungsbereitschaft, Schneebereitschaft
	§ 5 Eisenbahndienstzeit
	§ 6 Lohngrundlagen
	§ 7 Lohngruppeneinteilung
	§ 8 Lohnbemessung nach dem Lebensalter
	§ 9 Lohnstufen
	§ 10 Monatslohn
	§ 11 Jährliche Zuwendung
	§ 12 Vermögenswirksame Leistung
	§ 13 Sozialzuschlag
	§ 14 (bleibt frei)
	§ 15 Lohnanspruch
	§ 16 Wechsel der Beschäftigung oder der Dienststelle
	§ 17 Lohnsicherung
	§ 18 Überzeitarbeit, Freizeitausgleich, Überzeitzuschlag
	§ 19 Sonn- und Feiertagsarbeit
	§ 20 Zulagen für Nachtarbeit und Arbeit an Samstagen
	§ 21 Schichtzulage
	§ 22 Abgeltung des Mehraufwandes für außergewöhnliche Arbeiten
	§ 23 Reisekostenvergütung, Trennungsgeld, Arbeitszeit bei auswärtiger Beschäftigung und Umzugskostenvergütung
	§ 23a Arbeit an Bildschirmgeräten
	§ 24 Einmalige Lohnzulagen
	§ 25 Jubiläumszuwendungen
	§ 26 Lohnzahlung und Lohnabzüge
	§ 27 Arbeitsversäumnis, Krankenbezüge
	§ 28 Erholungsurlaub
	§ 28a Dauer des Erholungsurlaubs
	§ 28b Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit undNachtarbeit
	§ 28c Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen
	§ 28d Urlaubsabgeltung
	§ 28e Urlaubsgeld
	§ 29 Schadenshaftung
	§ 29a Personalakten
	§ 29b Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung
	§ 30 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
	§ 31 Wiedereinstellung bei Rentenentzug
	§ 32 Sterbegeld
	§ 33 Arbeitsstreitigkeiten
	§ 34 Abweichungen vom Tarifvertrag, Ausschlußfrist
	§ 35 Übergangs- und Schlußbestimmungen
	§ 36 Gültigkeit und Dauer des Tarifvertrags
	Anlage 1
	Lohngruppeneinteilung
	Arbeitertätigkeiten
	Angestelltentätigkeiten
	Beamtentätigkeiten

	Bestimmungen über die Gewährung von Leistungszulagen
	Bestimmungen über die Gewährung von Erschwerniszulagen
	Erschwerniszulagenkatalog


	Anlage 2a
	Monatslohntabelle
	gültig vom 01.01.2010 an
	gültig vom 01.01.2011 an
	gültig vom 01.08.2011 an


	Anlage 2 b
	Monatstabelle L 1

	Anlage 3
	Tabelle Zulage F und Zulage M

	Anlage 4
	Reisekostenvergütung, Trennungsgeld, Arbeitszeit bei auswärtiger Beschäftigung und Umzugskostenvergütung

	Anlage 5
	Arbeit an Bildschirmgeräten

	Anlage 6
	Arbeitsordnung

	Anlage 7
	Jährliche Zuwendung

	Anlage 8
	Vermögenswirksame Leistung

	Anlage 9
	Einführung von Kurzarbeit

	Anlage 10
	Bestimmungen zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (ATZ)

	Anlage 11
	Verzeichnis der hochwertigen Arbeiten in einer Werkstatt der regionalen Busgesellschaften für BEV - Personal

	Anlage 12
	Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte

	Anhang I
	Bestimmungen für Arbeiter mit wechselndem Arbeitsplatz, die in Wohnwagen untergebracht sind

	Anhang II
	Arbeitszeitbestimmungen für die in der Unterhaltung der Gleisanlagen und der dafür benötigten Maschinen und Fahrzeuge beschäftigten Arb.

	Anhang III
	Bestimmungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Heimen der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW)

	Zusätzliche Durchführungshinweise (ZD)
	zu § 1
	zu § 2
	zu § 3
	zu § 4
	zu § 5
	zu § 9
	zu § 13
	zu § 15
	zu § 16
	zu § 17
	zu § 18
	zu § 19
	zu § 20
	zu § 21
	zu § 22
	zu § 25
	zu § 26
	zu § 27
	zu § 28
	zu § 28a
	zu § 28b
	zu § 28c
	zu § 28d
	zu § 28e
	zu § 30
	zu § 31
	zu § 34
	zu Anlage 1
	zu Anlage 1 Abschnitt D
	zu Anlage 1 Abschnitt E
	zu Anlage 4
	zu Anlage 5
	zu Anlage 6
	zu Anlage 7
	zu Anlage 8


